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Vorrede.

^V^it diesem zweiten Bande beschließe ich die Be

zeichnung und Darstellung desjenigen, welches, 

wie ich fest überzeugt bin, in den Umfang der Pa- 

storaltheologie gehört. Denn sie hat ja das Ge

schäft, die eigenthümlichen Verhältnisse des Pre? 

digers in eine nähere Erwägung zu ziehen, und, 

was er ihnen zufolge seyn und würken soll, und 

wie er seinen Amtspflichten eine vollkommuere Er

füllung zu sichern habe, in einer genauern Aufzähr 

lung der Forderungen vor Augen zu legen. Der 

Prediger erhält, so bald er in sein Amt tritt, sei

nen eigenthümlichen Würkungskreis, welcher man- 

nichfaltige mit seinem Amte verbundene Verpflich

tungen, Geschäfte und Arbeiten in sich schließt. 

Er ist praktischer Religionslehrer für die Erwach

senen und für die Jugend, für die Gemeinde im 

Ganzen betrachtet und für die Einzelnen; er ist 

moralischer Aufseher und Erzieher, väterlicher 

Freund und Rathgeber für seine Eingepfarrten;
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er ist aber auch in mehreren Amtsverhältnissen ein 

Geschäftsmann, der durch die Art, wie er seine 

angewiesenen Verrichtungen vollendet, den Bezie

hungen seines AmtS ein Gnüge leisten soll. Oder 

ist es etwa einerlei, wie der Prediger die Admini

stration der kirchlichen Güter und Rechte verwal

tet? In alle diese Situationen, Verbindungen 

und Beziehungen, welche mit dem Predigtamte 

in eben so genauem Zusammenhänge sich befinden, 

als die Aeste und Zweige eines Baumes aus der 

Wurzel und dem Stamme hervorgehen, muß die 

Pastoraltheologie den studierenden Theologen Hin- 

leiten, damit er wisse, was der Prediger seyn, und 

wie er lehren und handeln soll. Es fehlt wohl 

nicht an würklichen Predigern, welche von dem 

eigentlichen Umfange ihrer Berufsarbeiten einen 

mangelhaften, oder undeutlichen Begriff haben, 

und die nur dann ihre Vorstellungen hierüber er

weitern, wenn der Druck besonderer Umstände sie 
zwingt, die Angelegenheiten ihres AmtS aus ei

nem andern Gesichtspunkte zu betrachten. Noch 

größer dürfte die Zahl der Studierenden auf Aka, 

demien seyn, welche zwar dem theologischen Stm 

dium auf der Universität sich wiedmen, um einst 

Prediger zu werden, aber die Universität wieder 

verlassen, ohne ein genaues richtiges Bild ihres 

künf- 
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künftigen Amts sich entworfen zu haben. Warum 

handelten sonst so viele Prediger zweckwidrig, ihrem 

eigenen Vortheile, und dem Nutzen ihrer Gemein

den gerade entgegen? Um diesen Uebeln vorzubauen, 

haben daher alle Universitäten, so viel ich weiß, 

Vorlesungen über die Pastoraltheologie angeordr 

net. Dieß ist auch nothwendig. Es muß schlech

terdings dem jungen Theologen gesagt werden, 

was der Prediger in allen seinen Beziehungen als 

Prediger zu leisten habe, wie weit sich der Umkreis 

seiner AmtSgeschäfte ausdehne, und welche Vor

theile der praktischen Anwendungekuust auf die eine 

oder die andere Weise sich erringen lassen. Dann 

wird der nachdenkende Jüngling auf jeden Theil 

seiner künftigen Bestimmung einen geschärfteren 

Blick werfen; er wird mehrere Arte» von Kennt

nissen einsammeln; er wird in den Jahren, wo die 

größere Biegsamkeit der Seele jede neue Richtung 

leichter annehmen kann, Fertigkeiten sich erwerben, 

die zu jeder Zeit nothwendig sind, die aber nicht 

zu jeder Zeit mit gleichem Erfolge erworben werden 

können. In diesen Ueberzeugungen habe ich die 

erste Hälfte und nun auch die zweite Hälfte mit 

großer innigen Theilnehmung ausgearbeitet. Sorg

fältig habe ich, weil die Sache in einem so hohen 

Grade wichtig ist, alles zu benutzen gesucht, was 
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meine Erfahrungen, die Erfahrungen meiner 

Freunde, Beobachtung, Begleichung und iectüre 

mir darbothen. Denn es betrifft ja hier den 

Weg, den meine jüngeren Brüder zu wandeln ha

ben, um die wahrhaft großen Zwecke des Predigt- 

amts desto sicherer zu erfüllen! Wenn dieses Ziel 

erreicht werden soll, so ist es aber nicht genug, die 

Oberfläche dessen, was geschehen muß, im Allge, 

meinen zu berühren, sondern das dringende Be

dürfniß fordert, daß der Studierende auf die ein

zelnen Aufgaben, Fälle, und Verwickelungen, 

wo Verlegenheiten entstehen können, bestimmt 

hingewiesen, und in Vorübungen jeder Art prak

tisch ausgebildet werde. Vollständigkeit der 

Haupttheile, und Vollständigkeit in^der zwar kurz 

angedeuteten aber doch genaueren Aufzählung der 

speciellen Rücksichten ist eine unerläsliche Fede

rung, die man an eine Pastoraltheologie zu machen 

hat. Nach diesen Grundsätzen habe ich es mir 

ernstlich angelegen seyn lassen, auch diesen zweiten 

Band auszuarbeiten.

Die Seelsorge, die einen so wichtigen Theil 

der Pastoraltheologie ausmacht, und auch von 

keinem Schriftsteller in diesem Fache ganz Über

gängen wurde, schien mir einer genauern Bestim

mung um desto mehr zu bedürfen, je mehr Predi, 

ger
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ger es geben mag, deren Vorstellungen hierüber 

mangelhaft sind, und je nöthiger es ist, daß der 

jüngere Theolog auf jeden Zweig dieses Geschäfts 

aufmerksam gemacht werde. Auf der hiesigen Uni

versität kömmt für mich noch eine besondere Verans 

lassung hinzu, die Bearbeitung dieses Theils zu be

herzigen. Wir haben hier den bedeutenden Vor

theil, ein akademisches mit vielen Kranken ange

fülltes Hospital zu besihen, dessen Einrichtung für 

die praktische Bildung der studierenden Medieiner 

und Theologen gleich nützlich ist. Jedes Mitglied 

des Königlichen Pastoral-InstitutS, dessen Directo- 

rat mir anvertraüet ist, erhält einen oder meh

rere Kranke zur speciellen Behandlung. Die 

Resultate seiner Unterredungen, Beobachtungen 

und angewandten Methoden werden den sämmt* 

lichen Mitgliedern zur Beurtheilung vorgelegt, 

und einer genauern Prüfung von ihnen und von 

mir unterworfen. Wie viele Gelegenheiten bie

then sich nicht unter solchen günstigen Umständen, 

wo die Kranken zu jeder Zeit besucht werden können, ? 

dem Studierenden dar, in der Kunst der Kranken* 

behandlung sich zu üben, und praktische Versuche 

anzustellen, wie viel er von den eingesammelten 

theoretischen Religionskenntnissen zu seinem würk- 

lichen Eigeuthume gemacht habe, und wie weit er

4 im
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im Standesey, das scientivisch Gedachte in einer 

populären herzlichen Sprache zum Nutzen des Lei

denden anzuwenden! Um die Anleitung zu diesen 

Uebungen der Seelsorge zu erleichtern, hielt ich 

es für nothwendig, die Hauptabtheilungen der 

Seelsorge in die Form zu bringen, in welcher sie 

gegenwärtige Abweisung enthält.

Wenn man bedenkt, in welcher engen Ver

bindung die kirchlichen Güter mit der Erhaltung 

der Kirchen und Schulen stehen, so muß man 

sich würklich wundern, daß auf diesen Punkt in 

den Pastoraltheologien nicht mehr geachtet wird. 

Inzwischen trifft dieser Vorwurf nicht alle Lehrbü

cher. Der junge Theolog lerne bei Zeiten, wie 

Viel auf diese Sache ankomme, damit er, so bald 

ein Amt von ihm übernommen wird, alle Mittel 

der Weisheit und Klugheit anzuwenden nicht säu

me , die kirchlichen Güter zu erhalten und zu ver

bessern.

Das protestantische Kirchenrecht habe ich aus 

mehreren Ursachen hier abhandeln zu müssen ger 

glaubt. Schon mehrere achmngswerthe Männer 

haben in ihren Pastorat «Schriften den Beweis 

gegeben, daß der Prediger vermöge seines AmtS 

verbunden sey, die rechtlichen Befugnisse seine« 

AmtS stets im Auge zu behalten. Ich will hier

, ' nur 
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nur an Hartmann, Buddeus und Deyling erin, 

nern. Der Prediger ist ja Administrator der Pa- 

rochial- und Kirchen-Rechte, und er muß darüber 

wachen, daß die Befugnisse seiner Pfarre, Kirche 

und Schule nicht beeinträchtigt werden. Welche 

Nachtheile entstehen, wenn der Prediger in diesem 

Felde seiner AmtSkenntnisse zurück geblieben ist! 

Er wird, wenn seine rechtlichen Verhältnisse ihm 

zu handeln gebiethen, der Sache zu viel oder zu 

wenig thun. Wenn er zum Beispiele die Natur 

der Collegial- und MajestätSr Rechte nicht kennt, 

so wird er sich wohl gar im Gewissen für verbun

den halten, der Obrigkeit sich da zu widersetzen, 

wo ihre Anordnungen das Recht auf ihrer Seite 

halten. Oft wird er wieder in andern Fällen 

schweigen, wo er die Verbindlichkeit auf sich hatte, 

die Rechte seines Standes, seiner Pfarre, und 

seiner Kirche mit einem entschlossenen männlichen 

Muthe zu vertheidigen. Wieder in andern Fällen 

wird er manches unbedenklich zugeben, welches 

gar nicht gestattet werden durfte, z. B. die Grä

ber zu öffnen, wenn ein Anverwandter, von dessen 

Sachen etwas mit in das Sarg gelegt worden 

war, aus abergläubischer Furcht nun auch bald 

sterben zu müssen, mit Bitten darauf dringt, daß 

man ihn aus dem Sarge das Hineingelegte her-
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aus nehmen lasse. Es leidet daher keinen Zweifel, 

daß der Prediger mit der rechtlichen Natur seiner 

AmtS, Verhältnisse vertraut seyn, und folglich 

der Theolog das Kirchenrecht studieren müsse. Es 

gab ehemals eine Zeit, wo selbst die Juristen dies 

Studium ganz vernachlässigten. Man sehe I. H. 

Böhmer S Abhandlung üe vsria Decreti Oratisni 

formn» vor dem ersten I^om. seiner Ausgabe des 

Orp. jur. csnonici. §. 1.2. Bei den mehrsten 

Theologen dürfte dies jetzt noch der Fall seyn, ohn- 

geachtet die Schriften eines Pfass's, Mosheim's 

und Anderer sie eines bessern hätten belehren kön

nen. Doch gegen die Nothwendigkeit dieses Stu

diums dürfte sich nun wohl keine Einwendung be

haupten. Allein eine andere Frage wäre diese, ob 

das Kirchenrecht in den Umfang der Pastoraltheo- 

logie gezogen werden könne? Ich denke allerdings! 

denn wenn eö für die Pastoraltheologie wesentliche 

Aufgabe ist, eine Anweisung zu ertheilen, was und 

wie der Prediger als Prediger reden und thun soll: 

so darf ja wohl die Anweisung nicht fehlen, was 

für Rechte in seinem Berufe liegen, und wie er 

diesen rechtlichen Befugnissen gemäß handeln 

müsse. Jede Kirchen-Ordnung ist ja schon ihrer 

Natur nach nichts anders, als ein Kirchenrecht 

angewendet auf ein besonderes tand! Die Kirchen, 

Ord- 
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Ordnungen lassen manches unbestimmt, und sehen 

dabei voraus, daß das Mangelnde aus den Grund

sätzen des allgemeinen KtrchenrechkS sich ergänzen 

lasse. Dies fühlten auch mehrere Schriftsteller, 

die, wie ich schon angeführt habe, in ihre kehr, 

bücher der Pastoraltheologie die kirchenrechtlichen 

Erörterungen allenthalben jedem Artikel beifügteu. 

Ob dies nun bei jeder Lehre geschieht, oder ob, 

wie ich es der leichtern Uebersicht wegen für besser 

halte, das allgemeine Kirchenrecht als ein eigener 

Bestandtheil vorgetragen werde, ist doch wohl in 

dieser Beziehung genommen für einerlei zu achten! 

Den Einwurf darf ich wohl nicht befürchten, daß 

dann die Pastoraltheologie einen zu weiten Umfang 

erhielte, indem dann auch z. B. die Arithmetik, 

die Geographie, die Exegese, u. s. f. in derselben 

abgehandelt werden müßte! Sollte mir im Ernst 

jemand diese Einwendung machen? dann würde er 

einer großen Uebereilung schuldig werden! denn 

die Pastoraltheologie handelt nicht alles ab, was 

der Prediger als Gelehrter betrachtet wissen muß, 

(hier begnügt sich die Pastoraltheologie bloß mit 

der Anzeige, daß diese oder jene Art von Kennt

nissen dem Geistlichen entweder nothwendig oder 

nützlich sey. Man sehe den achten Theil dieses 

Lehrbuchs) sondern sie handelt nur dasjenige besom 

* ders 
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derö ab, was der Prediger, vermöge seines AmtS, 

als Prediger betrachtet, zu beobachten hat. Und dazu 

gehört doch wohl die Anweisung, wie er als berufe, 

ner, bestellter und auctorisirter Administrator der 

Kirchenrechte verfahren müsse? Wenn man verschie, 

deneTheile der Pastoraltheologie, die jedermann als 

dazu gehörig annimmt, z. B. in der Liturgik das 

Kap. von den Ehesachen, genauer betrachtet, so zeigt 

sichs offenbar, wie nahe diese Materien an die kir- 

chenrechtlichen Erwägungen angränzen, so daß oft 

diese Grenzen unmerklich in einander fließen. Eine 

neue Bestätigung für die Nothwendigkeit, den 

künftigen Prediger in der Pastoraltheologie von 

seinen kirchenrechtlichen Verhältnissen zu unterrich

ten! Das Kirchenrecht habe ich nun, wie man 

leicht vermuthen wird, in besonderer Rücksicht für 

Theologen vorgetragen, bei welchen manche Vor- 

kennmisse, z. B- von der Religion, aus der Kir, 

chengeschichte u s. f. vorausgesetzt werden können. 

In der Beifügung der Litteratur bin ich sparsamer 

gewesen, theils um den Raum zu spahren, theils 

auch deswegen, weil jede von mir citirte Schrift 

eine Menge anderer Schriften anführt. Bei 

meinem Studium des Kirchenrechtö habe ich es 

immer mehr bestätigt gefunden, daß die spätern 

Schriftsteller sämmtlich die Schriften des Just.

Henn.
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Henn, Böhmer, und des G Böhmer (?rincix>. 

jur. Lsu ) benutzt, und aus ihnen geschöpft haben. 

Das Lehrbuch des ietztern wird sich auch immer als 

ein Meisterwerk behaupten, was so leicht nicht 

übertroffen werden kann. Ich habe deswegen häur 

fig auf dasselbe verwiesen.

Hätte ein Theolog das Studium des Kirchen, 

rechts auf der Universität verabsäumt, und fühlte 

nun das Bedürfniß, das Vernachlässigte nachzu- 

hohlen, so würde ich ihm den Rath geben, des 

Lancelott'S Institutionen zuerst zu lesen, weil die 

Kenntniß des kanonischen Rechts das protestanti

sche außerordentlich erläutert. Dann würde ich 

den Gebrauch eines kurzen Compendiums, etwa 

des meinigen, vorschlagen. Hierauf möchte das 

Studium des großen vortrefflichen sachlichen 

Werks, Hust. Henn. koetnnei i Hus ecclesiastieuin 

krotestantimn für den zu empfehlen seyn, welcher 

seine Einsichten vollständiger vermehren will. 

Theils um der Wiederholung, theils um der Uer 

bersicht willen müßte dann der Freund des Kirchen, 

rechts die krincip. jur. csn. des G. Böhmer ler 

sen, und die citirten Stellen des corp. jur. csn. 

nackschlagen und durchstudieren. Wer noch weiter 

in diesem Fache Vordringen will, belehre sich aus 

Glück's musterhaften krsecoZlUtL ubepiora Ulttver. 

' strs 
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lse ^urispruch eccle5. polu. Oermsnorum. Daß 

der Prediger das specielle Kirchenrecht seines Lau, 

des studieren müsse, versteht sich von selbst. Er 

wird es in dem Maaße besser beurtheilen können, 

als er sich mit den Grundsätzen des allgemeinen 

KirchenrechtS vertraut gemacht hat. '

In der ersten Hälfte der Pastoraltheologie sind 

ohngeachtet meiner Sorgfalt noch einige Druckfeh

ler stehen geblieben, z. B. Seite 276, wo Zeile 7, 

statt Schnitz, Schmich gelesen werden muß. Die 

übrigen etwanigen Druckfehler wird der Leser 

leicht verbessern können. — Auch bemerke ich, 

daß ich einige Schriften anzuführen unterlassen 

habe, die ich ausdrücklich zu nennen willens war, 

z. B. Seite 247. Hälfte i. die Hauptschrift des 

Pestalozzi: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, ein 

Versuch, den Müttern Anleitung zu geben, ihre 

Kinder selbst zu unterrichten, in Briefen von Hein

rich Pestalozzi. Bern und Zürich. 1802. — Sei

te 20s. Stephani, über die Erziehung als 

Staatsangelegenheit, nebst den Bemerkungen des 

Herrn von Massow. Bei §. 144 Hälfte i. soll 

te Olivier's Methode erwähnt seyn. Dies er

innere ich für die Leser. In den Vorlesungen für 

meine Zuhörer wird das, was ausdrücklich erwähnt 

zu werden verdient, aus der Litteratur ergänzt. '

Auch



Vorrede. xv

Auch bei der Ausarbeitung dieses 2ten Ban

des ist mir der lehrreiche, Tabellansche Entwurf 

einer encyklopädischen Einleitung in die ganze Pa- 

storaltheologie, von H. P. Sextro. Göttingen, 

1786. gr. 8, der eine gedrängte Uebersicht des 

Ganzen enthält, sehr nützlich gewesen.

Außer der Recension in den Götting. Gel. 

Anz. ist mi, von der ersten Hälfte weiter keine 

Recension bis jetzt vorgekommen. Ich muß diesen 

Punkt besonders berühren , da die Recensenten 

meiner vorigen Schriften in einer sehr verschie

denen Gestalt sich gezeigt haben. Unter ihnen gab 

es verständige gesetzte Männer, die mir Würde 

und Anstand sprachen. Ihr Lob war mir eins 

Ehre, und auf ihre Erinnerung habe ich geachtet. 

Aber einige Recensenten haben sich so komisch benom

men , daß man auf die Vermuthung kommen muß, 

als ob erst weicher Pflaum ihr Kinn bedecke. Ei

nige Beispiele mögen den Beweis liefern. In 

meiner Schrift, Versuch einer moralischen An

wendung des Gesetzes der Stetigkeit, füge ich zu

letzt die Anwendung hinzu, daß die ganze Natur 

der Seele die Bestimmung für die Unendlichkeit 

auSdrücke. Nachdem ich hiervon geredet habe, 

folgt Seite 140 dieser Saß: "Und solltest du nun 

„mit diesen Kräften, Mit diesen Formen, mir diesen

„Wesen t- 
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„wesentlichen dir eingedrückten Gesetzen ein Raub 

„der Vergänglichkeit seyn? Sollte dies Feuer der 

„Begeisterung, welches dich für die Unmöglich, 

„kerr durchgehet, mit einem male im Tode aus- 

„löschen^" Jeder kann hier leicht sehen, daß das 

Wort Unmöglichkeit ein Druckfehler sey, und statt 

dessen Unendlichkeit gelesen werden müsse. Aber 

der Recensent in den Rintelschen Annalen meint 

im Ernste, daß hier Unmöglichkeit stehen solle; 

denn er sagt, "welch ein Styl, für die Unmöglich, 

„keit glühen" ? — Irgendwo hatte ich von einer 

Schrift gesagt, "es weht in ihr ein anderer Geist." 

Ein Recensent wirft die Frage auf, ob denn ein 

Geist wehen könne? Und gerade in demselben 

Journale fand ich nachher diese Redensart immer 

gebraucht. — In meinem Lehrbuche der Kareche- 

tik hatte ich es mir zum Gesetze gemacht, die phi

losophischen Grundbestimmungen, aus welchen 

die katechetischen Regeln abgeleitet werden, für 

den Anfänger in der Philosophie nrit Faßlichkeit 

vorzutragen. Ein Recensent, ich weiß nicht mehr 

welcher? tadelt dies aus diesem sonderbaren Grun

de: der Kenner der Philosophie wisse dies schon, und 

der Anfänger finde hier nicht die ganze Philosophie. 

Nach diesem klugen Urtheile des Recensenten müß, 

ten alle Lehrbücher aus der Welt verschwinden.

Denn
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Denn man kann bei jedem sagen, der Kenner weiß 

das schon, und der Anfänger muß noch viel 

wehr lernen, als in diesem Lehrbuche sieht. Dies 

kämmt mir eben so vor, als wenn jemand über 

einen Fluß so urtheilen wollte: Was nutzt dieser 

Fluß dem Lande? Mjt Seeschiffen kaun man doch 

Nicht darauf fahren, und zu Fuße kann man ihn 

auch nicht durchwaten! — Im ersien Theile mei- 

neS Vollsi. Lehrbuchs der allgemeinen Katechetik 

hatte ich gesagt, daß die Grundsätze der Kanrischett 

Philosophie, nach welchen auf die Natur der 

Sinnlichkeit so viel ankömmt, geradezu auf die 

Nothwendigkeit hinführen, den öffentlichen und 

insbesondere den katechelischenVorlrag so einrichten 

zu müssen, so wie wir die Sprache der Bibel ver- 

sinnlicht finden. Ein Recensent ich weiß nicht mehr ob 

in den Rintelschen Annalen, oder in der A. D. B. 

versieht dies so, als ob ich gesagt hätte, daß die bibli

schen Schriflsieller Kant's Philosophie gewetssagt 

härten; und setzt mit seinem Scharfsinne hinzu: 

"Wußten denn die biblischen Verfasser von Kant et- 

„was?" (!!) — Ueber meine Sokrarik hatte 

ein Recensent so geurrheilr: Sokrates hätte 

mich ergriffen, ich aber hätte den Sokrates grei

fen sollen! Dies mag der Recensent für wtr 

hig gesagt halten. Aber es läuft auf diese thörichte

** For-
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Forderung hinaus, ich hätte d'N Sokrates vor dem 

Sokrates auftreten lassen, und eine Sokratik s 

^lioii schreiben sollen!! Kann man denn eine würkr 

liche Geschichte 3 priori schreiben? Hatte ich es 

außerdem nicht ausdrücklich gesagt, daß ich aus 

den geschichtlichen Documenten darstellen wollte, 

wie weit es Sokrates in der Kunst, die von ihm 

dem Nahmen hat, gebracht habe? — Die Je

naische halte ich im Ganzen genommen

für eine unsrer beßten Recenstranstalten. Aber es 

hat sich auch wahrlich manche Recension bisher ringe, 

drangt, die die schärfste Lauge verdient. In meinem 

Versuche einer moralischen Anwendung des Gesetzes 

der Stetigkeit stelle ich den Satz auf, daß Kräfte 

extensiv, der Zeit nach, betrachtet verschieden, und 

doch intensive erwogen einander gleich seyn können, 

und daher eine Arbeit, die nur eine kurze Zeit dauer

te, einen größern Aufwand der Kraft enthalten kann, 

als eine andere Arbeit, welche in einer länger» 

Zeit vollbracht wurde. Dies wende ich Seite 

180-190 nach dem Gesetze der Acceleration auf . 

die Parabel Matth. XX. 1-17 an, nach deren 

Erzählung die Arbeiter, die nur eine Stunde im 

Weinberge gearbeitet hatten, eben so viel als die 

übrigen empfiengen. Was thut nun hier mein 

Jenatscher Recensent? Er sagt sehr fein und witzig:

„wo
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"wo steht denn das in den Evangelisten, 

„daß die übrigen Arbeiter gefaulenzc hät

ten?" — Daß die übrigen Recensenten, welche in 

der Ienaischen L.. L. meine Schriften beurtheilt 

haben, sich von diesem Ehrenmanne auszeichnen, 

will ich ausdrücklich bemerklich machen; so wie 

auch den Umstand, daß Beurtheilet von ent

gegengesetzter Stimmung in der ä. 1-. 2. meine 

Schriften recensirt haben.

Der A. D. Bibl. will ich nicht einmal erwäh

nen, da es bekannt ist, daß die Recensenten der

selben, gleich dem Magister und Buchhändler Ni- 

colai, gegen alle Schriftsteller leidenschaftlich ein

genommen sind, bei welchen sie eine Achtung für 

die Kamtsche Philosophie erblicken.

Da es nun laut der beigebrachlen Proben so 

mancherlei Recensenten giebt, so kann ich immer 

erwarten, daß die Beurtheilug meiner Pastoral- 

theologie von einer verschiedenen Tendenz seyn 

werde. Denn wer kann es allen recht machen, ber 

sonders in unsern Zeiten, wo so manche Seelen, 

Meinungen und Spaltungen die Gemüther thei

len? Inzwischen kann doch jeder Schrifsteller mit 

Recht fordern, daß sein Beurtheilet die gehörige 

Sachkennlniß besitze. Wird mir ein solcher zu 

Theil, der als Mann mit Gründlichkeit spricht, 

** 2 so
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so werde ich das Gute, was er sagt, in der Stille 

benutzen. Sollte aber Leichtsinn, Parteilichkeit 

oder Unbekanntschaft mit dem Gegenstände das 

Urtheil fallen, so wie die angeführten Proben be

weisen , daß es geschehen ist: so werde ich gelegent

lich den inkompetenten Richter auf seine Blößen 

aufmerksam machen, weil es Schuldigkeit ist, den, 

der in den Tag hinein spricht, dem Publikum zu 

bezeichnen. — Daß meine Pastoraltheolegie nicht 

ohne Nutzen bleiben werde, hoffe ich zuversichtlich, 

da mein Bewußtseyn mir sagt, keinen Fleiß ge- 

spahrt zu haben. Mit dieser frohen Erwartung, 

den jüngern Theologen, den Candidaten und den 

jünger» Predigern auf die eine oder die andere 

Weise hierdurch nützlich geworden zu seyn, über- 

gebe ich nun mein Lehrbuch der Pastoraltheolegie 

dem geehrten Publikum.

Göttingen den 5 Septemb. iZvz.

I). I. F. C. Gläffc.

In,
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Fünfter Theil 
der 

PastoraLtheologie.
Die Seelsorge.

Einleitung.

§. i.
Don ver Scclsorge überhaupt.

^^er christliche Prediger muß nothwendig als Seel

sorger und moralischer Aufseher seiner Gemeinde betrach
tet werden.

Daß auf die moralische Bildung des M-'nscben, 
und die rechte Beschaffenheit der Seele ein so hoher 
Werth gelegt wird, ist dem Christenthum eigenthümlich, 
da keine andere Religion den Lehrern es zur dringend

sten Pflicht gemacht hat, für die moralische und reli

giöse Besserung ihrer Gemeinden mit aller Anstrengung 

zu sorgen. Es war dies natürliche Folge solcher 
Grundlehren, nie Ioh. III. 16. I. Ioh. III. i. 5t. 
Matth. XVI. 26. Apostelg. XX. 28. Hebr. XIII. 17. 
1 Timoth. IV. ii - 16. 2 Timoth. III, 16. 17. einge
schärft werden.

A r Die
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Die Seelsorge des Predigers besteht also in 
der gewissenhaften und klugen Benutzung aller 
ihm von seinem Amte dargebotencn Hülfsmittel, 
die einzelnen Mitglieder seiner Gemeinde zu be
lehren , zu bessern und zu beruhigen.

Durch die redliche Ausübung dieser Seelsorge wird 
viel BöseS gehindert, das Laster oft in seiner Geburth 
erstickt, die Neitzung zum Dösen geschwächt, die man, 
kende Tugend befestigt, der Zweifelnde belehrt, und 
der Bekümmerte getröstet. Den Inbegriff aller dieser 
Bemühungen bezeichnet man mit dem sehr ausdrucks
vollen Nahmen der Seelsorge.

Z. 2.
Allgemeine Regeln für die Ausübung der Seelsorge.

Die vorigen Theile der Pastoraltheologie handelten 
von den Bemühungen, welche der Prediger der ganzen 
Gemeinde, oder einer großem versammelten Menge 
derselben wiedmet, die Seelsorge hingegen betrachtet 

die moralische Behandlung des einzelnen Mitgliedes 

vermittelst besonderer Belehrungen.
i) In Ansehung der Zeit wähle der Prediger die 

Tage und Stunden, in welchen das Gemüth deS 
Eingepfarrten den Belehrungen am mehrsten sich 
öffnen kann. Vergeblich würde es seyn, dann 

lehren und ermähnen zu wollen, wenn der Ginge, 
pfarrte durch wichtige dringende Derufsgeschäfte 

zerstreut würde.
2) In Ansehung des Orts ist der Hausbesuch sehr 

zu empfehlen. Nur muß sich der Prediger vor dem 

Schei-
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Scheine der Zudringlichkeit hüten. — Oft fügt es 
sich, daß der Prediger den, mit welchem er zu 
reden hat, in sein Haus einladen kann. — Die 
Zusammenkünfte mit den Gemeinde-Mitgliedern 
dei Hochzeiten, Feierlichkeiten, auf Reisen u. s. f. 
bieten öftere Veranlassungen dar, ein Wort zu 
seiner Zeit zu reden.

3) Der Prediger kann indirecte vermittelst der Freun
de und Anverwandten, die das Zutrauen besitzen, 
auf den Eingepfarrten würken; oder directe sich 
an denselben wenden, um ihm geradezu zu sagen, 

was jetzt Veherzigung verdiene.
4) Die Privatbelehrungen geschehen entweder gele

gentlich, wenn die günstigen Veranlassungen be
nutzt werden, oder sie werden absichtlich mit ber 
stimmtet Angabe des Zwecks angeordnet.

In allen diesen Fällen muß Ueberlegung und 
Weisheit die Schritte d»s Predigers leiten-

§. 3.
Vtt'pflichtungSgründe.

I) Jeder Mensch muß den ihm angewiesenen Wür- 

kungökreiß ganz auszufüllen streben. Die Zwecke 

des christlichen Predigtamtö sind Belehrung, Besse, 

rung und Beruhigung der anvertraueten Gemeinde. 
Da diese so wichtigen Zwecke auße/ den öffentlichen 

Vorträgen auch noch durch Pttvatunterredungen 
erreicht werden können, wenn der Seelsorger den 
moralischen Hülfsbedürftigen insbesondere vor- 
nimmtz so ist der Prediger ^azu verpflichtet.

Az 2) Das
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2) Das Beispiel Jesu bestätigt diese Verbindlichkeit.' 
Der Heiland lehrte nicht allein im Tempel, son
dern auch auf Reisen, in Gegenwart der arbeiten
den Handwerker, im Weinberge, auf Hochzeiten; 
rr unterrichtete die Lamariterinn am Brunnen; 
er untcrredete sich mit den disputirenden Phari
säern und Sadducäern; er benutzte überhaupt jede 

Gelegenheit, um zum Vortheile der Moralität zu 
rvürkcn.

2) Beispiel und Vorschriften der Apostel.
4) Die Kirchen- Ordnungen machen die Seelsorge zur 

besondern Pflicht des Predigtamts. Man sehe 
z. B. die Fürstlich Hessen - Darmstädtische Kirch. 
Ordnung 1631. Seite Z17. — Zweier Oesterrei- 
chischen Stände an der Enns Kirch. Ord. vom 

Jahr 1571. 4. Seite 8Z und folg. — Fürstl. Go- 
thaische Landes - Ordnung. ?. III. Seite 97. — 
Und mehrere.

In manchen Gegenden sind deswegen Kirchen- 

Zemores dem Prediger zur Hülfe zugesellet.

§ 4-
K<nntmß der Gemeinde dnrch Beobachtung.

Der Prediger soll Rath, Freund, moralischer 

Arzt, Helfer und Versorger auch einzelner Familien 
und Glieder in seiner Gemeinde seyn. Die Bedürfnisse 
kann er aber ohne genaue anhaltende Beobachtung 

nicht kennen lernen.

r. Was soll der Prediger beobachten?

Ueber-
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Überhaupt die Gemeinde und den einzelnen Men

schen in allen Beziehungen.
Besonders aber beobachte er seine Gemeinde

1) in geographischer Rücksicht, nach Clima, 

Lage, Nachbarschaft;
2) in historischer Rücksicht, welche merkwür

dige Veränderungen der Vorzeit auf die Gegen, 

wart würkten.

5) in politischer Rücksicht nach den verschiedene» 
bürgerlichen Verfassungen;

4) in ökonomischer und häuslicher Rücksicht, 
nach dem Gewerbe, den Nahrungsquellen, 

Fabriken, u. s. f.

Z) in diätetischer Rücksicht, nach der Lebens, 
weise in Essen und Trinken, ob die Eltern ihre 
Kinder schon früh an hitzige Getränke ge

wöhnen;

6) in Ansehung der Religionskenntniß, nach dem 
Umfange, der Deutlichkeit, Gründlichkeit der 
Einsicht; welches die Ursachen des jetzt 
vorhandenen Grades sind, ob Unterricht, oder 
Erziehung den Grund enthalten?

7) In Ansehung des Lebenswandels. Welche 
Neigungen, Sitten, Gebräuche sind herr

schend? Welcher Grad der äußern Politur 
wird sichtbar? Welche moralische oder religiöse 
Dorurtheile bestimmen das Handeln? Welche 
Sprüchwörter, Sentenzen, Maximen und 
Vergleichungen sind die gangbarsten?

A 4 H. Wo
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n. Wo hat der Prediger die beßte Gelegenheit zu 

Beobachtungen?
D Bei öffentlichen Zusammenkünften, bei häuSi 

liehen Festen der Hochzeiten, Kindtaufett u.s. f-, 
weil hier die Freude offenherziger wird;

2) wenn die Menschen im Affecte sind, im Zorr 

ne, in der Furcht, in der Hoffnung, u. s. f.
3) wenn sie in wörtlicher Noth sind, bei Nabi 

rungssorgen, wenn ein großer Verlust sie 

bedrohet.
4) "Äan beobachte die Schuljugend, weil sich 

hier schon deutlich zeigt, wie der Mensch in 
den spätern Jahren handeln wird.

Z) Man beobachte einen und ebendenselben Men
schen in mehreren Situationen.

Diese sorgfältig angeftellten und wiederhohl- 
tcn Beobachtungen schreibe der Prediger nie
der. Nutzen eines solchen Seelenregisterö.

§. 5-
Hülfsmittel.

Als die bewährtesten Hülfsmittel müssen folgende 

empfohlen werden:
i) Praktisches Studium der Bibel, die an Verschieb 

denheitcn der Charaktere, und an Zeichnungen der 
Situationen des menschlichen Lebens so reich ist. 
Characterisiik der Bibel von August Hermann 
Niemeyer. Halle. 5 Theile. 1795. gr. 8.

2) Studium der Psychologie. Eine bequebme Ue
bersicht derselben liefert das Ergänzungsblatt zur 

Je-
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Jenaischen ä. L.. in der Revision dieser Wissen
schaft für die drei letzten Quinquennien des i8ten 

Jahrhunderts.
3) Die Systeme der Moral liefern, besonders in den 

Einleitungen, Beschreibungen und Bezeichnungen 

der verschiedenen moralischen Krankheiten.

4) Mit Nutzen können die theologischen conülis und 

Kclponls des Philipp Melanchthou, Biedembach, 
Conr. Dieterich,' Dedekenn, Joh. Ern. Gerbard, 
Bacmcister, Spener, Dörner gebraucht werden. 
Dahin gehören auch die Schriftsteller über verschie
dene Gewissenöfälle, Balduin, Arnold Mengering, 
Kesler, König, Friedlieb, Brochmand, Finck, 

Osiander, Danhauer, Joh. Schmid, Schelwig, 

Bechmann, und Lud. Dunte.

Lu66ei ts-lgoZe. p. 7IY. — I6lüor. Tbeol. I-it. 6s

I^oloßi-t citsuiüic-,. P2Z. Z5Z- — Die vorzüglichsten 
dieser Art Schriften führt I. Aug. Nösselt auf in 
seiner Anweis. zur Kenntniß d. besten allgemeinern Bü» 
cher in allen Theilen der Theologie. 4te Auflage. Leip, 
jig I8or. § 278- Seite zzl. zzr.

5) Die in der Einleitung zur Pastoraltheologie Sei

te 14 - zo genannten Schriften handeln größtem 

theils auch von der Seelsorge.

6) Ein eigenes Werk über die Seelsorge ist Gott
fried Olesrii Anleitung zur geistlichen Seelen» 
Enr — — mit einer Vorrede Fried. Will). Schü
tzens. Leipzig, 1718. 4. Es verdient die ihm in 
ktrMi Introci. in I'tiLoIoß. I^ittcrurisin. k. III. 

p. 352, und Lilientbals theol. Bibliothek Band 2.
A 5 Sei-
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Seite 792. ertheilten Lobsprüche, obgleich manches 

darin unsern Zeiten nicht mehr angemessen ist.
7) Außer des Christ. Will). Oemler Nepertorium über 

Pastoralth. und Casuistik für angehende Prediger, 
in alphabetischer Ordnung Jena 1786-1739, in 
4 Theilen, haben die neuern Zeiten mehr einzelne 
der Scelsorge angehörende Abhandlungen gelie
fert. — Auf die lehrreiche im Journal für Pre, 
diger befindliche Correspondenz muß besonders 
aufmerksam gemacht werden.

§. 6.
L i n l h e i l u n g.

Der Umfang der Scelsorge scheint mir am bcßten 

nach folgender Einteilung übersehen werden zu können.
Scelsorge bei den Gesunden.

I. In Ansehung des Verstandes
1) Wohlunterrichtete, 2) Unwissende, z) Um 

gläubige, Atheisten, Deistcn, Spötter, 
4) Abergläubige, Z) Irrende, 6) Zweifeln

de, 7) Separatisten.
N. In Ansehung des Willens

' 1) Edle Tugendhafte, 2) Mittelmäßig-Ehr
bare, 3) Moralisch-Unordentliche, 4) Der, 
härtete, z) Missethäter, 3) zum Tode Ven 
urtheilte, b) Gefangene und Zuchthäusler.

!Il. In Ansehung besonderer Gemüthsverfassungen 

und Schicksale.
1) Beglückte, die ein unerwartetes Glück er

freut, 2) Leidtragende und Betrübte,

3) Schwer-
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3) Schwermüthige, Angefochtene, Erweck

te , 4) die plötzlich in Verlegenheit gerathen, 
und in diesen kritischen Fällen Rath, Be
lehrung und Bestimmungsgründe zu wichti
gen Entschließungen beim Prediger suchen.

IV. In Absicht der Vermögensumstände.
i) Vornehme, 2) Mitglieder des Mittelstan

des, 3) geringe Stände, 4) Arme.
L. Seelsorge bei Kranken.

A. Allgemeine Krankenbehandlung.
I. Was heißt trösten?

i) bei eingebildeten Uebeln, 2) bei Uebeln, 

die größer geschätzt werden, als sie wörtlich 
sind, 3) bei Uebeln, die so schwer sind, 
als der Leidtragende sie angiebt."

ll. Was heißt bessern?
r) Begriff der Besserung. 2) Wie dieses Bes- 

serungögeschäft besonders bei Kranken vcr- 
gcnommen werden könne.

D. Specielle Krankcnbehandlung. Die Kranken lassen 

sich einthcilen
I. Nach den Graden der Zurechnung, in wie fern 

sie selbst an ihren Leiden schuld sind?
1) Unverschuldete Leiden, 2) Unwissenheit, 

3) Leichtsinn, Unvorsichtigkeit, Vermessen- 
hett, Eigensinn. 4) Geglaubte Hexerei, 
Schwärmerei, Aberglauben, Z) Ausschwei

fung.
II. Nach dem Sitze der Krankheit, leibliche, See- 

lenletden.
III. Nach
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Hl. Nach der Gemüthsbeschaffenheit.
IV. Nach der Religionöerkenntniß.
V. Nach der Dauer und Heftigkeit der Krank, 

heiten.
VI. Nach der Hoffnung der Genesung, in Rück» 

ficht der künftigen Lagen und Verhältnisse ihres 
Lebens.

VN. Nach der Vermuthung oder Gewißheit ihres 
Todes.

VIII. Nach den verschiedenen Classen der Stände 

in der bürgerlichen Verfassung

Die
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Die

Seelsorge 

Erster Abschnitt. 

Seelsorge bei den Gesunden.

7-
I. In Ansehung Ves Verstandes 

l) Wohlunterrichtete.
(§olche Mitglieder der Gemeinde, die sich durch 

Kenntniß der Religion und Aufklärung auszeichnen, 
verdienen die Aufmerksamkeit und Theilnehmung deS 
Predigers, weil er durch sie auf Andere würken kann.

I) Der Prediger ertheile ihnen das gebührende Lob.
Golthilf Samuel SteindartS System der reinen Philoso

phie oder GlückseeligkeitSlehre des Christenthums. Drit» 
te Auflage. Micdau. 1786- gr. 8- § 04. Seite 194-203.

2) Er suche ihre Kenntniß nach dem Umfange, der 

Gewißheit, Deutlichkeit, Gründlichkeit und Leb
haftigkeit zu prüfen.

3) Er führe sie, damit sie nicht stolz werden, zu der 
Gewahrnehmnug, daß sie noch nicht alles wissen. 
Mittel dazu.

4) Man ermuntere sie zur Anwendung des Gelern
ten, und zur Fortsetzung in der Vervollkommnung 

der 
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der Einsichten. Matth. XXV. 29. Stillstand ist 

Rückgang.
5) Man fordere sie auf, bei schicklichen Gelegenheiten 

die Religion zu vertheidigen.

6- Man gebe ihnen zweckmäßige Bücher.

§- 8.

s) Unwissende.

Weil vom Verstände alle Besserung ausgeht, so 
nehme sich der Prediger der Unwissenden an.

Wo die Privatbeichte statt hat, benutze sie der 
Prediger, um die nothwendigsten Lehren dem Be
dürfnisse gemäß vorzutragen.

2) Man erwecke sie, die Katechismuslehren fleißig zu 
besuchen, und die Herrschaften suche man zu der 

wegen, daß sie ihr Gesinde fleißig in die Katechi- 
sationen schicken.

Z) Man muß sie anschaulich unterrichten. Was man 

ihnen sagt, muß das nothwendigste seyn, und leb
haft ihnen eingedrückt werden. Gebrauch der Lie- 
derverse, Sentenzen und Sprüchwörter.

4) Man benutze jede Gelegenheit und Veranlassung 
bei der Arbeit, in Zusammenkünften, u. s. f. zu 
ihnen zu reden; z. B. wenn sie eine große Noth 
überstanden haben, kann man der größern Em
pfänglichkeit ihres Gemüths den Spruch stärker 
eindrücken. Der Herr ist allen gütig, und erbarmt 
sich aller seiner Werke. Die ausgestreuete Saat giebt 
Gelegenheit nach Galat. VI. 7 - 12 von dem Ver

hält. 
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hältnisse zu reden, welches zwischen diesem und 

dem künftigen Leben statt findet.
5) Weil außer der schlechten Erziehung die Vernach» 

läsfigung des Schulbesuchs die vorncbmfte Quelle 

der Unwissenheit ist, so dringe der Prediger auf 
Regelmäßigkeit des Schulbesuchs. Welche Mittel 

ließen sich dazu anwenden?

§- 9- 

z) Ungläubige.

Unglaube heißt im allgemeinsten Sinne, wenn man 

das nicht für wahr annehmen will, was man nach Grün
den der Vernunft und Schrift als wahr anzunchmen ver
bunden ist. Er betrifft entweder die ganze Religion 
(natürliche und geoffenbarte) oder einzelne Hauptlehrcn.

Atheisten. Man unterscheide, ob es Gelehrte, 
Gebildete, oder gemeine Leute sind, die so reden, als 
ob sie das Daseyn Gottes läugneten. Atheist heißt 
jeder, der keine von der Welt verschiedene Intelligenz 

annimmt, oder der einen freien verständigen Welturhe
ber läugnet. Dahin gehören die Fatalisten, Panthei, 

sien, Spinozisten, diejenigen, welche den letzten Grund 

aller Dinge in der absoluten Naturnothwendigkeit fin
den, nebst denjenigen, welche höchstens eine Weltord- 
nung annehmen.

i) Gemeine Leute sind leicht zurecht zu weifen. Sie 
haben keine bestimmte, deutliche Begriffe. Sie 
fassen nur das auf, was sie aus dem Munde der 

Vornehmern und Gelehrten hören. Um sie zurecht 
zu weifen, frage man ihnen bestimmte Begriffe ab,

was 



16 Fünfter Theil der Pasioralthevlogie.

was sie unter Natur, Gott, Zufall verstehen wol

len. Psalm XIV. i. Man gebrauche gegen sie In
duktionen und Anschauungen, z. B. ob sich eine 
Scheure selbst baue; ob die Natur, ob der Zu
fall einen Brief schreibe? Auf eine populäre Weise 

mache man ihnen diesen Grundsatz einleuchtend: 
wo alle Theile in ihren geordneten Verhältnissen 
eine regelmäßige Zusammensetzung oder Würkung 

zu erkennen geben, da muß Absicht und Zweck zum 

Grunde liegen; da muß also Verstand vorhergegan« 

gen seyn.
In unsern Zeiten, wo die Streitigkeiten über 

das Daseyn Gottes unter dem großen Haufen der 
kannt geworden sind, ist es nichts seltenes, bei 

dem Bürger und dem Landmanne die Aeußerung 
zu hören, daß die Gelehrten an keinen Gott mehr 
glaubten. Wenn dies der Fall ist, so belehre sie 

der Prediger, daß die Gelehrten nur darüber strit
ten, welchen Beweis fürs Daseyn Gottes man vor- 

ziehcn müsse.
s) Gelehrte oder Gebildete sind sich der Gründe mehr 

bewußt, um deren willen sie atheistische Meinun

gen vertheidigen wollen.
s) Soll absolute Naturnothwendigkeit den letzten 

Grund enthalten, so frage man, was denn 
Natur, was Nothwendigkeit seyn soll? Don 
keinem Dinge, auch nicht von den Naturge, 
setzen läßt sich die absolute Nothwendigkeit 
darthun. Newton erklärte gerade zu, daß er 

keinen Grund angeben könne, warum die 
Na-
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Naturgesetze so und nicht anders wären. Wir 

haben nur Verstandes - und Vernunftgesetze, 
die wir schlechthin annehmen müssen. Dieser 
Frage Beantwortung beruhet nur auf Schlüs
sen. Der Prediger, welcher von dem Berthen 
diger der absoluten Naturnothwendigkeit be
unruhigt wird, fordere ihn nur auf, einen 
Schluß vorzubringeu. Alsdann wird er Ge
legenheit haben, die Schwächen des vermeint
lichen Schlusses aufzudecken. Da wir mora

lisch «freie Wesen sind, so kann die absolute 

Naturnothwendigkeit unmöglich letzter Grund 
seyn.

§. 10.

Fortsetzung.

t») Hat es der Prediger mit Spinozisten zu thun, 
oder sieht er voraus, daß dies früh oder spät 
der Fall seyn werbe, so ist der beßte Rath, 
den man geben kann, dieser: er studiere nicht 
sowohl die Commentatoren, als vielmehr des 
Spinoza Schriften selber. Eine Hauptsache 

ist hier, die Hauptstützen sich zu bemerken, 

welche Spinoza seinem Lehrgebäude zu geben 
versucht hat. Dahin gehört vornehmlich die Ste 
Proposition des ersten Theils der Ethik. "In der 
„Natur kann es keine zwei oder nehr Substam 
„zen von einer und eben derselben Natur, 
„oder einem und eben demselben Attribute 

Gräffe'» pastsralchesloaie II. B ge»
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„geben." Des Spinoza Beweis wird so ge
führt: Sollen 2 oder mehrere Substanzen vor, 
Handen seyn, so müßten sie entweder durch die 
Verschiedenheit ihrer Attribute, oder durch 
die Verschiedenheit ihrer Affcctionen von ein
ander unterschieden seyn. Die Verschiedenheit 
der Attribute fällt aber weg, indem es ja 
laut der Proposition nur ein und eben dasselbe 

Attribut seyn soll. Man giebt also zu, daß 
nicht mehr als eine Substanz von einem und 
eben demselben Attribute vorhanden ist. — 
Wenn aber die Substanzen allein durch die 
Verschiedenheit der Affectionen sich unterschei

den sollen: so ist ja die Substanz ihrer Natur 
nach eher, als ihre Affection. Da man also 

die Substanz für sich betrachten, und ihre 
Affectionen zur Seite stellen muß, so kann 
man sich keinen Begriff davon machen, daß 
eine Substanz von der andern unterschieden ist, 
oder mit andern Worten: es kann nicht s oder 
mehrere Substanzen, sondern nur allein eine 

Substanz geben. —
Diese Proposition enthält, wenn ich mich 

so ausdrücken darf, ein ganzes Nest von logi
schen Zweideutigkeiten, Verwechselungen, und 
falschen Voraussetzungen. Spinoza verwirret 
hier, um nur eins zu nennen, die logische und 
die numerische Verschiedenheit. Wenn man 

zwei

* M rerum narura non pollunr äsn öuae nur xlurer tubüsn» 

rüie nrrur»« ssu -nlribun.
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zwei Menschen von völlig gleichen Kräften und 
Eigenschaften annehmen wollte, so blieben eS 

ja doch zwei verschiedene Menschen, ohngeache 
tet der Begriff, den wir uns von den Kräften 
und Eigenschaften dieser 2 Menschen aufstell- 

ten, nur eins und ebendasselbe enthielte. Spir 
noza verwechselt hier die doppelte Erwägung, 
ob ich eine Sache vor dem Forum des bloßen 
Verstandes, oder des gesammten Erkenntniß- 
vermögens betrachte.

Und doch ist diese Proposition das Haupt- 
fundament des Spinozistischen Gebäudes! Wie 

war es möglich, den Spinozismus mit unbe
dingten Lobpreisungen zu erheben!

Die Zeichen der Zeit am Sude des achtzehnten Jahrhun
derts l und ateö Stück 1798. Wolfenbüttel. zusammen 
344 S. in z. (Dem Verfasser ist der angestaunte, und 
begünstigte Spinozismus das zweite Zeichen der Zeit. 
Die Widerlegung könnte wohl bündiger seyn.) 

Oemoaürrclion äe Nexikencs Dien — — dle/Nre
cle8aliznnc cie Blocke kenelon. ^ux clepe», 6e la veuv« 
«te teu lean koöc-Ipko Lräker 1761. Theil 2- Kap. r. 
und besonders die Vorrede »um ersten Theile.

vlüion«ire bliüoriczue er Lrltiljuer ksr dlonsteur Lg^Ie, un
ter dem Artikel Lenvlk 6e 8s)lnoss, in der Note l..

§. II.

Fortsetzung.

c) Soll Weltordnung das äußerste ftyn, bis 
wieweit unsre Annahme sich erstrecken dürste: 
so ist zu bemerken, baß die Weltordnung im

B 2 Grün-
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Grunde betrachtet nichts anders als ein Fata- 
lismus ist. Der Prediger lasse sich von dem 
Gegner nur die Gründe angeben, worauf sich 
diese Ordnung ohne ordnende Ursache, diese 
blinde leblose Regierung ohne Regierer stützen 

soll.

Darin stimmen alle Partheien übercin, daß 

es etwas Nothwendiges, Ewiges und Selbst, 

ständiges geben müsse, nach dem schon von 
Occllus I^ucouus aufgestellten Grundsätze. Ur
sachen dieser Uebereinstimmung. Kann nun 
dies Ewige, Nothwendige, und Selbststän- 
dige verstandloS seyn, da es in der Welt We
sen giebt, die Verstand besitzen? Oder soll daS 
Nichts der Schöpfer von Etwas seyn?

D. Samuel Clarkes Abhandlung von dem Dasev» und den 
Eigenschaften Gottes, von den Verbindlichkeiten der 
Natürlichen Religion, und der Wahrheit und Gewißheit 
der Christlichen Offenbarung, aus dem Englischen über, 
setzt. Braunschweig und Hildesheim 175s. gr. 8-

Beruh. Nieuwetpt's Rechter Gebrauch der Welt-Detrachtung 
zur Kenntniß der Macht, Weisheit und Güte Gottes, 
aus dem Holländischen übersetzt, und mit Anmerkungen 
erläutert von I. A. Segner. Jena 1747. in 4.

Zobn ir.-^ rke LcinZ ^iräom v5 Loä in lbe vark, ok 

creanon. t.«ncion lÜY2. 8-

Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion in 
zehn Abhandlungen auf eine begreifliche Art erklärt und 
gerettet, von Hermann Samuel Reimarus. gte Auflage, 
Hamburg 1772. — üle Aufl. mit einigen Anmerkungen 
von I- A. H- Reimarus. Hamb- 1791. gr. r.

Karl
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Karl Heinrich Heydenreich Betrachtungen über die Philoso, 
phie der Natürlichen Religion- B« l. 179»- Leipjig 
Band 2 1791- gr- 8-

Zusatz. Der Prediger hat nicht nöthig, diejeni, 
gen auf seine Seite zu ziehen, welche die spekulativen 
Beweise fürS Daseyn Gottes für ungültig halten. Sie 

sind deswegen keine Atheisten.

Was man inzwischen gegen die sogenannten spe
kulativen Beweise vorzubringen glaubt, ist oft andern, 
z. B. Kant und Fichte, sklavisch nachgesagt.

Nach Kant sollen die Kategorien in ihrem Gebrau

che sich nur bis so wert erstrecken, als eine Anschauung 

untergelegt werden kann. Dann dürfte man freilich we
der einen Ontologischen, noch cosmologischen Beweis 
zulassen. Allein der Gebrauch der Kategorien erstreckt 
sich weiter. Denn der Grund, warum wir die Kate
gorie Ursache und Würkung auf Erscheinungen (z. B. 
Sonne und Wärme, Genuß des Gifts und Tod, 
u. s. f ) anwenden, beruhet eigentlich auf einem Ver- 
nunftschlusse, nach welchem wir genöthigt sind zu fol
gern, daß 2 Dinge oder Erscheinungen , welche regel
mäßig s unmittelbar an einander grenzende Zeitstellea 

behaupten, in dem Verhältnisse von Ursache und Wür- 

kung stehen. Da nun das Würkliche, die Gegenwart, 

das Sinnliche, blos durch die Kraft des Vernunft
schlusses als würkliche Ursache oder als wörtlicher Effect 
erkannt wird: so muß der Vernunftschlüß, der durch 

daS Uebersinnliche (Ursache) die Objecte zusammenbin- 
det, auch denn gültig seyn, wenn er das Weltall 
dem Gebiethe der Ursache unterwirft. Es ist ein und

V 3 ' eben
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eben derselbe Vernunftschluß, der die Kategorie Ursache 
auf einzelne Objecte, und der sie auf den ganzen Inbe
griff der Objecte anwendet. M. s. die weitere Ausfüh
rung in meinem Versuche einer moralischen Anwendung 
des Gesetzes der Stetigkeit. Celle i8or. §. 44. Sei

te z8y - 402.
Nach Fichte giebt es keine speculative Beweise fürs 

Daseyn Gottes. Die Grundquelle von allem ist nach 
ihm das Ich, oder eigentlich das, was weder Object 
noch Subject, sondern beides zusammen ist, das Ob
ject-Subject. Nur dadurch, baß wir eins dem andern 

entgcgensetzen, entsteht erst Bewußtseyn. Allein woher 
hat denn Fichte sein Object-Subject genommen? Doch 
wohl nur vermittelst eines Schlusses? Also kann und 
soll der Schluß über das Vorhandene entscheiden! Folg

lich muß auch der Schluß das entscheiden können, was 
die Welt, ihren Ursprung, und ihre Abhängigkeit von 
einem Schöpfer betrifft. Es giebt daher allerdings 
speculative Beweise.

Man sehe meinen Versuch einer mor. Anwend. des Ges. 
d. Stetigkeit. 5- 46.

Kant's einzig möglicher Beweisgrund zu einer Demvnstra» 
tion des Daseyn- Gottes Königsberg 176z. R. A. 

1794- 8-
Abhandlung über die Unmöglichkeit eines Beweises vom 

Daseyn Gottes aus bloßer Vernunft. Nürnb. ,791. 8-
MoseS Mendelssohns Morgenstunden, oder Vorlesungen 

über das Daseyn Gottes, i Th. Berlin 1785. 8-
L. H- Jakvb's Prüfung der Mendelssohnschen Morgeustuu, 

den, oder aller specnlaliven Beweise für das Daseyn 
Gottes, in Vorlesungen, nebst einer Abhandlung vou 
I. Kaut. Leipzig 1786. 8.

. - Die
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Die Resultate der Jacobischen und Mendelssohnschen Phia 
losophie, kritisch untersucht (von dem zu früh verstorbenen 

Wizenmann.) Leipzig 1786. 8-
I. Maczet's Beweis vom Daseyn Gottes aus Gründen der 

theoretischen Vernunft. Wien 17YY. 8.
E F. Sintenis Pistevon, oder über das Daseyn Gottes. 

Leipzig izoo. z.

§. is.

Deisten, Theisten, Naturalist«», Spötter.

i) Deisten, Theisten und Naturalisten hielt man sonst 
für synonym. Zn den neuern Zeiten hat man die
sen Benennungen einen Unterschied zugetheilt. 
Der Deist (Kants Kritik der reinen Vernunft. Sei« 

te 6zy.) stellt sich unter dem Urwesen bloß eine 
Weltursache vor, bei welchem es unentschieden 
bleibe, ob es durch Nothwendigkeit seiner Natur 
oder durch Freiheit Ursache der Welt sey. — Der 
Theist hingegen behauptet, daß die Vernunft im 
Stande sey, das Urwesen als dasjenige näher zu 
bestimmen, welches durch Verstand und Freiheit 
den Urgrund aller Dinge in sich enthalte.

In so fern die Deisten, und insbesondere die 

Theisten die Zulanglichkeit der natürlichen Religion 
behaupten, und jede Offenbarung verwerfen, nennt 

man sie Naturalisten. Am meisten haben Eduard 
Herbert Baron von Cherbury, Thomas HobbeS 
von Malmbury, Johann Toland, Anton Collins, 
Woolston, David Hume, Tindal, Morgan, Mande- 
ville, Chubb, Bolingbroke, Voltaire, und in den 

B 4 neue»
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neuesten Zeiten vorzüglich Thomas Paine bekannt 

gemacht.

Wahrheit der Christlichen Religion von Gottfried L«ß dritte 
Ausgabe. Göttingen und Bremen. §. z. der Einleitung.

Das Zeitalter der Harmonie, der Vernunft, und der 
biblischen Religion. Eine Apologie des Christenthums 
gegen Thomas Paine, und seines Gleichen in Deutsch, 
land. Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen 
von 0. Georg Friedrich Seiler. Leipjig »802. groß 8- 
(Diese Schrift kann man jedem Christen zu seiner Beleh» 
rung in die Hände geben.)

Die vornehmsten Bestreiter und Vertheidiger deS Chri, 
stenthums findet man genaunt, Anleit. zur Bild, der 
vffentl. Religionslehrer des neun;ehnten Jahrhunderts, 
von Thieß. Alton« Igor. §. 102. Seite 259-269; fcr, 
«er im Ieuaischen keperrorium, Theolog. Litteratur von 
1785-1790 Nio. i,6l - izsz; und dessen Fortsetzung 
Weimar über die Jahre 179! bis l795- Nro. nrr-1250.

2) Gegen naturalistisch Gesinnte würden besonder
folgende Sätze auözuführen seyn.

a) Die Natürliche Religion ist unzulänglich. 
Sie war und würkte nie allein auf dem Erd
boden, sondern stets in Begleitung der positü 

ven Religion.

b) Alle Verbannung und Einschränkung des 
Götzendienstes ist wohlthätige Würkung des 
A. und N. Testaments.

c) Die biblischen Schriftsteller zeichnen sich durch 
ihre Glaubwürdigkeit aus. Sie konnten und 
wollten die Wahrheit sagen.

3) Was
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3) Was einzelne bestrittene Lehren betrifft, so nehme 

der Prediger seine Befestigungö - und Vertheidig 
gungögründe aus der Philosophie und der Ge

schichte.
») Den Bestreiter einer Schöpfung auö Nichts, 

der davon gar keinen Begriff zu haben vor» 
giebt, kann man fragen, ob er denn die Ewig» 
keit der Materie besser verstehe?

Ocellus I^ucrmus, en 6rec et en l^rr>n^c)i> 
»vec lies visscrtstions--------xgr L.s Xlar. 
guig v'^rgcns. ä kerlin 1762.

b) Die Möglichkeit der Auferstehung, welche jetzt " 
sehr oft der gemeine Mann läugnet, wird au- 

den Analogien der Natur erläutert, i Co- 
rinth. XV. 35-5o.

c) Die Auferstehung Christi muß historisch erwier 
sen werden, weil sie ein Factum ist.

«l) Ueber die Wunder sehe man meine Lammen- 
tstio, 6s.inirsculorum natura, pbiiolo^kiiae 
prineipils non contra6icente. ttelmüs^ii 1797. 

gr. 8.

Vesl^ii^elinA va» b»t 6enoc>lscdss> tvr Verstestitzinz van cien 
ckriüsi^ksn Lostrstienst, s^^ericdt >n'r ii-reZe. Voor kee 

dioccxLV. Amsterdam und Haag. 1798. gr. 8«
e) Für die Immaterialität der Seele benutze man 

das Argument, was schon Sokrates in dem 
Platonischen Phädo gebrauchte, daß die See
le die in der körperlichen Organisation gegrüm 
beten Reitzungen und Neigungen überwinben 
könne.

Tz 4) Di«
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4) Die Spötter verdienen keine ernstliche Widerle
gung. Wenn dem Prediger von der Natur ein 
reiches Maaß des Witzes verliehen wurde, so 
züchtige er den Freveler mit der Geißel der Sa- 
tyrc. — Auf jeden Fall ist es gut, wenn der Die
ner der Religion bei kaltem Blute bleibt, um desto 
besser mit Gegenwart des Geistes irgend einen 
Umstand zu benutzen, der den Spötter der Religion 
beschämen kann.

§- IZ-
4) Aber gläubig«-

Aberglaube heißt die, weder in Vernunft noch 
Schrift gegründete, Annahme übersinnlicher Ursachen 
zu den Würkungcn in der Natur.

Der Aberglaube wird in den physischen, mvrali« 
, schen und religiösen eingetheilt.

Der Prediger gebe sich Mühe alle in seiner Ge
meinde herrschenden Arten des Aberglaubens nach ihren 

Quellen und Graden genau zu erforschen.
Was der Prediger hierbei zu thun hat, kömmt vor

züglich auf folgende Regeln an.
1) Er glaube nicht, alles mit einem male ausrotten 

zu können. In diesen Wahn fallen gewöhnlich 
junge Prediger. Ursachen dieser Uebereilungen.

2) Er behandele die Arten des Aberglaubens, die 
mit vielen wichtigen Lehren zusammen gewachsen 
sind, und der Rechtschaffenheit des Herzens nicht 

schaden, mit Vorsicht.
z) Er würke durch den Unterricht der Kinder auf die
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4) Er befestige in den Gliederb seiner Gemeinde solche 
Ueberzeugungen, aus deren Verbreitung die Aer» 
tilgung des Aberglaubens nach und nach von selbst 

erfolgt.
5) Den moralischen Aberglauben muß man gerade zu 

bestreiten.
ü) Der Prediger benutze die Geschichten von Auftrit

ten des gemeinen Lebens, wo die Betrüger entlarvt 
würben.

7) Er ermuntere die Kinder und Erwachsene, auf 
dem Wege der Pflicht allen Schrecknissen mit Herz, 

haftigkeit entgegen zu gehen.
8) Die Gründe gegen den Aberglauben müssen rich

tig , deutlich, kräftig, und durch Anschauungen 
und Jnductionen einleuchtend seyn.

K. 14.
s) Irren»«.

Die Irrenden unterscheiden sich dadurch von den 
Unwissenden, daß jene mehr Kenntnisse besitzen. Die 

Kenntnisse sind aber entweder mangelhaft, oder un
richtig, oder sie werden unrichtig angewandt.

i) Der Prediger suche vor allen Dingen, ihr Ver

trauen zu gewinnen. Je mehr er den Ruhm der 
Frömmigkeit und Gelehrsamkeit für sich hat, desto 
schneller wird er würken. Der Kopf ergiebt sich 
bald, wenn erst das Herz auf unsrer Seite ist.

2) Die Irrenden p-erden dann zu bessern Einsichten 
gebracht, wenn die nöthigen Prämissen erst das 
gehörige Licht erhalten haben. Der Prediger muß 

sich
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sich daher in der Unterredungskunst nach kateche- 
tischen Grundsätzen geübt haben.

Z) Mit Personen, die nicht zu seiner Gemeine, nicht 
einmal zur evangelischen Kirche gehören, redet er 
nur, wenn sie ihm ihre Irrthümer entdecken, und 
darüber sein Urtheil hören wollen. Diejenigen, die 

Proselytcu machen wollen, übergiebt er der Wach» 
samkeit der Obrigkeit.

4) Lind in der Gemeinde Pfarrkinder, welche schäd
liche Irrthümer hegen und ausbreiten (z. V. daß 
<ö kein Leben nach dem Tode gebe), so muß der 
Prediger sie aufsuchen, Unterredungen geflissentlich 
mit ihnen anknüpfen, auf ihre Ueberzeugung hin
arbeiten, und wenn sie von der Ausbreitung der 
Irrthümer nicht ablassen wollen, die Schwäche 
ihres Urtheils ihnen gerade zu aufdecken.

Z) Der Prediger forsche nach, durch welche Perso
nen, Bücher und Schriften schädliche Irrthümer 

in die Gemeinde kamen. So sind mir einige Dörr 
fer bekannt, welche durch Bahrdts Briefe im 

Volkston sich verwirren ließen.
L) Auf der Kanzel muß man, ohne die Sache oder 

Person zu nennen, die entgegengesetzte Wahrheit 
gründlich und lebhaft mit Popularität vortragen.

§. iZ- 

Zweifelnde.

z) Man suche die Zweifelnden, und die eigentliche 
Beschaffenheit des Zweifels genau kennen zu

lernen.
s) Wenn
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2) Wenn man merkt, baß ein Eingepfarrter irgend 
einen Zweifel hegt, so ermuntere man ihn, seine 
Bedenklichkeiten zu eröffnen. Man behandle solche 

Zweifelnde sanft und liebreich.

3) Der Zweifel betrifft entweder Sätze der natürlichen 

oder der christlichen Religion, oder auch Neben» 
fragen. Schwanke das Gemüth des Zweifelnden 
zu sehr bin und her, so muß der Unterricht mit 
Gründlichkeit von den ersten Principien ausgehen.

4) Die Unterredung nimmt einen andern Gang bei 

dem, welcher die Wahrheit ernstlich sucht, und in 

einer geschlossenen Jdeenreihe zu denken im Stande 
ist. — Es giebt gutmüthige, schwache Aengst, 
liche, die allenthalben mistrauisch sind; es giebt 
aber auch leere, verworrene Köpfe, deren Grübe« 
leien ernstlicher zurückgewiesen werden müssen.

16. ,
?) Separatisten und Schwärmer.

ES gab ehemals und giebt auch noch jetzt kirchliche 
Sonderlinge, die sich für besser und heiliger halten, und 
deswegen nicht mit den Uebrigen an dem öffentlichen 

Gottesdienste Antheil nehmen wollen. Dahin gehörten 

ehemals mehrere Secten der Schwärmer, einige Arten 
d*r Puristen, und noch jetzt in Holland die sogenannten 
Feilen.

i) Hei denen, welche Vernunft und Schrift als Er« 
kenitriß-Principien annehmen, argumentire man 

aus dem Zugestandenen. Ihre Scheingründe, z. B.

Siöm.
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Mm. XVI. 17. Tit. III. 12. 2 Corinth. VI. 14, 
muß man entkräften.

2) Bet denjenigen Separatisten, welche von der 
Amtsführung der Geistlichen nachtheilige Begriffe 
haben, vermeide der Prediger den Schein der Au« 
bringlichkeit, weil sie zu stolz werden würden. 
Euter Lebenswandel muß die Prediger empfehle».

2) Diejenigen Separatisten und Schwärmer, welche 
ein inneres Licht zu besitzen vergeben, belehre man 

durch Beweise ihrer Misgriffe, daß ihr innere- 
Licht sie getäuscht habe.

4) Die Hartnäckigern unter ihnen belehre man an
der Kirchengerichte, daß es ihren gepriesenen 
Häuptern an den christlichen Tugenden fehlte.

A) Auf der Kanzel erwähne man ihrer nicht, weck 
sie dadurch in ihren Augen eine zu groß« Wichtig
keit erhalten würden.

6) Die gefährlichen Separatisten, die Verwirrung 

anrichten, zeige man den Obern an.
Unterredungen über den Separatismus Coburg 1772.
E. F. Duttenhofer freimüthige Untersuchungen über Pie

tismus und Orthodoxie. Halle »787. — Desselben 
Geschichte der Neligionsschwärmereien in der christlichen 
Kirche, z B. Heilbronn 1796- 1799- gr. 8-

Briefe über Schwärmerei in der Religion. Bern 178?.
Vevers Magazin für Prediger. B. l. St. 2.
L. Meister über die Schwärmerei s Th. Bern 17/5.1777- 

gr. 8- ' -
(). A. Eberhard's) Betrachtungen über Wantergaben, 

Schwärmerei, Tolerant, Spott und Predütvesen. Ber

lin 1777- gr. 8-

3-T.
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2- G. Kr. (I. 2- Stolz) über Schwärmerei, Toleranz und 

Prediglweftn. Ups. (Leipzig) 1776. 8-
7) Daß die politischen Schwärmereien den Prediger 

in Rücksicht seines Verhaltens in große Verlegen
heit setzen können, lehrt die RevolutionSgeschichte 

der neuern Zeiten.
Original, Correspondeuz zwischen dem Pfarrer -- — e, 

und dem Küfermeister--- r, siehe im Museum fük 
Prediger. Herausgegeben von I. Rudolph GottlirbDep, 
er Band 2. St. 1. 17-8- Seile 319-335.

Wie hat sich der Prediger dci bürgerlichen Revolutionen 
zu verhallen? Einer Gesellschaft gelehrter Freund» vor
gelesen , von einem Preußischen Prediger. Quedlin
burg 1793. iß Bogrn in r.

§- 17-
Sulsorge bei den Gesunden, II in Ansehung des Willens, 

r) Edle Tugendhafte.

r) Den edlen Tugendhaften beweise der Prediger 
seine Liebe und Achtung, reitze sie aber auch, da° 
Mt sie nicht in Sicherheit noch in Stolz verfallen, 
zur Selbstprüfung, zur Demuth, und zum Eifer 

in der Vollkommenheit fortzuschreiten. Mittel, 

wie dies ausgeführt werden kann.
s) Damit er nicht durch Gleißnerei hintergangen 

wache, so prüfe er sie nach den negativen und por 
Mvn Eriterien der Tugendhaftigkeit.

3) Er seufze nicht mit ihnen über daS allgemeine 
Vergehen, noch stifte er mit ihnen geistliche Drü- 
derschal-u, und eben so wenig lasse er sich in 

einen frömmelnden Briefwechsel ein.

4) Er
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4) Er sey äußerst behutsam, in Unterredungen des 
Umgangs den Einen oder den Andern als Muster 
der Tugend aufzustellen. Nothwendigkeit dieser 

Vorsicht.

18.
2) Mittelmäßig Ehrbare.

Viele befleißigen sich, um den Übeln Ruf zu ver
meiden, einer äußerlichen bürgerlichen Ehrbarkeit, ohne 

aus tugendhaften Maximen zu handeln.
1) Der Prediger zeige bei jeder schicklichen Gelegen« 

heit, daß wahre Tugend mehr sey, als Legalit/t. 
Der wahre Tugendhafte thut das Gute um der 

Pflicht willen, und nm Gottes willen, und ist 
entschlossen, der Pflicht jede Aufopferung dar- 

zubringen.
-) Solche, welche einzelner gut scheinenden Hand, 

lungen wegen (z. V. weil sie Allmosen gaben, 

einem Menschen halfen) eine große Einbildung vsn 
ihrem Werthe hegen Luc. XVH. 9-14, müssen zu 
der Erkenntniß näher hingeführt werden, a) daß 

es bei den Handlungen auf die innern Willensb
stimmungen ankömmt, 1 Corinth. XIII. i-iZ 
L) daß der Gehorsam gegen das Gesetz vollkomuen 
und allgemein seyn müsse, Jacob. II. 12-iH c)daß 

auch der roheste und verworfenste Mensch oft etwa- 
an sich habe, wodurch er andern nützlicl'vird.

Den Eingebildeten muß man, un der ihnen 
nützlichen Demüthigung willen, zeZen, wo sie 
fehlten, und in welchem Grade, damit sie ein, 

sehen 
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sehen lernen, daß äußere Ehrbarkeit noch lange 

nicht hinreichend sey.
3) Man benutze die Gelegenheiten, wo das Herz der 

Rührung mehr offen steht, z. B. bei Leichen, 
Verfolgungen, die unter dem Scheine des Rechts 
geschehen, um die Entschließung zu beleben, äußerlich 

und innerlich mit der Tugend überein zu stimmen.

§- iy.
z) Moralisch, Unorvenrlicht.

Die Menschen, welche in diese Classe gehören, 

werfen den Zügel weg, der nach §. 18 die Freunde der 

Ehrbarkeit von mancher Ausschweifung zurückhielt, und 

ergeben sich mit mehrerer Dreistigkeit dem Dienste des 
Lasters.

Unter ihnen giebt es eine außerordentliche Menge 
von Graden der Verschlimmerung, von dem Leichtsinne 
an bis zur gänzlichen Verwilderung. Um die Aufmerk
samkeit des künftigen Seelsorgers auf diesen Theil seiner 
Amtsführung mehr hinzuheften, ist es nöthig, einige 
Arten der Lasterhaften hier aufzuzählen: Müssiggänger, 
Trunkenbolde, Schweiger und Prasser, Wollüstlinge, 

Ehebrecher, Verführer der Jugend, Rachsüchtige, Unr 
versöhnliche, Proceßsüchtige, Diebe, Eigennützige, Gei- 

tzige, Betrüger, Meineidige, streitende Eheleute, Eltern, 
die ihre Kinder schlecht erziehen, ungehorsame Kinder, 
treulose Vormünder, gewissenlose Stiefeltcrn, unchristlichs 
Herrschaften, träges Gesinde, tyrannische Befehlshaber, 
ungerechte Richter, unruhige Unterthanen, unmenschliche 
Kriegsleute, irreligiöse Gelehrte und Halbgelehrte, schänd»

Gräffe » pastsralcheolsgie H. E licht 
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liche Schriftsteller, Künstler, Mahlen und Bildhauer, 
hartherzige Ackerleute, unredliche Kaufleute und Hand« 
werker. Der angehende Prediger mache sich nur gefaßt, 
in seiner Gemeinde, zumal wenn sie etwas zahlreich ist, 
einige oder mehrere Arten dieser Lasterhaften anzutref, 
fen. Das Verhalten desselben kömmt im Allgemeinen 

betrachtet vorzüglich auf folgende Regeln an.
i) Er beobachte die Lasterhaften seiner Gemeinde ge

nau, um von ihren Ausschweifungen, Reden und 
Handlungen genau unterrichtet zu seyn, damit er 
nach Beschaffenheit der Umstände gleich dem Nar 
than 2 Sam. XII. 7. zu dem Uebertreter des Ge
setzes sagen könne: Du bist der Mann.

2) Wenn diese Menschen noch zur Kirche oder zum 

Abendmahls kommen, so kann der Prediger durch 
eine besondere Einrichtung der Rede sie rühren, 
oder sie doch wenigstens in etwas erschüttern.

Z) In Privat, Unterredungen muß dahin gearbeitet 
werden, die Quellen zu verstopfen. So wurde 
Mancher ein Trunkenbold aus Mismuth; mancher 
Diebstahl ist eine Würkung der Eitelkeit; der Haß 
der streitenden Ehelente entsteht aus Übersättigung 
des Triebes, oder aus Grobheit des gegenseitigen 
Betragens, oder aus Vernachlässigung des Aeu« 
Hern, wenn die Frau, die im ledigen Stande sich 
nicht genug zu schmücken wußte, nach der Ver- 
heirathung sich jede Unreinlichkeit des Anzugs und 
des Hauswesens erlaubt. -

4) Ironie, Verspottung der Satyre erbittert nur, 
und richtet nichts aus, und eben so wenig sind 

bloße 
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bloße Strafreden anzurathen, sondern vielmehr 
liebreiche, sanfte mit herzlichem Bedauern begleu 
tete gründliche Belehrungen und Ermahnungen. 
Man stelle ihnen die Gewißheit und Schrecklichkeit 
ihres Uebels vor Augen, und zeige die Möglich

keit der Besserung.
5) Der Prediger ermüde in dieser Beschäftigung 

nicht. Wer das eine Jabr sich nicht besserte, 
giebt vielleicht im nächsten Jahre den Ermunterung 
gen Gehör.

20.

4) Verhärtete uu» Ruchlose.

Der Mensch, welcher der Leidenschaft lange und 
ohne Einschränkung fröhnt, geräth endlich in den Zu
stand einer gänzlichen Verhärtung, worin jede Em
pfänglichkeit fürs Gute auögelöscht ist. Beispiele lie
ferte Eallustius in seinem Catilinarischen Kriege, La- 
citus, Suetonius, die biblischen Schriftsteller, die 
neuere Geschichte, und die Vorfälle des gemeinen 

Lebenö.
Bei solchen Rohen und Ruchlosen kann der Predi

ger selten etwas ausrichten.
Sind ihre Thaten der Frechheit unläugbar gewiß, 

so rede er sie hart an. Schonung wäre hier am un
rechten Orte. Matth. III. 7.

Die einzige Art, ihrem Gemüthe beizukommen, 
pflegt nur dann statt zu finden, wenn durch Tod, durch 
Schmerzen, durch grausenvolle Schläge des Schick
sals heftige Erschütterungen voran gegangen sind. Drei

C - fen 
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sen Zeitpunkt benutze der Prediger, und rede von den 
Strafen der rächenden göttlichen Gerechtigkeit. Die 
Materialien zu solchen Anreden liefern Luc. lll. 9. 
Matth. VII. ly. Matth. XXV. 41. Marc. IX. 4z. 44. 
Gal. VI. 7- 2 Thess. I. 7-10. Pf. V. 5-7. Ps. vil. 
12-14- Hebr. X. 26. 27.

Sollten diese Vorstellungen einigen Eindruck ge

macht haben, so lasse sich der Prediger durch die Freu

de, etwas gewürkt zu haben, nicht hinreißen, zubald 
über ihren Zustand zu beruhigen. Der Verhärtete lerne 
erst, sein moralisches Elend nach seiner ganzen Schreck- 
lichkeit tief zu empfinden. Ursachen dieser Behandlung.

Ein zuverlässiges Merkmal der wörtlichen herz

lichen Reue ist, wenn der bisher Ungebesserte mit eig- 
ner Anklage seiner selbst offenherzig seine, auch verbor

gene, Mißhandlungen dem Prediger gesteht, Luc. XV. 
21., wenn er alle Entschuldigungen und Rechtfertigun
gen verwirft, und Neigung zum stillen einsamen Nach
denken sich zu erkennen giebt.

Damit diese Traurigkeit nicht in Verzweifelung 
übergehe, Matth. XXVII. 3-5, so fange der Prediger 
nach und nach an, seine Betrachtung auf Gottes 
Barmherzigkeit hinzuleiten. Iesaia. I. iü-i8.

§. 21.
s) Missethäter, s) Zum Lovt Derunheilte.

Uebelthäter, denen die Hinrichtung zuerkannt 
wird, sind theils als Traurige, theils als Sterbende, 

theils als Verbrecher zu behandeln, die den Tod ver

dient haben.
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Mosers letzte Stunden Hingerichteter Personen. Stutt» 

gard ,767.
Unterhaltungen für gefangene Missethäter. Zürich 1772.
Millers Anweis. t»r weis, nnd gewissenhaften Verwaltung

des evangel. Lehramts. Seite 189-208-
Münters Bekehruugsgeschichte des Grafen Struensee.
Der Prediger bei Delinquenten — — von C. W. Oemlet-

Jena 1775.
Salfeld's Beiträge — — Hannover. B. q. Heft r.
Gilb. Bauers viertägige Zubereitung eines »um Tode per« 

urtheilten Maleficanten. Augsburg ,78z.
Ueber die Art, wie man rum Tode verurtheilte Uebelthäter, 

vonüglich aber verstockte Bösewichter in ihren letzten 
Stunden behandeln soll, auS physiologischen Grund, 
sätzen, von K- v. Eckartshausen. München 1737.

Da die Verbrecher gewöhnlich so roh sind, daß es 
ihnen an allgemeinen moralischen Begriffen fehlt, so 
sollten die Obrigkeiten nicht erst wenige Tage vor der 
Hinrichtung, sondern schon während der Untersuchung' 
Geistliche den Delinquenten zusenden. Nützlicher ist 

eS, wenn nur ein Geistlicher bei demselben Delinquen. 
ten dies Geschäft übernimmt. Hauptregeln sind fol

gende.
i) Der Prediger erwerbe sich bis genaueste Kenntniß 

seines Präparanden aus den Gerichtsakten, au- 

dem Berichte des Kerkermeisters, aus den eigenen 
Erzählungen des Missethäters, und aus den Schil» 

derungen der Personen, die ihn vorher kannten.
Wie verfiel der Verbrecher in seine letzte That? 

Ist die Lasterhaftigkeit habituell? U. s. f.

2) Der Prediger erscheine dem Missethäter in der 
Gestalt eines Menschenfreundes.

C 3 A) Der



Z8 Fünfter Theil der Pafloraltheologie.

3) Der Prediger mache sich einen Plan über den 
Anfang, Einleitung, Fortgang und Wartungen 
seiner Unterredungen.

4) Er lasse sich nicht in die Untersuchung über die 
gesetzliche Nechtmäßigkcit des Urtheils ein, z. D. 
wenn der Delinquent solche Sätze für sich anführte, 

wie sie in dem Buche des keccaria <iei tlelitti ct 
«lelle xene stehen. Der Prediger sage vielmehr, 

der Delinquent müsse seine letzten Stunden dazu 

anwenden, daß er in jener Welt nicht noch un
glücklicher werde.

Z) Wenn der Delinquent ein Staatsverbrecher ist, 
Erziehung und Kenntnisse hat, aber ein Naturalist 
seyn will, so muß sich der Prediger mit ihm in einen 
Kampf einlassen. Zum wenigsten kann der Prediger 
so viel sagen, daß seine natürliche Religion ihn nicht 
habe abschrecken können, sich so schwer an dem 
menschlichen Geschlechte zu versündigen. '

Will der Missethäter gar keinen Zuspruch der 
Religion annehmen, so überlasse man ihn seinem 
Eigensinne. Inzwischen ist es nützlich, wenn ihn 
der Prediger demüthigen, und die Schwäche seiner 

Einsichten ihm zeigen kann.

H) Bei den Unterredungen mit gemeinen Missethätern 
fallen diese Schwierigkeiten hinweg. Die Todes, 
furcht macht sie biegsamer. Anstatt sie mit einer 

andern Welt zu bedrohen, mache man irgend 
einen Naturtrieb, z. B. Liebe zu ihren Kindern, 
bei ihnen rege. Wegen ihrer völligen Unwissenheit 

muß 
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muß man sie wie Kinder behandeln. Siehe den 

2ten Theil der Pasteralth.
Bleibt der Delinquent aus Widersetzlichkeit ganz 

stumm, so lasse man ihn ohne Trost sterben. Aber 
vielleicht findet fich noch eine Seite, von welcher 

er erweicht werden kann.
7) Sanguinische Gemüther, besonders Kindermörr 

derinnen, zerschmelzen leicht in Gefühlen der Reue. 
Man hüte sich, ihre Phantasie durch Bilder noch 
mehr aufzuregen, und beschäftige vielmehr ihren 
Verstand, um eine gründliche Sinnesänderung 

hcrvorzubringen.

§- 22.
Fortsetzung. Allgemeine Erinnerungen bei alle» Arten ver Delinquenten.

1) Man darf die Beruhigung über die Schrccklichkeit 
der auszustehenden Todesstrafe nicht zu weit aus, 
dehnen. Bemerkung der vielen in dieser Rücksicht 
begangenen Fehler. Denn der Missethäter soll ja 
zur Strafe, zur Aufrechthaltung der Gesetze ster

ben.
2) Der Delinquent muß seine bisherige Gesinnung 

ernstlich vor Gott bereuen. Ierem. III. iz. — 
Der Prediger führe ihn auf die Ursachen seiner 

That, und auf seine vorige Lebensweise zurück, 

um es ihn einsehen zu lassen, daß Verachtung der 
Religion, Ungehorsam gegen Eltern und Lehrer, 
n. s. f. den Grund zu seiner Verwilderung legten.

2) Man belebe die Hoffnung und Liebe zur Gottseer 
ligkeit, durch eiudringende Vorstellungen, wenn 

C 4 man 
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man z. B. die Gefangennehmung als einen Beweis 
der gütigen Vorsehung schildert, die ihn für die 

Ewigkeit noch retten will; wenn man ihm bemerk« 
lich macht, wie wenig seine bisherige Lebensweise 
ihm zum Glücke, zum frohen heitern Sinne ver» 
half, u. s. f.

4) Dann folge der förmliche Unterricht, welcher nach 
der Verschiedenheit der Delinquenten modificirt 

werden muß. Wie diese Unterweisung eingerichtet 

werden müsse, lehrt die Katechetik.
Z) Soll der Prediger den Delinquenten zur Hinrichr 

tung begleiten? DiLse Frage ist verschiedentlich 
beantwortet.

(Sturm) Ueber die Gewohnheit, Missethäter durch Predi
ger zur Hinrichtung begleiten zu lassen- 1784-

Ich halte es für wahre Grausamkeit und Barbarei, 
wenn man allen Delinquenten den letzten Zuspruch des 
Predigers versagen wollte. Man mache nur einen 
Unterschied.

Nicht der werde begleitet, welcher alle Belehrung 
der Religion verschmähete, welcher roh war, und roh 

blieb. Gründe dieses Urtheils.
Nur der werde begleitet, welcher den letzten Zu

spruch seines bisherigen Lehrers und Predigers verlangt. 
Alsdann hüte sich aber der Prediger, auf dem Schaffst 
den Delinquenten seelig zu preisen. Nachtheilige Folgen 

davon. Jst's anzurathen, daß der Prediger oder der 
Delinquent von dem Gerichtsplatze herab eine Anrede an 
das versammelte Volk halte? — Es ist aus mehreren Ur

sache« sehr nachtheilig, wenn der Prediger dahin ar, 
bei-
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Veiten wollte, baß der Delinquent als ein Held mit 
heiterer froher Mine sterbe. Auch darf das Mitleiden 

der Zuschauer nicht zu sehr erweckt werden.

§- 2z.
b) Gefangene und Züchtlinge.

Die Gefangenen sind entweder nur auf gewisse 
Jahre, oder für ihre ganze Lebenszeit Züchtlinge. Beide 
Arten derselben fordern den moralischen Beistand des Pre« 
digers auf. Diejenigen, welche nach einer gewissen 

Zeil aus dem Zuchthause entlassen werden, kommen 
gewöhnlich verschlimmerter zurück, als sie hinein 

getreten waren. Die Ursache liegt in dem Deisam- 
menscyn verdorbener Menschen, welches sich nicht ganz 
abändern läßt.

Im Allgemeines auf die Gefangenen zu würken, 
hat der Prediger oft Gelegenheit.

Könnte der Prediger in Ansehung des Localen, 
Physischen und Oeconomischen bessere Einrichtungen 
treffen, oder nützliche Vorschläge den Obern vorlegen, 
um den Gefangenen gesundere Speisen zu verschaffen, 
u. s. f.: so würde er sich der Gefangenen Liebe erwer, 

den, und dadurch seinen Ermahnungen einen glücklü 

chern Eingang sichern.

Er suche vorzüglich diejenigen Gefangenen zu ge
winnen, welche den Ton in der Gesellschaft angeben, 
und die mehrsten Talente besitzen.

Wie läßt sich dies bewerkstelligen? Vortheile 

davon.

C L Je-
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Jeder einzelne Verbrecher erfordert seine besondere 
Bearbeitung, je nachdem sein Verbrechen, sein Cha- 
racter, und der übrige Zustand beschaffen ist. s

Wie kann ein Lehrer a» einem Gefängnisse, darinnen Mör
der und Missethäter Lebens» oder Leibesstrafen erwarten, 
seine öffentlichen Verträge und Catechisationcn so ein
richten, daß sie denen (den) Gefangenen nützlich, und 
seinen andern Zuhörern erbaulich werben. Lübeck 1784.

Ueber die moralische Verbesserung der Zuchlhansgefangeneu, 
insonderheit durch den für sie bestimmten Prediger, von 
H Bth Wagnitz. Halle, i St- aus der 2 Sammlung 
d. homil- A'vhandl. und Kritiken. 1785-

Ueber die moralische Verbesserung der JuchthauSgefangenen, 
von I?. Vth. Wagnitz. Halle 1787.

Howard: Ueber Gefängnisse und Zuchthäuser. Aus dem 
Engl. übersetzt. Leipzig 1780.

ZUeinmre kur le» cts cvrriger le» mrUkaireurr ee

täinerlnr 4 leur propre »v-uirsZe, er cie ler renstre utlls» 

s l'ersr psr le Vicomre Vil^in. 1775.

Betrachtungen nnb Gebete für Gefängnisse, von I. G- Burk, 
hardt. Hannover 1792.

Der Christ im Kerker, oder religiöse Betrachtungen und 
Gebete für Gefangene und zum Tode verurtbeilte Misse
thäter, von I. F. Christmann. Tübingen 1794.

Warum werden so wenige Sträflinge im Zuchthause ge

bessert? Leipzig irsr.

§. S4.

* Iu den Vorlesungen werden einzelne Fälle vorgelegt, uud 
die Aufgabe ertheilt, den Weg zu bestimmen, den die Be
arbeitung des Seelsorgers nehmen müßte.
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§. 24.
Sreksorge b»i Gesunden III in Ansehung besonderer Eemüthsverfassunzea 

und Schicksale, i) Beglückte.
Unerwartete, außerordentliche glückliche Ereignisse 

öffnen das Herz den frohern Empfindungen deS Wohl», 

wollens. Der Seelsorger versäume diese günstigen Au

genblicke nicht.
Er ermuntere die Glücklichen zur Dankbarkeit g« 

gen Gott. Er befestige durch die frohe Begebenheit den 
Grundsatz, in künftigen Leidenstagen nie den Muth ver, 

lieren zu dürfen.
Er wähle einen schicklichen Uebergang zu der Er, 

munterung, das empfangene Glück mit Weisheit an- 

zuwenden.
Er zeige die nähere Verbindlichkeit zum Wohlthun. 

Sagt der Beglückte, daß er dazu bereit sey, so nenne 
ihm der Prediger sogleich einen würdigen Gegenstand 
der Wohlthätigkeit, z. V, Waysen, Witwen, verarmte 
Handwerker, öffentliche Anstalten, die einer Unter
stützung bedürfen, u. s. f.

§. 25.
2) Leidtragende, Betrübte.

In Ansehung der Traurigen giebt es eine große 

Verschiedenheit, die der Prediger nicht aus der Acht 
lassen darf.

i) Der Prediger untersuche erst, ob eine Tröstung 
wohl angebracht sey. Verzärtelte, Weichlinge, 
Stifter ihres eigenen Unglücks klagen auch; man

chen ist das Klagen zur andern Natur gewor

den. — Den Murrenden muß gesagt werden, 

daß 
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daß ihre Klagen aus Miskenntniß gewohnter gött
lichem Wohlthaten, aus allzugrvßer Eigenliebe, 
aus einem erträumten Ideale menschlicher Glück- 
seeligkeit, aus Heftigkeit der Begierde, aus Man
gel des Muths, u. s. f. entspringen. Trösten wäre 

hier ein Miöbrauch.
2) Ist körperliche Schwache die Ursache des Tran

rens, so bewege man den Unmuthsvollen, der 
Hülfe eines Arztes sich zu bedienen. — Hat die 

Seele einen Hang zur Betrübniß, so suche der 
Prediger durch sanfte Begegnung, durch geduldig 
geö Ankören der vorgcbrachten Klagen u. s. f. 
das Zutrauen zu gewinnen. Dann erforsche er die 
Mittel, wodurch eine Erheiterung des Gemüth- 
gehofft werden kann.

z) Die äußern Ursachen der Traurigkeit sind fol

gende Unglücksfälle und Leiden: Tod der Eltern, 
Ehegatten, Kinder, Geschwister, und Anverwand
ten; Gebrechen des eigenen Körpers, Blindheit, 

Taubheit, Verlust des Gehörs, u. f. f.; Gebrechen 
dieser Art an geliebten Anverwandten; Verlust der 
Güter durch Betrug, durch Krieg, durch Feuers- 
brunst u. s. f.; Verlust der äußern Ehre, Schande 
der Kinder und Anverwandten.

4) Diese Traurigen können nicht auf einerlei Art 
behandelt werden, weil Stand, Erziehung, Tem
perament, Vorkenntnisse, und die Grade des emp
fundenen Unglücks so sehr jverschieden sind. Nach 
dieser Verschiedenheit überdenke der Seelsorger die 

Modisicationen, mit welchen er die Aufgaben, die

. - Lei-
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Leidenden zu bessern und zu beruhigen, befriedi

gen will.
5) Allgemeine Trostgründe bietet die Lehre von der 

Vorsehung, von Gottes Eigenschaften, von der 
Erlösung Christi Joh. lll. 16, und vorn ewigen Le, 

gen Leben dar. — Der Prediger führe den Leidenden 
auf seine eigene Lebensgeschichte zurück, daß Gottes 
Vorsehung es immer mit ihm wohl machte, Röm. 
VIH. 28. Ps. cvil. 43. Ps. LIII. 2. z. 4. Ps. 
Xl.111. 5. Er belehre ihn, daß Gott alle unsre 
Leiden nach dem Umfange unsrer Kräfte abmißt. 

i Cor. X. 13. 2 Cor. XII. y.

Dadurch ermuntere er den Leidenden zum herz« 
lichen Vertrauen auf Gott, aber auch zur weisen 
thätigen Anwendung seiner Kräfte.

6) Ein Hauptgeschäft des Seelsorgers besteht in dem 
Bestreben, die Vortheile der Leiden dem Betrübten 
anschaulich abzubilden. Die Leiden haben große 
unverkennbare Vortheile

s) in Rücksicht auf unser irdisches Glück sind 

sie oft nothwendige Bedingungen unsers nach, 

herigen Wohlstandes. Ohne von seinen Brü» 

dern gehaßt, verrathen und mishandelt zu 
werden, würde Joseph nicht jene hohe Stufe 
der Ehre erstiegen haben. — In der Schul
der Verfolgung wurde David erst zu einem 
der grösten Helden und Regenten gebildet.

Man sehe meinen Versuch einer moral- Anwendung des 
Gesetzes der Stetigkeit. Celle tLsL. z. Seite so-zz.

b) Jy
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b) In Rücksicht der Erkenntniß. Durch Leiden 
lernen wir erst alle Dinge dieser Welt in ihren 
wahren Beziehungen auf uns, die Unvollkom- 
menheit der irdischen Güter, unsere Bedürft 
nisse/ Fehler, Mängel und Schwächen recht 

kennen.

c) In Rücksicht der Disciplin. Widerwärtig
keiten hindern viele Thorheiten und Ueberei- 

lungen, und brechen die Gewalt der Lüste und 

Leidenschaften.

6) In Rücksicht der Religion erwecken die Trüb
sale ein Verlangen nach geistigen Gütern, 
und erhöhen den Werth dessen, was die Re
ligion lehrt und verheißt iPetril.7. IV. 12-14.
2 Eor. I. 3-5. 2 Evr. V. 2. 4- Nöm. VIII. 

22. 23.

e) In Rücksicht auf die ethische Bildung. Viele 
Tugenden lassen sich ohne Leiden gar nicht, den
ken. Ohne eigene Kraftanwendung, die nur 
durch Kampf und Widerstand gedeiht, ist keine 
Tugendübung, und also auch keine Vervolle 
kommnung der Tugend möglich.

Millers Historisch-moralische Schilderungen. Th. m. Sei, 
te 797'858.

/ I. L. Mosheims Sittenlehre der heil. Schrift. Neun Theile. 
Helmstädr 175z -177«. in 4. Vierte Auflage, daselbst vi. 
Seite 524-54«-

26.
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26.
Z) Schwermürhige, Augcfochttne, Erweckte.

A. 1) Die Schwermuth, die zuletzt in Melancholie 

und Raserei Überzugehen pflegt, hat gewöhn« 
lich Stolz und gekränkten Ehrgeitz, unglückliche 

Liebe, übertriebeue Anstrengung der körper
lichen und geistigen Kräfte, und übertriebene 
Schätzung der irdischen Güter zu Quellen.

2) Die Kennzeichen der Schwermuth sind, wenn 
ein Mensch von seinen bisherigen Belustigun

gen auf einmal zurückweicht, stets die Ein

samkeit sucht, an Nichts mehr Gefallen findet, 
einen finstern stieren Blick zeigt, und in Bü
chern zu grübeln anfängt.

Z) Auf diese Kennzeichen achte der Prediger, 

und dann kann er hoffen, gleich bei der ersten 
Entstehung den Hang zur Schwermuth zu ver
tilgen. Er suche daher diese Unglücklichen auf.

4) Der Prediger rede mit ihneu freundlich, um 
ihr Zutrauen zu gewinnen. Von der einen 

fiMen Vorstellung, die ihnen so schädlich 
wird, ziehe man sie durch Erzählung, durch 

Zerstreuung, durch Reisen,, durch Ortsvers 

anderungen, durch Verwickelung in Geschäfte 
ab, so wie überhaupt durch Hinlertung der 
Aufmerksamkeit auf einen andern Gegenstand.

Dergl. meinen Versuch einer mor. Anwend. des Gesetze- 
der Sltti^keit. §. 2z. Seite 24z - 25z-

Welche Mittel giebt es für diese Zwecke? Welche 
Vorsichtigkeit muß hier angewendet werden? Welche 

Modi»
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Modifikationen sind den verschiedenen Quellen der 
Schwermut!) am angemessensten? Davon in den Vorle- 

jungen das Speciellere.
B Anqefochtene heißen uns hier diejenigen Christen, 

welche wegen ihrer geistlichen Unvollkommenheitcn 
äußerst unruhig und angstvoll sind. Sie verdienen 
des Predigers therlnehmende Hülfe. Die Ursachen 

eines solchen Zustandes liegen in mangelhafter R« 

ltgivnskenntniß, in ihrem vormaligen Verhalten, 
In ihren körperlichen Dispositionen, in Krankhei
ten, in unglücklichen Zufällen, und in äußerlich 
schlechten Umständen. Was die letzt genannten 
Ursachen betrifft, so findet das vorher gesagte hier 
Anwendung. Jetzt sehen wir auf die beiden ersten 

Ursachen, und bemerken uns folgende Regeln des 

Verhaltens.
i) Bei . denen, welche an der Allgemeinheit der 

Gnade Gottes zweifeln, suche man erst» 

lich die Gründe ihrer Meinung sRöm. IX. iz- 
iz. IÜ. 18. 22. 23. 2 B. Mos. XXXUl. 19.) 
zu erforschen und zu widerlegen. Dann zeige 
man die Allgemeinheit der göttl. Barmherzig
keit aus kraftvollen Sprüchen, z. B. Ps. LM. 

8-14. Ps. LXXXVI. 1. i Timoth. II. 4.
2) Bei denen, welche an ihrer Secligkeit ängst

lich zweifeln, stelle man die Tauft und das 
Abendmahl als ein Unterpfand d:r göttlichen 
Verheißungen vor. Ist die Vorstellung herr
schend, ihre Sünden waren zu groß, als daß 

sie jemals ihnen vergeben werden könnten: so 
erhe, 
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erbebe man den Werth und die ewige Kraft 
der Erlösung Christi für alle, die sich redlich 
bessern wollen, denn Gott ist der Vater der 

Menschen.
3) Wenn die Ursache der ängstlichen Traurigkeit 

in dem vormaligen Verhalten liegt, so kömmt 
es darauf an, ob das gestiftete Uebel sich ganz 
oder zum Theil wieber gut machen läßt. Luc. 
XlX. 8 - io.

Können die schweren Folgen der Wersünbi, 

gungen nicht aufgehoben werden, wie bei den 

Wollüstlingen, u. s. f.: so müssen diese Persor 

nen aufgefordert werden, die Folgen ihrer 
Thaten als gerechte Strafen zu betrachten, 
und zur gründlichen Besserung ihrer Gesim 
nung anzuwenden.

4) Bei denen, welche das Andenken an ehemar 
lige Missethaten, wie eine alte Wunde von 
Aeit zu Zeit schmerzet, sind folgende Aus» 
spräche zu gebrauchen. Ps. I.l. .5. Ps. cill. 8. 

Ps. XXV. 6 und folg. Ps. LXXX. 7. 8. Jes.
Xl.Hl. 25. Ierem. III. 12. Ezech. XVM. 21.

. XXXlll. i2. i Timoth. I. IZ - iz. Rom. 

VIII. Z2. Luc. XIX 10. 2 Petr. III. 9.
L) Die sich der Sünde wider den heil. Geist 

schuldig erachten, Matth.-Xll. gi. 32. Hcbr.
VI. 4- 6, müssen durch richtige Interpret«» 
tion beruhigt werden.

C. Erweckte werden nach asketischer Terminologie die« 
jenigen genennet, deren Gefühle und Rührungen

Sräffe's pastoralrheslogie il. D in < 
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in Absicht auf gute Entschließungen lebhafter 

werden.
Der Prediger rede ihnen sanft und liebreich zu, 

und belehre sie von den Absichten Gottes.
Aber die Meisten, besonders sanguinische Gemü

ther, vergessen die empfundenen Eindrücke leicht 
5 V. Mos. V. 27. I Kön. XXI. 27. Luc. VIII. iz. 

Luc. XVIII. 23. Apostg. XXIV. 25. XXVI. 28.
Der Prediger muß sie daher ernstlich ermähnen, 

mit den bisherigen Rührungen sich nicht zu begnü
gen , sondern eine gründliche Aenderung ihres 
Sinns mit Thätigkeit in sich zu bewürken.

27.
4) Verhalt«« bei denrn, welche in plötzlichen Verlegenheiten See, Rath 

der Prrviger« suchen.

Je mehr der Prediger das Zutrauen besitzt, um best» 

öfterer geschieht es, daß in kritischen Fällen, wenn 
eine Entschließung gefaßt werden soll, die Eingepfarrten 
seinen Rath suchen, z. V. der Verheirathungen, Pro, 
cessen , der Wahl des Gewerbes, Einimpfung der Blat. 
tern, dem Kaufe und Verkaufe, wichtigen Unterneh, 
mungen, u. f. f. In der Zeit der Revolution wandten 
sich die Bewohner der unruhigen Gegenden oft an ihre 
Prediger, um Bestimmungsgründe ihrer Entschließun, 
gen zu vernehmen. Man muß hier einen doppelten Un
terschied bemerken. In solchen Fällen, wo die Pflicht 

entscheidet, dringe der Prediger gerade zu darauf, daß 
«ach dem Gewissen gehandelt werde, ohne Rücksicht auf

Vor-
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Vortheil oder Lebensgefahr Apostelg. IV. iy. v. sy. 
Daniel VI. 10 -16.

Hierbei von den CollisionSsallen. Moralische Älufgaben für 
die Jugend, ;ur Uebung und Schürfung der sittlichen 
Urtheilskraft, nebst Grundlinien zu einer vollständigen 
Theorie der EolUsionöfälle, für Lehrer, von Jvh. Georg 
Scholkmeyer. Als Anhang zur 2ten ncubearbeitcten Ausg. 
des (Katechismus der sittl. Dernunfr. Leipzig ,8o2-

Eine andere Bewandniß bat es mit den vorgeleg, 
ten Fragen, wo Weltklugheit das Amt der Entscheidung 

verwaltet. Fehlt es dem Prediger an den specieller» 
Einsichten, auf die es gerade ankömmt, so lehne er 
die Beantwortung von sich ab, und verweise an Sach
kundige. Wenn aber auch die gehörige Kenntniß da 
seyn sollte, so sehe der Prediger erst zu, ob er eS mit 
geschwätzigen, und schwachen offenherzigen Personen zu 
thun hat.

§. 28.
Stelsvlgr bei den Gesunden IV in Ansehung der DennösenSumsttn»«. 

1) Vornehme, r) Reiche, ;) Mittelstand.

r) Gegen Vornehmere beweise der Prediger, daß er 

mit den Rücksichten nicht unbekannt sey, die ihr 

Stand sich zueignet; aber er sey nicht kriechend 
noch sklavisch gefällig. Handelt zum Beispiele der 
Vornehmere unrecht, und frägt ihn noch wohl gar 
um seine Meinung, so tadele er das Unrecht gerade 
zu, ohne Menschengefälligkeit. Matth.XlV.g. 4. — 
Aber zugleich hüte sich der Seelsorger, daß er 
nicht aus unzeitigem Eifer Dinge verdamme, die

D - , ent-
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entweder unbedenklich sind, oder deren moralische 
Seite noch problematisch isi.

Hierbei von den Hofpredigern
Den Vornehmen muß besonders die Pflicht eines 
guten Beispiels eingeschärft werden.

2) Die Reichen ermuntere der Seelsorger bei jeder 
schicklichen Gelegenheit zur Wohlthätigkeit, zur 

Demuth, zur Schonung gegen die Aermeren und 

Untergebenen.
Bemerkung der verschiedenen Einkleidungen, und 

Einleitungen, mit welchen dies geschehen kann.
g) Die Mitglieder des Mittelstandes sind vorzüglich 

an die Vortheile ihrer Lage zu erinnern. Großer 
Vortheil dieses Verfahrens.

Die verschiedenen Stände und Classen der bür» 
gerlichen Gesellschaft haben eigenthümliche herr
schende böse Gewohnheiten und Laster, welchen der 
Prediger entgegen arbeiten muß. Wie ist dies bei 
Gesellen , Zünften , Ackerleuten , Tagelöhnern - 
Soldaten, Matrosen, u. s. f. auszuführen?

Au den Tugenden, wozu jeder Stand insbeson» 
derc verpflichtet, (z. B. zur Treue bei den Dienst- 
bothen, zur Tapferkeit bei den Soldaten, u. s. f.) 
müssen die Eingepfarrten auch insbesondere ermun
tert werden. Welches sind die Veranlassungen, 
Vorfälle und Gelegenheiten, welche diese morali, 
schen Bearbeitungen begünstigen? Welche Mittel 
sind alsdann zu empfehlen?

§. 29.
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§- 2Y.
4) A r m e.

Das Christenthum verpflichtet offenbar Jeden unter 

seinen Dekennern zur Wohlthätigkeit. Daher machten 
sichs schon die ersten Christen zum Gesetz für die Armen 
zu sorgen. Apostg. VI. i - Z. Nöm. XV. 25. 26. Ga« 
lat. II. lo. 2 Corinth. VIII. i - y. Der Prediger muß 
sich des ArmensenS mit vorzüglicher Sorgfalt anneh
men, wohin auch die Kirchen . Ordnungen bestimmt 
Hinweisen.

i) In den mehrsten Gemeinden bestehen gewisse An
stalten zum Vortheile der Armen. Der Armenkasten 
hat in manchen Gemeinden zinstragende Capitale, 

oder den Ertrag des Klingebeutels, oder es sind 
auch gewisse Sammlungen wöchentlich und monathr 
lich angeordnet, u. s. f. — Der Prediger ist Auft 

seher über diese Armenanstalten, und er muß ihnen 
die in Rücksicht des Locals und der Bedürfnisse 
beßte Einrichtung zu geben suchen.

2) Um die beßte Anwendung der Beiträge bestimmen 
zu können, beobachte man die Anzahl, den Unter
schied, die Bedürfnisse der Notleidenden, so wie 

auch die Quellen der Armuth.
3) Eine genaue Aufsicht ist nöthig, wie die Wohl

thaten von den Armen angewendet werden. Da 
die Armen von dem Vertheiler der Beiträge abhäm 
gig sind, so kann die genauere Aufsicht des Predi

gers manchem Misbrauche vorbauen.
4) Außer demjenigen, was aus den milden Stiftun

gen stießt, hat der Prediger oft Gelegenheit, dem
D 3 2lv
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Armen durch Rath, Fürsprache, Vorschüsse u. s. f. 
zu nützen. So riß Sokrates den Aristarchus auS 
den drückendsten Verlegenheiten und schützte 
den Eutherus vor den Nahrungssorgen des Alters. 
Der Prediger suche dem Armen den Unterhalt 
zu erleichtern. Angabe der Mittel, wie dies gesche
hen könne.

5) Der Prediger befördere in der Gemeinde eine 
christlich-weise und dauerhafte Wohlthätigkeit zum 
Beßten der Armen und der Nachwelt. Dahin ge
hört die Sorgfalt, der Bettelei der Müsstggänger zu 

steuern. Betrüger misdrauchen durch Brandbriefe, 
durch vorgegebene Wetterschäden, durch falsche Atte« 
state, durch geflissentliche Naktheit, u. s. f. die Gut
herzigkeit des Bürgers und des Landmanns. Der 
Prediger entlarve diese Betrügereien; er rede davon 
in öffentlichen Verträgen, und in Privat» Gesprä

chen; er rufe den Arm der Obrigkeit zu Hülfe.
Wenn Krankenhäuser, Werkhäuser, und andere 

Dersorgungsanstalten errichtet werden sollen, so 
ermuntere er die Eingepfarrten zur Unterstützung 
solcher Stiftungen, und lehre, wie die christliche 
Wohlthätigkeit mit Weisheit sich äußern müsse.

L) Durch diese Bemühungen sichert der Prediger 
überhaupt seinen Vorträgen einen größern Einfluß, 
nnd die Armen, die sich durch ihn erleichtert füh

len ,

-/s vwv

LvocLALt^. Xe»o- 

xdonlt! dlemorsbUI» Socrsrir l.ik. ll. Lsp. VH. V1H.
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len, werden insbesondere seinen moralischen Vor
stellungen desto bereitwilliger ihr Ohr und ihr 

Herz öffnen.
Viesewitz über die Versorgung der Armen. Loppenha- 

gen 1769.
Dorschlage zur würkliche» Verbesserung der Armenanstalten 

in der Stadr und auf dem Lande. Gießen 1777.
Macferlan über die Armnth, mit Anmerkungen vva 

Garve 1786.
Von Nochow über die Versorgung der Armen, 1739.
Das Hauptwerk in diesem Fache ist: (Wagemanns) Göt- 

tingisches Magazin für Industrie und Armenpflege. Göt
tingen 1786-1803. Z Bände, üten Bandes I Heft.

Ueber die Pflichten der Geistlichen und Seelsorger in Be
ziehung auf die zeitliche Wohlfarth ihrer Unterthanen 
überhaupt, und der Armen insbesondere. Vier Abhand
lungen über die von Sr. Hochfürstl. Gnaden im I. 178» 
au die Würzburgische Landgeistlichkeit gesteflten Preis
fragen (Don M. Klett, Kp. Burkard, I B. Deppisch, 
und I. Ad. Huberlh.) Würzburg 1792. gr^ 8-

Ueber die Pflicht de- Staates die Arbeitsamkeit zu befördern, 
die Bettelei abzustellen, und die Armen zu versorgen, 
von Friedrich Grafen Spauer, Domherrn des ErzstifteS 
Salzburg, und des HochstiftS Passau. Salzburg rgor, 

387 Seiten in 8«

D 4 Aw>i-
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Zweiter Abschnitt.
Seelsorge bei den Kranken.

Erstes Kapitel.
Allgemeine Krankenbehandlung.

§. 30.
Nothwendigkeit oes Krankenbesuchs.

Einen sehr wichtigen Theil der Amtspflichten macht 

die Seelsorge für die Kranken aus. Es ist unerläßliche 
Pflicht für den Prediger, die Kranken zu besuchen, und 
diese Zeiten zu ihrer Besserung und Tröstung anzur 
wenden.

Die Pflicht des gewissenhaften Krankenbesuch- 
erhellet

1) aus den Ermahnungen der Schrift, der Leidenden 
thätig sich anzunehmen. Röm. XII. iz. Jacob. 1.27. 

Matth. XXV. z6. Zy. 40.;
S) aus den aufgelegten Verbindlichkeiten der Vocar 

tionen und Kirchen-Ordnungen. Fürstl. Sachs. Go, 

thaisch. C. 0. ?. III. pa§. 30. — Corp. Conti, 
r^sxcleb. novisf. k. I. C. XI. p. Z§. — Cvburg. 
Kirch - Ordn, in Lorp. 3uris Lvsn§. Lcclef. Joh. 
Jac. von Mosers. Züllichau 1737. 17Z8. x. 343. — 
Coclex /tuKuttcur. Leipzig 1724. 1?. I. k. II. Sei

te 83i. üsü. — Hessendarmsiädtische Kirchen.
Ordn.
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Ordn. Seite 207. Chur-Braunschw. Lüncb. Landest 
Ordn, und Gesetze. Lh. I. Calenbergischen Lhnis. 
Göttingen 1739. Seite 829. 164- 170. Und and. 
mehr.

Wie sich die Prediger zur Pestzeit verhalten sol- 
len, zeigt das 6enerals Churfürst Joh. Georg 
des III zu Sachsen vom 6 Sept. 1680. in dem 
Ooä. äuzutteo. ^vin. I. k. II. Seite 86z-866;

2) aus der allgemeinen Verpflichtung der Prediger, 
das Scelenwohl ihrer Pfarrkinder auf jede mög
liche Weift zu befördern. Auf dem Krankenlager 

ist aber gewöhnlich der Mensch am ersten geneigt, 
die Ermahnungen und Lehren der Religion aufzur 
nehmen. '

4) Es würde wahre Grausamkeit seyn, wenn man 
den Leidenden und Traurigen gerade da, wo sie 
es am ersten bedürfen, den Trost der Religion 
versagen wollte.

Z) Der Prediger, der den Krankenbesuch vernach
lässigt, verliert alle Liebe und alles Zutrauen seiner 
Gemeinde, und so beraubt er sich selbst des beßten 

Hülfsmittels, die moralische und religiöse Ausbil, 
düng seiner Gemeinde zu befördern.

§. 3i.
Nichtigkeit -er Linwürf« dagegen.

Die Einwürfe dagegen fließen entweder aus Gemächr 
lichkeit, oder aus Furcht, oder auS Vorurtheilen.

Die Gemächlichkeit hat hier gar keine Stimme. — 
Die Furcht angesteckt zu werden, läßt diese Entschul,

D L dir
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digung hören: "ich bin eö mir und den Meinigen, ja 
„auch meiner Gemeine schuldig, mein Leben zu erhal
len, um desto länger Gutes zu würken." Was würde 
man aber zu einem Kriegsmarine sagen, der wenn mau 
ihm über seine Flucht der Fcigherzigkeit Verwürfe macht 
te, die Entschuldigung gebrauchen wollte, daß er sein 

Leben aufipahren wollte, um desto länger Gutes zu 
Würden! Erstlich ist nicht jede Krankheit ansteckend, 
welche die Furcht dazu macht. Zweitens lehrt das Bei
spiel so vieler Aerzte und Prediger, daß auch Krank
heiten, die wörtlich ansteckend werden können, Aerzten 
und Predigern, die ja nur eine kurze Zeit bei dem 
Kranken verweilen, nicht geschadet haben. Man muß 
nur die gehörigen Vorsichtigkeiten anwenden, z. B. nicht 

mit leerem Magen, nicht im Schweiße zu den Kranken 
zu gehen u. s. f. Und drittens, wenn Gefahr auch 
wörtlich da ist, muß man, was Pflicht ist, allen an

dern Rücksichten vorziehen, i Joh. III. 16.
Vorurtheil ist die Entschuldigung, daß der Kran

kenbesuch doch nicht viel helfe, und die spate Buße dem 
Kranken und Sterbenden doch nichts nütze! Aber woher 
weißt du es denn, daß dein Kranker sterben wird? 
Woher weißt du es, daß die späte Buße nichts 

fruchte? — Thue du das Deinige, was in deinen Kräf
ten steht, und die Folgen, und den Ausgang deiner 
Bemühungen überlaß dem Regierer der Welt.

Niemeycrs Handbuch für christl. Religionslehrer. Th- l. 
,794. Z- 308-8 lo.

§. 32.
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§. 32.

Hülfsmittel uns Litteratur.

Das reichste Magazin der Trostgründe enthält die 

Bibel A. und N. T. Die biblischen Schriftsteller theilen 
uns aufrichtig das mit, was sie in den mannichfaltigcn 
Scenen ihres oft kummervollen Lebens als stärkend 
empfanden.

Die Kirchenväter enthalten manches Brauchbare.
Das Studium der Psychologie ist dem Seelsorger 

unentbehrlich. Mit Nutzen wird er K. C. E. Schmid's, 

Jakob's,Hofbauer's, Moritz, Pockels undMauchar^s hie, 
her gehörige Schriften gebrauchen. Zuverlässige Lebens

beschreibungen gewähren manche wichtige Aufschlüsse.
Die in der Einleitung zur Pastoralthevlogie genannt 

ten Lehrbücher handeln theils kürzer, theils weitläufti- 
zer von der Behandlung der Kranken.

Scriver hat diesen Theil der Selsorge mit vorzüg
licher Genauigkeit bearbeitet, öl. Christian Scriver'S 
Seelen-Schatz, Aierdter Theil. Leipzig 1684. 4. — 
Desselben Herrlichkeit und Seeligkeit der Kinder Got
tes ------- im Leben, Leiden und Sterben — aus den — 

Sonn - und Fest-Tages-Evangelien, — zum Druck 

übergeben von dessen Eydam KI. Ioh. Heinrich Hä, 

vecker 1685. 4.
Das Ganze der Seelsorge umfaßt Herrn Gottfried 

OlearU Anleitung zur geistlichen Seelen - Cur. Leip
zig 1718. 4- Seite 809 bis 998 handelt von der Seel, 
sorge bei den Kranken. ,

Lk. Orelincvurt viüte« cksrltsbles. 6sn. 1667.

In



62 Fünfter Theil der Pastoraltheologie.

In den neuern Zeiten haben sich viele Schriftsteller 
mit diesem Theile der Pastoraltheologie beschäftiget. 
Außer den Beiträgen in den Journalen, Magazinen, 
Museums, Materialien, verdienen folgende Schriften 

erwähnt zu werden.
Becher über die Besuchung der Kranken 1781.
Unterhaltungen für Kranke, von der asketischen 

Gesellschaft. Zürich 1775. Zweite Aufl. 1778. in gr 8.

Pardey Uebungen der Andacht für Kranke 1775. 
Neue Aufl. Hannover 1782.

Sextro über Materialien zum Religionsvortrag für 
Kranke. Göttingcn 1780.

I. N. A. Leuthners praktische Pastoral r Arznei, 
künde für Seelsorger zu Hause, in der Kirche, bei Lei
chenbegängnissen, bei Kranken und Sterbenden. Nürn

berg 1781.
Der Prediger bei Betrübten und Angefochtenen — 

von C. W. Oemler Jena 1771.
Der Prediger an dem Krankenbette — -- von 

C. W- Oemler. Fünfte Aufl. Jena 1788. Neue Aufl. 

3 Th. 1791.
Beiträge zu der Pastoraltheologie für angehende 

Landgeistliche von Christian Wilh. Oemler. Jena 178Z. 
Abhandl. 20-21 im zweiten Theile.

Geschichte der moralischen Behandlung eines Kran
ken von F. C. Schweigger. Erlangen 1790.

Christliche Unterhaltungen für Leidende und Kranke, 

in Gebeten und Betrachtungen, von I. K. Kirschner. 
Bayreuth. 2 Theile. 1787«

Ver-
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Versuch über die Vortheile der Leiden und Wider

wärtigkeiten des menschlichen Lebens, zur Beruhigung 
meiner Brüder, von Ioh. Sam. Fest. Verb, und verm. 

Auflage. Leipzig 1787. 2 Theile.
Beiträge zur Beruhigung und Aufklärung über 

diejenigen Dinge, die dem Menschen unangenehm sind, 

oder seyn können, und zur nähern Kenntniß der leiden
den Menschheit. Herausgcgeben von I. S. Fest. Leipzig. 
4 Bände 1788 - 1795-

(Niemeyers) Philotas. Ein Versuch zur Beruhi
gung und Belehrung für Leidende und Freunde der Lei

denden. Leipzig, z Th. 1791.
Melankofil, ein Pendant zum Philotas des Herrn 

Niemeyers, oder Beitrag zur Beruhigung für Leidende 
und Freunde der Leidenden.

Handbibel für Leidende von I. Kp. Lavater. Win» 
terthur 1788.

Patricks erstere Trostschrist betitelt": Gemüths
fassung oder Kummers Gegengift. Mit Vorrede über
setzt von I. Tobler. Zürich 1790.

I'he 8ickman's kreiml, or ttelps kor Konversation 
betmccn tke 8iclc anä tbole vvko may sttenä tbem: to 

vvbich sr« söclcci üiitable krayers, Ltonbouse. Lon- 

elon 1788. 12. Lver/ ^üiltent snä tbe liclc yrsn'r 
krcinci, by 3- 8tonbouse. II. Lä. isonclon 1790.

LazaruS von Bethanien, ein christliches Lesebuch 
für Leidende und Unzufriedene, für Zweifelnde und 

Irrende; für diejenigen, denen der Gedanke des To
des Kummer macht, und die solchen zu Hülfe kommen 
wollen. In 3 Theilen von Jak. El. Lroschel. Berlin 1791-

Klei»
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Kleine Bibliothek für Leidende und Mißmüthige — 
Eine zweckmäßige Auswahl in drei. Theilen. — Nebst 
einem litterarisch - kritischen Anzeiger aller bis jetzt er» 
schicnenen Trost - und Veruhigungsschriften. Leip

zig 1795-
Mehrere Erbauungöbücher, welche besondere Arten 

der Leiden betreffen, sehe man im Icnaischen koxcrtorium 

Nro. 4519-4539. von Katholischen Verfassern 1400.4626- 
4636; in des kepertor. Fortsetzung, Weimar 1799. 
t4ro. 4725 - 473z. Von Kvtholiken. Nro 4892 - 4910.

Predigten zur Belehrung und Beruhigung für Lei* 
dende, aus den Werken deutscher Kanzelredner gesamm» 
let, von Gottlob Immanuel Petsche. 4 Bände, gr. 8. 

1792. 1793- 1795. 1796.
Unterhaltungen in Predigten für Kranke, Arme, 

Schwermüthige und Trostbedürftige, von Ioh. Brun» 
ner, Pfarrer am Spital zu Zürich, und Mitglied der 
asketischen Gesellschaft. 2 Bände. Zürich 1800. 8.

Paraclet, oder vermischte Gedanken, Erfahrungen, 
gute Räthe, Tröstungen, Winke und Warnungen für 
Leidende, von einem Leidenden. Ein Auszug aus sei
nem Tagebuche. 1799. Augsburg, in 8.

§. 33-
Mittel, um das Zutrauen des Kraulet, zu gewmneo.

Die erste Sorge des Predigers sey dahin gerichtet, 

das Zutrauen des Kranken zu gewinnen. Ursachen die
ser Vorschrift.

Folgende Hülfsmittel führen zur Erreichung dieses
Zwecks.

i) Man
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i) Man bezeuge dem Kranken mit liebreichem Tone, 

sanfter Stimme und andringender Herzlichkeit die 

Theilnehmung des Mitleids.
2) Man widerspreche dem Kranken nicht gleich, wenn 

er sagt, daß er schwer, oder außerordentlich 

schwer leide.

Briefs eines Menschenfreundes an bekümmerte und lei» 
dcnde Mitmenschen. Dienet einander ein jeglicher u. s. f. 
i Petr. »V. io. Glogau izoo. klein z.

, Mein Versuch einer Moral. Anwendung heS Gesetze- der 
Stetigkeit izoi. Abschn- 2. § 24.

2) Der Prediger sage dem Kranken, daß er als Dies 

ner der Religion komme, welche den Traurigen 
getröstet wissen will. Matth. XXV. Zü. Iac. I, 27. 
Pred. VII. Z - 5.

4) Damit der Kranke alle Besorgnisse entferne, die 
ihn abhalten könnten, das was ihn drückt zu 
seiner Erleichterung offenherzig zu gestehen, so 
äußere der Prediger den Grundsatz, daß der 
Prediger zur strengsten Verschwiegenheit verpflicht 
tet sey. — Nothwendigkeit dieser Maaßregel.

Hierbei von dem Deichtsiegel (LiZiUo confe6?«ui«)

Jok. Lsllk. Vorüber! kriucixm ^uri, Lccleslaltici ?rc>re6sri- 

tiuln inNruencio psÜori sclornsra. 6verl. 1742. z,

Seite no.
^srprovii ^urirpruclenti^ Longitorislis , cum kiclc1i'»menti§ 

L«)seri. Ore»ll. 1718- l- 199- 2vo. OuIrrnvH liiN. Lokrm. 

I.. XXlll. p. 150.

Versl. Pastoralthevl. Theil 4. Seite 295. 2yä.

5) Der Prediger rede nicht gleich vom Tode, und 
Grabe, und Gerichte, sondern lasse dem Kranken 

in 
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im Arffange die Vorstellung von der Möglichkeit 
der Genesung. Hoffnung erheitert die Seele. Ma, 
terialien für alle Theile der Amtsführung--------  
Band 3- Heft 3« Seite 350. 351. Welche Aus, 
nahmen wären hierbei zu gestatten?

6) Man lasse den Kranken seine Lcbensgeschichte er

zählen, theils um durch eine Zerstreuung sein Ge
müth von den Schmerzen abzuziehen, theils um 
ihn näher kennen zu lernen. Was wäre zu thun, 

wenn der Kranke einsylbig und verschlossen ist?

34- 
' Nähere Kemnniß des Kranken.

Den Kranken muß man suchen kennen zu lernen
1) nach seinem physischen Zustande, in Ansehung 

der körperlichen Constitution, der jetzigen Krank
heit, deren Ursachen, der Diät, des Tempera

ments, u. s. f.;
2) nach seinem bürgerlichen Zustande, in Ansehung 

seiner Herkunft, seines Vaterlandes, seines Ge

werbes , u. s. f.;
Z) nach seiner intellektuellen Beschaffenheit, in wel

chem Verhältnisse stehen seine Seelenkräfte zu ein, 
ander? Ist die Einbildungskraft herrschend? U. s. f.

4) nach seinem moralischen Zustande. Welche Nei
gungen, Maximen sind bei ihm bemerklich? Ist 
er roh, heftig, leichtsinnig? U. s. f.

F) insbesondere nach seiner Religionskenntnrß. Wie 
ist diese in Ansehung des Umfangs, der Deutlich
keit und Gründlichkeit beschaffen? Ist die Erzie

hung,
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hung, der Schulunterricht, der Umgang, die 
Lectüre u. s. f. die Ursache? Welche Mittel lassen 
sich anwenden, um das Fehlende zu ergänzen?

Au dieser genauern Kenntniß gelangt man durch 
öftere Besuche und Unterredungen, durch Erkundi

gung bei den Krankenwärtern, und bei denen, 
welche ihn vorher kannten, und durch Zuziehung 
des Artztes.

§. 35-
Don See Tröstung Vt« Kranken überhaupt.

Nach den angegebenen Vorbereitungen ist der Pre
diger im Stande, auf die Hauptzwecke seines Krankem 
besuchS, Beruhigung und Besserung, glücklicher hinzu
arbeiten.

Trösten heißt, durch absichtlich gewählte und ver
bundene Vorstellungen der Seele eine solche Stärke mit
theilen, daß sie entweder die Uebel weniger empfindet, 
oder mit williger Standhaftigkeit ertragt.

Daß Vorstellungen, auf die rechte Art genährt, 
der Seele ein Gegengewicht gegen Uebel mittheilen köm 
nen, erhellet i) aus der Natur unsrer Spontaneität. 

Lebhafte Vorstellungen grenzen oft an den Einfluß wärt, 

licher Sensationen; 2) aus der Erfahrung. Licero <ls 
Knib. V. ly. Apostelg. VH. 54 - 60. Die Tröstung ist ver
schieden, je nachdem es entweder eingebildete, oder sol
che Uebel sind, deren Druck zu hoch angeschlagen wird, 

oder solche, die würklich so lastend sind, als der Leidem 
de aussagt.

Gräffe» pastoralcheolsgie tt. E K zü.
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§. 36.
Eingebildete Uebel.

Die Classe derer, welche an eingebildeten Uebeln 
leiden, ist größer als man glauben sollte. So bildete 
sich Moritz (man sehe seinen Anton Reiser) schwermü, 
thig ein, daß er auf dem Gymnasium ein allegemeiner 

Gegenstand der Verachtung sey. Man denke an dier 
jenigen, welche sich mit der Vorstellung, die Auszehrung 

zu haben, täglich quählen. — Verschiedene Arten dier 

ser eingebildeten Uebel.
Das Geschäft, solche Leidende zu trösten, besteht 

darin, daß man 1) wenn es möglich ist alle die Personen 
entferne, welche den Betrübten in seiner Einbildung 

durch unzeitiges Bedauern oder durch unweise Reden be
stärken; 2) daß man, wenn dies sich nicht thun läßt, die, 
sen Gehülfen der Einbildung den Einfluß benehme; 
z) und die Betrübten von dem Ungrunde ihrer Vorstel

lungen überzeugt. Dies letztere geschieht, s) wenn man 
ihnen Gelegenheit giebt, das Gegentheil ihrer Einbil
dung an sich zu erfahren; d) wenn man ihre Aufmerk, 
famkeit auf diejenigen körperlichen und geistigen Kräfte, 
Fähigkeiten und Anlagen, oder auf diejenigen Bestand
theile ihrer Besitzungen und ihres Lebens hinheftet, wel
che nicht da seyn könnten, wenn ihre Vorstellungen der 

Uebel wahr seyn sollten; c) wenn man sie auS ihrer 
Lebensgeschichte überzeugt, daß sie sich in ihren Mei
nungen und Erwartungen oft geirrt! haben; <i) wenn 

man das Urtheil der einsichtsvollesten und redlichsten 
Männer, die es auf jeden Fall am beßten wissen und 

beurtheilen können, zu ihrer Belehrung ihnen vorlegt.

37-
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27-
Uebel, die größer geschätzt werben, als sie wörtlich sind.

Die meisten Leidenden sind geneigt, ihre Uebel und 
Schmerzen für unerträglich zu erklären, und der Vor
stellung sich zu überlassen, daß keiner auf der Welt, 
gleich ihnen, so schwer litte.

Die Ursachen einer solchen Vergrößerung sind Un- 
wissenheit, Verzärtelung und Weichlichkeit, Eigenliebe 
und Ungeduld.

Um an ihrer Tröstung zu arbeiten, führe man sir 

auf die Beispiele solcher Kranken, die weit mehr litten. 

Man nehme drese Beispiele auö der Bibel, und nenne 
den Hiob, Joseph, David, oder aus dem Magazine 
der Geschichte und des gemeinen Lebens.

Der Verweichlichung arbeite man dadurch entge, 
gen, daß man zur Ltandhaftigkeit ermuntert. Der 
Mensch kann viel thun, wenn er nur will.

Die Eigenliebe wird geschwächt, wenn die Män
gel und Fehler zur lebhaftem Erkenntniß gebracht 

werden.
Die Vorzüge und Würkungen der christlichen Ge

duld müssen abgeschildert werden.

Man erhebe den Werth der Güter, die sie würk- 
lich besitzen, aber ganz verkennen.

Man tröstet also diese Gattung der Leidenden, 
wenn man ihnen zeigt, daß ihre Uebel nicht so groß, 
so schmerzlich und furchtbar sind, als sie auö den ge
nannten Ursachen sich selbst überreden.

Es H. 38.



68 Fünfter Theil der Pastoraltheologie.

§ 38.
Uebel, die würklich so schwer sinv, alä »er Leiden»« «ussagt sie ju 

empfinden.

Bei diesen Kranken muß man anders verfahren. 
Die Hauptregel ist, bringe in die Seele ein Gegenge
wicht, welches so viel leistet, daß sie von der Schwere 
nicht ganz nieder gedrückt wird. Dies geschiehet erst
lich durrch die Belebung der Hoffnung, wenn man die 
Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit und die Gewißheit 
ter Errettung anschaulich macht. Au diesem Zwecke 
würken die Jnductionen, die biblischen Exempel, die 
unerwarteten Begebenheiten und Veränderungen des 
eignen Lehens, und die Gründe, die aus den Lehren und 
Verheißungen der Religion hergenommen werden.

Das zweite leitende Princip in der Tröstung dieser 
Kranken liegt in der Ueberzeugung von der Nothwendig» 
kett und Nützlichkeit der Leiden. So tröstete sich Sul» 
zer durch die Nothwendigkeit der Leiden. — Mit einer 
andern Art der Nothwendigkeit tröstete sich das Alter
thum LpiÄeti Lnctiiri6. Op. Z2. Liccroni» Eonlolstio. 
Lei. »ip. Vol. IX; und auch noch jetzt der gemeine 

Mann.
Der Nutzen der Leiden ist theils physisch, indem 

sie als Bedingungen den nachfolgenden Freuden vorherge» 
hcn müssen, so wie die Gewitter die Luft reinigen; 
theils ethisch. Vergl. Z. 25.

§. 39-
Don der Besserung überhaupt.

Der zweite Hauptzweck des Krankenbesuchs §. 35. 

ist Besserung.
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Wolff hat von der Besserung einen ganz unrichtigen 
Begriff aufgestellt. *

* t B- 1 142 . . . immo ips<em bomtsrem vvlunkuri, purere 

xerrius» m»le kuöium. Welche Verwirrung der
moralischen Begriffe!

ktiilolopki» inorrli« live Irdics, rnekdaclo 5ci'sulikc» p,r- 

truünk,, suÄore Lkriltisno l.. L. cie

<lel)urZic-,e. k»r» II. 175 l. Lass. ll. <ie moclo emen^autli 

volunlsrem. § lZZ 245

Wahre eigentliche Besserung besteht in der freien 
Selbstbestimmung der Seele, nie etwas anders zu wollen 
oder zu thun, als was mit dem Willen Gottes, waS 
mit dem Gesetze der praktischen Vernunft überein- 

stimmt.

Einen Menschen bessern heißt also, ihm dazu be- 
hülflich werden, daß seine eigne Reflexion sich auf die 

Innere Gesetzgebung Hinrichte, daß er sich das Gesetz 
mit Deutlichkeit aufstelle, daß er durch eigene vollzo
gene moralische Thätigkeit seiner selbst als eines freien 
moralischen Wesens sich bewußt werde, und so die 
Verbindlichkeit lebhaft in sich fühle, dem sittlichen Ge
setze alle seine Neigungen und Handlungen zu unter
werfen.

Negative Bestimmung der Besserung.

§. 42.
WaS der Prediger in dieser Hinsicht thun müsse.

D Der Prediger muß die rechte Erkenntniß der mora
lischen Beziehungen mittheilen oder befördern.

Ohne

E 3
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Ohne Erkenntniß der Fehler und Vergebungen läßt 
sich keine bessernde Reue denken. Das sittliche 
Gesetz muß nach seiner Nothwendigkeit, Allge, 
meinheit, und nach der Reinheit seiner Triebfeder 
abgebildct werden.

2) Der Prediger suche das Bewußtseyn der innern 
Verbindlichkeit recht lebhaft zu machen.

Dies geschieht überhaupt durch Hülfe der Reli
gion. Gott ist heiliger unveränderlicher Schö

pfer, Gesetzgeber und Richter. — Gottes Stimr 
me ist das Gewissen. Wie oft wurde es wohl un
terdrückt? — Schuld haftet am Innern dessen, 
der das Gesetz Übertritt — Die Sünde ist das 
größte, schrecklichste, schändlichste und furchtbarste 
Gift der Seele. — Angabe der Art, wie diese Vor» 
stellungen cingekleidet und benutzet werden müssen.

Z) Der Prediger suche die Kraft der Entschließung 
zur That zu vermehren.

Es gilt keine Entschuldigung, baß die Tugend 
zu schwer, und die Macht der Gewohnheit und 

der Neigung zu groß sey.
Der Mensch kann die freie Selbstbestimmung zum 

Guten auSüben; also muß er sie auöüben.
Man ermuntere den Kranken, jetzt gleich einen 

Versuch der Selbstüberwindung zu machen. Der 
Kampf wird bei redlichem Willen gewiß mit Sieg 
gekrönt; weil Gottes Geist Hülfe verheißt.

Man benutze die Beispiele derer, die in die gröb
sten Laster versunken waren, und dennoch sich red» 

lich besserten.
Freu»
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Freude Gottes und der ködern vollkommener» 
' Geister über einen Sünder, der sich nun der Tur 

gend weihet. Luc. XV. 10.

§. 41.
HülssmittU aus den Krankheiten, das Geschäft der Besserung 

unterstützen.

Leiden und Krankheiten können zur disciplinari- 

schen Vorbereitung und zur Erweckung der Aufmerksam
keit auf die moralische Natur des Menschen benutzt 
werden. Wenn die physische Welt in der moralischen 
ihren Endzweck findet, wenn ein heiliger Gesetzgeber 

die ganze Welt regiert: so muß offenbar die Natur- 
nähere Hinleitungen zum Moralischen enthalten. Wir 
kennen überhaupt nur das genau, was sich erst in seinen 

Würkungen und Folgen offenbart.
i) Man leite die Kranken auf die schlimmen, schmerzt 

lichen Folgen, welche die Uebertretung des Ge
setzes bei ihnen gehabt hat. Nimm, kann man 
zum Lüstlinge sagen, diese Züchtigung als einen 
Wink der Vorsehung an, daß du künftig mehr 

auf das Gesetz achtest.
2) Der Prediger schildere die guten Folgen, durch 

welche sich die Tugend schon selbst dem Ungebil

deten empfiehlt. Ps. I. Xenopkon. Uemorsb. 80- 
crst. K.U). II. I. §. 21 - 34.

Einfluß dieser Vorstellungen bei den tugendhaft 

ten und lasterhaften Kranken. Bei dem letztern 
pflegt tiefe Erschütterung zu folgen.

E 4 3) Da
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Z) Da der Leidende, sich selbst überlassen, sehr ge
neigt ist, in der Widerwärtigkeit eine Bestrafung 
seines vorigen unmoralischen Wandels zu erblicken, 
(l B. Mos. XUIl. 2i.) «o benutze der Prediger 
solche Regungen, eine aufrichtige Prüfung de- 
vorigen Lebens zu befördern.

4) Man ziehe zwischen dem jetzt gefühlten Schmerze, 
und den Strafen der Ewigkeit eine vergleichende 
Parallele.

5) Benutzung der Trübsale zu der Befestigung des 

Gedankens, daß ohne den innern Frieden des Ge
wissens, und ohne das Bewußtseyn des göttlichen 
Wohlgefallens, die irdischen Güter, Reichthümer und 
Freuden dem Menschen nichts helfen, i Ioh. II. 17.

6) Das Wohlgefallen der Gottheit wird erlangt, 

wenn der Kranke fein Lager dazu anwendet, seine 
Uebertretungen zu erkennen, zu bereuen, in würk- 
lichen Tugendübungen (z. B. andere zu ermähnen, 

Geduld zu beweisen,) thätig zu seyn.
7) Die Nähe des Todes mache die Vorstellung feier

lich, was die Seele in jener Welt seyn werde, 
wenn sie von allem innern Werth entblößt da er
scheint, wo nur innerer Werth guter Gesinnungen 
und Handlungen gültig ist.

Diese Betrachtungen werden, wenn sie der Pre
diger auf eine dem Individuum angemessene Art 
ansteUt, und durch den Einfluß herzlicher Ermah
nungen verstärkt, tiefe bleibende Eindrücke in dem 
Gemüthe des Kranken zurücklassen.

Des
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Des

Zweiten Abschnitts 
Zweites Kapitel. 

Specielle Krankenbehandlung.

(lasse I. Nach den Graden der Zurechnung, 

in wie fern die Kranken an ihren Leiden 

selbst schuld sind oder nicht.

42.
Unv'rschulöett Leiden-

2) 3?ur zu oft glallbt der Mensch, baß er nn- 

schuldig leide, da doch seine Unvorsichtigkeiten, 
Uebereilungen u. s. f. es eigentlich waren, die ihn 

in Verwirrung brachten. Um solche Personen aus 

ihrem Wahne zu reißen, zeige ihnen der Prediger 
die wahren Ursachen, und erinnere sie überhaupt 

an die Gebrechlichkeit der menschlichen Natur 
i König. VlH. 46. Sprüch. Sal. XX. y. i Joh. 1.8.

2) Auch der Redliche ist oft bei harten Prüfungen 
zu der Vorstellung geneigt, daß ihm Unrecht ge
schehe. Dann werde die Betrachtung veranlaßt, 
daß wir oft vieles an uns übersehen. 2 Sam. XU. A.

E 5 3) Sind,
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3) Sind, menschlicher Weise zu urtheilen, die Lei
ben unverschuldet, so müssen die Wahrheiten nä
her entwickelt werben, welche in folgenden Sprür 
chen enthalten sind: Röm. Xl. 33. Iesaias ^V. 8- 9- 
Röm. VIII. 28. Hebr. XIII. 14.

4) Bei schweren körperlichen Verletzungen, die von 
ohngefähr den Leidenden trafen, muß die Lehre 

von Gottes allweiser Vorsehung in ein helleres 
Licht gestellet werden Klaglied. III. 37. 38. Matth. 

X. 29. Ps. XXXVII. 24. Ioh. XIX. 3. 3oh. XI. 
4. 40. Ps. LXXVH. ii.

z) Kam die Verwundung von einem boshaften 
Feinde, so führe man den,Kranken auf das Bei

spiel Jesu, i Petr. II. si. 23. 2 Tim. H. n. 12. 
1 B. Mos. I>. 2v.

Stirbt der Unschuldige durch des Mörders Hand, 
so kann doch die Seele nicht gelobtet werden. 
Matth. X. 28. Röm. XIV. 8.

43.
Verschuldet« Leiden -durch Unwissenheit.

Wem sollte es unbekannt seyn, daß Unwissenheit, 

z. B. in der Diätetik, viele Krankheiten, und oft den 
Tod hcrvorbringt?

1) War die Unwissenheit überwindlich, oder unüberr 
windlich? In wie fern läßt sich dies nach Wahrt 

scheinlichkeit oder Gewißheit beurtheilen?

2) Nach der einmal bestehenden Ordnung der Dinge 
machen die Naturgesetze gewisse Folgen nothwendig. 

Der Kranke klage also nicht die Vorsehung, sondern 

seine
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seine Unwissenheit an. Er untersuche, ob er nicht 
durch Versäumniß deö Schulunterrichts darin un
wissend geblieben ist, was ihm jetzt die Krankheit 

Zuzog!
3) Er muß sich das Leiden zur Warnung dienen 

lassen, damit er eifrig nach Erweiterung der Kennt» 
«iß strebe. Ioh. V. 14.

4) Der Kranke ist zu ermähnen, daß er seine Uebel 
dazu benutze, bei andern die aus Unwissenheit ent, 
stehenden Leiden zu mindern, theils durch War

nung, theils durch Verbreitung richtiger Ein, 

sichten.
5) Dann kann er versichert seyn, baß Gottes väter

liche Gnade seine Fehler ihm verzeihen werde. 
Apostelg. XVH 30.

§. 44.
Verschuldet« Leiden durch Leichtsinn un> Unvorsichtigkeit.

Vom Leichtsinn.
1) Der Leichtsinn ist schädlicher und verwerflicher, 

als man glaubt. Der Leichtsinnige ist zu jeder Ue- 

bclthat fähig. Beweise dieses Satzes aus dem gemei, 

nen Leben, und bei Gebildeten aus der Geschichte.

2) Man überzeuge den Kranken von der Gefahr des 
Leichtsinns aus den Folgen, die er nun an sich 
selbst empfindet.

3) Der Prediger ermähne den Leidenden, seinen bis
herigen Leichtsinn als eine schwere Sünde ernstlich 

zu bereuen.

4) Der
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4) Der Prediger stelle die Nothwendigkeit der Selbst
prüfung vor, und drücke ihm Wahrheiten, Grund» 
sätze, Maximen und Sprüchwörter ein, die dem 
Leichtsinne inS künftige entgegen würken.

5) Er mache eö dem Leidenden zur ernsten Pflicht, 
ins künftige vor leichtsinnigen Gesellschaften, vor 
Lustbarkeiten, Zerstreuungen, Unmäßigkeit, und 

allem sich zu hüten, was bei ihm nach seiner be
sondern Lage zur Nahrung des Leichtsinns wer, 

den kann.
Von der Unvorsichtigkeit.

Unvorsichtigkeit ist oft die Begleiterinn des Leicht
sinns ; oft aber entstehet sie aus Schwäche. Das letzte 

nehmen wir hier an.
i) Man darf sie nicht hart anreden, weil sie Mit» 

leiden verdienen.
2) Man muß, wenn sie selbst sich heftige Verwürfe 

machen, die in ihrem Zustande liegenden Entschul
digungsgründe aufsuchen.

z) Alles Unangenehme stehet unter der Zulassung 

Gottes. AmoS M. 6.
4) Diese Kranken sind aber doch zu ermähnen, diese 

Regel sich einzudrücken, daß sie künftig mit dem 
Auge der Vorsichtigkeit auf alles sehen, um bei sich 
und andern Unglücksfälle zu verhüten.

§- 45-
Eigensinn und Dermtssenheir.

Der Eigensinn ist eine der gefährlichsten Seelen, 

krankheiten, die sich durch Krankheiten und Wiederwän 
tigkeiten oft sehr empfindlich bestraft.

i) Der
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i) Der Prediger zeige, daß der Eigensinn die Ur

sache des jetzigen Uebels sey.
2) Weil der Eigensinnige nicht so wohl der Schrift, 

auch nicht den Rathschlägen verständiger Menschen, 
als vielmehr den schmeichelnden Reden der Verführer 

folgt, so benutze der Prediger die entgegengesetzten 
Aussprüche der Schrift Ephes. V. 6. Sprüch. Sal. 
XXiv. r. 2.

3) Dem Eigensinnigen, der durch heftige Ereiferung 
sich schadet, stelle man die Pflicht der Gelassenheit 
und Sanftmuth vor. Ephes. IV. zi. zs.

Von der Vermessenheit und Tollkühnheit.
Begriff derselben. Am häufigsten stürzt sich der 

Tollkühne in Gefahren und Schmerzen. So handelte 
Pharao.

Besonders gehören die hieher, welche, um sich zu 
rächen, Streitigkeiten und Duelle anfangcn, und dar 
durch in Verwundung und Lebensgefahr gerathen.

l) Man tröste solche Frevler nicht zu früh, sondern 
man suche sie zur Beschämung und zur Erkenntniß 
ihrer Schuld zu bringen.

2) Man stelle ihnen deswegen vor, daß sie in Gottes 
richtende Regierung Eingriffe gethan haben Hebr. 

X. Zo. und daß der heilige Weltrichter seine Dro

hung.» nicht unerfüllt lasse, l Sam. H. 30. 
i Sam. XV. 23. 26.

3) Man frage sie, ob sie wohl eben so bereitwillig 
gewesen wären, ihr Leben für Gottes Ehre, für 
das Bekenntniß der Wahrheit zu wagen.

4) Der
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4) Der Duellant muß wie ein Selbstmörder betrach

tet werden.
5) Er bat es für eine große Gnade Gottes zu achten, 

daß er nicht in seiner rachsüchtigen Unbesonnenheit 

dahin gerafft ist.
6) Er muß daber ernstlich Buße thun, alle Eitelkeit 

und falsche Ehrbegierde aus seinem Herzen ver
bannen.

7) Er muß stch mit seinem Feinde aussöhnen.

8) Wenn er so sich bessert, und sein Unrecht aufrich
tig erkennt Luc. XXIII. 41. so wird Gottes Barm
herzigkeit sich seiner auch im Tode annehmcn Luc. 

XXIII. 43.

§. 46.
Verschuldete Leiden durch geglaubte Zauberei, durch Aberglauben unp 

Schwärmerei.

Leider giebt es noch solche Menschen, die sich, 
wenn sie krank geworden sind, für einen Gegenstand 
einwürkender Zauberei halten, und deswegen die Hülfe 
der Arzneikunde hartnäckig verschmähen. Ihre Vorn« 
theile lassen keine Belehrung zu. Das einzige Mittel 
ist, aus der Offenbarung die göttlichen Verbothe der 
Zauberei ihnen recht eindrücklich vorzuhalten. 5 B.Mos. 
XVIIl. 9- 14. 3 B. Mos. XX. 27. 2 B. Mos. XXH. iF, 

Hierbei von der Auslegung 1 Sam. XXVIIl.
Den Glauben an Quacksalber und Marktschreier, 

welcher so viele Krankheiten schmerzlich, unheilbar und 

tödtlich macht, muß der Prediger dadurch zerstöhren, 
daß er die Unwissenheit, die Miögriffe und die Detrü-

Lereien
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gereien der Afterärzte aufdeckt. Dann zeige der Predis 
ger, wie sündlich es sey, aus blindem Vertrauen, wel- 
ches auf hinterlistige Quacksalber gesetzt wird, die Ge
nesung sich zu erschweren, oder unmöglich zu machen. 
Der Prediger gebe auf die Vorurtheile Acht, welche 
den Marktschreiern das Wort reden.

Die Geschichte, welche Materialien für alle Theile 
der Amtsführung. Band 7. Heft i. Seite 6z. u. folg, 
erzählt wird, zeigt, daß Schwärmerei bedenkliche 
Krankheiten hervorbringen könne. Solche Schwärmer, 

welche aus einem innern Lichte zu handeln glauben, 

überführe der Prediger, daß ihr vorgeblicher Geist sie 
getäuscht habe, und daß sie also Arzenei gebrauchen 
müssen, wenn sie nicht in den Lorwurf des Selbstmord 
des fallen wollen. Da diese Schwärmer von einem aufs 
andere springen, so halte sie der Prediger zu ihrer 
Beschämung bei ihren offenbaren Widersprüchen und 
Irrthümern fest.

47-
Mrschuldcce Leiden durch Ausschweifung.

I) Der Prediger muß dahin arbeiten, daß der Kran

ke ohne Heuchelei seine Ausschweifung als die Ur
sache seiner Uebel erkenne Sprüchw. XXVHI. iz. 
Ierem. II. 19.

s) Die Lust der Sünde ist nur ein Scheingut. i Ioh. 

H- 17. Röm. VI. 23.

3) Der Kranke erblicke in seinen Schmerzen den An
fang der Bestrafung, und einen deutlichen Wink 

der
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der Vorsehung, für die Tugend ihn noch retten 

zu wollen. Micha Vll. y.
4) Der Kranke muß nicht so wohl über seine Schmer» 

zen, als vielmehr über die Ursache seines Leiden- 

betrübt seyn.
5) Bei aufrichtiger Sinnesänderung ist Gottes Er« 

barmung zu hoffen. Ezech. XXXIll. 11. Jesaias 

L.X 10.
6) DaS nachfolgende Leben muß die Aufrichtigkeit 

der Bekehrung beweisen. Ioh. V. 14.

48-
Fortsetzung.

1) Wenn die Krankheit insbesondere vom unmäßi
gen Leben herrührt, so muß der Prediger die 

Prasser und Schweiger, die alle- Gefühl für 
daS Geistige verlobren haben, härter behandeln, 

nach Sprüchw. XXIII. 20. 21. Jes. V. 11. 12. 

Luc. XV. 14. IZ. — Die Gerechtigkeit Gottes 
gebraucht diese Züchtigung. Galat. V. 21., und 
schließt einst alle beharrlichen Schlemmer vom 
Reiche der Seeligkeit aus Luc. XVl. 24. Beispiele 
der Prasser, die in ihrer Vdllerei starken, sind 
1 Sam. XXV. 37- 2 Sam. XIII. 28. Dan. V. 30. 

Luc. XII. 20.
Da Gottes Vorsehung dem Uebertreter noch eine 

längere Frist gestattet hat, so muß er diese Lang» 
muth des Weltregierers desto sorgfältiger benutzen. 

Röm. II. 4. Nöm. XIII. 11 - 14.

2) In
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2) In Ansehung der Krankheiten, die aus unzüchtis 
gern Lebenswandel entspringen, müssen die gött« 

lichen Gerichte aus dem gemeinen Leben und 

aus der biblischen Geschichte abgeschildert werden. 
4 B. Mos. XXV. 9. i Corinth. X. 8. S Petr. II. ü. 
Iud. 7. 8.

Man stelle die Schändlichkeit und Strafwürdig« 
keit dieses Lasters um desto nachdrücklicher vor, 
je mehr der Ton der sogenannten feinern Welt von 
diesen Vergebungen mit Leichtsinn spricht. 1 Co, 
rinth. III. 17. Galat. V. Sl. Ephes. V. 5. s Petr. 

H. lo.
Erzeugt sich alsdann die Reue, so werde di- 

Wahrheit benutzt, daß Jesus die Sünder annahm 
Luc. Vll. zs, aber auch die Bedingung machte, 
daß sie fernerhin nicht mehr sündigen sollten. Ioh. 
VM. ir. Joh. V. 14.

Den Verführern des andern Geschlechts muß 
die Pflicht der Restitution cingeschärft werden.

Eine nothwendige Regel ist, daß man solche 
Lüstlinge nicht zu früh tröste. Sie müssen erst ihr 
begangenes Unrecht tief fühlen. Man mache sie 
mit den wahren Kennzeichen der Besserung genau 

bekannt.
Sind es einzelne Handlungen der moralischen 

Unordnung, wodurch die Krankheiten entstanden, 
so führe man die Gezüchtigten auf die Quellen ihrer 
Beschädigung. ^Sprüch. XIV. 54.

Grässe's pastoralcheslogie lt. H Classe
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Classe II. Nach dem Sitze der Krankheiten.

§. 49.
Leibliche Krankheiten. Allgemeine Trostgründr.

Man kann die Kranken, welche von heftigen anhal
tenden Schmerzen gefoltert werden, nicht ohne inniges 
Bedauern des Mitleids betrachten. Der Prediger wird 
gern die Reichthümer des Trostes den Leidenden aus 
der Religion mittheilen.
Allgemeine Trostgründe enthalten folgende Stellen:

Ps. I.. 10. Jes. XXX. io. Matth. XIX. 26. Marc. 

IX. 33. 1 Petr. V. 7. Prcd. III. 1. Matth. XXl. 2s. 
Ioh. III. lü. Jes. I-VII. 15. Ps. XXX. 6. Hiob.Vl. 19. 
Ps. XXXVH. Z. Jerem. XXIII. 23. Jes. I.XIII. 16. Ps. 
XXXIV. 13. Jes. XI.. Zi. Klaglied. III. 22. 2z. Ps- 
cXXVI.Z. Ps.t.XXI!l24. Ps.XXII.io.ii. Ps.I.XX.2. 
Ps. XXXVIII. 23. Ps. XXXI. 3. Ps. I.XIX. IZ. Ps. 
XI.IV. 24. Jes. XXV. 4. Da diese Aussprüche unter 

den Empfindungen schwerer Trübsale geschrieben und 
der Nachwelt übergeben wurden, so bemerke der Predi
ger die Umstände, unter welchen sie dem Gefühle der 
Verfasser entquollen, um die lehrreichsten Anwendun
gen auf die verschiedenen Kranken zu machen.

§. 50.
Bon einige" Krankheiten inkbesondere.

Bei Pestkrankheiten und ansteckenden Seuchen ist 
es dem Leidenden so traurig, daß alle ihn einsam 

. lassen. Ps. XXVII. 10.

Auch Fromme werden von solchen Krankheiten 
überfallen 2 Sam. XXIV. 17. Jes. XXXVItt- 21.
Beispiel Hiobö.

Fürch-
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Fürchtet sich der Kranke, vor seinem Tode den 

Gebrauch seiner Sinne zu verlieren, so erinnere 
man ihn, daß nichts uns von Gottes Liebe scheiden 
soll. Röm. Vlll. Z8.

Betrübt sich der Kranke, daß er kein ordentliches 
Begräbniß erhalten werde, so tröste man ikn mit 
der Herrlichkeit der Auferstehung, l Cor. XV. 4z.

2) Bei reißenden Gliederschmerzen belebe man die 
Hoffnung aus Matth. IX. 2. Z. Iac. V. 16, und 
aus der Genesung ähnlicher Leidenden. Man er

mähne zur Geduld, weil Gottes Auge auf sie blickt. 

Ps. XXXVm. 3. 4.10.16.
3) Bei der Angst des Miseree würke der Trost, daß 

einst unser nichtiger Leib verklärt werden soll. Phil. 
III. 21. I Cor. XV. 43; und daß Gottes Güte sich 
einst an ihnen gewiß verherrlichen werde.

4) Bei Krankheiten, die den Körper äußerlich enk 
stellen, erhebe man den höhern Werth der Seele. 
Auf die Reinheit des Geistes kömmt alles an. 
I Petr. IV. i.

Es ist dem Allmächtigen ein leichtes, dies Uebel 

zu entfernen, und er wird es thun, wenn es mit 

feiner Weisheit übereinstimmt.

51.
F v r t s« h u n

5) In Ansehung des Krebsschadens kann sich der Prebi» 

ger ein grosses Verdienst erwerben, wenn er bei der 
Gewahrnehmung der ersten Spuhren darauf dringt, 
die Hülfe des Arztes und Wundarztes zu suchen.

Fs Er
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Er mache es zur Gewissenssache, zumal da so 

viele Patienten dieser Art auS mancherlei Ursachen 
lieber das Aeußerstc abwarten wollen.

Zeigt diese Fäulniß, ohne daß ihr gewehrt wer» 
den konnte, ihre Zerstöhrungskraft Hiob XIII. 28. 
so benutze man folgende Wahrheiten: Obgleich der 
äußerliche Mensch verweset, wird doch der innere 

erneuert. 2 Cor. IV. 16. — Diese Auflösung ge
hört zu den Vorbereitungen, welche der künftigen 
frohern Bekleidung des Körpers vorhergehend 2 Cor. 
V. 2. 4. — Den menschlichen Sinnen erweckt ein 
solcher Anblick Grausen, aber anders ist es vor 
Gottes Angesichts 2 Cor. II. 15. — Das körperi 
liche Leiden soll Veranlassung seyn, das Gemüth 
des Kranken auf die innere Zierde des Christen 

hinzurichten. — Gott kann den Erstorbenen wieder 
lebendig machen. Ps. l.XXl. 20. Ioh. XI. 43.

6) Die Art der Fäulniß, welche heißt,
ist in unsern Gegenden seltener, als in einigen 
Theilen Asiens und Afrika s; aber sie findet sich 
doch hin und wieder. Schrecklichst dieses Zu
standes macht die Hülfe der Religion nothwendig. 

" Ist diese Krankheit -ine Folge der Ausschweifung, 
so gelten hier die Regeln §. 47. 48. Ist der Lei
dende unschuldig, oder hat er sich gebessert, so 
beruhige man ihn mit folgenden Wahrheiten: 
Gottlose sterben so, Apostelg. XII. 23, aber auch 
Fromme waren dieser Trübsal unterworfen Hiob 

' VIl. 5. — Auch die Körper der Tugendhaften 
werden im Grabe eine Speise der Würmer,

Hiob
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Hiob XVII. 14. — Nicht immer wird dieser Zu
stand dauern, denn Jesus hat den Wurm, der 
nicht stirbt Jes. I.XVI. 24, entkräftet, und die 
Gerechten werden leuchten wie die Sonne in Gottes 

Reiche ewiglich. — Gottes Wege sind uns uncrr 
forschlich. Nöm. XI. 55. — Die Ewigkeit wird 

uns alle Dunkelheiten erhellen.

§- 52.
S«lenleid«n. Traurigkeit und Dchwermuth.

i) Weil solche Kranken äußerst empfindlich und reitz- 

bar find, so müssen alle heftigern äußeren Erschük 

terungen entfernt werden.
2) Der Prediger rede als Vater und Freund mit 

sanfter tröstender Stimme, und gebrauche sanfte, 
heitere, angenehme Bilder, und Sprüche der 
Schrift.

3) Man erwecke die Hoffnungen besserer Zeiten, und 
benutze jeden Strahl der Hoffnung, der in daS 
trauernde Herz einzudringen vermag.

4) Man gebe in unschädlichen Dingen dem Klagenden 
Recht, aber füge die Erinnerung hinzu, daß 

Gott ewig lebt. Röm. Vlll. 28.
5) Man ermähne zur Geduld, daß er einst dennoch 

sagen werde, Gott hat alles wohlgemacht. Marc. 
VII 57.

6) Man suche in den Kranken die Fertigkeit hervor- 
zubringen, jede Sache von ihrer angenehmern Seite 
zu betrachten. Diesen Rath gab schon Epictet 
knciiiriäion Lap. XI.III. ^rrian. IH. IO.

F 3 §- 53-
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§ 53-
Hypochondrie und Melancholie,

Der Prediger wird oft zu Kranken gerufen, welch- 
heftigen Paroxysmen der Hypochondrie und Melancholie 
unterworfen sind. Daß die Hülfe eines ArtzteS gesucht 
werden müsse, ist offenbar, und der Prediger belehre 

sich durch ihn über die Natur der besondern Zufälle. 
Auch diese Vorsicht ist dem Prediger anzurathen, daß er, 
wenn die Paroxysmen in Wuth und Raserei übergehen, 
nicht allein, sondern in Begleitung mehrerer in da- 
Krankenzimmer trete. Nothwendigkeit dieser Vorsicht 
aus vielen Erfahrungen. Außerdem sind folgende Ne» 
geln der Behandlung zu empfehlen.

i) Der Prediger suche, um seinem Zureden mehr Ein
gang zu verschaffen, das Zutrauen des Kranken 

zu erwerben, und wenn er es besitzt, ungeschwächt 
zu erhalten.

s) Er beobachte, wie sich die Imagination äußert, 
um ihr desto glücklicher entgegen zu arbeiten. Die 
Einbildungskraft darf nicht belebt werden. Man 

beschäftige den Verstand desto mehr.
5) Man ziehe die Ursachen in Erwegung. War es 

Ueberspannung der Kräfte? Vereitelung der Hoff
nung? Getäuschte Liebe? U. s. f. — Nach der 
Beschaffenheit der Ursachen richtet sich die Ent, 
scheidung der Frage, in wie weit dem Kranken 
Recht gegeben werden darf, z. B. wenn er glaubt, 
daß er ein König sey. Hierbei in den Vorlesungen 
Vorlegung mehrer einzelnen Fälle zur Prüfung.

4) Der
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4) Der Prediger bediene sich kraftvoller tröstender 

Sprüche. 2 Tim. IV. 18. Röm. VHI. 32. S. §.49.

5) Bei herannahenden: Paro>ysmuö rede er nicht 
viel, sondern drücke dem Gemüthe des Kranken 
einen Trostspruch oder einen ausgewählten Lieder

vers ein, damit die Seele in der Erschütterung 
eine Stütze habe.

6) Ob man dem Kranken viele Objecte im Paroxys- 
mus vorkommen lassen dürfe, ob man das 
zu Helle Licht ihm benehmen, welchen Grad des 
Lichts oder der Dunkelheit man wählen müsse, 
und welche und wie viel Personen man gegenwärtig 

seyn lassen dürfe, wird durch die individuelle Lage 

bestimmt.

7) Will der Patient im ParoxySmuS mit sich gere
det haben, so lenke man das Gespräch von allen 
Materien ab, welche die Phantasie erhitzen, z. B. 
Visionen der Hölle, oder man fange mit einer 
dritten Person ein Gespräch an, welches zu einer 
gelindem Stimmung des Gemüths führt.

8) Nach dem Paroxysmus hüte man sich, dem Kram 
ken zu erzählen, was er während dieser Augenblicke 

gesagt und gethan hat, weil sonst die Phantasiern 

sich nur zu sehr fixiren würden.

k 54.

Derzweiftlun-.

Wenn Kranke ihren Schmerz für unheilbar halten, 
so pflegt sich bei einigen, die keine religiöse Erzic-

§ 4 hung
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hung gehabt haben, die Neigung zum Selbstmorde zu 
befestigen.

i) Solche Kranke, die an der Grenze der Verzweit 
felung steben, muß man sorgfältig bewachen, und 
unvermerkt alle bedenkliche Werkzeuge entfernen.

r) Um zu erfahren, ob die Kranken unter diese Gat
tung gehören, beobachte man alle ihre Reden, 
Aeußerungen und Handlungen. Bricht der Kranke 
in die Drohung aus, sich sein Leben nehmen zu 

wollen, so hat das nicht immer viel zu bedeuten. 
Ursachen davon.

Auverlässtger sind aber folgende Kennzeichen, 
wenn der Patient oft in sich gekehrt ist; wenn er 
die feste Meinung äußert, daß sein Leiden unerr 
träglich, und jede Hülfe unmöglich sey; wenn er 

geflissentlich vom Tode spricht, und bei verschie
denen nach der gelindesten Todesart sich erkundigt; 

wenn er die Meinung verräth, daß mit dem Tode 
alles aus sey, oder daß Gottes Barmherzigkeit 
einen solchen gewaltsamen Schritt nicht miöbillige; 
wenn sein Blick und seine Miene finsterer Vor, 
fkellungen Abdruck ist, und Mehrere inner Anver
wandten oder Freunde den Selbstmord ausüb« 
ten. — Liest der Kranke Bücher, so bemerke man, 
welche es sind, und bei welchen Stellen er am 

liebsten verweilt.
H) Bei dem geringsten Verdachte arbeite der Prediger, 

ohne sichs merken zu lassen, daß er die Gesinnung 
des Patienten genauer kenne, den Reitzungen zum 

Selbstmorde entgegen.
») Die
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a) Die Hoffnung muß belebt werden. Man 
zeige auö dem Leben derer, die verzweifelten, 

daß sie sich übertriebene Sorgen machten, daß 
kurze Zeit nach ihrer Entleibung die glückli, 
chern Umstände eintraten, deren Unmöglichkeit 

geglaubt wurde. Die Güte Gottes muß von 
der Seite geschildert werden, daß Muth und 
Standhaftigkeit im Leiden erzeugt wird. Gott 
hilft zur rechten Zeit den Redlichen. Beispiele 

ausdauernder Redlichen müssen lebhaft geschil. 

dert werden.
b) Man suche den Werth deS Lebens zu erhöhen. 

Hat der Kranke irgend einen Gegenstand, an 
welchem sein Herz wärmeren Antheil nimmt, 
z. V. Eltern, Kinder, Anverwandte, u. s. f. 
so leite man sein Gemüth auf diese angeneh, 
mern Vorstellungen. Auch ist es oft nützlich, 
sein Gemüth mit den frohern Scenen seiner 
vorigen Lebensjahre zu beschäftigen; doch muß 
dies so geschehen, daß der Contrast des frü
hern Glücks mit dem gegenwärtigen Zustande 
seiner schwermüthigen Neigung keine Nah

rung gebe.
c) Man ziehe die besondern Neigungen des Kran

ken mit ins Interesse. Ist er ehrgejtzig, so 
rede man davon, daß Muth und Standhaf
tigkeit wahre Ehre, Verzweifelung hingegen 
Schande sey. Dem Gutmüthigen, der ein 
wohlwollendes Herz hat, helfe die Betrach» 

tung, daß diejenigen, denen er Stütze war,
8 S mit 
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mit seinem Tode alles verlieren würden. Den 
Schwachen, der sich vor seinen Leiden scheuet, 
halte die Vorstellung zurück, daß er ja nicht 
wisse, ob nicht nach der Gewaltthätigkeit des 
Selbstmords der Zustand noch schmerzlicher 

seyn werde. " — Überhaupt benutze man 
alles, was Gegengewicht werden kann.

ö) Vorzüglich erhebe die Pflicht ihre Stimme. 

Gott ist Herr des Lebens und nicht der 
Mensch. Es ist gegen die Pflicht, den Posten 
zu verlassen, den der Weltregierer unS an- 
wies. — Es ist gegen die Vernunft, die 
Zeit der Vorbereitung gewaltsam abzukür- 
zen. — Dieser Schritt kann nicht wieder 

zurück genommen werden,
Der Philosoph für die Welt. Herausgegeben von I, Z. 

Engel Leiptig Th- l. »787- Seile 2Z. folg.
MosrS Mendelssohns Philosophische Schriften. Theil i. 

Berlin 1771- Brief - und folg.
6orrfs. Lrn. Lsocl^eclc ^ommemntia cle d-lone voluntarra 

6oe«inL3L 1785- 4-
Moshrims Gittenlehre T- Vt. Seite 288. folg. ZiZ-

4) Was ist bei denjenigen Kranken zu thun, welche 
man in dem Versuche sich selbst zu ermorden er
griffen, und daran gehindert hat? Der Versuch 

sich

» vut tksr tke ciresä os somerkInZ »fier <le»tk,

Crkar uuöiscvver'cl country, kroin vkote bourn» 

traveller rerurnr) xurrle» rke will,

^uci lnake, ui r-irker bear tkole illr ve k«ve

Ibs» 6/ eo «rlrerr kno^- not o5.

rjzmlot'r 8»lilo<znx. Skakespssre.
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sich zn entleiben hat durch fern Mißlingen !bei 
einigen den Erfolg, daß sie über ihren Zustand 

erschrecken. Beschämung, Verwirrung und Be
stürzung bringt sie auf andere Gedanken, und 
ihre Hauptsorge ist nun, daß sie um alle bürgen 
liche Ehre kommen würden. Solchen Kranken rede 

der Prediger liebreich zu, hebe ihre Besorgnisse, 
und lege ihnen dann die Pflicht aus Herz, daß vor- 
gegangene zur Selbstkenntniß, zur Reue, und zur 
wahrhaftigen Besserung anzuwenden. Manche sind 

so gerettet worden.
Oft aber findet man auch solche, die, wenn sie 

das einemal am Selbstmorde gehindert wurden, 
den Entschluß in sich befestigen, auf eine andere 
Art den Versuch zu wiederholten. Diesen muß 
man da- Schändliche und Vcrdammliche des 
Selbstmords- auf die nachdrücklichste Weise eindrim 
gend vorstellen. Der Prediger kann hier eine här
tere ernstere Sprache führen.

Elasse Ul. Nach her Gemüthsbeschaffenheit.

§. LZ.
Gutgesinnt« Christin,

Den Tugendhaften kann man den ganzen Reich
thum der biblischen Tröstungen eröffnen. Man rede mit 
ihnen von dem Nutzen der Leiden. Man stelle sie be- 
fondes als Mittel vor, vor Sünden zu bewahren, in 
der Demuth zu befestigen und die Vervollkommnung in 
der Lugend zu erleichtern. Ps. XVM. 36. Sprüchwör- 

ter 
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ter XVIII. 12. — Die Unterhaltung mit diesen Kran
ken ist leicht, weil sie gern den Belehrungen und Er

mahnungen folgen.

56.
Arußerlich Ehrbar«.

Diese sahen nur auf den äußern Ruf. Ihrer 

Seele fehlte es also an dem innern Werthe. Sie müssen 

belehrt werden, daß es bei den Handlungen auf die 
Gesinnung, und auf die Reinheit der Dewegungsgründe 

ankömmt.
Die Leiden sind bei ihnen als Züchtigungen der 

Vorsehung zu betrachten, an das versäumte Gute sie 

zu erinnern.
Die Ruhe und Stille, da das Krankenlager ihnen 

Zeit zum Nachdenken giebt, stelle man als eine Auffor
derung vor, ihr bisheriges Leben aufrichtig zu prüfen.

Sie thaten so viel um des äußern Scheins willen, 
und wollten den wahren Werth der Seele vernach
lässigen?

§» 57-
Unmoralische Mensch«"-

i) Wenn bei ihrem Leichtsinne Weichheit des Ge

müths statt findet, so rede man von der unendlü 
chen Vaterliebe Gottes, die alles gethan hat, was 

geschehen konnte, um den Menschen zu retten. 
Dies zeige man ihnen vorzüglich aus ihrer indivk 

duellen Lage.
2) Ist es eine herrschende lasterhafte Neigung, so 

müsse die Krankheit die Belege darzu hergeben, 

daß 
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daß der Reitz der gesetzwidrigen Begierde nur durch 
Täuschung bethört. Z. V. dei der Eitelkeit zeigt 
die Krankheit, daß die äußern körperlichen Zierden 

bald erbleichen und schwinden. Jes. Xb.. 6-8. 
Jacob IV. 14. 1 B. Mos. XVlII. 27; bei dem 
Geitzigen beweise sein Zustand, daß Geld und 
Gut nicht alles ausmache. i Timoth. VI. 7. U. s. f.

' 58.
Rohe Gemüther.

Bei Patienten dieser Art kömmt es darauf an, ob 
sie Furcht vor dem Tode haben; ob eine Seite ihres 
Herzens übrig geblieben ist, von welcher man sie fassen 
kann; ob sie verschlossen stumm sind; ob sie von In» 
gend auf in einem Stande der Roheit lebten; ob sie 

heuchlerisch, schleichend, oder stürmisch polternd sind? 
U. s. f.

i) Der Prediger sage ihnen gerade zu, daß dies 
Verhängniß nicht umsonst sie treffe. Gala^I. 7. -- 
Matth. X. 28.

2) Nur einmal lebt der Mensch hier auf Erden, und 
dann erscheint daS Gericht. Hebr. IX. 27. Hebr. 

X. 26. 27.
3) Gefahr der Versiockung, und Warnung davor. 

Hebr. IV. 12. iz - iz.
4) Der Prediger lasse sich nicht abschrecken, wenn 

seine ersten Bemühungen nicht gleich gelingen. Oft 

waren Versuche des einen Zeitraums vergeblich, 
und die Länge oder Größe der Leiden erweichte 

zuletzt das verhärtete Gemüth. — Beispiele aus 

der 
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der Geschichte. — Nothwendigkeit der Geduld 
von Seiten des Predigers, und Vermeidung 
der Fehler, die leicht in der Behandlung begangen 

werden können.

Classe!V. Nach der Neligionökenntniß.

§. 59-

Behandlung dw Kranken nach Verschiedenheit ihrer Heligionskenntniß.

Hier gilt das Nehmliche, was im ersten Abschnitte 
vnter der Rubrik I vorgetragen worden ist.

Nur tritt der Unterschied ein, baß die Kranken 

keines so lange anhaltenden Nachdenkens fähig sind. 
Die Widerlegungen der vorgefaßten Meinungen und die 
Darstellungen der Gründe für die Wahrheit müssen 
kurz, plan, deutlich und anschaulich seyn, Induktio
nen, Gleichnisse und überhaupt Versinnlichungen helfen 
hier am beßten. — Katechetische Fertigkeit wird am 
beßten den Dialog mit Kranken leiten. — Besonders 
mache mau es sich zur Regel, nicht zu viel auf ein
mal durchnehmen zu wollen. — Man ermüde nicht, 
wenn der Kranke immer wieder auf dasselbe zurück- 
kömmt, was man schon deutlich widerlegt zu haben 
glaubte: dies ist Anzeige, daß der Gegengrund noch 

nicht von der rechten Seite vorgestellt worden war.

Classe
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Classe V. Nach der Dauer und Heftigkeit 
der Krankheit.

§. 60.
Allgemeine TrLstungen.

Langwieriges Krankenlager erschöpfet leicht die 
Geduld der Leidenden. Allgemeine Tröstungen biethen 
folgende Betrachtungen dar.

1) Beispiele derer, die nach langwierigen oder hef
tigen Krankheiten dennoch genasen. Hiob. Lazarus 
Ioh. Xl. Joh. V. 1-9. Marc V. 25-29.

2) Gottes Allmacht. Ps. XXXIH. 9.

3) Gottes Bereitwilligkeit zu helfen. Ps. I.V. 23.
Jes. UV. 7- 8. Jes. XUX. 15. 16.

4) Gottes Weisheit läßt nur die unsern Kräften pro- 
portionirten Leiden zu. i Cor. X. iz. Ps. 
I.XVIII. 20.

L) Gottes Allgegenwart. Joh. XVl. 32. Matth.
XXVIII. 20. Jes. XU. 10.

6) Gottes Erquickungen erleichtern das Krankenlager 
Ps. XU. 4. Philip. IV. iz.

7) Kürze der Leiden. Röm. VIII. 18. 2 Cor. IV. 17.

Ps. XXX. 6.
8) Erlösung von allem Uebel. 2 Timoth. HI. iz.

9) Künftige Herrlichkeit. 2 Corinth. V. 1-4. 7, 

i Corinth. XV. 43.

§. 61.
Pflichten in anhaltenden heftigen Krankheiten.

Mit und unter den Tröstungen muß der Prediger 
die Kranken an die Pflichten erinnern, die sie in ihrem 
Zustande zu beweisen haben. Diese sind vorzüglich

i) Or-
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l) Ordentlicher Gebrauch der rechten Mittel»
2) Die Benutzung ihres langen Lagers zum Wohl 

der Seele, durch Nachdenken über sich selbst, durch 
Erinnerung an ihre vorigen Sünden, durch wahre 
Veredelung ihrer ganzen Denkungsart.

z) Gelassene Ergebung in den Willen Gottes, ohne 
Murren, erzeugt durch Hoffnung und Vertrauen 
auf Gott.

4) Herzlicher Vorsatz die wieder erlangten Kräfte 

der Heiligung zu wiedmen.
z) Entfernung der drückenden Bekümmerniß, daß 

sie ihren Anverwandten zur Last fallen. — Hebr. 

Xlll. Z.
L) Sie sollen nicht verzagen, daß ihr Glaube auf» 

hören werde. Luc. XXII. 32. Jes. XI.II. Z. Ps. 
XXXIV. ly. Luc. XVIll. 7.

7) Geduldiges von Eigensinn und Wunderlichkeit 
entferntes Bezeigen gegen den Nächsten.

8) Erweckung zum Lobe Gottes auch mitten unter 

Schmerzen.
y) Tägliche Bereitschaft zu einem seligen Ende.

K. 62.
Verhalten bei der Blindheit.

Wer ein Zeuge der Traurigkeit gewesen ist, welche 
über Blindheit der Augen entsteht, wird um desto mehr 
eilen, durch Tröstung diesen Kranken ihre Last zu er» 

leichtern. Es ist hier von denen die Rede, welche vor» 

h§r sehen konnten.
i) Dies Ereutz muß ohne Murren ertragen werden, 

weil es entweder eine Folge der göttlichen Zu
lassung
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lassung , oder eine Veranstaltung der höher« Weis» 
heit ist.

2) Gott kann das Gegebene auch wieder nehmen. 
Hiob l. 21. l Sam. in. 18.

3) Dankbare Gestnnung wegen des so lange genosse

nen Glücks.

4) Aufmerksamkeit auf die andern gegenwärtigen 

Vortheile.

5) Gottes Auge siehet auf sie. Ps.XXXIIl.i8» Diel» 

leicht ist ihre Hülfe näher, als sie glauben.

6) Ist keine Hoffnung da, das Gesicht wieder zu 

erhalten, so muß sie der Gedanke trösten, daß sie 
das innere Licht des Geistes desto deutlicher gewahr» 
nehmen. 2 Cor. IV. ü. Ephes. I. 18. IH. 18.

7) Die körperliche Finsterniß verschwindet einst, und 
dann ist das Licht der Herrlichkeit ihr ewiges Erb» 
theil. Daniel XII. 3. Ps. XVII. 15. Jes. I.X. 20.

Weil diese Leidenden oft zu glauben geneigt sind, 

daß ihnen zu sehr unrecht geschehe, so leite der 
Prediger sie zur Selbstprüfung nach der Belehrung 
folgender Sprüche. Ps. LXlX. iz6. 137. — Hiob 
XXXI. 1.— Sprüchw. XXlll. 33. Matth V. 28. 
Sprüchw. VI. iz. — Pred. Sal. II. ic>. — 
Ezech.XXXlil.-z. — Sprüchw. XXI. 4. XXX. 13. 
Ps. O. 5. Jes. II. lt. V. 15- - Matth. VI. 

Gräffe's pastoralcheologie tt. G 22.
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22, 2Z. — Ies. 7- — Hiob XXIX. 15. — 
Röm. XII. iz. — Ps- exxm. i. *

§. 6z.

Verhaken vcS Predigers, wenn eine gefährliche Operation vorgenomme» 
»verden soll.

Wenn es nothwendig ist, gefährliche Operationen 

vorzunehmen, so stärke der Prediger die Kranken durch 
Zuspruch, Belehrung, Gebet und Ermahnung.

l) Gewöhnlich erklärt der Kranke, daß er lieber 
sterben, als sich zu der Operation verstehen wolle. 
In diesem Weigerungsfälle muß ihm die Schuldig* 

keit vorgestellet werden, dies Errettungömittel zu 
versuchen. Unterlassung des Rettungsmittels ist 

wie Selbstmord. Rücksicht auf die Einwendungen.

2) Die Schmerzen stellt man sich oft schrecklicher 
vor, als'sie würklich sind, weil die Furcht alles 
vergrößert. — Der Muth eines Christen kann 
alles überwinden. Röm. VIII. 37. i Corinth. XV. 57.

1 Ioh. V. 4.

3) Ergebung an Gott durch Gehorsam in den größten 
Leiden Ps. l-XXlll. 25. 26. Phil. I. 21.

4) Der

* Diesen können noch die Behandlungen der Kranken beige- 
fügt werden, welche an der Auszehrung, der Wassersucht 
und dem Nervenfieber leiden. Aufgabe an die Zuhörer, 
welche specielle Lehren, Wahrheiten und Sprüche auf diese 
Kranke sich anwenden ließen?
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4) Der Tag bringt entweder Erleichterung, oder ein 
seeligeö Ende. Ps. LXVl 8. 9- Nöm. Xlv. 8.

Zusatz. Die besondern Arten dieser Operationen treten 
bei Amputationen, Eectionen und Augencuren ein. Ma
terialien zu den Unterredungen und Ermunterungen kön- 
nen folgende Sprüche liefern. Hiob I. 2r. Hiob II. 10. 
Röm. XU. l. iThess. V.23. 2 Corinth.IV. 16. Hiob V. 18. 
Ps. XXIIl. 4. Hiob X. 12. — 5 B. Mos. XXXII. 39. 
Jes. XI.. 29-31. Jes. XI.I. ic>. — Mich. VII. 8. 
Joh. IX. 3. Hiob XIX. 2ü.

Classe Vl. Nach derHoffnung der Gene
sung, in Rücksicht der künftigen Ver

hältnisse.

§. 64.

Lrrhalttn des Predi-ers bei der Vermuthung oder Wahrscheinlichkeit »er 
Genesung.

Bei einigen Krankheiten läßt sichs so ziemlich be
stimmen, daß die Genesung erfolgen werde. Der Pre
diger überdenke die Lagen und Verhältnisse, in welche 

der Genesende als Dienstbothe, als Jüngling, alK 

Mann, als Soldat u. s. f. künftig kommen kann, und 
diesen Erwägungen gemäß wende er folgende Lehren 
auf sie an.

1) Gottes väterliche Erziehung hat sie deswegen ge
züchtigt, damit sie eine neue bessere Gesinnung 

annchmen. Ezech. XI. 19 - 21. Ezech. XXXVl. 
SÜ. 27. Ps. Ich. 12. 2 Cor. V. 17.

G - 2) War,
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L) Warnung vor den Fehlern vieler Kranken, die 
bei erfolgender Errettung der gefaßten Vorsätze, 
sich zu bessern, ganz vergessen, und dann wohl noch 
tiefer in Laster fallen. Matth. XII. 45 - 45.

z) Man gehe mit ihnen die Lehren durch, welche 

ihrer vermuthlichen Gefahr entgegen würken; 
z. B. bei dem Wollüstigen, die Drohungen Gottes 
gegen die Unkeuschheit, bei dem Verführer Matth. 

XVIII. 6, bei den Weichherzigen, die sich leicht 
überreden lassen, Sphes. v. 6.

4) Weil die Krankheit mehr Erfahrung giebt, so 
sind die Genesenden desto mehr verpflichtet, einen 
höher« Grad der Tugend zu erreichen. Ihre Der« 
antwortung ist sonst größer, und ihre Undankbar, 

keit gegen Gott schändlicher. — Sie müssen nun 
desto ernstlicher daran denken, wo sie nur Gelegen» 
heit haben, andern durch Rath, Beispiel, Lehre 
Ps. I.I. IZ, und Hülfe nützlich zu werden.

Classe VII. Nach der Vermuthung des Todes.
§. 6Z.

Wenn Ser Kranke »m Lvd alaudt wünscht.

Bei vielen Dorfbewohnern auS dem Jünglings, 
alter, und spätern Perioden habe ich die Bemerkung 
gemacht, daß sie, so sehr sie auch am Leben hiengen, 
in Krankheiten den Tod geduldig erwarteten, oder auch 

wünsch,
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wünschten. Ursachen dieser Stimmung. In wiefern 
zeigen sich die Mitglieder der höhcrn Stände von einer 

andern Seite?

i) Der Prediger führe sie auf die Betrachtung, vd 
sie den Tod auö den rechten Gründen wünschen. 
Sind sie des Lebens überdrüssig aus Ungeduld, 
Miömuth, oder Schwäche? U. s. f.

2) Wenn ehe ist das Verlangen nach dem Tode 

moralisch zu billigen? Phil. I. 23-26. vergl. 

D. 21. 2 Tim. IV. 18.

Uebertriebene Meinung derer, welche jeden 

Wunsch zu sterben miöbilligen.

3) Wenn des Kranken Wunsch mit den Grundsätzen 

der christlichen Sittenlehre übereinstimmt, so rede 
man mit ihm von der nothwendigen Vorbereitung 
des Christen. — Wichtigkeit des Schrittes auS 
der Aeitlichkeit in das Gebieth der Ewigkeit — 

Prüfung des verflossenen Lebens. — Ist noch 
etwas im Herzen, welches vertilgt werden muß? 
Hebr. XU. 15. — Pflicht, die häuslichen Angele

genheiten in Ordnung zu bringen. — Aufforde, 

rung an die Reichen zu milden Stiftungen, oder 
Unterstützungen der Anstalten zum gemeinen Bes
ten. — Minderung der Schrecknisse, wenn der 
Tod sich nähert. — Aufforderung zum letzten Kam
pfe der Sterblichkeit. 2 Timoth. IV. 6. 7. 8. Phil. 
Uk. iz. 14.

G 3 §. Lü.
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§. 66.

Wenn der Kranke den Tod nicht glaubt, noch wünscht.

L) Auf den Fall, daß der Kranke, ohngeachtet vieler 

redenden Winke, nicht glaubt, daß er sterben 
werde; so untersuche man erst die Quellen, aus 
welchen seine Annahme herfließt. Ist es Leichtsinn, 
Sicherheit, zu große Anhänglichkeit an Erden, 
leben? U. s. f. Jede dieser Ursachen verlangt eine 

besondere Modisication.

Im Allgemeinen gilt diese Anweisung: man rede 
von der Unsicherheit, Vergänglichkeit aller irdi
schen Dinge; Beispiele der Gesundesten, die schnell 
starken; jeder Kranke ist noch vielmehr der Gefahr 

unterworfen; der Weise, der Christ darf nicht 
gleichgültig seyn, er muß auch schon bei entfernter 
Möglichkeit seine Maasregeln, z. B. ein Testament 
zu machen, so nehmen, daß er mit jedem Tage 
ruhig aus dieser Welt scheiden kann.

§) Es giebt Kranke, welchen der Tod der unange
nehmste Gedanke ist, und die nicht haben wollen, 
daß jemand mit ihnen vom Tode spricht. Es 

kommt auch hier auf die Ursachen an. Ist es 
Furcht vor dem Schrecklichen des letzten Auftritts, 
so muß man den Tod, um ihm seine Schreckens- 

gestalt zu benehmen, unter empfehlenden Bildern 
des Schlafes, des Schlummers, der Ruhe, der 
Erlösung u. s. f. vorstellen, i Cor. XV. 6. I Thess. 
IV. 13-15. Offenb. Ioh. XlV. iz.

Ist
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Ist es gar zu große Anhänglichkeit an daö Leben, 
so müssen die Urtheile über irdische Güter berich
tigt, und das Glück der Ewigkeit mit lebhaftern 

Farben geschildert werden, 2 Cor. IV. 18. In 
wiefern darf der Prediger sich nach den Anver
wandten bequehmen, welche aus Schonung for
dern, daß der Prediger den Kranken seine Täu

schung , wieder gesund zu werden, fortsetzen 
lasse?

Classe Vlll. Nach den verschiedenen Ständen 

der bürgerlichen Verfassung.

§- 67.

Brrhalttn bei Krank«» aus dcn vornehmer« Stänvm.

r) Je höher der Stand ist, in welchem der Krank« 
sich befindet, um desto zahlreicher pflegen die Hin
derungen zu seyn, welche dem Geistlichen den Be
such erschweren. Der Prediger erkundige sich nach 
der schicklichsten Zeit, und würke durch Andere, 
die das Vertrauen des Kranken haben, daß er 

Gelegenheit zu Unterredungen erhalte.

2) Werden dem Prediger alle Zugänge zu dem Kram 
ken verschlossen, so beruhige er sich mit dem Ge
danken, für sein Amt seine Pflicht gethan zu ha
ben, und erwarte, bis er gerufen wird.

G 4 g) Wird
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3) Wird sein Zuspruch zugelassen, oder ver, 
langt, so beobachte er alles, was Anstand und 
Schicklichkeit ihm vorschreiben: aber fern bleibe er 
von den Erniedrigungen kriechender Schmeichelei. 
Mit bescheidener Freimüthigkeit sage er, waS 
Pflicht und Religion gebiethen.

4) Weil diese Patienten mehr Bildung haben, so 

kann die Einkleidung seiner, und der Vertrag 

ausgesuchter seyn. Der Besuch muß nicht zu lange 
dauern. Bei manchem Vornehmen bestätigt sich 
die Bemerkung, daß der gemeine Mann in Reli
gionskenntnissen viel weiter fortgerückt ist. Ursa, 
chen dieses Zurückbleibens.

5) Wenn Vornehmere aus Furcht vor den Spöttern 

das Abendmahl des Abends,, oder des Nachts 
verlangen, so suche der Prediger in seinem Ver
trage an den Kranken diese Schwäche zu vertilgen 
Röm. r. lü. Matth. X. Zs. Zg.

ü) Vor der Reichung des Abendmahls, oder bei der 
Vorbereitung zum Tode ist es nöthig, baß der 
Prediger eine genauere Selbstprüfung veranlasse und 
befördere. Diejenigen, welche als Regenten, Mini, 
ster, Generale u. s. f. auf einer hohen Stufe der 
irdischen Macht und Ehre standen, haben in jener 

Welt viel zu verantworten, Der Prediger muß 
diese Verhältnisse nothwendig berühren, um den 
Kranken zur wahren Reue, zur Demuth gegen 

Gott, und zum Verlangen nach Gottes Gnade zu

ermun»
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ermuntern. Gott ist ein heiliger Richter der Welt, 
und vor ihm gilt kein Ansehen der Person.

Z. 68.

Verhalten bei Kranken an- »em -elehrten Sranre.

r) Bei solchen Gelehrten, die wie Boerhave, Haller, 
Kästner, Leibnitz, Böhmer, u. s. f. Freunde der 
Religion sind, und ihre Gelehrsamkeit zu einem 
Hülfsmittel der moralischen Veredelung anwand- 

ten, rede der Prediger von den erhabenen Tröstun
gen, die sie sich zueignen können, aber auch von 
der Nothwendigkeit, auch jetzt durch Leiden ihren 

Austand zu vervollkommnen, — Dies alles werde 
nicht im belehrenden Tone, sondern als theilneh« 
mende Erinnerung gesagt. — Der Prediger achte 
auf das, was ihnen nach ihrer besondern Lage 
zur Stärkung des Gemüths gereicht. So fand 
Dulzer in der zartern Beschaffenheit der mensch
lichen Nerven, die zwar für den Schmerz empfäng
licher machen, aber für die Ausbildung des Men
schen nothwendig sind, einen ihm vielgeltenden 
Stärkungsgrund bei seinen Leiden.

2) Bei Gelehrten, die in dem einen oder andern 
Punkte abweichende Meinungen hegen, lasse sich der 

Prediger in keine Streitfragen der Art ein, sondern 
benutze vielmehr die kurze Aeit dazu, das was der 
Kranke aus dem Neligions-Gebiethe fürwahr hält, 
zur Tröstung und moralischen Vervollkommnn- 

anzuwenden. Anders ist der Fall, wenn der 

G A Kran-
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Kranke selbst auf die Prüfung seiner Privatmei- 

nungen hinleitet.

z) Denjenigen Mitgliedern des gelehrten Standes, 
welche keinen Zuspruch des Geistlichen verlangen, 
dringe sich der Prediger nicht auf. Solche glauben 
schon alles hinlänglich oder noch wohl besser 
als der Geistliche zu verstehen. — Kömmt eS 
inzwischen zu einer Unterredung, so mache der 

Prediger von den Wahrheiten, Sprüchw. Hl. 5-7. 

I Corinth. I!I. 18 - so. einen angemessenen Ge, 
brauch; er leite ferner die Unterredung dahin, baß 
es nicht so wohl aufs Wissen, als vielmehr aufs 
Handlen, und auf die Bewegungsgründe des 
Handelns ankömmt. i Cor. XIH. i. 2. — Die 

Gelehrten müßten in jedem Betrachte in Ansehung 

der moralischen Bildung die Ersten seyn. Sind sie 
das? Bedürfen sie nicht des Raths, der Ennne» 
rung, der geistigen und religiösen Hülfsmittel?

§. 69.
Verhalten bei den Kranken aus den niedrigern Ständen.

In Ansehung dieser Kranken stehen dem Prediger 
nicht so viele Hindernisse entgegen. Der gemeine Mann 
sieht den Besuch des Prediger als eine Ehre an.

1) Der Prediger benutze diese Stimmung, und be
suche den Kranken so oft, als es nur immer die 
Umstände erlauben wollen.

2) Den
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2) Den Armin verschaffe er durch Herdeischaffung 
der Arznei, durch Veranstaltung einer bessern Ver, 
pflegung, durch Mittheilung des Essens eine Er, 
leichtcrung ihrer drückenden Bürde. Genesen diese 

Kranken, so fesselt sie eine unauflösliche Dankbar
keit an den Vertrag des Predigers. Sterben 
sie, so hat der Prediger ihre Anverwandte und 
Bekandte gewonnen, und kann nun desto glücklicher 
an ihrer moralischen Veredelung arbeiten.

3) Wenn den Kranken gesagt worden ist, was Gott 
von ihnen auf ihrem Krankenlager fordere, so tröste 

er sie, und rede als ihr Seelsorger und Beichtvater 

sanft und liebreich mit ihnen.

4) DaS, was der Prediger zu sagen hat, sage er 
nach den Modificationen, welche ihr Stand, je 
nachdem sie Soldaten, Matrosen, Tagelöhner, 
Dienstbothen, Dorfbewohner, Städter, Bürger, 
Handwerker, u. s. f. sind, zur Beachtung empfiehlt. 
So wird es dem Soldaten, der vielen Schlachten 
beiwohnte, besonders eindrücklich seyn, wenn ihm 
der Ausgang dieses Lebens als Sieg, als Palme, als 
Siegskrone abgebildet wird, i Cor. IX. 25. Ephes. 

VI. 10-17. Ueberhaupt müssen die Induktionen, 
Gleichnisse und Ansichten aus den Eigenthümlichkei
ten ihres Standes hergenommen werden. Daß die 
Sprache des höchsten Grades der Simplicität und 
Popularität sich befleißigen müsse, leuchtet von 
selbst ein.

5) Fer-
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Z) Ferner ist es den Kranken dieser Art sehr willkom
men, wenn der Prediger mit den Gesängen vertraut 
ist, die sie in der Jugend auswendig lernten. 
Mit solchen Gesängen und Liederversen begleite der 
Prediger seine Unterredungen.

Sechs,
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Administration der Pfarrgüter, und 
Aufsicht über die Kirchen - Capellen, 

Pfarrwitwenthums - Küster - und 

Schul- Güter.

7O.
Größte Werth der kirchlichen Güter.

Einern nachdenkenden Manne wird sich bald der ei

gentliche Gesichtspunkt eröffnen, auö welchem diese 
genannten Güter betrachtet werden müssen. Stift 
tunqen und Anstalten dieser Art haben die Bestimmung, 
die Bewahrung der religiösen Moralität der Gemein
den, und die christliche und gemeinnützige Bildung der 
Schuljugend zu befördern. Sollte der Prediger bloß von 

der Gutthätigkeit seiner Gemeine abhangen, so würde 

es ihm bald am nöthigen Unterhalte fehlen; und wel
cher fähige Kopf würde sich einem Amte wiedmen, in 
welchem man ihn darben laßt? — Der Schulmann 
verdient es doch auch wobl, daß er ohne Sorgen sein 
schweres Geschäft vollendet Da die Hülföqucllen für 
gemeinnützige Anstalten so leicht vertrocknen, so würden

man- 



r 12 Sechster Theil der Pastoraltheologie.

manche wohlthätige Einrichtungen nicht emporkommen 
können, wenn die Kirchengüter keine Unterstützung ger 
wahrten. Dies bestätigt insbesondere die Geschichte 
der neuern Zeiten, indem, um nur eins zu nennen, die 
Anlegung der Industrieschulen an denjenigen Orten 
keine Hinderung fand, an welchen die Wohlhabenheit 

der Kirchen, Aerarien eine Unterstützung darboth.

§- 7i.

Pflichten V<r Prediger in Ansehung aller kirchlichen Güter.

Da die kirchlichen Güter überhaupt in moralischer 
und religiöser Hinsicht von so großer entschiedener Wich, 
tigkeit sind, so liegt es dem Prediger, welchem die mora

lische und religiöse Bildung seiner Gemeinde aufgetra, 

gen ist, am nächsten ob, mit thätiger Vorsicht und 
Klugheit dafür zu sorgen, daß diese Güter insgesammt 
nicht allein erhalten sondern auch verbessert werden. 
Durch jede Art der Unwissenheit, Nachlässigkeit, Träg, 

heit und Indolenz von Seiten der Prediger wird das 
Kirchengut, früh oder spät, unfehlbar deteriorirt. Diese 
Gefahren abzuwenden, wird Kenntniß, Wachsamkeit, 
gewissenhafte weise Thätigkeit und Liebe fürs allgemeine 
Beßre erfordert, die auch für die Nachwelt bereitwillig 

sorgt.

Dadurch unterscheidet sich dieser Theil der Pasto

raltheologie von dem Kirchenrechte, dessen Inhalt nur 

baö vorträgt, was erzwungen werden kann.

K- 7S.
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K. 72.
Sprcific-tion s«r Pfarr r Einkünfte.

Nach der gewöhnlichsten Eintheilung sind die Pfarr- 
Einkünfte entweder Substantial - Besoldungen oder Acct» 
dential - Einkünfte. Von ihnen müssen die Immunitäten 

unterschieden werden.
Substantial - Besoldungen nennt man diejenigen 

Einkünfte, deren Summe ein festgesetztes jähr« 
liches Quantum ausmacht, und sich bestimmt be
rechnen läßt.

l) Daare Besoldung aus Kirchen, von Gemein

den, oder Ritter-Gütern. 2) Besoldung an 
Früchten. Z) Einkünfte aus Pfarr-Grundstücken, 

Aeckern, b) Wiesen, c) Gärten, 6) Holzungen.
4) Erbenzins an Gelde, und Naturalien. 5) Schä
ferei. ü) Verschiedene Arten der Zehnten. 7) Gang- 
und Hufenbrodte, und Victualien, die in Gestalt 
von Umgängen eingesammelt werden. 8) Opfer» 
und Spreng» Pfennige, Neujahrs- und Michäliö- 
Groschen. 9) Geld , und Getreide - Zinsen von 
Lehnen, lv) Frohn - Hand und Spanndienste, 

il) Pfarr - Wohnung, deren Gebrauch als ein 
Theil der Besoldung anzusehen ist.

L. Accidential- Einkünfte sind diejenigen, welche dem 

Prediger für gewisse von ihm geleistete Dienste ent

richtet werden, und als unbestimmte Einnahmen 
sich nicht berechnen lassen. Dahin gehören die Pro- 
clamationö < LrauungS - Vegräbniß - Gebühren, 
die Bezahlung für ausgestellte Scheine, für Hau»« 
Kommunion, u. s. f.

Gräffe » pastoralrheol-gi- lt. H 72»
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§. 73.
Genauere Kenntniß der Pfan' - uns Kirchen, Güter.

Die nothwendige, §. 7l angezeigte, Erhaltung der 
kirchlichen Güter kann nicht beobachtet werden, wenn 
nicht erst ausgemacht ist, welche Arten der Besoldungen 
der Pfarre, den Küster, und Schuldiensten, und welr 
che Güter der Kirche gehören. Der Prediger studiere 
daher, um diese nöthige Kenntniß zu erlangen, seine 
Pfarr, Registratur sorgfältig, bringe sie, wo es noch 

nicht geschehen ist, in Ordnung, verfertige über jeden 
Theil ein genaues Verzeichnis, und sorge vornehmlich 
für die bcßte Aufbewahrung der alten Urkunden. Wer 
die Geschichte des Pfarr, Orts, und der Pfarr r und 
Kirchen »Güter genauer kennt, weiß, welche Einkünfte 
sich verlohren, oder geschmälert wurden, und diese 

Kenntniß wird zum Antriebe dienen, das noch Vor
handene mit Vorsicht zu erhalten.

Der Prediger denke im voraus auf Maarregeln, 
durch welche in Zeiten der Gefahr, z. B. bei einer Feu» 
ersbrunst, die Pfarr-Registratur gesichert und gerettet 
werden kann. Welche Maaöregeln sind hier zu em, 

pfehlen?
Dem angehenden Prediger muß die Sorgfalt em

pfohlen werden, sogleich bei dem Antritte seines Amts 
eine genaue Erkundigung einzuziehen, ob die Pfarr- 
Registratur vollständig ihm überliefert worden sey, ob 

Aktenstücke u. s. f. fehlen, und an welchem er sich 
deöfallö zu halten habe?

§ 74.
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K. 74.
Erhaltung der Pfarr r Einkünfte.

Mehrere Pfaareinkünfte können nicht verbessert, 

«och erhöhet, aber wohl durch Sicherung erhalten 

werden. *
i) Die Accidenzien lassen sich nicht erhöhen. Gut

willigkeit der Gemeinde, Mitglieder kann sie allein 
über die vorgeschriebene Summe vermehren. Weil 
der Bürger und Landmann nur gar zu oft den 
Gebühren etwas abzuziehen geneigt ist, und auf 
diese Weise mancher Theil des Einkommens ganz 
verlohren gegangen ist, so sey der Prediger nicht 

zur Unzeit, nicht aus Schwäche nachgebend. Er 
nehme es mit den Armen nicht so genau, aber 
halte bei den Geizigen und Vermögenden mit Ernst 
auf die Entrichtung der gesetzmäßigen Gebühren. 
Wenn der Prediger sonst ein wohlthätiger Mann 
ist, so wird die Gemeinde bald für die Ursachen 
seines Benehmens entscheiden, und sein Betragen 
billigen.

Um für seine Nachfolger zu sorgen, entwerfe er, 

wo es noch nicht geschehen ist, ein Verzeichnis 

dessen, waö für jede Art der Accidenzien durch 
Observanz oder andere Bestimmungen festgesetzt ist. 

Wie müssen solche Verzeichnisse eingerichtet seyn? — 
Damit sie als Norm ohne Widerspruch für die 
Zukunft gelten, muß die obrigkeitliche Bestätigung 
sie sichern.

L) Mehrere Arten der Substantial - Besoldungen 
lassen sich, gleich den Accidenzien, nicht vermehren,

H - wohl - 



ii6 Sechster Theil der Pastoraltheologie.

wohl aber in dem einmal festgesetzten Zustande er
halten. Dahin gehöret die Zahl der Grundstücke, 
deren Grenzen, die Hebungen der Zehenten, der 
Erbenzins u. s. f. Was die Grundstücke betrifft, 
so suche der Prediger durch Grenzsteine gegen Ver, 
ringerung sie zu schützen, und führe ein genaues 
Register über die Morgenzahl, mit Angabe der 
Lage und der Nachbarn. — Ueber Erbenzins, über 
Zehnten, Zinsen von Lehnen u. s. f. halte der Pre

diger genau Buch und Rechnung, weil viele Pfar
reien durch Nachlässigkeit ihrer Besitzer um einen 
großen Theil ihrer jährlichen Einkünfte gekommen 
sind. — Dem Prediger ist die Sorgfalt anzu- 
rathen, daß die Entrichtung des DecemS durch 

Dismembrirung der Aecker nicht verlohnen gehe.

WiltenbergischeS Wochenblatt. Stück 19 »om 2«hre 179z. 
Seite 148-

Der Land, Pfarrer — — betrachtet von 0. Ioh. Geor- 
Arünitz. Berlin 1794. Seite 224.

In Ansehung der Schäferei ist darauf zu sehen, 
wie viel Stück die Pfarre halten dürfe, wo und 
zu welchen Zeiten die Schäferei die Weidegerechtig, 
keit habe. — In Ansehung der Pfarrgebäude sorge 
der Prediger, daß sie durch Schuld der Seinigen 
nicht deteriorirt werden; er übernehme gern den 
Aufwand kleinerer Reparaturen, wenn die Vehör, 

den, denen die Ausbesserung obliegt, durch Zöge- 
rung den Pfarr-Gebäuden zu vielen Schaden zu
fügen sollten.

5) Zur
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z) Zur Erhaltung gehört auch die Wachsamkeit des 
Predigers, daß den Pfarren keine neuen Lasten 
aufgebürdet werden. Beantwortung der Fragen, 
wenn ehe dies zu befürchten steht, und welche 
Mittel der Prediger dagegen anzuwenden habe?

75.
««rb.sstrung v«r Pfarr, Grundstück«. Sorgfalt in Ansehung VeS Wohnr 

Hauses und der übrigen Gebäude.

i) Wenn die Pfarr r Gebäude noch in einem guten 

Zustande sind, so kann der Prediger dennoch auf 
mannichfaltige Weise mit würken, eine Verbesserung 

zu veranstalten. Dies geschiehet, wenn er manche 
anzubringende Verbesserungen, welche den Gebäu

den die längere Dauer verschaffen, bemerkt, den 
Obern anzeigt, die Gemeinde darüber belehrt, und 
sie willig macht, die Kosten nicht zu scheuen.

2) Die Erbauung neuer Pfarr r Wohnungen, und 
Nebengebäude, welche die Flechen - und Dorfge
meinden im Hannöverischen auf ihre Kosten erbauen 
müssen, (Calenb. Kirch. Ord. Seite 821 822), 
in manchen Städten aber die Kirchen. Aerarien 
allein zu übernehmen haben, fordert den Prediger 
zur sorgfältigen Mitwürkung auf. Er sinne darüber 

nach und thue Vorschläge, welche Hülfsquellen zur 

Bestreitung der Kosten benutzt werden könnten; er 
suche die Gemeinde-Mitglieder durch triftige Vorstel
lungen zu gewinnen, daß sie lieber etwaö mehr an« 
wenden, um ein dauerhaftes Gebäude zu errich
ten. Da über die neuen Gebäude erst ein Riß der

H z höher« 
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höhern Behörde vorgelegt und von ihr genehmigt 
werden muß, so mache er den Baumeister auf die 
besondern Localbedürfnisse z. B. in Ansehung dcS 
feuchten Bodens, der nöthigen Höhe der Grund
mauer u. s. f. aufmerksam; er schlage die redlich, 
sten und geschicktesten Arbeiter vor; er sehe über
haupt darauf, daß nun auch wörtlich nach dem 

Misse gebauet werde.
Borheck's Entwurf einer Anweisung rur Landbaukunst. 2 Th. 

Göttingen 1792. 8- Seite r88 folg. — Ein Aust»g 
daraus stehet in Hrümtz Land»Pfarrer. Berlin,794. 
Geite 245-260.

S- 76.
Virbtsserung ö-r Pfavr r Gatte».

Die Pfarren sind selten ohne Gärten. Besonders 

haben Landpfarren diesen Vortheil. Die Verbesserung 
dieser Grundstücke geschieht durch Anlegung gehöriger 
Befriedigungen, durch Zuziehung der beßten Arten der 
Hecken, durch angemessene Düngung, und besonders 
durch Anpflanzung der Obstbäume von den beßten 
Sorten.

Die Garten, Cultur gewährt den Pfarren, die in der 
Nähe von Städten liegen, eine oft ansehnliche Einnahme.

§. H. H. Lüder's Briefe über die Bestellung eine- Lüchen« 
-arten- in Niedersachsem z Th- Neue Anst. Hannover 
1778. I77S8- Vollständige Anleitung rur Wartung al
ler in Europa bekannten Küchengartengewächse, aus dem 
Englischen und mit botanischen und praktischen An« 
merkuugen von demselben, mit Lupf. Lübek 178«. -r. 8.

Der Aüchengarteubau für den Gärtner und den Gartenlieb» 
Haber pvn I. K. Bechstedt. Schleswig 4795. gr. r-

Veson»
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Besonders lasse sich- der Prediger angelegen seyn, 
die Pfarrgarten durch Obstbaumzucht zu verbessern, 
und so für seine Nachfolger wohlthätig zu sorgen, wenn 
auch bei seinem Abzüge, oder im Sterbefalle die Meliora- 
menten - Verordnungen nicht alle Auslagen vergüten 
sollten. Vom edelgesinnten Prediger heißt es, lerit 

«rborer, guae slteri feculo proünt. Oicero dato bisjor. 
Op. 7. Die Obstbaumzucht wirft nicht allein durch 
Verkauf des Obsts einen guten Gewinn ab, sondern 
liefert auch für die eigene Haushaltung mannichfaltige 
Vortheile. Die Anlegung der Baumschulen, und Ver» 
desserung der Stämme durch Pfropfen, Oculiren und 

Copuliren ist für manche Pfarren, die kärglich dotirt 

sind, sehr anzurathen.
S. D- L. Henne'- Anweisung, wie man eine Baumschule 

von Vbstbäumen im Großen anlegeu und gehörig unter
halten solle, z Auf! 1776. gr. 8-

C. Ä L Hirschfeld'S Handbuch der Fruchtbaumtucht- 2 Lh- 
Vrannschweig 1788- 8.

Der Land - Pfarrer von v. I-h. Ge. Arünitz 1794. Seite 
2Z7 - 243-

Hierbei noch von der Verbesserung durch Weinbau, 
der in einigen Gegenden einen wichtigen Theil der Be

soldung ausmacht.
3. M- Sommer'- Anleitung, ausländische Weinstöcke in 

Wirtember- und andern Gegenden Deutschland- vor- 
theilhaft t« Pflauien. 3 Anst. Stuttg. !79l- r«

§- 77-
Nerdrsserang Pfarr r D!lv«r.

Manche Pfarren haben eigne theils größere theils 
kleinere Waldungen, deren Nutz-Nießun- dem Predi-

H 4 ger 
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ger zu seiner Besoldung überlassen ist. Der Eigennutz 
sucht daraus jeden möglichen, auch unerlaubten. Gewinn 
zu ziehen. Der gewissenhafte Prediger verfährt anders, 
wenn auch keine vorgeschriebene Gesetze, so wie im 
Sächsischen ve^jingii Institut. ?ruä. ?sst. per Xüstnerum. 

^6201768. pas-254-2Z7, darüber vorhanden seyn 

sollten.
Das Pfarr«Holz, oder Pfarr« Waldung muß über« 

Haupt forstmäßig behandelt werden. Der Prediger 

mache sich ein Gewissen daraus, mehr hauen zu lassen, 
als wieder nachwachsen kann. — In dem frischen 
Haue muß der neue Anflug geschohnt, und keine Huth 
und Weide darf darin verstattet werden. — Der Pre

diger biethe zu neuen Besaamungen und Anpflanzungen 
gern die Hand.

§. 78,
Nnbtss«ung -er Pfarr, Wiesen.

In vielen Gegenden geschieht zur Verbesserung der 
Wiesen gar nichts, indem es der Landmann für unnö« 
thig, oder zu kostbar hält, der Natur durch Kunst zu 
Hülfe zu kommen. Da man in den neuern Zeiten den An
bau der Futterkräuter zum Nachtheile der Wiesen zu sehr 
unbedingt angepriesen hat, so wurde die Wiesen »Cultur 
«och mehr vernachlässigt. Daß Futterkrauter den Mangel

Wiesen nicht ersetzen, lehrt der letzte Winter, in 

welchem die Kleefelder in mehreren Gegenden ganz aus, 
gewintert sind. Neuere Untersuchungen der Oekonomen 

haben auch gezeigt, daß eine gleiche Quantität Heu 

mehr gesunde Nahrung giebt, als dieselbe Quantität 

von
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von Futterkräutern. Der Prediger bedeute sich also 
erst, ob er die Wiesen in Ackerland umändern, oder 
zum Anbau der Futterkrauter anwenden will. Ver, 
besserte Wiesen möchten wohl eben so einträglich seyn. 

Wenn der Boden sumpfig, oder Moorgrund ist, so 

werden die Wiesen durch Ziehung der Gräben verbessert. 

Höher liegende Wiesen werden durch künstliche Wässe
rung fruchtbar gemacht. Die Verbesserung der Wiesen 
geschieht ferner durch Düngung, durch Vertilgung der 
vachtheiligen Gewächse und Unkräuter (z. B. Lguile. 

-um prateufe, Larcluu» nutmn) und durch Zuziehung 
besserer Wiesengräser.

Sal- Gchinr erster Grundriß der Kräuterwissenschaft. Zürich. 
»775- Fol.

C. L. Willdeuow Grundriß der Kräuterkuude. Berlin 
1792- 8-

3- C. Bernhards vollständige Abhandlung vom Wiesenbau, 
z. Anst. — von I. G. Streb. 2TH. Stuttgard 1793- 8.

Einen Beitrag wenigstens zu Bestreitung der Kosten 
bewilligen die Obern gern aus vermögenden Kirchen- 
Aerarien, wenn der Prediger die Ausführbarkeit und 
den Nutzen seiner Vorschläge beweisen kann. — Be, 
sondere Vorsicht bei den Wiesen, die an reifenden 

Ströhmen liegen.

§. 79- 
verbtssktung Srr Pfan - Aecker.

Da die Pfarr - Grundstücke den sichersten und beß- 
ten Theil der Besoldungen auSmachen, so erwirbt sich 
der Prediger um die Pfarre, und dadurch mittelbar 
«m die Religion große Verdienste, wenn er auf die

H L Ver»
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Verbesserung der Pfarr - Aecker seine Sorgfalt richtet. 
Mir sind mehrere Prediger bekannt, welche auf diesem 
Wege kümmerliche Pfarren in wohlhabende umsckufen.

D Wüste, unfruchtbare Plätze, Dreische genannt, 
suche der Prediger urbar zu machen. Zum wenigsten 
suche er, wenn er dies noch nicht bewerkstelligen 
kann, solche Plätze und Aecker der Pfarre unge» 
schmählert zu erhalten, weil die Geschichte der 

neuern Zeiten lehrt, daß die Grundstücke, welche 
jetzt keinen großen Werth haben, künftig von Be

deutung werden können.
S) Wie die Pfarr - Aecker durch Mergel, durch Auf

werfung der Abzugsgraben, durch Vermischung 
mit andern Erdarten, durch Düngungsmittel u. s. f. 
verbessert werden können, lehren die ökonomischen 
und Hauöhaltungsschriften, an welchen unser Zeit« 

alter einen großen Vorrath besitzt.
Außer des Pastor Maper's in Aupfrrzrll ökonomische» 

Schriften, die vorzüglich empfohlen zu werden verdienen, 
kann der Prediger folgende mit Nutzen gebrauchen. Der 
HauSvater in systematischer Ordnung (von C. F- Ger- 
mershauscn. 5 B. Leipzig 178z -1786- gr- 8- -- E. H. 
Matthesius Lehrbuch für angehende Landprediger, wie 
ihre Wirthschaft ihnen und den Pfarrgütekn am nützlich, 
ßen einzurichten sey. Jena 1791. 8. — Joh. Beck, 
mann's Grundsätze der deutschen Landwirthschaft. 4 Auff. 
Göttingen »790. 8- — I. 8- G. Leopold'- Handbuch der 
gesammten Landwirthschaft; r-TH. das Buch vom Acker
bau. Schnepfeuthal 1795- 8. 2 Th. das Buch von der 
Viehzucht. 1798. 8« — Das Ganze des GetraidebaueS 
und der damit verbundenen Geschäfte — von I. Riem. 
Hof 1802. gr. 8.

§. 80.



Administration der Pfarrgkter. irz

,8°.
T»ll man Seiv Prediger die eigen« Dewirthschaftung der Grundstück« 

nehmen?

Diese Frage ist oft aufgeworfen, und zum Nach, 
theile des geistlichen Standes beantwortet worden. 

Der geh. Rath von Sonnenfels that den Borschlag, 
die Grundstücke der Pfarrer einzuziehen, und ihnen 
ein gewisses an baarem Gelde dafür auszusetzcn. Der 
Graf von Bork führte diesen Vorschlag in einem Theile 
von Pommern aus. Friedrich I! verwarf dies Projekt, 

welches von mehreren Preußischen Cameralistcn eifrig 

empfohlen wurde, nach dem siebenjährigen Kriege gänz, 
lich, und machte es zu einem Landeögesetz, daß an der
gleichen Veränderungen nie wieder gedacht werden solle, 
weil bei entstehenden Landes» Calamitäten die Wieder
herstellung ganz unmöglich fallen würde.

Das Project gieng dahin, die Pfarr-Aecker ganz 
von den Pfarren zu trennen, an Colonisten und Crb- 
pächter auSzuthun, und eine gewisse Geld, Summe den 
Geistlichen zur Besoldung zu geben. Die seichten 
Gründe nahm man aus dem Amte der Geistlichen, aus 
ihrem eigenen Vortheile, und aus dem Nutzen des 

Staats her.
i) Gründe aus dem Amte der Geistlichen herge

nommen.
Der Prediger müsse den geistlichen Acker betrei

ben, nicht den weltlichen. — Daraus würde zu 
viel folgen, unter andern auch dieses, daß er 
gar kein Nebengeschäft besorgen dürfe.

Nie-
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Niemand könne zwei Herren dienen. — "Die 
„Prediger dienen auch nicht zwei Herren. Nur 
„Einem, der die Seelen zu ihrer Fürsorge und die 
„Aecker zu ihrem Unterhalte schuf" Mittend. Wo
chenblatt vom I. 1784- Stück 23.

Die Prediger hätten keine Zeit zum Studieren — 
Dies Vorgehen wird durch alle die Männer wideri 

legt, welche ohngcachtet ihrer Wirthschaft als den
kende und gelehrte Männer sich bekannt gemacht 

haben. Der Ackerbau dient vielmehr zur Er- 

hvhluug.
Der Prediger könne mehr Nutzen stiften. — Ist 

falsch. Denn durch die eigene Benutzung der 
Grundstücke lernt der Prediger die Mitglieder seiner 

Gemeinde besser kennen, und gewinnt eine genauere 

praktische Einsicht.

2) Gründe aus dem eigenen Vortheile der Geistlichen 
hergenommen.

Der Ackerbau sey die vornehmste Ursache des 
Verfalls des Landpredigers. Journal für Pre, 
diger. B. 22. St. 2. Halle 1790. Seite 149 
und folg. — Dieser Verwarf ist erstlich viel zu 
unbestimmt, und zweitens ist zu erinnern, daß, 
wenn der Landprediger in diesen Vorwurf fallt, 

es nicht deswegen geschieht, weil er Grundstücke bei 
sitzt oder cnltivirt, sondern, weil er zu wenig Aecker 
hat, wo ihn die Noth zwingt, dies Wenige um 
seiner Erhaltung willen durch eigene Cultur zu 

nutzen«

Der
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Der Prediger müsse Gesinde halten, beim Drei 
scheu u. s. f. gegenwärtig seyn, wenn er nicht zu 
viel Schaden haben wolle, zu Markte fahren, 
u. s. f. — Aber ist denn Aufsicht führen, und 
selbst Hand anlegen einerlei? So gut der Beamte 

durch einen Verwalter die Aufsicht führt, eben so 
gut kann der Prediger durch seine Kinder oder 
durch die Gegenwart der Seinigen die Aufsicht 
ausüben.

Die eigene Uebernehmung der Feldwirthschaft 

koste dem Candidaten bei dem Antritte seines Amts 

zu viel, und stürze in schwere Schulden. — Die 

Anlagen und Schulden, die wegen Wirthschaft 
gemacht werden, sind ein wohlangewendetes Capi
tal, welches bei einer ordentlichen Haushaltung sich 
von selbst bezahlt macht.

Der eigene Ackerbau verwickele die Prediger in 
Processe mit der Gemeinde, und den Patronen 
in viele Streitigkeiten und Processe.

Dieser Grund beweist zu viel. Denn auf diese 
Weise dürfte Niemand etwas eigenes besitzen, noch 

Erbschaften annehmen.
3) Gründe aus dem Nutzen des Staats herge

nommen.
Die Pfarr - Aecker würden in den Händen der 

Erbpächter mehr eintragen — Giebt es denn unter 
den Bauern keine Verschwender, die ihre Höfe zu 
Grunde gehen lassen? Wie nun, wenn der Erb» 
pächter ein solcher Wirth wäre? — Das Bedürf
niß der Erhaltung zwingt den Prediger, seine Aecker 

zur 
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zur möglichsten Fruchtbarkeit zu erhöhen. Wie 
viele einsichtsvolle, erfahrne Oekonomen zählt nicht 
der Stand der Prediger!

Auf die Pfarr-Aecker könnten mehrere neue Cor 
lonisten zum Vortheile des Staats gesetzt werden. — 
Stuf den Vorschlag eines Preußischen Cameralisten, 
der mit dem Colvnisten - Wesen zu thun hatte, wur
de diese Sache in ernstliche Ucberlegung genommen; 

und hier fand sichS, daß, wenn jeder Landprediger 
nicht mehr noch weniger als zoo Thaler haben 
sollte, der König aus seiner Casse einen starken 
Anschuß würde thun müssen.

Anmerk. Alle diejenigen, welche das Projekt, die 
Pfarr - Grundstücke den Pfarren zu entreißen, 

entwarfen, setzen immer dabei stillschweigend vor

aus, als wenn Besitz der Grundstücke mit eige
ner Betreibung des Ackerbaues nothwendig und 
unzertrennlich verbunden wäre. Dies ist eine fal
sche Voraussetzung. Denn die Prediger, welche 
ihre Aecker Vortheilhaft mit Sicherheit verpachten 
können , wählen von selbst dies Mittel, um die 
Beschwerden des Ackerbaues von sich zu entferncn.

8r.

Dir Pfarr r Grundstück« dürfen auf kein« LLNst vvn -<n Pfarren zu 
«rinnt werden.

Wenn die Pfarr-Grundstücke den Pfarren entrissen 
werden sollten, so würde die Ausführung dieses Pro

jekts den Verfall des Kirchen - und Schulwesens unaus
bleiblich nach sich ziehen. Die jetzt geringe Einnahme 

der 
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-er mehrsten Predigerstellen würde dann noch kümmer
licher werden, den fähigen Kopf vom theologischen 
Studium zurückscheuchen, und den Muth 'und die 
Kraft der Prediger unfehlbar lähmen.

i) Besoldung an barem Gelde ist an und für sich 

gar kein Aequivalent für den Besitz der Grundstücke. 
Der Werth des Geldes ist viel zu ungewiß, aber 
Grundstücke behaupten immer das Gleichgewicht. 
Fleiß, Einsicht und Thätigkeit können die Ein
künfte der Grundstücke vermehren, aber Erhöhung 

der einmal festgesetzten baaren Besoldung ist ge

wöhnlich unmöglich.
2) Line entschädigende Ausgleichung läßt sich, wenn 

auch das Geld denselben Werth behielte, gar nicht 
auSmitteln. Die Sache ist bald in Gelde classi- 
sicirt, und einer Anzahl von Pfarren eine gewisse 
Summe von 2Oo, 552, 40s u. f. ausgesetzt. Aber 
dies ist nicht Ersatz für Pfarr - Wirthschaft. 
Denn erstlich kann ein Acker, der jetzt 4 Rthl. 
einbringt, in den künftigen Zeiten, wenn ökono» 
mische Entdeckungen die Laudwirthschaft bereichern, 
das Doppelte und Vierfache cintragen. Zweitens 
läßt sich wegen Verschiedenheit der Pertinenzen, 

der Lage, der Nachbarschaft von Städten, des 

Bodens, wegen Abnahme und Wachsthums der 
Bevölkerung und wegen vieler andern veränder
lichen Rücksichten kein fester Geldgehalt, der für 
beständig gültig wäre, im Durchschnitte berechnen»

2) Woher sollten die Geldbesoldungen genommen 
werden? Es bleiben nur 2 Fälle übrig r entweder

von 
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von Erbpächtern, oder aus den herrschaftlichen 
Cassen, und dem Landes »Fiscus.

Sollen Erbpachter die Geldsumme aufbringen, 
so ist offenbar, daß die Pfarr - Accker, statt einer 
Familie, zwei und noch mehr Familien ernähren 
müssen. Dies geschieht doch wohl auf Unkosten 
der Pfarren! — WaS den zweiten Fall betrifft, 
so entsteht, die Nachtheilige Abhängigkeit von den 
Cassenbcdienten abgerechnet, die große Bedenklich- 
keit, daß die Pfarren um ihr ganzes Vermögen 
kommen können, weil bei Kriegen, Landplagen, 
Verheerungen, u. s. f. die Landes-Cassen und der 
Landes-Fiscus leicht in Verfall und Schulden ge
rathen. "Zwei mal sind seit der Reformation die 

„mehrsten Dörfer in Sachsen in gänzliche Verwü- 

„stung gerathen, Kirchen, Pfarren und Schulen 
„abgebrannt, und alle Einwohner verjagt worden. 
„Unaussprechliche Summen sind in diesen Zeiten 
„der Verwüstung an Capitalien verlohren gegan, 
„gen, die zu milden Stiftungen, zum Unterhalt der 
„Geistlichen und der Schulen gehörten. Ungemein 
„viele Dörfer liegen bis auf den heutigen Tag 
„noch in der Verwüstung, und man kennt sie nur 
„noch unter dem Nahmen der wüsten Marken. 
„Alle diejenigen Dörfer aber (das wird man durch- 
„gebends finden) haben sich sogleich aus der Ver- 

„wüßung wieder hcrgestellt, und sind mit neuen 

„Einwohnern besetzt worden, wobei Grundstücke 
„zum Unterhalt der Geistlichen vorhanden gewesen 
„sind. Das ist gewiß eine von den ersten Reitzun- 

„gen
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„gen für Fremdlinge gewesen, sich an einem sol» 

„chen Orte anzudauen, wo die Unterhaltung der 
„Geistlichen, der si? bedurften, keiner großen 

„Schwierigkeit ansgesetzt seyn konnte." Der Land, 
Prediger von Krümtz. Seite 177. 178.

§. 82.
Anreize vee Schriften über diesen Gegenstand.

r) Für die Einziehung der Pfarrgrundstücke sind

Der Präsid. von Benekendvrf, im r B. der Berliner Dei- 

träge zur Landwirthschaftswisseuschaft. Berlin ,77^. 
gr. 8. Ebenderselbe im Grab der Chikane- 2 B- Ber
lin 1782. Seile i8l. z B. Berlin 1735. Seite 790. 
(Dieser Verfasser erlaubt sich oft eine unwürdige Sprache 
gegen die Prediger)

Don den Ursachen des Verfalls der Landprediger, von I. 
A. S L. im Journal für Prediger. B- 22. Sr. 2. »790. 
Seite lgy und folg.

Untersuchung der Frage: Warum würkt das Predigtamt 
so wenig auf die Sittlichkeit der Menschen (v. L.) Frf. 
a. M. 1792. gr. 8.

2) Für.die Beibehaltung der Pfarr-Güter, und eige 

ne Verwaltung der Prediger stimmten weit mehrere 

Schriftsteller.

Geh. Nalhs von Pfeifer Lehrbegriff sämmtlicher ökonomi
schen und Cameralwissenschaften. 2 B. 2 Lh. Man, 
beim 1777- S. 29z.

Wittevbergisches Wochenblatt vcm Jahre 1784. Stück 2Z. 
vom Jahre 178Ü. Stück rü- ry.

Abhandlung und Bedenken über die Frage: Ob ein Predi, 
ger auf dem Lande ohne Ackerbau leben könne? in Phil. 

Gräffe'r pastoralcheologie il. I Ernst
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Ernst LüderS Abhandlungen und Bedenken über das 
Ackerweseu — Flensb und Leipzig 1765) S. 372-416. 

Don Abschaffung des Ackerbaues der Landprediger in Dan.
Gottfr. Sckrebers neuen Cameralschriflen. (Leipz. 1769.) 

S- 479-482.
Der unzufriedene Dorfpfarrek, oder patriotische Schutz- 

schrift für die ländliche Wirthschaft der Herren Land- 
geistlichen. Von einem Mitbruder aus dem Meißnischen 
Erzgebirge. Leipzig 1775.

Eines alten Landgeistlicheu (Purgold's) guter Rath an feine 
jünger« Amtsbrüder, die Einrichtung ihrer Wirthschaft 
betreffend, steht im Anhänge zu dem l bis roten Bande 
des Journ. f. Pred. Halle 1780. S 108-125.

Apologie für die Laudwirthschaft der Geistlichen. Bcr. 
lin 1782.

Die beßten Mittel zuverlässiger Verbesserungen der Feld, 

Wirthschaft, besonders für Prediger auf dem Lande. 
Leipzig l?L5-

Grundsätze der teutschen Landwirthschaft für Prediger und 
Schullehrer auf dem Lande. Jena 1790.

Lehrbuch für angehende Landprediger, wie ihre Wirthschaft 
ihnen und den Pfarrgütern am nützlichsten einzurichtea 
sey, nebst gelegentlichen Erinnerungen über Brache, 
Hut. und Stallfülterung, von einem selbstwirthschaften- 
den Landprediger Christoph Heinr. Matthesius. Mit 
einer Vorrede vom Herrn Cvnststorialrath und Superint. 

Oemler. Jena l79l
Drr Land, Pfarrer — von Krünitz. Seite 148-216 ent

hält AuSzüge mehrerer genannten Schriften mit den 
eignen Worten der Verfasser.

Pastoralbriefe von I. M. Schwager zu Joellenbeck. in den Ma» 
terialien für alle Theile der Amtsführung eines Predi- 
-ttS---- Leipzig 1799- Band z. Seite-L - Il9-

§- 83.
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§. 83-
DerZußerungrn ver Pfarr - Grundstück« auf Erbpacht, und Erbeutn» 

sind ganz zu wid«rrarhen.

Der Werth der Länderei war ehemals so gering, 

daß man viel gewonnen zu haben glaubte, wenn man 
Länderei auf Erbpacht und Erbenzins austbun konnte. 

Wie wenig sorgten aber jene Verwalter der Pfarr- 
Grundstücke für die Nachwelt! Jetzt hebt mancher Pre
diger 3 Thaler Erbenzins, der, wenn die veräußerten 
Höfe bei der Pfarre geblieben wären, statt dessen dreißig 

oder auch wohl looRthl. einnehmen könnte. Wo der 

ErdenzinS auf Geld gesetzt ist, ist der Schade unersetz

lich. Wie sehr ist der Werth des Geldes gesunken? 

§. 8l.
Gesetzt, daß die Erbpacht und der ErbenzinS ehe, 

mals auf Naturalien und Früchte gesetzt worden ist, 
so wäre der Verlust zwar weniger groß aber doch immer 
empfindlich. Denn man hat es damals mit der Fest, 
setzung der Fruchtlcistungen nicht so genau genommen, 
man war zufrieden, wenn man nur etwas erhielt. Au
ßer den Bedenklichkeiten Z. 81. ». g. tritt auch noch der 

Umstand ein, daß Aecker, die zu der einen Zeit wenig 
eintragen, in dem nachfolgenden Jahrhunderte durch 

Hülfe der fortschreitenden Verbesserungen in der Oeko- 

nomie das Doppelte oder Zehnfache eindringen können.

Hat

* Markgraf Albrecht fetzte dem Königsbergischen Rector Mas» 
uificus em Gehalt von 40 Gulden aus, der damals glan» 
-end davon leben konnte.

I -
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Hat eine Pfarre Ländereien, die noch nicht urbar 
gemacht sind, so wähle der Prediger lieber den AuS, 
weg, sie demjenigen, der sie übernehmen will, auf eini
ge Jahre frei und unentgeldlich zu überlassen, und dann 
nach diesem Zeitraume sichs vorzubehalten, die Lände

rei selbst in Besitz zu nehmen, oder nach seinem Ge

fallen zu verpachten.

§. 84-

Verpachtung der Pfarrländerei.

Die mehrsten Prediger, die nicht selbst den Acker 
Lauen wollen, verpachten ihre Länderei, welches auch 

das beßte ist, vorausgesetzt, daß die Pacht gehörig ent

richtet wird. Toll aber weder das Land deteriorirt, 
noch deö Predigers Einnahme beschädigt werden, so 
müssen folgende Punkte und Cautelen bedacht werden.

i) Man verpachte nur auf 6 oder 9 Jahre. Die 
Gründe dieses Raths liegen in der neuern ökonomi

schen Geschichte.
2) Wenn die Umstände Sicherheit gewähren, so 

setze man die Pacht auf Geld.
Z) Der Prediger mache die Bedingung, daß die in 

der Länderei steckenden Melioramente von dem je
desmaligen Pächter übernommen werden, der sich 
dann an den nachfolgenden Pächter wieder zu halten 

habe. Ursachen dieser Cautcl.

4) Die Verpachtung an Einzelne ist in den meisten 
Fällen für den Prediger, und für das Pfarrland 

das vortheilhafteste.

Z) Wenn
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z) Wenn die Vereinzelung der Pachtländerei nicht 
statt findet, so ist es, statt einen Pächter zu neh

men, besser an 2 oder 3 die Pachtung zn theilen, 
wobei aber die Vorfichtigkeit zu beobachten wäre, 
keinen zum Pächter anzunehmen, der zu viel Land 
hätte, oder der ein Grenzhufener wäre, weil diese 

das Pfarrland zum Vortheile ihres Eigenthums 
ausmergeln würden.

6) Eine Art der Verpachtung, die in manchen Orten 
anzurathen ist, wäre die, wenn zur Hälfte, oder 

auf das dritte und zehnte Bund verpachtet 

würde. Ein sehr lesenswerther Vorschlag über eine 

Art stehet im Land, Prediger von Krünitz. Seite 

201-210, aus dem Wittenbr Wochenbl. vom Jahre 
1774- St. Z2. 33.

7) Es mag nun für Geld, oder für Theilnehmung 
an Früchten, an Einzelne, oder an Mehrere ver
pachtet werden, so ist es aus vielen Ursachen noth, 
wendig folgende Cautelen zu beobachten: s) Man 
bezeichne jedes zu verpachtende Stück Feld nach 
Lage, Inhalt, Grenzen und Nachbarn b) das 
Verpachtungs - Prvtocoll lasse man durch eine g« 

richtliche Person mit Zuziehung von 2 oder 3 Zeu

gen führen, und gleich nach dem Termin obrigkeit

lich bestätigen, damit alte Einwendungen und.Pro, 
cesse der Pachtenden unmöglich gemacht werden, 
c) Man gebe alle Bedingungen, welche die Pächter 
leisten sollen, genau an, z. B. Münz r Sorte, 
Aahlungö-Termin, ob eine Remission statt finden 
werde, ö) Man behalte sich die Freiheit vor, 

I 3 auf
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auf den Fall die Pächter die Zahlung zur gehörigen 
Zeit nicht leisten, das Land sogleich ihnen wegnet)- 
men, und an andere austhun zu können. — 
Durch die Beobachtung dieser Cautelen werden 
sich die Prediger vielen Verdruß, viele Nachtheile 
und manchen Proceß erspahren.

§. 8Z.
Aufsicht über kirchliche Güter.

Der Prediger ist zunächst Aufseher über die Kir
chen - Kapellen - Pfarrwitwenthums , Küster - und 
EchukGüter. Wem könnte auch diese Sorge als Pflicht 
eher obliegen, als dem Manne, dessen größtes Interesse 

es seyn muß, die religiösen Stiftungen zu erhalten? 
Wer kann auch von den Eigenthümlichkeiten einer be
sondern Parochie besser unterrichtet seyn, als ein 
Mann, der mitten in derselben lebt? Kirche und 
Staat haben auch, von der Nothwendigkeit einer solchen 
Aufsicht überzeugt, dem Prediger eS zur Pflicht ger 
macht, mit dem Auge der Wachsamkeit auf die kirch
lichen Güter zu blicken, weil sonst der Eigennutz an 

dem Kirchengute sich bereichern möchte.
Was § 72-84 erinnert worden ist, gilt auch hier. 

Allgemein anSgedrückt besteht die Aufsicht in der Pflicht, 

das kirchliche Gut zu erhalten und zu verbessern. Der 
Prediger hat hier ein weites Feld, um das allgemeine 

Deßte sich verdient zu machen, durch Beobachtung, 

durch Aufzeichnung, durch Abstellung eingeschlicher 
rer Mlßbräuche, durch guten Rath, durch thätige 

Verwendung.
§. 86.
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K. 86.
Kirchen r Rechnung

In manchen Ländern wird, wenn kein tauglicher 

Rechnungsführer sich findet, dem Prediger das Ge. 
schüft der Kirchen» Rechnung aufgetragen. Wenn dies 

auch nicht der Fall seyn sollte, so reitze ihn sein eigener 
Eifer, für da- Beßte der Kirche zu sorgen. Er sehe 
auf die Grudstücke der Kirche, und sorge für die Sichert 
heit der Capitale, z. B. ob es rathsam sey, dem Einen 

oder dem Andern ein Kirchen, Capital zu leihen, ob die 
Obligationen in gültiger Form ausgefertigt sind. Wel, 

che Puncte sind e-, die in Ansehung der zu verleihenden 
Capitale, und in Ansehung der auszustellenden Obligat 
tionen beobachtet werden müssen? Wie viele Capitale 
sind aus Nachlässigkeit der RechnungSführer in den 
altern Zeiten verlohren gegangen? — Der Prediger 
sorge ferner, daß die Laud- und Frucht» und Capital- 
Zinsen, die Gelder aus dem, Weinkaufe und von den 
gelösten Kirchen, Stuhle, aus den Lehn, Gefällen, 
u. s. f. zur rechten Zeit beigetrieben werden. Eine 
Schonung zur unrechten Zeit bringt die Kirche um 
das Ihrige. — Um dies alles genauer zu beurtheilen, 
mache er sich mit der ganzen Reihe der Kirchen- 

Rechnung-- Führungen bekannt, so weit die Pfarr, 

Registratur sie aufbehalten hat.

K. 87.
Aufsicht über Kirchrngeräthschaften, und Ssrgfal» bei neuen Bauen.

In Ansehung der Kirchen, Geräthschaften, die oft 
von großem Werthe sind, Kelche, Patellen, silberne 

I 4 Kan- 
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Kannen, u. s. f. wache der Prediger über die sichere 
Aufbewabrung, so wie auch bei dem haaren Kirchen» 
Verrathe in festen Kirchen - Laden, oder in festen ver
schlossenen Gewölben. Welche Maasregeln der Vorsich
tigkeit sind in den Zeiten des Kriegs zu nehmen? Wenn 
neue Orgeln gebauet werden, so strebe der Prediger 

dafür, daß dem Orgelbauer das Bedungene nicht eher 
ganz ausgezahlt werde, als bis die Prüfung der Kenner 
die geschehene Erfüllung aller Bedingungen bestätigt 
hat. Nothwendigkeit dieser Vorschrift.

Wenn neue Kirchen erbaut werden, so kann des 
Predigers Thätigkeit in der Aufsicht über die Beschaf« 
fenhert der Materialien, über den Fleiß der Professio- 
nisten bei den Arbeiten, u. s. f. manche Ausgabe den 

Kirchen, Aerarien erspabren.
Hierbei noch von Verfertigung und Berichtigung 

eines Oorpu« konorum, von Anlegung und Unterhaltung 
einer Kirchen < Bibliothek, von Erhaltung und Anschaf- 
fung der Glocken, Uhren, Reparaturen der Thürme, 
u. s. f. Euter Rath, den der Prediger geben kann.

88.
Verbesserung »er Schuldienst«.

Es giebt noch viele andere Besorgungen, welche 

die Aufmerksamkeit des Predigers auf sich zu ziehen 

berechtigt sind, z. B. die Armen-Aerarien, die milden 
Stiftungen, Hospitäler, u. s. f.

Vorzüglich lasse er sich die Verbesserung der Schul

dienste angelegen seyn. Wie kann ein Mann, der nur 
so bis 52 Nlhlr. Einnahme hat, und dessen Einkünfte,

z. B.
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z. V. Schulgeld, noch dazu mit vielen Weigerungen 

gehoben werden müssen, mit freiem Geiste, und mit 

ungeschwächten Kräften eine zahlreiche Jugend unter« 

richten? Welche Thätigkeit wird ihm übrig bleiben, 

wenn er, um seiner Subsistenz willen, ein Handwerk 

treiben, oder dem Dauer mit Dreschen seinen fehlenden 

Unterhalt abgewinnen muß? Schulmänner von Kennt
nissen und Talenten können nicht so nützlich werden, 
wenn die Nahrungssorqeu sie abstumpfen, und fähige 

Köpfe werden diesen Stand nicht wählen, wenn keine 

angemessene Vesoldvng sie dazu anreitzt. Wir werden 

bessere Schulmeister haben, wenn ihre Einnahmen ver« 

bessert sind. Fast in allen Ländern giebt es noch Schul« 

Meister - Stellen, deren Einnahme unter iv Rtklr. 

steht. So sind in der Eburmark Brandenburg noch 

2i Stellen, die kaum 10 Nthl. Einnahme haben.

Ueber die Verbesserung des Landschulwesens, vornehmlich 
in der Churmark Brandenburg. Von F. S- G. Sack, 
Königl. Hvspr. Oberconsistorial - und Kirchenrath, Ber
lin >7yy. daselbst am Ende Tab. l.

In mehreren deutschen Staaten haben die Hökern 

Collegia daher ernstlich daran gedacht die Schulmeister« 

Stellen zu verbessern.
Außer Sack's Schrift sehe man die Geschichte der-Schul» 

dienst, Verbesserungen in den Königl. Braunschweig» 
Lüneb. Cburlandeu, in Salfeld's Beiträgen zur Kenntniß 
und Verbesserung des Kirchen, und Schulwesens — — 
Band ,. Heft r. Seite 50-62; und die Fortsetzung 
dieser Geschichte in den folgenden Banden.

Der Prediger kann zu diesem Zwecke oft viel bei» 

tragen, wenn er fromme Reiche bewegt, in ihrem Te. 

I 5 sta-
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stamente die armen Schulmeister »Dienste zu bedenken; 

wenn er die Gemeinde willig macht, dem Schulmeister- 
Dienste wüste Plätze, oder Theile der Gemeinheiten zu 
überlassen; wenn er dahin arbeitet, baß Neben »Aemter, 
welche ein Schulmeister ohne Schaden seiner Schular
beiten leicht verrichten kann, mit dem Schuldienste ver
bunden werden. Sind die Kirchen»Aerarien vermö
gend, so könnte aus ihnen ein Vorschuß genommen 

werden, Feld, oder Wiesen anzukaufen. Der Schul
meister bezahlte für den Gebrauch des Grundstücks einen 
gelinden Pachtzins, oder der gewöhnliche Pachtzins 
würde so lange fortbezahlt, bis die Reihe der Jahre 
das Quantum des Borschusses geliefert hätte, und 

nun würde das angekaufte Grundstück dem Schuldienste 

beigelegt.

-- 8Y-
Verbesserung des Pfarrwitiventhums.

Das Gleiche gilt von Verbesserungen der Pfarr» 
wrtwenthums - Güter. Wo die Prediger » Witwen 
noch keine Wohnung haben, suche der Prediger dahin 
zu würken, daß sie eine eigne Wohnung bekommen, 
welches auf dem Lande vorzüglich nothwendig ist. 
Wenn Witwenhäuser gebauet werden, so beobachte er 
auch hier die §. 75- 87 empfohlne Thätigkeit der Sorg

falt. — Eine dauernde Verbesserung des Pfarrwit- 
wenthums wäre es, wenn Grundstücke angekauft werden 
könnten. Vielleicht zeigen sich günstige Gelegenheiten, 
die des Predigers Sorgfalt benutzen muß. Die Pre
diger-Witwen» Häuser werden, wenn keine Witwen da 

sind,
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sind, vermiethet, und der Ertrag berechnet, um davon 
die nöthigen Reparaturen zu stehen. Vielleicht ließe 
sich auch hier eine Einrichtung treffen, daß ein Theil 
dieser Einkünfte zum Ankauf kleinerer oder größerer 
Grundstücke angewandt würde. Eine Witwe hat schon, 

zumal auf dem Lande viel gewonnen, wenn sie l Von 
ling, oder i Morgen besitzt. — Auf Unkosten der 
Pfarren, im Fall sie nicht vorzüglich dotirt sind, daS 
Pfarrwitwenthum zu errichten, oder zu verbessern, 
ist aus mehreren Gründen zu widerrathen.

yo.
Allgemeine Dewerkungen.

i) Da es hier auf Erhaltung und Verbesserung solcher 
Güter und Stiftungen ankömmt, mit welchen die 
Beförderung der religiösen und moralischen Vik 
düng in genauem Zusammenhänge steht, so handle 
und würke der Prediger mit uneigennütziger Red
lichkeit, wenn seine Bemühungen auch nicht vergott 

ten werden.
2) Ehe er handelt, prüfe er das Locale genau, und 

unterrichte sich von allen besondern Umständen 
durch Lesung der beßten Schriften in dem Fache, 

durch Unterredung mit sachkundigen und erfahr, 
nen Männern, und durch Vergleichung mehrerer 
verschiedenen Urtheile.

Z) Er hüte sich vor der Sucht, Projekte zu machen, 

um etwa dadurch zu glänzen. Er suche vielmehr 
unnütze, thörichte, oder unsichere Projekte zu 
hintertreiben.

4) Die
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4) Die Gerechtsame der kirchlichen Güter muß aller
dings erhalten, und das Vorhandene verbes
sert werden. Aber zugleich hüte er sich die 
Pfarren, und die Kirchen - Aerarien mit unnöthi, 
gen Processen zu belästigen. Ist aber ein Proceß 

nothwendig, so wende er auch alles an, (z. B. 
Auswahl des beßten Sachwalters, Aufsuchung 

der entscheidenden Documente u. s. f.) um der 

gerechten Vertheidigung der kirchlichen Güter den 

Sieg zu erringen.

Sieb-
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Siebter Theil 
der 

Pastorale heologie. 
Verhalten des Predigers in besondern 
Verhältnissen, welche durch seine Ver

bindungen mit Obern und Vorgesetzten, 

oder durch andere individuelle La

gen hervorgebracht werden.

§ yi.
Inhalt diese« Theils der Pastoralthevlogie.

Pastoraltheologie betrachtet (i Hälfte §. Z) den 
Prediger nach allen seinen Verhältnissen, in welche er 
durch sein Amt versetzt wird. Die fünf ersten Theile 

stellten da-jenige dar, was er nach den Beziehungen ei
nes praktischen ReligionslehferSvorzutragen habe. Der 
Prediger muß aber auch als Geschäftsmann betrachtet 

werden, in welchem Verhältnisse es auf die Klugheit 
des Handeln- ankömmt. Von dieser Seite erschien er 
in dem Inhalte des sechsten Theils nach der Handlungs
weise, die er bei der Administration und Aufsicht über 
die kirchlichen Güter zu beobachten bat. Der jetzige 
siebte Theil umfaßt nun die Verhältnisse, welche sein 
Betragen gegen verschiedene Classen der Personen be- 

stim- 
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stimmen. Der Prediger steht vermöge seines Amts in 

besondern Verbindungen
l mit der Landeöobrigkeit, II mit Obern und Vor

gesetzten, III mit Adlichen, Stiftern, Klöstern, Kir, 
chen r Patronen, IV mit Beamten und Ortsobrigkeiten, 
V mit CoUegen, VI mit Kirchen - Aeltesien, und Borste, 
Hern, VII mit Küstern, Cantoren und Schulmeistern, 

VIII mit Amtsunterbedienten, IX mit der Gemeinde im 
Ganzen betrachtet, in Ansehung deren sein öffentliches 

und fern häusliches Leben eigenthümlichen Bestimmn», 

gen unterworfen ist.

§. yr.

Allgemeiner Gesichtspunkt.

Es ist nicht gleich viel, wie der Prediger handelt. 
Es kömmt hier zuerst auf den Endzweck an, den er im 
Auge hat, und der alle Theile seines äußern Betragens 
bestimmen muß. Sein Hauptzweck ist, die moralische 
und religiöse Veredelung seiner Gemeinde zu befördern. 
Er hat daher die Würde seiner Bestimmung nicht allein 
in seinen öffentlichen und besondern Verträgen, sondern 
auch in allen Handlungen und Zweigen seiner Geschäfte 
vor Augen. Der höchste Grundsatz, der ihn in diesem 
Felde leitet, ist, in allen Verhältnissen gegen Jeder, 

maun so zu handeln, wie es mit der Würde seines erha» 
denen Berufs übereinstimmt, damit die Veredelung 

seiner Gemeinde nicht erschwert, noch gehindert, son
dern, außer seinem Reden, auch durch sein Thun und 

Handeln in dem größten Umfange befördert werde.

Die-
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Dieser Theil der Pastoraltheologie läßt sich daher 
als eine angewandte Moral betrachten. Weil es aber 
beim Handeln auf die Klugheit, d. h. auf die Geschich- 
lichkeit ankömmt, die beßten Mittel zur Beförderung 

der moralischen und religiösen Zwecke zu benutzen, so 
gilt in diesem Gebiethe vorzüglich die Anweisung zur 

Pastorale Klugheit.

§- 93-

Verhalten gegen d^e Lan-erobngkeit.

Ohne eine höchste Landesgewalt würde kein Reich, 

kein Staat bestehen. Der Prediger ist der Landesobrig, 

keit Gehorsam, Ehrerbietung und Liebe schuldig, i Co- 
rinth. XIV. ZZ. Diese Gesinnung beweise er thätig, und 
sey hierin Muster für seine Gemeinde. Er mache sich die 
Landesgesetze bekannt, um sich nicht in unnöthige Der 
denklichkeiten und Beschädigungen zu verwickeln. — 
Da der gemeine Mann, der selten das Ganze übersier 
het, die neuen Verordnungen zu tadeln, oder mit Mis- 
trauen zu betrachten so sehr geneigt ist, so zeige der 
Prediger bei jeder schicklichen Veranlassung die wohl
thätige Tendenz der zum allgemeinen Beßten abzwecken
den Gesetze und Verordnungen. — Wenn der Prediger 

nicht so gleich * irgend eine gegebene Verordnung in dem 

an-

* "Im 17 Jahrhunderte widersetzten sich ganz» Ministeriell 
„der Aufnahme der französischen Flüchtlinge zur größten 
„Unedre unsrer evangelischen Religion, und Nachtheile de- 
„Slaats." Millers Anleitung zur weis, und gew. Verwal
tung des evangelischen Lehramts. Leipzig 1774. Seite -lo.

Gräffe » pastoraltheologie ll. K
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angenehmen Lichte der Wohlthätigkeit erblickt, so hüte 

er sich, darüber abzusprechen, und denke daran, daß 
die Obern, die auf einem höhern Standpunkte der Ver
waltung stehen, das Ganze eher zu überschauen vermö
gen. — Der Prediger vermeide überhaupt alles vor
eilige und »»bedachtsame Urtheilen über die Landes
obrigkeit. — Er sey in seiner Treue gegen sie zur Zeit 
der Gefahr unerschütterlich. Eine solche edle Stand- 
haftigkeit wird ihren ganzen Stand, und dadurch die 

Religion, welche solche treue Unterthanen bildet, der 
Landesobrigkeit empfehlen. — Lebt der Prediger unter 
einem Landesherrn, welcher einer andern Religion zu
gethan ist, so beobachte er, wenn er Unrecht zu leiden 
glaubt, das Betragen Christi und der Apostel Matth. 

XXII. 21. i Timoth. II. i-Z. i Petr. II. 12 - iZ. 17. 

19-23. Röm. XIII. 1-7. Apostelg. IV. iy. V. 29. — 

Werden Rechte verletzt, welche den verschiedenen Reli
gionspartheien im Westfälischen Frieden Inlirumentum 
?3Lis Osnabrugenle Oaefarco - Lnecicum. ^rtic. V. §. Zo.

zugesichert sind, so bringe bescheidene Vorstellung 
die Beschwerden vor die Behörde. — Hierbei von 
dem Betragen der französischen Geistlichkeit zur Zeit der 

Revolution.

§. 94.
Verhalten gegen Sir Obern.

Der Prediger steht mit den Consistorien als seinen 
Obern in einem nähern Zusammenhänge. Er beweise 

denselben Ehrerbietung, Gehorsam und Liebe. Die 
Ueberzeugung, daß ohne feste Ordnung nichts Gutes 

gedei- 
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gedeihen kann, sey ihm Sporn, die Eonsistorial-Aus« 
schreiben, und Kirchenordnungen sich genau bekannt zu 

machen, wodurch er eines Theils sich selbst vor Unanr 
nehmlichkeiten bewahrt, und andern Theils desto tüchti

ger wird, zum allgemeinen Wohl mitzuwürken. — 

Die Natur der Sache bringt es mit sich, daß die Con« 

Worten, um von Allem desto genauer unterrichtet zu 
werden, Amts, Kirchen - und Schul-Berichte von den 
Predigern fordern. * Solche Berichte haben einen ent
schieden großen Nutzen. Der Prediger betrachte sie auS 

diesem Gesichtspunkte, und fasse sie mit der gewissen

haftesten Sorgfalt ab, daß nichts anders darin ausge

nommen werde, als was pünktlich wahr, und zu einem 

Gegenstände seiner eigenen Erfahrung, Beobachtung, 

Prüfung und erprobten Thätigkeit geworden ist. — Der 

Prediger erfülle überhaupt die Eonsistorial - Verord

nungen nicht bloß dem Buchstaben nach, daß er etwa 
vor Verantwortung gedeckt sey, sondern mit der Red« 
lichkeit eines Mannes, dem seine Amtspflichten am 

Her;cn liegen, und der seinen angewiesenen Würkungs- 

kreis ganz ausfüllen will. Durch Treue und Thätig

keit in seinem Amte, und durch die in seinen Berichten 

abgelegten Proben von Einsicht und Beurthcilungskraft 

wird er den Beifall und das Zutrauen der Obern erwer

ben, und dadurch den Vortheil haben, daß auf seine 

Vor-

* Im Hannoverischen mußten nach einer Verordnung vorn 
Zl Äug. 1736 die Prediger vierteljährige Berichte erstatten. 
1772 ist verfügt, nur halbjährig zu berichten. Salfeld's 
Beiträge B- s. Hft. z. S- 336.

K -
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Vorschläge und Entwürfe zur Beförderung des allgemei
nen Beßten weit mehr geachtet wird.

§. 95-

Anhalten gegen den Superintendenten.

In den protestantischen Gemeinden ist der Super

intendent (Metropolitan, Jnspector) der beständige Be
vollmächtigte, welchen das Conststorium den Predigern 
zu ihrem Vorgesetzten angeordnet hat. Der Prediger 
beweise seinem Ephorus alle die Pflichten, welche ein 
solches Verhältniß mit sich bringt. Er erblicke in sei
nem Vorgesetzten den Freund, der ihm in bedenklichen 
Fällen mit Rath an die Hand gehen, und über Amts
angelegenheiten Erfahrungen mittheilen soll. Er be

trage sich daher gegen seinen Superintendenten auf die 

Weise, daß letzterer in ihm den redlichen, einsichtsvollen 
und gefälligen Mann ehren und lieben kann.

Die Fohler, welche der Prediger zu vermeiden hat, 
sind i) eine mistrauische Besorgniß, daß der Ephorus 
seinen Rechten zu nahe trete, 2) ein daraus entstehen» 
der Hang, seinem Vorgesetzten heimlich oder öffentlich 
sich zu widersetzen, 3) Zerstreuung und Flüchtigkeit, 
welche über die Amtsgeschäfte hinwegeilt, dem Super
intendenten die Erfüllung seiner Aufträge erschwert, 

und denselben nöthigt, den Prediger mehrere male an 
die Leistung der einzusendenden Arbeiten zu erinnern. 

4) Gemächlichkeit, welche die Anfragen bei dem Epho
rus in solchen Dingen unnölhiger Weise häuft, in Anse, 
hung deren der Prediger sich selbst leicht Bescheid geben 

konnte, 
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konnte, wenn er sich nur die Mühe geben wollte, in 
seiner Pfarrr Registratur ein wenig sich umzusehen.

y6.
Verhalten gest« weltlichen Kirchen r Commissanus.

Dem weltlichen Kirchen - Commissarius ist die Be
sorgung kirchlicher und anderer den Prediger interessi- 
renden Angelegenheiten gemeinschaftlich anvertraut. Der 
Prediger beweise ihm daher die Achtung, die einem sol
chem Manne gebührt, und suche sein Zutrauen und seine 
Liede zu gewinnen. Die Unterstützung und Mitwür» 

tung der weltlichen Kirchen»Commissarien wird auf 

mannichfaltige Weise die Erreichung gemeinnütziger 
Zwecke, z. B. Erbauung der Wittwenhäuser, Errich
tung der Industrie, Schulen, Anhalten der Schulkim 
der zum fleißigen Schulbesuche u. s. f. dem thätigen 
Prediger erleichtern.

, §. 97-
Vtthalten a«grn Kirchen r Patrone, ALUche und Vornehmere.

Dem Kirchen < Patrone, dessen Vorfahren die 
Pfarre fundirten, und dessen Wahl die Pfarrstelle ver

lieh, ist der Prediger Dankbarkeit schuldig. Ist der 
Kirchen - Patron ein Mann, wie der Domcapitular von 
Drencken zu Hilde-Heim, (Salfeld's Beiträge B. 2. 
H. 1. Seite m-izo), so verdient er die größte Ehr
erbietung. — Ueberhaupt beweise der Prediger in sei

nem Verhalten Friedfertigkeit und eine mit den landes
herrlichen, kirchlichen Rechten und seinem Gewissen 

vereinbare Gefälligkeit. — Fragen zur Beantwortung,

K z was 
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was ist zu thun, wenn der Kirchen - Patronus verlangt, 
daß seiner im Kirchen - Gebethe nahmentlich gedacht 
werde? daß die ^Kirche nicht eher anfange, als bis er 
mit seiner Familie hineingetreten sey? U. s. f.

In Ansehung der eingcpfarrten Adlichen, Stifter, 
Klöster, und Vornehmem hat der Prediger im Allge
meinen das zu beobachten, was den feinern gebildeten 
Mann characterisirt und werth macht. Durch unedle 
Kriecherei würde er sich und der Würde seines Amts zu 

viel vergeben, und durch den Verlust der Achtung allen 
Einfluß, gute Zwecke zu befördern , unfehlbar ver- 
liehren. — Steht er mit Stiftern und Klöstern in 
Verbindung, so muß die kluge Rücksicht auf die localen 

Verhältnisse seine Reden und Handlungen bestimmen. — 
Gelingt es ihm, das Zutrauen und die Theilnehmung 
dieser genannten Vornehmem zu gewinnen, so kann er 
durch ihre Hülfe außerordentlich viel Gutes stiften, 
z. B. in Unterstützung der Armen, in Errettung der 

Verfolgten, in Empfehlung des Verdienstes, bei Be
setzung der Schuldienste mit würdigen Schullehrem, 

u. s- f-
Hierbey von dem Verhalten der Hof - Residenz- 

und Feld-Prediger.

§. Y8.
Verhalten segen Bcamtr und Ortsvbrigkeiten.

Hin und wieder herrscht zwischen den Beamten und 

den Predigern eine feindseelige Spannung, wenn der Be
amte über den Prediger sich zu viel herausnehmen will, 
der Prediger hingegen manche Rechte der obrig- 

keitli.
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keitlichen Personen nicht gehörig anerkennt. Calenb. 
Kirch. Ord. xsg. 845« 846. 856. Lüneb. K. O. x. 1027. 

1009. IOII.

Salfeld'S Beiträge B. l. H. i. Seite Y2. 93»

Eine solche Disharmonie ist der guten Sache und 

der Beförderung gemeinnütziger Zwecke höchst nach- 
theilig. — Der Prediger thue daher als ein verständi
ger Mann alles, was ihm das Gewissen erlaubt, um 
mit dem Beamten und der Ortsobrigkeit in einem guten 
Einverständnisse zu leben. Er entferne von seiner Seite 

die Reitzungen, Provokationen und Veranlassungen zum 
Unwillen, und vermeide deswegen fatyrische Anmerkun

gen in den Gesprächen und Gesellschaften, wenn der 
Beamte und die Ortsobrigkeiten Schwächen und Blö
ßen gegeben haben. Am wenigsten darf der obrigkciti 
liche Stand von der Kanzel verächtlich gemacht werden. 
Aufgabe zur Beantwortung, was hat der Prediger zu 
thun, wenn die eingepfarrte obrigkeitliche Person im 
offenbaren Concubinate, .und andern Lastern lebt, gar 
nicht in die Kirche kömmt u. s. f. In einer Rück
sicht beantwortet die Seelsorge Th. 5. diese Frage. — 
Wenn der Beamte die Rechte des Predigers verletzen 

sollte, so hilft eine sanfte Gegenvorstellung in den meisten 
Fällen am beßten, und wenn diese nichts fruchtet, so 
muß die gerechte Beschwerde vor die höhere Behörde 
gebracht werden. — Obrigkeitliche Personen, welche 
Freunde der Religion, und thätige Beförderer des Gu
ten sind, wird der Prediger vorzüglich ehren.

K 4 r. 99.
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§. yy-
Verhalten gegen Collegen.

Streitigkeiten und Zänkereien zwischen Collegen sind 
allemal entweder unmittelbar oder Mittelbar der Neligiö- 
sität der Gemeinden höchst nachteilig. Die gewöhnlich, 

sten Ursachen solcher unwürdigen Auftritte sind i) Neid, 
wenn vorzügliche Gaben dem Einen einen glänzender» 
Beifall verschaffen; 2) Eigennutz in Ansehung des Leicht, 
gelbes und der übrigen Stol» Gebühren; z) Herrschsucht 

und Anmaaßung, die sich in die Rechte des Andern 
kühne Eingriffe erlaubt; 4) geschwätzige Unbedachtsam- 
keit in den Urtheilen über deö Collegen vermeintliche 
Fehler; Z) Mishelligkeitcn zwischen den Familien der 
Prediger; und 6) Verschiedenheit in den Meinungen, 
und daraus entstehende polemische Heftigkeit. — Diese 
unreinen Quellen der Handlungen müssen nothwendig 
verstopft werden. — Der Prediger ist seinen Collegen, 
mit welchen ein amtsbrüderliches Band ihn umschließt, 
die aufrichtigste Freundschaft und Liebe schuldig. Diese 
Gesinnungen müssen ihn zur Nachsicht und Friedfertig
keit ermuntern. — Bemerkt er in dem Betragen des 
Collegen geflissentliche Aeußerungen von Kälte und Un

willen, so frage er ihn auf eine freundschaftliche Weise 
um die Ursachen der Zurückhaltung. Dann klärt sichS 
oft auf, daß ein Misverständniß, Erdichtung der 

Schadenfreude, Verläumdung der Ohrenbläser die Täu

schung hervorbrachte. — Das Zutrauen der Collegen 
wird durch Nachgeben in unschuldigen Dingen, durch 
Vertheidigung derselben in öffentlichen oder Privat-Ge
sellschaften, durch Bereitwilligkeit, eollegialische Hülfe 

zu
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zu leisten, so wie dadurch gewonnen, wenn er sie um 
Rath fragt, ihre Vorzüge bei andern rühmt, und sie 
und die ihrigen gebührend ehrt.

§. 102.

Don Kirchen L Acltestcu, uns Kirchen r Vorsteher».

In einigen Gegenden, z. B. in der gräflich Görtztt 

schen Herrschaft Schlitz, (Liturg. Journal von Wagnitz 
D. i. St. 2. Seite 234-241) im Hessen, Darmstädti- 
schen.(Spörl's Vollst. Past. Theo!. S. 133-138) sind 

dem Prediger 8eniorer, oder Kirchen < Aeltesten zur Hül
fe angeordnet, deren Amt darin besteht, über die äu, 

ßerliche Ordnung in den Kirchenversammlungen zu 
wachen, Trinkt und Spielgelage während der sonntägigen 
Feier zur richterlichen Ahndung, zu bringen, bei nöthi
gen Verbesserungen des Kirchen-und Schulwesens hälft 
reiche Hand zu biethen, auf Unsittlichkeiten aller Art 
zu achten, die Sittlichkeit zu befördern, und auf eine 
rechtliche Verwaltung der sämtlichen Kirchengütcr be
dacht zu seyn. — Die Kirchen, Vorsteher bei den mei
sten Gemeinden haben es nicht mit den Hülfleistungen 
zur moralischen Kirchen-Censur, sondern vielmehr al- 

Rechnungsführer, oder als Besorger der Einnahme und 
Ausgabe mit der Verwaltung des Kirchenguts zu 
thun. — Der Prediger, der gewöhnlich den Vorschlag 

oder die Wahl hat, sorge, daß verständige, rechtliche 
und wohlhabende Männer zu diesen Posten angesetzt wen 
den; er suche ihnen Sinn und Eifer für das allgemeine 
Beßte einzuflößen; höre ihren gegründeten Rath gern 
an, und gewinne sie durch Höflichkeit und Freundlich-

K 5 keit
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keit einer einnehmenden Begegnung. — Sie können 
durch ihre Bereitwilligkeit viel Gutes stiften, aber auch 
durch ihre Widersetzlichkeit viel Gutes hindern.

§. IQI.

Verhalten gegen Küster, Cantoren, und Schulmeister.

Weil diese genannten Personen Untergebene de- 
Predigers sind, so geschieht es oft, daß sie aus ihren 

Grenzen schreiten, um die vermeintliche Bürde der Un
terwürfigkeit abzuwerfen. Der Prediger sey daher in 
seinem Betragen gegen sie vorsichtig, bürde ihnen kei- 
ue neuen unnöthigen Lasten auf, erlaube sich kein ge
bieterisches Ansehen über sie, sondern helfe ihnen zur 
V rbesserung ihrer ökonomischen Umstände mit Rath 

und That, und behandele sie überhaupt mit sanfter 
Schohnung. Sollte Eitelkeit, Dünkel und Eigensinn 
die Untergebenen zur Widersetzlichkeit reitzen, so ver
weise er ihnen ihre Handlungsweise, und dulde keine 
Versäumnisse, und Verletzungen ihrer Berufspslichten. 
Strenge am rechten Orte ist wahre Wohlthat für sie 

und für das Beßte der Gemeinde.
Was die Land-Schulmeister insbesondere betrifft, 

so befinden sich in Ansehung ihrer die Prediger oft in 
einer schlimmen Lage. Da der Schulmeister nicht selten 
mit dem ganzen Dorfe oder doch mit den reichsten und 
angesehensten Bewohnern des Dorfs verwandt ist, so 
hat er, wenn er eine schlechte Gesinnung nährt, man, 
nichfaltige Gelegenheit, dem Prediger, wie häufig ge- 
nug geschieht, das Leben zu verbittern. Der Prediger 
wagt es dann nicht, den Schulmeister zur Verantwort

tung
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tung zu ziehen, und erträgt manches Unrecht in der 
Stille.

Ehemals setzte man die Schulmeister zu sehr herab^ 
indem sie als Bedienten behandelt wurden. In den 
neuern Zeiten verfiel man in das andere Extrem, in
dem ihnen zu viel Eigendünkel in den Kopf gesetzt 
wurde. Manche neuere Schriften nähren die Eitelkeit 
der Schulmeister zu sehr. In der, übrigens l-benswer- 
then, Abhandlung des Herrn Müller, Pfarrers zu 
Hirschfeld bey Gera: Ueber den Umgang des Landpfar

rers mit dem Schulmeister seines Kirchspiels. (Mate

rialien für alle Theile der Amtsf. eines Predigers. B. 

7. Heft 2. S. 1Z1-1Ü6.) wird eben dieser Fehler be
gangen. S. 140 wird die kollegialische Freundschaft 
genannt. Seite 151. 162 u. f. heißt der Prediger der 
College des Schulmeisters. (! !) — Vergl. Hälfte r 
der Pastoraltheol. Seite 241. 242. Der Prediger hat 
daher Ursache, sein Betragen gegen den Schulmeister 
nach den Regeln der Klugheit abzumessen. Er zeige, 
daß er gegen den Schnlleyrerstand, der für das Wohl - 
der Staaten so wichtig ist, eine aufrichtige Achtung 
hege. Er sichere dem Schullehrer die Achtung bet den 

Mitgliedern der Gemeinde durch Vorstellung, Verthei

digung seiner Rechte, und durch liebreiche Begegnung. 
Aber niemals lasse sich der Prediger mit seinem Unter
gebenen in eins geschwätzige, offenherzige, aus Schwä
che entstehende und zu Schwächen führende Bertram 
lichkeit ein.

Kann der angehende Prediger die Zuneigung des 
Küsters und Schulmeisters erwerben, so wird ihm diei

seS
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scs den Vortheil stiften, die Observanzen, nach welchen 
die Gemeinde behandelt seyn will, desto genauer und 
zuverlässiger zu erfahren.

§. IO2.

Verhalten gegen Amtsunterbediente.

Amtsunterbedicnte haben oft das Ohr und das 
Herz ihrer obrigkeitlichen Vorgesetzten, die sich auf die 
Nachrichten der Untergebenen oft verlassen, und oft 
verlassen müssen. In vielen Stücken hangt daher das 
Gelingen und die vollkommenere Ausführung eines ge» 
meinnützigen Entwurfs von der Stimmung und von 
dem Eifer des Amtsunterbedienten ab. Der Prediger, 

welcher die große Sache der Menschheit und ihrer Be
glückung durch die Religion im Auge hat, wird daher 
sein Betragen gegen diese oft durch Einsicht, oft durch 
ihre Lage bedeutenden Persomn nach dem Rathe der 
Klugheit abmessen. Er gewinne ihre Zuneigung durch 
eine schickliche höfliche Begegnung, und durch Gefällig
keiten, die er ihnen zu leisten Gelegenheit hat. In An» 
sehung wohlthätiger Plane, bei deren Ausführung er 
ihres Eifers bedarf, suche er sie von dem Nutzen und 
von der mo alisch r religiösen Wichtigkeit der ilnternch« 
mung zu überzeugen. Aber immer stehe ihm, bei allem 

was er sagt und thut, die Weisheit zur Seite, die eS 
ihm verwehrt, durch unangemessene Vertraulichkeit sich 
selbst Blößen zu geben.

§- rvZ.
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-. 103.
»«halten de« Prediger« gegen die ganze Gemeinde, beim Antritte sei

nes AmrS.

Don der Art, wie sich der Prediger bei dem An» 
tritte seines Amts benimmt, hängt für die Folge au

ßerordentlich viel ab. Es verdienen vorzüglich folgende 
Klugheitsregeln bemerkt zu werden.

I) Der Prediger wird sich allgemeine Liebe und all
gemeines Zutrauen erwerben, wenn er bei dem 
Antritte seines Amts jede Familie, und jedes Mit
glied der Pfarre besucht. Der Vornehmere sieht 

den Besuch als eine Höflichkeit, und der Geringere 

als eine ihm bewiesene Ehre an. Der Prediger 
hat durch diese Besuche außerdem den Vortheil, 
diejenigen, auf die er würfen soll, näher kennen zu 
lernen. Er versäume es daher nicht, dieses em- 
pfohlne Mittel anzuwenden.

2) Weil sich zu dem neuen Prediger, zumal auf dem 
Lande, Mehrere aus Nebenabsichten herzu drängen, 
und es an Zuträgereien nicht fehlt, so warne ihn 
die Klugheit, nicht gleich alles zu glauben, was 
die Arglist gegen das eine oder das andere Pfarr- 
mitglied wahrscheinlich zu machen weiß. Der neue 

Prediger setze in solche Angaben ein weises Mis- 

trauen, und bleibe in seinen Aeußerungen, Ge
sprächen, Schilderungen und öffentlichen Vorträ- 

gen, bis er sich eine genauere Kenntniß aus That» 
sachen erworben hat, im Anfänge beim Allgemei
nen stehen.

a) Er
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-) Er verspreche, besonders in der Antrittspredigt, 

nicht zu viel, wovon er nicht weiß, ob er 
es auch werde halten können, z. B. bei der 
Gemeinde leben und sterben zu wollen. In Anser 
hung seiner Einrichtungen lasse er sich durch schein« 
bare Vorspiegelungen nicht überlisten, z. B. eine 
Pfarrgerechtsame abzutreten, neue Lasten zu über» 
nehmen.

4) Er mache sich alle Observanzen der Parochie be

kannt. Nothwendigkeit dieser Regel.
A) Er hüte sich, durch Neuerungen seiner Gemeinde 

auffallend zu werden. Die Neuerungssucht, die 
manchen angehenden Prediger befällt, ist einer der 
größten Fehler, gegen welchen in so manchen 

Schriften, z. V. Journal f. Prediger, Museum, 
Materialien, Liturg. Journ. u. s. f. nachdrücklich 
gewarnt ist, und auch nicht genug gewarnt werden 
kann. Der Prediger, welcher so handelt, verliehet 
erstlich alles Vertrauen bei seiner Gemeinde. Denn 
wie kann sie dasjenige, woran sie sich gewöhnt 
hatte, sogleich auf das bloße Wort eines angehem 
den jungen Predigers ohne Bedenklichreit hiugeben, 
da sie noch keine Proben und Thaten gesehen hat, 
wodurch sie sich überzeugen könnte, -aß der junge 
Prediger die gehörige Einsicht habe! Die Sache 

wird noch bedenklicher, wenn der Vorgänger im 
Amte, der die ältern Einrichtungen stehen ließ, als 

ein einsichstvoller redlicher Mann von der Gemeinde 
herzlich geliebt wird. Zweitens ist die Begierde des 
jungen Predigers, alles reformiren zu wollen, dem 

Vor-
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Verwürfe der Thorheit unterworfen. Denn wie 
kann ein junger Mann, der das Locale, die inoi- 
viduellen Bedürfnisse und Beziehungen seiner Ge
meinde noch nicht gründlich kennt, es hinlänglich 
beurtheilen, ob die Neuerungen angemessen, nütz
lich und ausführbar sind? Oft werden Kleinigkei

ten gewaltsam umgeändert, oder die Versuche 
mislingen, und der Weg zu künftigen wahren Ver
besserungen wird auf immer versperrt. Falsche 
Vorstellungen von der Aufklärung verleiten zu nach

theiligen Uebcreilungen. — Der angehende Predi
ger enthalte sich daher'aller auffallenden Neuerung 

gen, lerne erst seine Gemeinde genau kennen, prüfe 
bedächtlich seinen Entwurf von allen Seiten, be
spreche sich darüber mit ältern erfahrnen Predi
gern, und wenn dann seine Abänderung vor dem 
Richtstuhle der Uebcrleguug gebilligt wird, so lege 
er nach den gehörigen Vorbereitungen, welche die 
Klugheit anräth, Hand an daö Werk.

Einige freundschaftliche Vorschläge, wie sich der Prediger 
beim Eintritte in daS öffentliche Lehramt der Liebe nnd 
Achtung seiner Gemeinde versichern könne, von Horstig. 
Brauuschweig 1791. (35 Seiten gr. 8.)

§. 104.
«erhalten -es Predigers gegen die ganze Gemeinde, währen- seiner 

Amtsführung.

I) In Ansehung des irdischen Wohls sey der Predi

ger, wo er nur kann, Freund, Vater, Rathgeber, 
und Wohlthäter seiner Gemeinde. Er kann die Ge

meinde von manchem schädlichen Processe zurückhalten, 
auf 
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auf manche gute Einrichtung, z. D. Anpflanzung der 
Obstbäume, bessere Verwaltung der Gemeinheits- 
Waldungen, aufmerksam machen, manche unüberlegt 
te Heirath hindern, die Schatzgräber entfernen, die 
Wahrsager schrecken, die Betrüger entlarven, den 
Betrogenen zu Hülfe kommen, den Verfolgten 

in Schutz nehmen, der Unschuld den rechten Weg 
zu ihrer Vertheidigung bahnen, u. s. f.

Darf ein Prediger wohl Freund und Rathgeber seiner Gee 
meine fern? Vom Prediger Schwager zu Joellenbeck, in 
den Materialien s. a- Theile d. Amtsf. — — Leipzig 
I8oL. B- 7> Heft 2. S> r88-2lo.

Die Ertheilung von Bettelscheinen, oder Zeugnissen 
der Armuth behuf Allmosensammlens ist in dem Ham 

növerischen und in vielen andern Ländern den Predi

gern mit Recht verbothen.
2) In Ansehung des äußern Benehmens spreche herz

liches Wohlwollen gegen alle Mitglieder der Ge
meine aus seinen Mienen, und aus seinem ganzen 
gefälligen liebreichen Betragen. Dadurch wird er 
die Kinder an sich ziehen, und vermittelst der Zu
neigung der Kinder die Herzen der Eltern fesseln. — 
Sollte er von seinen Gemeindegliedern zu einer ihm 
ungelegenen Zeit überlaufen werden, so sey er

Herr

* "Ick fand im Anfänge meines Hierseyns manche Heurlings» 
„familie mit eivemmal ruinirt, wenn ihr ihre Kuh, ihr 
„größester Reichthum, starb; ich brächte eine Assecuranzcasse 
„zu Stande, und verhinderte dies Unglück für die Zu» 
„kunit" — Pastoralbnefe von dem Prediger Schwager zu 
Jocllenbeck, in den Materialien f. alle Theile d. AmtSf. — — 

B Z- H- 3- S. 33«.
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Herr genug über sich, keine Verdrießlichkeit über 
Stöhrungen mit finsterer Stirn sich merken zu 
lassen. — Er suche jeden Eingepfarrten nahment
lich mit seinen Angehörigen zu kennen; der Land
mann besonders erwartet dies von seinem Pre

diger. — Er hüte sich, wenn er ausgeht, den 
Zerstreuungen in tiefen Gedanken sich zu überlassen: 
denn derjenige, welcher nicht wiedergegrüßt, oder 
gar nicht bemerkt wurde, sieht dies als w.lttühr- 
lichc Zurücksetzung seines Predigers an, und würkli- 

cher oder scheinbarer Stolz erbittert. — An Gesprä

chen vermelde er Heftigkeit, und den Beleidigun

gen, wenn sich Eiygepfarrte vergessen, setze er 
Kaltblütigkeit entgegen, damit er Gegenwart des 
Geistes behalte. In einer solchen Stimmung wird 

er auf jeden Fall, auch wenn es zur rechtlichen 
Erörterung kömmt, hundert mal mehr gewinnen.

§. ioZ.
HtffNItlichtS Leben beS Predigers.

Es sind viele Ursachen, welche die Aufmerksamkeit 
des Publikums, so bald er vor demselben erscheint, auf 

ihn hjnrichten. Die Liebe und der Haß, die Ehrerbie
tung und die Spottsucht- die Anhänglichkeit und die 

gekränkte Eigenliebe scharst die Beobachtung. Der Pres 
diger strebe seinem Betragen die Form zu geben, welche 
Mit der Würde seines AmteS übereinstimmt.

i) Gang und Stellung und Haltung des Körper
habe nichts auffallendes, sondern sey so, wie matt 
es von einem gebildeten Manne erwartet.

Gräffe's pastsraithe-losie u. L 2) Die
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2) Die Art sich zu kleiden sey von der altfränkischen 
Tracht der vorigen Jahrhunderte, und von der 
Eitelkeit der Mvdesucht gleich weit entfernt. Durch 
beide Extreme wird das Gefühl des Schicklichen 

empört.
Z) In Gesellschaften sehe er sich wohl vor, was er 

spricht. Seine Worte, seine Scherze, seine Verglci, 

chungen werden aufgehascht, und erhalten sich oft 
durch eine lange Tradition. So wurde mir manche- 

an meinem ersten Pfarrorte erzählt, was meine Vor
gänger im Amte vor za und 60 Jahren bei verschiede
nen Gelegenheiten gesagt hatten. In den Cirkeln 
der vornehmer« Gesellschaften horchen die Bedien
ten und Aufwarter auf die vorfallenden Scherze. 
Schädlich und schändlich ist es, wenn der Geistr 

liche von sich, seinem Stande, und seinen Amts

verrichtungen mit einem leichtsinnigen wegwerfen
den Tone spricht.

4) In gemischten Gesellschaften drücke er den Ton 
der guten Lebensart aus, und entferne sich von den 
Anmaßungen einer affectirten Feierlichkeit.

Regeln einer feinen Lebensart und Wcltkenntniß. Von 
F. Trußler. Herausgegebeu von Moritz. Berlin 1784.

Kuigge über deu Umgang mit Menschern Hannover 179s.

' 3 Theile.
Ueber die theologische Gravität in Veyer's Magazin für 

Prediger. B- l- St. 5.
Ueber die theologische Gravität, drei Beantwortungen einer 

Preisfrage, als ein Anhang zu deu ersten vier Bände» deS 
allgemeinen Magazins nach den Bedürfnissen unsrer Zeit, 
herauögegeben von I. Aud. Gottl- Beper. Leipzig 179t.

Ueber
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Ueber Prediger, Gravität an einen Freund im Prediger, 
stände, von Weiß. Leiptig 1795- gr. 8-

Niemever's Handbuch f. christl. ReUgionslebrer. Theil r. 
tweite Anst. Halle 1794. Seite 24S-250.

5) Der Prediger dringe sich in keine Gesellschaften 

ein. Nachtheile der Zudringlichkeit.

6) Wird der Prediger zur Theilnehmung an Festlichkei
ten und Ehrenmahlen, z. B. bei Hochzeiten, Kindtam 
fen, von seinen pfarrkindern einqeladen, so darf er 
sich nicht ausschließen. Er hat dabei Gelegenheil setnr 

Menschenkenntniß zu vermehren. Auf dem Lande kann 

er durch seine Gegenwart daS Gute stiften, einen 
bessern Ton und anständigere äußere Sitten in die 
Versammlungen des Landmanns einzuführen. — 
Er bleibe aber nicht bis auf den letzten Mann, 
sondern entferne sich, wenn die Fröhlichkeit in aus
gelassene Lustigkeit übergehen will. Er lasse sich 
nicht rcitzen, am Tanze, oder am Kartenspiele An
theil zu nehmen.

Witling über das Kartenspielen der Prediger. Leipz. 1791.

7) Dem Ansehen des Predigers bei seiner Gemeinde, 
und dem Einflüsse seines Lehrvortrags schadet es au, 
ßcrordentlich, wenn er mehr außer als in seinem 

Hause ist, wenn er den gesellschaftlichen Vergnügun
gen nacheilt, wenn er wohl gar täglich in öffentlichen 
Häusern sich sehen läßt. Anstößige Gesellschaften 
muß er ganz vermeiden, und in der Bestimmung 
dessen, wie viel in diesen Umkreis zu ziehen sey, 
sich nach dem Urtheile seiner Gemeinde richten. — 
Der Besuch des Schauspielhauses ist den Predi-

L s gern 
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gern aus mehreren Ursachen zu widerrathen, auch 
selbst in den Städten, wo eine größere Freiheit ge
stattet zu werden scheint.

io6.
Häusliche« keben VeS Predigers nach den Familien r Verhältnissen. Der 

eheliche Stand ist dem «helosen vorzuiiehen.

Nach vielen vergeblichen Versuchen, den Cölibat 

der Geistlichkeit aufzudringen, setzte endlich Gregor Vll 
den auf einer Provincialkirchenversammlung zu Rom 
1074 gefaßten Beschluß in der lateinischen Kirche durch.

gu Llnrlsxe et combien il eü Necessaire «t sstlu- 

tai,e »ux prerre» er »ux eve<juer sse ce remr-ci cl'epouler 

uns sslle Lkrerienue. Daus/ 1772. Von vc» korZe». 

Eanonicus und Priester einer Collegiatkirche ru Douay. 
Deutsch übersetzt unter dem Titel: Ueber dea ehrlosen 
Stand der Römisch, Katholischen Geistlichkeit. Von 
einem katholischen Priester in Westphaleu. Göttin, 
gen 1782. Man sehe daselbst Kap. 10. Ursprung des 

Cölibats in der lateinischen Kirche. Seite 219-262-
Au verwundern ist es, daß einige Protestanten sich 

für den Cölibat erklären konnten, wie Formry in 

Berlin.
I.ettrei lur Ir krädic-tMN I7SZ- VVN FokMey. S- 80.

Formep's Entwurf aller Wissenschaften Th. 4. Seite 345- 
368 nach der deutschen Ausgabe, unter dem Titel: die 
Morfyade.

Der Landpfarrer von Krünitz. Berlin 1794. Seite 343-361. 
Journal für Prediger B 5- .St. 3. S 282-30z.
Beiträge zu der Pastoraltheologie. — — von Oemler. 

Theil 1. Jena I7L3- Seite zs. 59.

Für
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Für den ehelosen Stand werden folgende Gründe 
vorgebracht: die Sorge für Frau, Kinter und Haus
haltung hindere die verheirateten Geistlichen an der 
vollkommneren Verwaltung des Amts; dir Gattinnen 
der Geistlichen richteten oft durch ihre Fehler und Auör 
schweifungen viel Aergerniß in den Gemeinden an; die 

Vermehrung der Familie enthalte eine Versuchung zum 
Geitz und zur Unbarmherzigkeit gegen Arme; bei geringen 
Einkünften könnten die verheiratheten Prediger nicht- 
für die künftige Versorgung ihrer Frau und Kinder zu, 

rücklegen, und ihre Witwen würden in einen unglück
lichen Zustand gesetzt. — Diese Gründe für den ehelo, 

sen Stand lassen sich leicht entkräften.
Außerdem ist zu bemerken, daß der Landprediger, 

der ohne Wirthschaft nicht bestehen kann, durch seine 
Lage zu heirathen gezwungen wird. Im gegenseitigen 
Falle wird er seinen Haushalt einer Haushälterinn über, 
lassen müssen; und wird diese, kann und will diese für 
ihn so sorgen, wie eine Frau, die doch in der Regel 
eine bessere Erziehung genossen hat? — Verheirathete 
Prediger sind vor den Verläumdungen und den An

griffen übler Nachreden weit sicherer! — Verheirathete 

Prediger finden weit mehr Zutrauen, und haben un
vergleichbar mehr Gelegenheit, in den Verhältnissen deK 
häuslichen Lebens durch Erziehung ihrer Kinder, durch 
das Beispiel der häuslichen Eintracht u. s. f. schwere 
Tugenden in der Ausübung darzustellen. Die Verhei- 
rathungen der Prediger find also dem Staate, den G« 
meind^n, und ihnen selbst vvrtheilhaft, — Ausnahmen 
hängen von individuellen Umständen ab.

L 3 107-
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§. i°7-
Wahl der Gattinn.

Von der Wahl der Gattinn hängt außerordentlich 
viel ab, das Glück oder das Unglück des ganzen Le« 
bens und bei dem Prediger insbesondere die beförderte 
oder gehinderte Erfüllung seiner Amtspflichten. Daß 

mancher Prediger verwildert, ein Trunkenbold, ein Gei- 
tziger, ein Verschwender, ein Banquerouttirer, ein Müs- 
ftggänger, ein Bettler wird, kömmt nicht selten aus der 
Unbesonnenheit her, mit welcher er sich seine Gattinn 
gewählt hatte. Die Kokette, die Eitle, die Stolze und 
Herrschsüchtige, die Verschwenderinn, die Verzärtelte, 
die Ausschweifende macht die Wohnung des Predigers 
zu einem Schauplatze dcr ärgerlichsten Auftritte, welche 
die Früchte des Predigtamts zerstöhren.

I. Worauf hat der Wählende zu sehen? Auf reelle 
Eigenschaften.

i) Güte des Herzens und Unverdorbenheit des 
Characters, die noch außerdem den Vorzug 
des guten Rufs für sich hat.

- 2) Feiner guter richtiger Verstand. Verstandes*
schwäche der Frau häuft über den Prediger die 

größten Verlegenheiten.
Z) Wirthschaftlichkert, Reinlichkeit, und häus, 

liehe Thätigkeit. Ohne diese Eigenschaften 
wird die Haushaltung des Predigers bald 

verarmen.

4) So viel äußere Cultur und Politur der Sit

ten, als die gute Lebensart erfordert. Von 
der Gelehrten, die nur in Büchern lebt, oder 

über
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über dem Versemachen die Küche vergißt, 
von der Romanenleserinn und Belletristinn 
u. s. f. weiche der Wählende schnell zurück, so 

wie auch von der Empfindsamen.
5) Gesundheit hat der Wählende als eine der 

vorzüglichsten Arten der Aussteuer bei seiner 
künftigen Gattinn anznsehen. Wie kann ohne 
diese Unterstützung die Beschwerde des Haus
standes getragen werden, und der Mann sor- 
genloß seinem Amte leben?

6) Schönheit der körperlichen Bildung, und 

Wohlhabenheit oder Reichthum bestimme nie 
allein die Wahl. Die Vernachlässigung dieser 
Regel senkte manchen talentvollen Prediger in 
ein frühes Grab.

II. Aus welchem Stande soll der Prediger wählen?
Nicht auS einem Stande, den die Conve- 

menz in eine zu hohe Sphäre über die Lage des 
Predigers hinausgerückt hat. Wenn auch zuerst 
die Leidenschaft der Liebe die Ungleichheit des 
Standes, und die Aufopferung der bisher ger 
«offenen Bequemlichkeiten übersieht, so wirb 

dennoch die geheime Sehnsucht nach dem Ent

behrten bald wieder zurückkehren, und den 
Mann in Armuth oder in Schwermuth stürzen, 

s) Der Prediger wähle seine Gattinn aus guten 
unbescholtenen Familien, deren bürgerliche 
Rangordnung zu seinem Stande in dem gehörst 

gen Verhältnisse steht»

L 4 3) Er
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A) Er beirathe keine Kammerjungfer, keine 

Bonne, keine Gouvernantinn, keine Franzö
sinn; und eben so wenig darf er eine Däurinn 
oder seine Magd heirathen. Vereheltchungen 
dieser Art gereichen entweder zum Ruin seine- 
Hauswesens, oder bringen ibn um alle Ach
tung bei seiner Gemeinde. Die Ursachen die
ses Raths sind leicht einzusehen,

M. Zeit und Art der Wahl.

I) Gegen die Verlobungen auf Schulen kann 
picht genug gewarnt werden. Welch eine Ver
änderung bringt der Awischenraum von 10 und 
noch mebr Jahren hervor!

s) Die Universitätsverbindungen schließt gewöhn» 

sich die Uebereilung, und Reue, bittere nagem 

de Reue folgt mit eilenden Schritten hinter her.
z) Manche unweise Wahl trift der Theolog als 

Candidat, als Informator und Hofmeister. 
Es werden ihm Connexionen und Aussichten 
auf künftige Versorgung vorgespiegelt, oder er 
sieht die schöne Tänzerinn, oder er hört die 
gefallende Stimme der Sängerinn am Cla- 
viere; er wird gefesselt, und mit der Ge
wählten tritt nachher eine Furie in sein Pfarr

haus, die ihn ganz untüchtig macht, die gro
ßen Forderungen seines Amts zu erfüllen.

4) Die beßte Zeit zu wählen ist die, wenn der 

Eandidat seiner Versorgung mit Sicherheit 

entgegensieht. Er halte seine Beförderung ge, 
heim, um desto besser sich von allem unterrich

ten 
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ten zu können. Dem unverheirateten jungen 
Prediger, der nun erst wühlen will, zeigt sich 
alles von der vortheilhaftesten Seite unter dem 
einnehmendsten Scheine. An Rathgebern und 
mancherlei Maschinerien fehlt es dann auch 

nicht.

5) Der Wählende prüfe erst alle Umstände genau, 
höre auch die Tadler, beobachte das Betragen 
derjenigen, welche er zu wählen gedenkt, in 

verschiedenen Situationen, vergleiche die 
Mutter, bemerke die Denkungsart des Va, 

ters, und suche auf eine gute Art die Urtheile 

des vorigen und jetzigen Hausgesindes in Er
fahrung zu bringen.

6) Der junge unverheiratete Prediger hüte sich 
vor Ueberlistung, und vor Ueberraschung in 
fröhlichen Gesellschaften, bei Hochzeiten, Zu
sammenkünften und Einladungen. Die Vor
sicht der Klugheit bewache ihn bei den Auffor

derungen zum reichlichern Genusse der Speisen 
und Getränke. Wegen seines Standes kann 
er dann nicht zurücktreten, wenn er des an

dern Morgens einen Ring an seinem Finger 

siehet, von welchem er nicht weiß, wie er 

dazu gekommen ist.

Isl es einerlei, welche Person der Dorfgeistliche heiratet? 
Journals. Pred. zB- z St. Halle 177z. Seite 266-274.

Ist «S einerlei, welche Person der Landgeistliche bei, 
rathet? Ist die dritte Abhandlung im i Theile der Bei, 
trage r d. Pastoralth. von Oemler. 1783. Seiten80.

L 5 Der
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Der Land, Pfarrer von Arünitz. Seite zqz-zgo.
Etwas von Prebigerfrauen, von Joh. Heinr. Line. Nöl» 

ting. Hamburg 1778- 3 B.
Eines alteu Landgeistlichen (Purgold'S) guter Rath an seine 

jüngeru Amtsbrüder, ihre Heirath betreffend, im An» 
hange tu dem i bis 10 B. des Journals für Pred. 
Halle 1780. Seite 125 und folg,

Schwager's vorher angereigte Pastoralbriefe in den Materia
lien f. a. Lh. der Amtsführ.

§. io8.
Der Prediger als Ehemann.

Da in den Gemeinden so viele Ehestreitigkeiten vor 
den Prediger gebracht werden, so ist es um desto mehr 
nothwendig, daß er in dem Verhältnisse des Ehemanns 

als Muster auftrete. Da- ist er seiner Gemeine, der 

Religion, sich selbst und seiner Frau schuldig.
1) Er beweise seiner Gattinn Liebe, Achtung und 

Treue. Er sey kein Tyrann Hegen sie, mache sie 
nicht zum Gegenstände seines bittern tadelnden 
Spottes, begegne ihr, besonders in Gegenwart 
Anderer mit Achtung, und entferne von sich jeden 
Schein der Vertraulichkeit mit Personen des an
dern Geschlechts. Die gekränkte Ehefrau wird 
nicht immer stark genug seyn, die Mishandlungen 

ihres Mannes zu ertragen, und dann ist es um den 
moralischen Einfluß des Predigers geschehen.

2) Wenn der Prediger als Mensch und als Christ täg« 

lich vollkommener zu werden sucht, Verstand, Ger 
schicklichkeit und Festigkeit des CharacterS besitzt, 
so wird die Hochachtung und Liebe der Frau den 

Mann
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Mann belohnen. Fehltritte der Frauen haben oft 
in den Schwächen des Mannes und in dxr daraus 
entstehenden Verachtung gegen ihn ihren Grund. — 
Der Prediger verliehet außerdem bei der Gemeinde 
zu viel, wenn die Frau die Oberherrschaft über 

ihn führt.
§) Er denke in voraus an seinen möglichen Todesfall, 

und sorge für die künftige Witwe. Er spahre und 
erwerbe, so viel mit gutem Genüssen geschehen 
kann; er mache bei Zeiten ein recht ausgefertigter 
Testament; er halte seine Sachen, Rechnungen und 

Bücher in guter Ordnung, daß bei seinem Tode 
keine Verwirrung entstehen kann; er setze in sichere 

Witwen 1 Cassen ein. — Verschiedene Vorschläge 
zur Errichtung der Pensions/Eassen für die Wit- 
wen unter den Predigern eines Lande- oder einer 
Provinz. '

lieber den Mangel der Stiftungen zur Versorgung der Fa
milie eines Predigers, im Journal f. Pred. B- 8. St. s. 
S. 19» folg.

§. IOY.
Der PreSig<r «ls Dat«r.

Es ist bekannt, daß die Prediger / Familien, dem 

Staate für alle Zweige der öffentlichen Verwaltungen 
die brauchbarsten und nützlichsten Männer erzogen ba
den. Dies hat verschiedene Ursachen. Die mehrsten 
Prediger sind Hauslehrer und Hofmeister gewesen, und 

wissen daher vieles, was andern mangelt, lebendiger 
und anschaulicher. Die mehrsten Prediger können selten 
auf Connexionen rechnen, und prägen daher ihren Söh, 

nen
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neu sckon früh den Grundsatz ein, durch Fleiß und G« 
schicklichkeit sich einst selbst forthelfen zu müssen.

Es kann aber auch nicht geläugnet werden, daß 

manche Prediger, Söhne ganz vernachlässigt aufwach, 
sen. Der Vater sitzt beständig auf seiner Studierstube 

und ist in seinem Hanse ein Fremdling, oder er beschäf

tigt sich bloß und allein mit dem Feldbau oder mit an
dern Angelegenheiten. Die Kinder wachsen ohne Auf
sicht, Unterricht und Erziehung auf. In manchen Pre

diger-Häusern ist Mangel an wahrer Gottesfurcht die 
Ursache der Verderbniß der Kinder.

Der Prediger ist mehr und starker als die Mitglie, 
der anderer Stände verbunden, in der Erziehung der 
Kinder ein Muster aufzustellen. Die Erziehung läßt 

sich in 3 Perioden abtheilen, in die Erziehung des Kin

des vom i bis zum 7ten Jahre, des Knaben vom ?ten 
bis zum i4ten Jahre, und des^Jünglings vom I4ten 

. bis zum 2osten Jahre. Die besondern Regeln für jede 
Periode lehrt die Pädagogik. — Den Unterricht über
nehme der Prediger, wenn es ihm an Mitteln fehlt 
einen Hauslehrer zu halten, oder beim Mangel äuge, 
meffener Unterrichts - Anstalten. — Wenn die Söhne 
nicht etwa eine entschiedene Neigung für einen andern 
Beruf haben, so bestimme er sie, im Falle sie Talente 
und Fähigkeiten besitzen, dem Studieren, und ermun
tere sie vorzüglich zur Wahl des theologischen Stu
diums. Dies letztere ist Wohlthat für das gemeine We, 

sen, weil die Erfahrungen, Kenntnisse, und eignen An
sichten der Väter in den Söhnen der Welt zu nützen 
fortfahren. Erwägung der Ursachen, warum viele Pre, 

digev 
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diger« Söhne zu dem juristischen und medkcinkschen Stm 
dium übcrgeben. — Erngeschränktheit des Vermögens 
darf die Väter nicht abhalten, ihre talentvolle Söhne 
dem Sr «d:eren zu wiedmen, denn es ist ein schädliches 
Vourtbeil, daß nur Reiche studieren sollten. Was die 
Töchter betrifft, so sorge der Vater für ihre Erziehung 

und angemessene Ausbildung. Dies ist, wenn er ihnen 
nicht viel hinterlassen kann, die bcßte Aussteuer. Man
che Prediger beschäftigen sich beständig mit dem Unter« 
richte fremder Kinder, und thun für den Unterricht und 
die Bildung ihrer Töchter gar nichts, die dann kaum 

lesen und schreiben können. Der redliche Vater sorgt 
dann am hegten für seine Töchter, wenn er sie zu guten 

Gattinnen und verständigen Wirthinnen erzieht, bei 
welcher Ausbildung es ihnen, wenn ein unbescholtener 
Ruf sie empfiehlt, an ihrem ehrenvollen Fortkommen 

nicht fehlen wird.

§. 110.
Der Prediger als Hauswirth.

I) Den Prediger kann man nicht genug warnen, 

Schulden zu machen. Schuldenlast drückt den 
Geist nieder; und wie kann der Prediger mit Mun, 
terkeit studieren, mit Kraft und Nachdruck seine 

Vorträge halten, wenn die Sorgen der Verar

mung an seinem Herzen nagen, wenn die Abhän
gigkeit von Gläubigern ihn schreckt, wenn die Zu
kunft seine Kinder in verlassener Dürftigkeit ihm 
abschildert? Wird er immerdar Stärke genug ha
ben, niedrige Hülfsmittel zu verschmähen? Die 

nachtheiligen Folgen sind unübersehbar.
Wenn
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Wenn der Prediger beim Antritte seines Amts 
wegen Landwirthschaft ein Capital erborgt, so kann 
dies nicht hreher gerechnet werden, weil dasselbe rei 
vernünftiger Haushaltung sich doppelt und dreifach 
reichlich verinteressirt. Schulden hingegen, die für 
Meublirung, Kleidung u. s. f. dem Lu^rus zu Ge
fallen gemacht werden, sind ein weggeworfencS 
Geld für den, welcher kein Mittel siehet, das Er

borgte wieder zu erstatten.
Der Prediger sey daher besonders beim Eintritte 

in sein Amt sparsam und haushälterisch doch ohne 
Geitz. Er lebe eingeschränkt, lerne im Anfänge 
manches zu entbehren, vermeide die Anhäufung 
der Besuche und kostbaren Gesellschaften, so wie 
jede Ausgabe, die nicht unumgänglich nothwendig 
ist. Ich kenne mehrere Prcdiger, die es so mach

ten, und auf kleinen Pfarren dennoch nachher zum 
Wohlstände sich empor arbeiteten.

Ordnungsliebe und haushälterische Eintheilung 
der Ausgaben nach der Einnahme ist jedem ohne 
Ausnahme, und so auch dem Prediger unentbehrlich.

2) In Ansehung des Gesindes vergesse der Prediger 
nicht, daß er in seinen Dienstbothen eben so viele 
scharfe Beobachter und' Kundschafter seines häus
lichen Betragens um sich hat. — Au große 
Freundlichkeit wird gemisdeutet, und zu große 
Strenge erbittert die Gemüther. — Er gebe dem 
Gesinde, was Gerechtigkeit und Billigkeit vor« 

schreiben, nehme sich der Dienstbothen in Krankhei/ 
ten an, und suche ihr Fortkommen, wenn sie sich

besetzen 
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besetzen wollen, zu befördern. — Aber nie spreche 
er mit ihnen vertraulich über diesen oder jene» irr 
seiner Gemeinde, und über Familien» Geheimnisse; 
auch wende er seinen Einfluß auf seine Gattinn und 
Kinder dazu an, daß sie in ihren Unterredungen 
mit dem Gesinde äußerst behutsam sich benehmen. 
Wie manche Feindschaften entflossen dieser Quelle 
der Unbedachtsamkcit! — Bei guter verständiger 
Behandlung kann der Prediger immer sicher seyn, 
daß er solche Dienstbothen erhalten werbe, die 
nicht lügenhaft, faul und auLschweifend, sondern 

verständig, ehrlich, treu, sittsam und fleißig 

sind. — Auf diesem Wege erzieht der Prediger in 
seinen Dienstbothen für die arbeitende Classe recht
schaffene Hausväter und Hausmütter. Welch ein 

großes Verdienst um die Menschheit!

m.
Der Prediger als Muster der Tugend überhaupt.

Die vorhergehenden Erinnerungen führen schon von 
selbst auf diese Wahrheit, daß der Prediger, wenn er 
seinen Beruf zum Wohl der Menschheit ganz auöfüllen 
will, ein exemplarisch frommer Mann seyn müsse, der 

das Ideal der Lugend in seinem Leben und Würken zu 

realtsiren strebt. Ein tugendhafter Prediger richtet bei 

geringen oder mittelmäßigen Gaben mehr aus, als der 
geschickteste und beredteste, dessen Herz von keiner äch
ten Tugendflamme erwärmt wird. Der erborgte Schein, 
den die Kunst der Heuchelei hervorbringt, verräth sich 

zu der einen oder zu der andern Zeit, und dann stiftet 
diese Entdeckung mehr Schaden, als die glänzendsten

Ga-
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Gaben wieder gut machen können. Der Prediger sey 
daher in jeder Situation, in jedem Verhältnisse, worin 
ihm sein Amt versetzt, ein redlicher Mann. Diese Ge» 
ssnnung wird ihm Festigkeit im Handeln» geben, und 
ihm Scharfsinn verleihen, in jeder Angelegenheit, das 
was nützlich ist, zu entdecken und auszuführen.

Es entstand schon vorlängst ein Streit über die 

Frage: Ob ein unbekehrter Prediger bei seiner Gemeinde 
rechten Nutzen schaffen könne? Spener verneinte die 
Frage, und alles genau erwogen hat er Recht.

Speners Leben, Verdienste und Streitigkeiten, in Franken- 
Sliflungen. Herausgegebe» von Schulte, Knapp und 
Niemevcr. B. i. Halle Seite 104 loZ«

Per. Roques Gestalt eines evangelischen Lehrers, übersetzt 
von Rambach. Theil l. Hallt 174t. Elster Versuch 
§. Xl-V>.

F. H. E Schwart der christliche Religionslehrer in seinem 
moralischen Daseyn und Würken, ein Lehrbuch der morae 
lischen Bestimmung des christlichen Lehrers in Kirchen 
Und Schulen für stln Leben und seine Amtsführung - B« 
Gießen 1798- l8oo.

Goldener Spiegel für Prediger, von einem Mitgliede ihres 

Standes. Frankfurt am Mayn 1799.
I. Schuderoff's Predigerspiegel. Leipzig 1800.
Alexander Gerard's, weyl. Doctors und Pros, an der Uni« 

versuät und dem Königl. Kollegium tu Aberdeen, Kü« 
uigl- Groß - Britannischen Hoftapellans, Vorlesungen 
über die^ Führung des Pastoralamts. AuS dem Engli» 
schen (Original 1799) übersetzt von Michael Feder--- 
Wirjburg I8oz. 8. Seite 122-136.
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Innerer und äußerer Beruf. -

Einleitung.

§. 112.
Zusammenhang VieseS Theils mit ken vorigen.

9?achdem die vorigen Theile den Prediger in seinen 

Verhältnissen betrachtet haben, was und wie er zu leh
ren und zu thun habe, so kann jetzt erst am deutlichsten 
beurtheilt werden, welche Naturanlagen, Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Fertigkeiten der Prediger mit sich vereis 
rügen müsse, um seinen großen erhabenen Zweck, die 
moralisch t religiöse Cultur des Menschengeschlechts in 
seinem angewiesenen Würkungskreise zu befördern, desto 
glücklicher und sicherer zu erreichen. Die Gründe, 

warum diese oder jene Fähigkeit und Kenntniß und Fer- 

tigkcit dem Prediger entweder unentbehrlich, oder noth
wendig, oder nützlich sey, liegen schon in den vorigen 
Theilen offenbar vor Augen; und deswegen ist die Am 

ordnung, welche die Aufzählung der erforderlichen Fäs 
higkeiten und Kenntnisse in die Einleitung zur Pastoral- 
theologie hinverweist, weniger gut.

M 2 Der
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Der Inbegriff aller erforderlichen Eigenschaften 
und Geschicklichkeiten, wodurch der Zweck des Predigt- 
amts erreicht wird, macht den innern; und das Bei

sammenseyn aller Bedingungen, wodurch die wörtliche 
Uebertragung des Predigtamts vermittelt oder vollzo
gen wird, macht den äußern Beruf des Predigers aus.

In wiefern kann man den Beruf des Predigers ei

nen göttlichen Beruf nennen?
OexUngü lnü. kruci. per Küüneruiri. 1768. Seite Sl. 8r. 

Und Seite 147 und folg.
k-üorste LvsnLelicum g6oruanre ttsrrm»nno ktorlmberx-S 

L6-7. 4. I.id. in c-p. IV. Seile 59 - 69.

HZ.
L i n t h t i l u a gi

Innerer Beruf.
I. Natüranlagen und Fähigkeiten.

i) körperliche, 2) geistige.
II. Wissenschaften und Fertigkeiten.

i) Vorbereitungs - und Hülfswissenschaften, 
2) theologische 2Lissenschaften, 3) Fertigkeit 
ten, u) unentbehrliche, nothwendige, 

c) nützliche und angenehme.
III. Ausbildung dessen, der sich dem geistlichen 

Stande wiedmet,
1) als Knabe, 2) als Schüler und Gymna

siast, 3) auf der Universität, 4) als Can- 

didat, Hauslehrer und Hofmeister.

8. Aeußerer Beruf.
L. Nähere Vorbereitung zum äußern Berufe.

i) Ten-



Einleitung. izr

i) Tentamen, 2) Examen, Z) Verhalten nach 
den Prüfungen, 4) Anmeldung im Falle ei
ner Vacanz, und Haltung einer Probe, 

predigt.

II. Der äußere Beruf selbst nach seinen Bestand

theilen betrachtet.

r) die rechtmäßige Wahl, oder Ernennung, 
2) die Vocation, z, die Confirmation, 4) die 
Ordination, Z) die Introduktion.

Q Die Bestimmungsgründe der Wahl unter weh, 

reren Anträgen zur Ausübung der Amtspflichten.

i) Wenn der Candidat poch kein Amt hat;
2) wenn der Prediger eine AmtSverände- 
rnng treffen will, oder soll.

Ueber Pflicht, Beruf und Verdienst des Predigers, von 
H. P. Sertro. Götljngt» r?86- Seite 28- 2-.

-- H4« 

k i t t r r a t u r.

Ueber den Inbegriff dessen, was der Theolog stur 
Vieren soll, über die Art, wie er studieren und zum Pre
digtamt ausgebildet werden soll, ist zu viel geschrieben, 

als daß alle merkwürdigen Schriften hier besonders auf

geführt werden könnten.

Die in der ersten Hälfte dieses Buchs, Einleitung 
in die Pastoraltheologie Seite 14 - 34, genannten 
Schriften gehören auch hieher. Was 1) die Encyklopa» 
dien, 2) die jedem Fache der Theologie angehörenden 

Schriften, und z) die Bildung zum geistlichen Amte

M z be«
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betrifft, so findet man eine reiche Litteratur in folgern 

den Werken.
Jenaisches Repertorium und dessen Fortsetzung Wei

mar — Dav. Gottlieb Nicmeyer's Predigerbibliothek. 
Z Theile besonders Theil Z. Halle 1784. Seite 254- 
271. — Nösselt's Anweisung zur Kenntniß der besten 
allgemeinern Bücher in allen Theilen der Theologie. 
Leipzig 1800. besonders §. ZZ2. ZZg. —

Anweisung zur Bildung angehender Theologen, von 

D. Joh. Aug. Nösselt 2 Bände. 2 Aufl. Halle 1791. 
Am Zten Bande wird von den Fähigkeiten eines künfti
gen Lehrers der Religion, und von den allgemeinen Ue
bungen, wodurch er zu einem solchen gebildet werden 
kann, Seite 1Z3-2Z6 gehandelt. — Die, mehrmal- 
wegen der reichen Litteratur gerühmte, Anleitung zur 
Bildung der öffentlichen Neligionslehrer des neunzehnten 

Jahrhunderts, von Joh. Otto Thieß. Altona 1802, muß 
auch hier besonders empfohlen werden.

Alexander Gerard's- Vorlesungen über die 
Führung des Pastoralamtes. Aus dem Englischen über
setzt von Michael Feder-------- Wirzburg 1803. enthal
ten Seite 482 - Zo8 nur allgemeine Angaben über die 
Eigenschaften, welche das Predigtamt vorauSsetzt und 
über die Vorbereitung zum geistlichen Stande,

Des
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Achten Theils
der Pastoraltheologie

Erster Abschnitt.
Innerer Beruf.

--
I. Naturanligen. 3» Ansehung des Körpers.

8Iuf die Beschaffenheit des Körpers, der die geistige« 

Verrichtungen erschweren oder befördern kann, haben die 
Eltern bei der Wahl des Standes zu achten, um ihre 
Söhne von dem theologischen Studium zurückzuhalten, 
sobald ein bedeutender Mangel des Körpers der künfti
gen Amtsführung nachteilig fallen würde. Es verdie
nen folgende Erfordernisse vorzüglich in Betrachtung zu 

kommen.
r) Wegen des öffentlichen Vortags (Theil k. §. 47) 

eine gute, reine, starke und angenehme Stimme.
2) Ein gutes Gehör. Wie könnte sonst der Prediger 

den Unterricht der Jugend recht leiten? Hartes, 
schweres Gehör, ober periodische Taubheit verträgt 
sich mit vielen Amtsverrichtungen nicht.

3) Eine reine gefällige Aussprache. (Homiletik und 
Katechetik).

M 4 4) Dem
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4) Dem Lediger ist es in vielen Rücksichten sehr vor- 
theilhaft, wenn sein Auge in der Nähe und in der 
Ferne gleich gut sieht, — Die überhandnehmende 
Myopie vieler jungen Leute macht die Frage noth« 
wcndia, was giebt es für Mittel, um der Kurz- 
sicbtigkeit vorzubauen?

5) Eine körperliche Bildung, die nichts ungestaltetes, 
auffallendes und gebrechliches an sich hat.

H) Eine feste innere Constitution des Körperbaues, 

dke sich einer starken Brust erfreuet, und von 
schwächlicher Disposition der Eingeweide, und von 
Nervenschwäche frei ist. Mancher Prediger mug 
oft 5 bis 8 mal in einer Woche predigen, oder in 
großen Kirchen Vorträge halten. Auch der starke 

Mann fühlt die Erschütterung einer einzigen mit 
Nachdruck gehaltenen Predigt auf mehrere Tage! 

Was kann außerdem ein schwächlicher Mann bei 
Filialreisen, beim Krankenbesuche in niedrigen Hüt

ten u. s, f, ausrichten?

§. n6, 

Intellektuelle Namranlagen.

l) Da der Prediger es mit so manchen Studien und 
Geschäften zu thun hat, so bedarf er eines Verstau, 
des, der die besondern Beziehungen der Dinge und 
Wahrheiten schnell und richtig auffaßt, und das 
Mannjchfaltige mit Deutlichkeit ordnet. Ein ein, 

faltiger Mann, der von Seiten der Beurtheilungs
kraft Blößen giebt, schadet der Religion viel zu 

sehr,
L) Oh,
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s) Obne Einbildungskraft wird der Prediger als Ho
milet, Katechet und Seelsorger nie mit Lebhaftig

keit reden.
3) Ein gutes Gedächtniß ist für alle Theile der Amtss 

beschäftigungen unentbehrlich.
4) Stärke der Vernunft, die auch in die Tiefen der 

Speculation einzudringen vermag, wird den Pre» 
diger als Lehrer und Sachwalter der Religion aüSr 
zeichnen.

A) Gegenwart des Geistes ist deswegen nothwendig, 
weil der Prediger sehr oft in verwickelte Ueberra- 

schungen versetzt wird, Besondere Arten dieser Fälle.

§. H7-
Raturanlagen in Ansehung des Gefühls - und BegehrunzSvermögens.

I) Es giebt Charactere und Temperamente, denen 
eine gewisse Härte, Unbiegsamkeit und Unempsind- 
lichkeit anhängt. Diesen möchte ich lieber jeden 
andern Stand als den eines Geistlichen anrathen. 
Denn der Prediger muß sich leicht in die Lagen 
seiner Pfarrkinder versetzen können, und durch 

herzliche Theilnehmung an ihren Schicksalen wird 

er eindringender predigen und überhaupt ihre Liebe 

gewinnen,
2) Eine günstige Disposition des GefühlövermögenS 

wird dem künftigen Prediger die größten Vortheile 
leisten, daß er seinen Geschmack glücklicher ausbik 
det, und allenthalben, in Verträgen, Gesprächen 
und Handlungen, die Grenzen der Wohlanständig
keit und Schicklichkcit leicht und schnell gewahr? 
nimmt.

M 5 3) Fleiß,
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Z) Fleiß, Thätigkeit und Ordnungsliebe lassen sich 
durch Uebung und Erziehung, da wo sie nicht ein
heimisch sind , in den Boden der Seele verpflanzen. 
Allein den Knaben, den nur Schärfe strenger Zucht 
dem Bette entreißen kann, möchte ich nicht dem 

theologischen Studium bestimmen.
4) In Ansehung der Selbstbeherrschung verhält es sich 

eben so. Manche haben schon von Natur eine gün
stigere Disposition.

A) Einigen Menschen ist Schüchternheit und Blödig

keit so sehr eigen, daß die Kunst der Erziehung sie 
nicht ganz davon heilen kann. Aber wie können die 
Verrichtungen deS PredigtamtS gelingen, wenn 
Furchtsamkeit und Blödigkeit die Zunge und da- 
Nachdenken lähmt? Unerschrockenheit, Muth und 

Standhaftigkeit müssen den Prediger begleiten.
ü) Vorliebe für den Stand der Geistlichen, und ent

schiedene Neigung für die damit verbundenen Stu
dien und Beschäftigungen sind die beßten Reihum 
gen zur beharrlichen Thätigkeit. Ohne Enthusias
mus für seine Wissenschaft, und für seinen Beruf 
wird man nie über das Mittelmäßige empor 

dringen.

Z. H8.
u. Kenntnisse und EeschicklichkUttti.

Leitendes Princip.

Wenn die Frage davon ist, welche Wissenschaften 
getrieben und welche Geschicklichkeiten und Fertigkeiten 
erworben werden müssen, so herrsche dieser Grundsatz 

al- 
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als leitendes Princip: strebe nach einer solchen Aus« 
bildung, wodurch du Tüchtigkeit erlangest, alle Forde
rungen des Predigtamts mit ausgezeichneter Vollkom- 

menheit befriedigen zu können.
r) Der Prediger muß ein Gelehrter seyn, wenn er 

ein gründlicher Lehrer, ein Vertheidiger der Wahr
heit seyn, und seinem Stande die Achtung aller 
übrigen Stände zum Vortheile der Religion sichern 
will. Man kann nie genug Kenntnisse einsammeln. 
Es ist ein höchst schädliches Vorurtheil, als wenn 
der Prediger nur sehr wenig für sein Amt bedürfe. 

Er mssß doch als Kanzelredner, Katechet, Erzieher, 
Liturg, Psycholog, und Verwalter der kirchlichen 
Rechte und Vorsteher seiner Gemeinde würken! 
Wie kann dies ohne gelehrte Bildung und ohne ei
nen großen Schatz gelehrter Kenntnisse geleistet wer» 
den? — So einleuchtend diese Wahrheit ist, so 
sehr ist sie doch besonders in der philanthropinischen 
Periode des 18 Jahrhunderts verkannt worden. 
Einige wagten so gar die thörichte Behauptung, 
daß der Landprediger in Ansehung der Religion nur 
so viel zu verstehen brauche, um eine Predigt aus
wählen und vorlesen zu können. (!!!)

K. F. Bahrdt über daS theologische Studium auf Universi, 
täten. Berlin 1785. 8- I- H. Eampe's iweckmäßigere 
Vorbereitung derer, welche bestimmt sind, Landprediger 
zu werden, in seinem Fragmente über einige verkannte, 
wenigstens ungenutzte, Mittel r»r Beförderung der In» 
dustrie. Wolfenb. 1786.

Ueber die Bildung und Bestimmung des Landpredigers, auf 
Veranlassung der Eampischen Fragmente über die Mittel 

rur
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zur Beförderung der Industrie und des öffentlichen Wohl« 
standes, steht im Journal für Prediger Band ,9. Et. r 

Seite 129-196.
«llg. deutsche Biblioth. Band 84. Seite 592 und folgend. 
Versuche über den Landprediger. Für einige Leser der Frag« 

mente des Herrn RathS Campe. Erstes Stück. Han« 
nover 1787-

Au» ein Wort über Bildung und Bestimmung künftiger 
Landprediger. Koburg 1788« (.3^ Bogen).

AuS andern Gründen thaten einige Männer den Vorschlag, 
den Predigern manchen Theil gelehrter Kenntnisse zu er» 
lassen, wenn sie es durch andere Vorzüge, z B. Welt« 
kennlniß, ersetzten Joh. Fried. Jacobi's Vermischte Ab« 
Handlungen. Zweite Sammlung. Aufs- 5. 6- und 7.

Briefe über die Jacobischen Gedanken, die Erziehung der 
Geistlichkeit und die Gelehrsamkeit betreffend. Lübeck und 
Leipzig 1768-

Die Sache der Gelehrsamkeit vertheidigt Nösselt kurz und 
gründlich in seiner Anweis. zur Bild, angeh. Theologen.
B. 1. Halle 1791. Einleitung. Seite 1-52-

Da die Wissenschaften einen so großen Umfang ha
ben, so wird die Frage, welche Kenntnisse der künftige 
Prediger einsammeln soll, durch die wesentliche Be
schaffenheit seines Amts, durch seine körverlichen und 
geistigen Kräfte, und durch seine Neigung bestimmt.

2) Eben so nothwendig ist aber auch die Kunst, das
jenige, was die Schätze der Gelehrsamkeit enthal, 
ten, zum allgemeinen Beßten anwenden und be

nutzen zu können. Denn der Prediger soll prakti
scher Religionslehrer und für manche Beziehungen 
seines Amts ein thätiger Geschäftsmann seyn.

H9.
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§. ny.
Hülfe r und DorbkttikungSwissenschafttN. Sprachen.

i) Studium der deutschen Sprache ist unentbehrlich. 
Die vorzüglichsten hieher gehörigen Schriften nennt 
Nösselt in s. Anweis. z. Bild, angeh. Theologen. 

B. i. 2 Anst. Seite 107-118. — Thieß in f. 
Anl. zur Bild, öffentl. Neligionslehrer. 1802. §. 35-, 
und Aug. Herm. Niemeyer in seinen Grundsätzen 
der Erziehung und des Unterrichts. Halle 1796. 
Seite 40Z - 482.

.2) Nächst der deutschen Sprache ist die lateinische al- 

Gelehrtensprache dem Prediger unentbehrlich. Nös, 
seit im angeführten Buche. Band i. Seite 139- 
157. — Thieß im angef. Buche. §. 4z.

3) Griechische Sprache ist theils wegen des Neuen 
Testamentes, theils wegen der lateinischen Sprache, 
theils an und für sich als Bildungsmittel nothwene 
big. Nösselt am angef. Orte. Seite 153 u. folg. 
Thieß am a. O. §. 42.

4) Die Hebräische Sprache ist dem Prediger, wenn 
er auch alle andere Rücksichten aus der Acht läßt, 

allein schon aus der Ursache nothwendig, damit 
er das N. T. richtiger verstehen könne. Nösselt am 

a. O. Seite 171 - 186.

z) Die chaldäische, syrische und arabische Sprache 
gewähren in vielen Beziehungen die schätzbarsten 
Vortheile. Nösselt, am ang. O.

Sur großen Erleichterung in Erlernung des Arabischen die
nen Will). Friederich Hetzels, Erleichterte Arabische Gram» 
matik, nebst einer kurzen Arabischen Chrestomathie, zur 

Uebung



r90 Achter Theil der Pastoraltheologie.

Uebuvg im Lesen und Uebersetzen. Jena 1776. — 
W Fr. Hezcl's Anweisung zur Arabischen Sprache, bei 
Ermangelung alles mündlichen Unterrichts, nach des Der, 
fassers Erleicht. Arabischer Grammatik und Chrestomathie. 
Erster Theil. Leipzig 178g. Zweiter Theil 1785.

Für die Erlernung der hebr. und verwandten Sprachen ist 
zu empfehlen: Handbuch der Hebräischen, Syrischen, 
Ehaldäiscben und Arabischen Grammatik. Für den An, 
fang der Erlernung dieser Sprachen bearbeitet, von Io, 
haun Severin Vater. Leipzig izsr. gr. 8- — Arabi, 
sches, Syrisches und Chaldäisches Lesebuch, das Arabische 
größtentheils nach bisher ««gedruckten Stücken mit Der, 
Weisungen auf die Grammatik, und mit erklärenden Wort, 
registern, herausgegeben, von v. Fried. Theod. Rmk, 
und Joh. Sev. Vater. Leipzig 1822.

Daß der Prediger in Lagen kommen könne, in 

welchen ihm die Kenntniß des Nabbinischen sehr nützlich 
wird, lehrt die Liturgik, erste Hälfte der Pastoralth. 
§. 20Z - 208.

6) Von den lebenden Sprachen ist die Kenntniß der 
französischen dem Manne, der auf Bildung An
sprüche macht, unentbehrlich, und die Kenntniß 
der englischen und italiänischen in manchen Nücksich, 

ten sehr Vortheilhaft.

§. 120.

Fortgesetzte Akzriüe -er Hülfswissenschüftm.

Die Universalgeschichte nebst der Geographie wird 

bei jedem Studierenden als eine nothwendige Kenntniß 
betrachtet. Ohne sie, so wie auch ohne Chronologie kann 
der Theolog die Bibel nicht verstehen. Da der Theolog 

nach 
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nach Endigung der akademischen Laufbahn als Hauslehrer 
und Hofmeister gewöhnlich einige Jahre ausfüllt, so tre, 
ten für ihn noch besondere Ermunterungen ein, Kenntnisse 
dieser Art sich reichlich einzusammeln. — Nutzen der 
Litterairgeschicbte. —

Die Naturlehre und Naturgeschichte biethen dem 
künftigen Prediger wesentliche Vortheile dar.

Die Schriften für den Elementar, Unterricht in diesen ge
nannten Wissenschaften werden von Niemeycr, Grund
sätze der Erziehung und deS Unterrichts angezeigt. Die 
vollständigere neuere Litteratur liefert das Jenaische Ne, 
pertorlum, und ältere und neuere Litteratur findet man 
in akademischen Compendien, z V. des Crrleben, Lich, 
tenbergs, Blumenbachs, GaltererS und And.

Mathematische Wissenschaften wurden schon früh zum Vor
theile der biblischen Angaben angewandt. (Joh. Jac. 
Schmidts Biblischer MathrmaticuS, oder Erlauterung 
der Heil. Schrift, aus den Mathematischen Wissenschaft 
ten der Arithmetik, Geometrie, Static, Architektur, 
Astronomie, Holographie und Optik, mit nöthigen Ku
pfern ---- Iüllichau ,7Z6. gr. 8. -- )

Davon aber auch abgesehen, so bleibt die Mathe, 
matik ein für die Schürfung des Verstandes nothwen
diges Hülfsmittel. Jeder Theolog müßte wenigstens 

die reine Mathematik studiert haben.

§. 12 l.

Schöne Wissenschaften uns Philosophie.

r) Unter dem Ausdrucke schöne Wissenschaften, ver
stehet man gemeiniglich Poesie und Beredsamkeit. 
Zur Poesie werden alsdann die Fabel und die poeti» 

sche 
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fche Erzählung, die Idylle, das Epigramm, die 
Satyre, das Lehrgedicht und die Epistel, die 
Elegie, die lyrische Poesie, das Heldengedicht, 
das poetische Gespräch, die Heroide, die Kantate, 
das Lustspiel, das Trauerspiel, die Oper; und zur 
Beredsamkeit die Schreibart der Briefe, der Dia

log, die Schreibart der Abhandlungen und Lehr

bücher, die historische Schreibart, und der Ver

trag der Rede gerechnet.
Entwurf einer Theorie und Litteratur der schönen Wissen

schaften. Von Ivh. Joachim Eschenburg. Berlin und 
Stettin l78z. gr. 8- (Empfiehlt sich durch Reichthum 
der Litteratur über alle genannten Fächer.)

Kant verwirft den Ausdruck, schöne Wissenschaft, 

Critik der Urtheilskraft. Berlin und Libau 1790. Sei

te 174. 175, und wählt dafür die Bezeichnung, schöne 
Künste. Nach seiner Eintheilung Seite 202-2H giebt 

es nur dreierlei Arten schöner Künste, i) die redenden 
Künste, Beredsamkeit und Dichtkunst, 2) bildende Kün
ste, Plastik und Mahlerei, Z) die Kunst des schönen 
Spiels der Empfindungen. Man mag nun den Aus
druck, schöne Wissenschaften, als den gewöhnlichen, 
oder die Bezeichnung redende schöne Künste vorziehen, so 
dleibt die Sache dieselbe. Das Studium der Bered
samkeit und Dichtkunst stehet mit dem theologischen Stu- 
dium in der genauesten Verbindung, und muß daher 
von dem künftigen Prediger eifrig getrieben werden. 

Ohne ästhetische Bildung wird er die Religion und 
Moral weder populär, noch mit Würde, noch mit 

Lebhaftigkeit vorzutragen wissen.

2) Eben
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L) Eben so nothwendig ist das Studium der Philoso

phie, weil ohne sie kein richtiges, deutliches, und 
systematisches Denken statt findet. Wie kann, um 
nur eins zu nennen, der Katechet seinen Unterricht 

mit der gehörigen Präcision ertheilen, wenn er die 
Begriffe v'^n Seele/ Wesen, Kraft, Vermögen, 
Körper u. s. f. nicht bestimmt aufgefaßt hat?

Philosophie ist die Vernunfterkenntniß aus Be
griffen , im Gegensatze gegen die Mathematik, 
welche die Vernunfterkenntniß aus der Construction 
der Begriffe ist.

Emmanuel Kant s Logik, ein Handbuch zu Vorlesungen. 
Königsberg i8so. (Herausgegebeu von Gottlob Benjam. 
Iäscbe) Seile 22- Mehrere Definitionen stellt Neeb auf 
in seinem durch Gründlichkeit und Litteratur sich empfeh
lenden System der kritischen Philosophie, auf den Satz 
deS Bewußtseyns gegründet 2 Theile- Bonn und Frank» 
furr 1795. 1795. daselbst Theil e. Seite l-6.

Die Philosophie wird in die formale, wozu trans

scendentale und analytische Logik gehört, und in die ma» 
terielle Philosophie eingetheilt, welche die niedere und 
höhere Metaphysik des Gegebenen (allgemeine Erschei
nung-lehre, allgemeine Körperlehre z. B. Mechanik, 

transscendentale und rationale Psychologie u. s. f.) und 

die Metaphysik der Sitten unter sich begreift.

Hierbei Anleitung, in welcher Ordnung die philo
sophischen Wissenschaften studiert, und die Schriftsteller 

gelesen werden müssen»

Gräffe's pastoraltheologie tl. N K. rs-.
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K. 122.

Theologische Wissenschaften.

Diejenigen Wissenschaften, welche den Theologen 
in den Stand setzen, die Aufgaben und Forderungen des 
christlichen Predigtamts als denkender Mann zu lösen 
und zu erfüllen, heißen theologische Wissenschaften.

i) Exegetische Theologie umfaßt die Kritik des Tex

tes, die historische und eigentliche Erklärung der 
Bibel, nach allen Unterabtheilungen.

2) Systematische Theologie K. s) Natürliche und ge» 
offenbarte Religion b) Dogmatik c) Polemik 
<S) Symbolik. L. «) Christliche Sittenlchre, b) Car 
suistik, c) Asketik, 6) Mystik.

Z) Historische Theologie. ») Allgemeine NeligionSge, 

schichte, b) Besondere Neligionsgeschichte «) der 

vom Christenthume unterschiedenen Religionen 
/Z) des Christenthums, Kirchengeschichte mit ihren 
mannichfaltigen Unterabtheilungen.

Was die Litteratur dieser Nummern betrifft, so ist bat 
beßte schon mehrmals gerühmte Werk, Joh. Aug. 
Nöffelt Anweis. z. Kenntniß d. besten allgemeiner» Bücher 
in allen Theilen d. Theologie. Vierte Aufl. Leiptig rzso.

4) Pastvraltheologie. Sie enthält, wenn sie vollstän
dig seyn soll, a) Homiletik, b) Katechetik, 
e) Volkspädagogik, st) Liturgik, e) Seelsorge,
5) Administration der Pfarr - und Kirchengüter, 
x) die Lehre vom Betragen des Predigers in beson
dern Verhältnissen, K) die Lehre vom innern und 
äußern Berufe, L) das Kirchenrecht.

§. I2g.
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§. I2Z.

«"zeigt der Kennmissc, Sie man in neuern Zeiten dem kandpredise»' 
empfohlen hat.

Dem Lanbprediger hat man in neuern Zeiten 

nach Vahrdt's und Campe's Vorschlägen, zu viel 
heterogene Beschäftigungen aufbürden wollen. Er sollte 

bloßes Werkzeug für irdische Bedürfnisse werden, und 
man bedachte dabei nicht, daß die geistige Cultur des 
Menschen unter solchen Projekten unaussprechlich lei
den würde.

i) Praktische Kenntniß der Oekononne ist wegen der 

Administration der kirchlichen Grundstücke (s. Th. 6, 

der Pastoraltheol.) dem Prediger zu empfehlen. 
Diese Kenntniß kann sich der Theolog nebenher durch 
Lectüre, Gespräche und eigene Versuche erwerben. 
Wenn das eigene Interesse Hinzutritt, so lassen sich 
diese Sachkenntnisse leicht sammeln. Mir sind 
mehrere Prediger bekannt, welche von der Land
wirthschaft gar uichts wußten, aber durch die Noth 
gereiht aus Mayer's in Kupferzeit Schriften die 
Landwirtbschaft studierten, und in kurzer Zeit Mu, 
ster in der ökonomischen Behandlung ihrer Grund

stücke wurden. Was werden denn nicht diejenigen 

leisten, welche schon vorher gelegentlich manche 
ökonomische Einsichten sich erwarben?

S) Soll der Prediger anf dem Lande ein Artzt 
seyn?

Nach einigen Freunden der Projecte soll der Pre
diger auf dem Lande die Stelle des Artzteö, des 

Accoucheurs, und des WimdartzteS verwalten«
N - Die,
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Dieses Project ist von allen Seiten betrachtet thö
richt und widersprechend. Die Arzeneikunde setzt so 
viele verschiedene und mannichfaltigc Kenntnisse und 
Uebungen voraus, daß, äußerst seltene Fälle ab
gerechnet, der Prediger entweder als Prediger 
oder als Artzt dem gemeinen Wesen schädlich han

deln wird.
Anstatt dessen ist der Rath vernünftig, uud aus

führbar, welcher den jungen Theologen die Ein- 
sammlung allgemeiner medicinischer und diätetischer 
Kenntnisse empfiehlt, daß sie in Zeiten dringender 
Noth einen Rath geben, und an den Artzt einen 
Krankenbericht aufsetzen können. Auf eigentliche 

Euren müssen sich Geistliche nicht einlasscn, aber 
wohl mit den Hülfsmitteln bekannt seyn, einen Er, 

stickten, Erhängten, und Erfrornen, bis ein Artzt 

herbeigehohlet werden kann, auf die rechte Weise 
zu behandeln. In dieser Rücksicht sind auf einigen 
Universitäten für Theologen besondere medicinische 

Collegia angeordnet worden. Im Hessendarm, 
städtischen verordnete der Landgraf Ludwig in Rück
sicht der Schädlichkeit und der Betrügereien der 
Quacksalber und Landstreicher, daß künftig kein 

junger Geistlicher eine Pfarre erlangen könne, der 
nicht im letzten Jahre seines akademischen Aufent
halts ein Eollrgium über Tissot's Handbuch für 
das Landvolk gehört habe. Krünitz Land, Pfarrer 

S. 40.
Scherf Archiv der Medicin. Policei --------P. 4. Abtheil. t. 

Leipzig 17S5. gr. 8- Seile 54 und folg.

Ehr.
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Cl>r Job. Nud Christian! Ueber die Bestimmung, Würde 
und Bildung chnstlicher Lehrer. Schleswig »789.

Witunberg. Wochenblatt vom I. 1792- Sl. 44- S- 349. 
folg.

Almanach für Aerzte und Nicttärzte, Jahr »787- S. lLS. 
folg.

Der Sammler, eine gemeinnützige Wochenschrift. Chur 

1780. Seite 209-220. Jahrgang 2. Stück 27, 28: 
Ueber die Frage, ob es rakhsam sey, daß sich die Herren 
Landgeistlichen bei uns der medicinischen Praris anneh« 
men von Hrn. Pfr. B. und P. von Benekendorf Grab 
der Chikane. zB 1785- gr-8 Seite 80Z-809.

Olla Potrida, Jahr 1786. St. 4- Seite iZl-lZ6.
3) Die Vieh-Arznei - Wissenschaft wird dem Land

prediger von Krünitz in s. Land - Pfarrer Seite 
49-56 dringend in Ansehung des Nutzens empfoh, 
len. Allein eine gründliche Kenntniß dieser Wissen
schaft setzt zu viele anderweitige medicinische Ein
sichten voraus, und daher leidet dieser Rath gro
ße Einschränkungen.

4) Einige Kenntniß der Rechtswissenschaft ist in so 
fern nothwendig, als der Prediger dadurch in den 
Stand gesetzt wird, vielen Processen vorzubeugen, 
einen guten Rath zu ertheilen, und den Unterricht 
der Schuljugend in den Landesgesetzen zu befördern.

S. Lh. 3 der Pastoralth. §. 150.

§. 124.
Keschicklichkeiten und Fettigkeiten.

Die Fertigkeiten, die man bei dem Prediger theils 
fordert, theils erwartet, theils mit Lobe bemerkt, las
sen sich bequehm auf folgende drei Classen zurückführen.

N 3 r) Dir 
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i) Die unentbehrlichen, d. h. solche, deren Mangel 

vorn Predigtamte ausschließt. Dahin gebört s) die 
Kunst oder Fertigkeit im deutschen mündlichen und 
schriftlichen Vertrage. Ohne Fertigkeit im Predi
gen, Katechismen, und öffentlichen Reden kann 
kein Prediger sein Amt vermalten, Der Prediger 
muß oft auch unvorbereitet reden, und man kann 
von ihm verlangen, daß er auch da deutlich, or
dentlich und zweckmäßig sich auodrücke. — Es soll 
Prediger geben, die im Beichtstühle ihre Anreden 

vom Concepte ablescn. b) Fertigkeit im Uebersetzen 
des N. T. muß man von jedem Prediger fordern. 
Nachsicht in dieser Forderung von Seiten der Obern 
ist dem Staate und der Kirche äußerst nachtheilig. 
c) Gründliche Kenntniß der Glaubens - und Sitr 
tenlehre, Bekanntschaft mit den Hauptbegebenhei» 

ten der Kirchengeschichte, und genauere Kenntniß 
, der Pastoraltheologie. r!) Verstehen des Lateini

schen, und Fertigkeit im schriftlichen lateinischen 

Ausdrucke. Das letztere unter andern auch deswe
gen, weil oft lateinisch abgefaßte Scheins und 
Certisicate, von denen sehr viel abhängt, in entfernte 
Länder ausgestellet werden muffen, ö) Eine beutr 
liche leserliche Hand zu schreiben wird wegen der 
Kirchenbücher unentbehrlich, welche auch noch von 
der Nachwelt gebraucht werden müssen, k- Rechnen.

Z) Nothwendige Gefchicklichkeiten, d. h.'solche, deren 
Besitzer auf die vorzüglichern Pfarrstellen befördert 

zu werden verdienen, sind außer den unter der 
ersten Nummer genannten Fertigkeiten n) Gewand» 

heit
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heit im Versieben und Ucbersetzen des A. T. Einesi 
noch höhcrn Grad der Auszeichnung würde der 
verdienen, welcher mit der hebräischen Sprache die 
Kenntniß der syrischen, chaldäischen und arabischen 
Sprache verbände. K) Fertigkeit in Uebersctzung 
der griechischen Profanscribenten. c) Gewandheit 

im lateinischen mündlichen Ausdrucke, ä) Gelehr
tere Kenntniß der theologischen Wissenschaften

122. e) Bekanntschaft mit der Philosophie, den 
schönen und den Vorbereitungs > Wissenschaften 

überhaupt.

L) Nützliche und angenehme Geschicklichkeiten. «) Die 
nützlichen sind diejenigen, welche entweder den 
Kirchen, oder der Gemeinde und ihren einzelnen 
Mitgliedern, oder, den Predigern Vortheile bringe». 
Dahin gehören die §. 123 genannten Einsichten, 
Kenntnisse der Baukunst, des Orgelbaues u. s. f. 
b) die Fertigkeiten in der Tonkunst, Zeichenkunst, 
Mahleret n. s. f. machen die Classe der angenehmen 
aus. — Von dieser zten Classe gilt die allgemeine 
Erinnerung, daß man die Forderungen nicht über« 
treiben dürfe, und man es der Wahl und Neigung 

eines Jeden überlassen müsse, welches Nebenstudium 

er ergreifen, und wie weit er es hierin bringen 
wolle. Wenn der Theolog in Ansehung der bei, 
den ersten Classen sich auszeichnen will, so be
greift diese Bemühung schon an und für sich einen 
solchen Aufwand von Zeit und Kräften, daß ihm 
wenig Mu-e übrig bleiben wird, in andern Fächern 

N 4 außer-
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außerhalb der angegebenen Grenzscheidung etwas 

vorzügliches zu leisten.

§- I2Z.
llk. Ausbildung vrM, der sich dein geistlichen Stande wiedmet, im 

Knabenalter,

Es frägt sich nun, welches der beßte Weg sey, 

den man zu nehmen habe, um den künftigen Prediger 
für seinen Beruf gehörig auszubilden. Es ist aus mehr 

reren Ursachen vortherlhaft, wenn schon im Kindes - und 
Knabenalter vom ersten bis 8ten Jahre auf die künf
tige Bestimmung Rücksicht genommen wird. Das was 
die Pädagogik überhaupt von der Erziehung lehrt, 
wird hier vorausgesetzt. Hieher gehören nur die Erin
nerungen, welche sich auf die Erziehung des dem theo
logischen Studium gewiedmeten Knaben besonders der 

ziehen,
I) In Ansehung des Physischen werde eine besondere 

Aufmerisamkeit auf die Gesundheit gerichtet. Denn 

der Prediger muß zu bestimmten Zeiten auftreten, 
schnelle Abwechselungen der Hitze und Kälre ertra
gen, und überhaupt Herr seines Körpers seyn.
Das Kind gewöhne man, so bald es vernehmliche 
Töne hervorbringt, zur reinen deutlichen Aus, 
spräche, Sobald das Kind den Anfang macht, 
etwas wieder erzählen zu wollen, so leite man es 
Unvermerkt zu der Fertigkeit, sich ordentlich auszu- 
drücken, und dulde kein Stottern, Verschlucken 
der Sylben, kein Angewöhnen besonderer Mienen, 

Und Stellungen.
2) In
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2) In Ansehung der intellektuellen Bildung muß der 
Unterricht mehr Spiel alö Ernst seyn. — Man 
beschäftige das Kind und den Knaben auf die Wei

se, daß viele Sachkenntnisse beigebracht werden. 
So kann man, um den Grund zu ökonomischen 
Kenntnissen zu legen, dem Knaben ein Stück des 
Garten zu seinem ausscblieslichen Gebrauch einräu- 
men, ihn pflanzen, säen, Bäume setzen lassen, 
u. s. f. — Den Anfang nöthiger Fertigkeiten 
mache das Zeichnen, wozu die Kinder ohnedem die 

größte Neigung haben. Mit dem Ende des sechs

ten Jahrs muß der Knabe lesen können. Da der 
Prediger öffentlich viel vorlesen muß, so ist dieser 
Punkt von Wichtigkeit, Das Zeichnen wird die 
Fertigkeit zu schreiben sehr erleichtern. — Im 7ten 
und 8ten Jahre muß schon der Anfang mit dem 

Lateinischen gemacht werden. Der Lehrer kann diese 
Beschäftigung dem Knaben sehr angenehm machen.

z) In Ansehung des Begehrungsvcrmögens gewöhne 
man den Knaben zur Genügsamkeit, Frugalität, 
und Kunst zu entbehren. Damit die Ordnungsl 
liebe einheimisch und habituell werde, so trage man 
dem Knaben bestimmte häusliche Geschäfte auf, 

über deren Verwaltung er Rede und Antwort ge

ben muß — Um die dem Prediger nachteilige 
Blödigkeit und Schüchternheit zu verhüten, so führe 
man ihn zu Zeiten in größere Gesellschaften. — 
Eltern und Erzieher können viel thun, um eine 
Vorliebe für den geistlichen Stand (§. 117. N. b.) 
zu erwecken.

N 5 §. 126.
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§. I2Ü.
Der künftige Prediger als Schüler und Gymnasiast.

Diest Periode umfaßt den Zeitraum vom 8ken bis 
zum Losten Jahre. Unvermerkt wäre nun der Knabe 
zu einer bestimmten Ordnung der Unterrichtsstunden 
rrbergegangen. — Für den Zeitraum vom zten bis 
lüten Jahre sind Sprachkenntnisse, und besonders die 
Erlernung der lateinischen und griechischen Sprache 
die Hauptsache, und Sachkenntnisse, ;. B. naturkistor 
rische, Nebensache, die in Nebenstunden, und gelegent
lich bei der Lesung der Auctoreu eingeschaltet werden 
können. Die lat. Sprache, und, wenn der Unterricht 
bis so weit fortgcgangen ist, die griechische Sprache 
rnuß täglich den Schüler in mehreren Stunden beschäf
tigen, da es für die Geographie, die Naturlehre, die 

Geschichte, die Naturgeschichte hinlänglich ist, wenn 
für jeden Theil dieses Elementarunterrichts wöchentlich 
eine oder zwei besondere Stunden bestimmt werden. — 
An und für sich betrachtet wäre es für die Geschmacke 

brldung besser, wenn mit der Griechischen Sprache, 
und nicht nnt der lat, der Anfang gemacht würde. ES 
flehen aber zu viele Hinderungen entgegen. — Uebun
gen in der Kalligraphie sind nothwendig, so wie auch 
die Uebungen im Memoriren, Declamiren, und schrift

lichen Aufsätzen.
Daß die moralische und religiöse Bildung die größte 

Aufmerksamkeit der Lehrer beschäftigen müsse, bedürfte 

für diesen Zeitraum kaum einer Erinnerung, wenn nicht 
so viele Lehrer die unverzeihliche Sünde begierigen, 
durch ihr Leben, und durch ihre Worte das Interesse für 
die Religion zu schwächen. Wenn
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Wenn die Eltern Vermögen genug hätten, einen 
geschickten thätigen Hauslehrer zu besolden, so würde 
ich ihnen den häuslichen Unterricht anrathen, bis ihre 
Söhne das i7te Jahr erreicht hätten. Dann wäre es 
aus vielen Ursachen, (z. B. sich selbst in der größer» 
Welt beherrschen zu können) den Schülern Vortheilhaft, 

das iZte und rxteIahr auf einem zweckmäßig eingerich
teten Gymnasium zurück zu legen. Mit dem Ende de- 
lyten Jahres müßte der künftige Prediger so weit gekom
men seyn, daß er folgende Vorzüge mit sich vereinigter 
3) Vollkommene Kenntniß der deutschen Sprache b) Ge

schmacksbildung c) Gründliche Kenntniß dxr lat. und 
griechischen Sprache, worin der Gymnasiast die deß- 
tcn Schriftsteller (z. B. Homer, Pindar, Aeschylus, 
Sophokles, Euripidcs, Hervdot, Senophon, Plato 
u. f. f. Virgil, Horaz, Cicero, Livius, Cäsar, u. s. f.) 
gelesen, und sich dadurch die Fertigkeit lateinisch zu 
reden und zu schreiben erworben haben müßte. 6) Kennt, 
niß der hebräischen Sprache, e) Fertigkeit französisch 
zu reden und zu schreiben. 5) Elementarische Kenntniß 
der reinen Mathematik, der Geschichte, der Geogra
phie, der Naturlehre, Naturgeschichte und Technologie.

Die pädagogischen Schriften über die §. 125., 126 berührten 
G-genstaude findet man in der pädagogischen Litteratur, 
Jena und Weimar von den Jahren Z785 -1790 und von 
179'- 1795-

Mehrere beträchtliche neuere und ältere Schriften nennt 
Thieß Ankeit. z. Bild. d. äffentl. Religionslehrer, izor. 
Seile zrü bis z6».
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127.
Der künftige Prediger auf der Universität.

Ob es gleich möglich ist, daß der künftige Predi
ger von einem einzelnen Manne für das Predigtamt anst 
gebildet werde, (wie eö in Nordamerika aus Mangel an 
öffentlichen Anstalten geschieht, vergl. Ueber die Deut
schen in Nordam. rika, vorzüglich in Hinsicht auf 
Schul« und kirchliche Einrichtungen, in den Monathli
chen Nachrichten von Kirchen und Schulsachen, heraus- 

gegeben vorn Herrn Abt Salfeld. 1803. Stück 5. Sei
te yZ und folg.), so bleiben doch gut organisirte Univer
sitäten die"beßten Anstalten für gelehrte Bildung. Ohne 
in das Speciellere einzugehen, mögen hier einige Hauptt 

erinnerungen zur Beherzigung vorgelegt werden.
i) Der Jüngling, welcher so wie §. 126 es fordert 

ausgerüstet die Universität betritt, wird bei gutem 
Willen und bei regelmäßigem Fleiße außerordent
liche Fortschritte machen.

2) Er setze die angefangenen Studien §. 126 wahrend 
der ganzen akademischen Laufbahn fort, und füge 
noch das Studium der englischen und italiänischen, 
und wenn eö irgend möglich ist, der syrischen, chalr 
dalschen und arabischen Sprache hinzu, Fleiß, 

Sachkenntnisse einzusammeln.
3) Exegetische Vorlesungen über die ganze Bibel 

müssen nothwendig gehört werden. Großer Nach
theil, wenn der Studierende keine vertrautere Be, 
kautschaft mit der Bibel von der Universität zm 
rück bringt.

4) Dar-
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4) Darüber, wie die theologischen Cvllegia gewählt 
und geordnet werden, entscheide das Princip K. uz, 
Gelehrsamkeit mit der praktischen Anwendungskunst 
verbinden zu müssen.

5) Was die praktische Ausbildung betrifft, so müssen 

die homiletischen, kstechetischen und Pastorali In» 
stitute mit gewissenhaftem Fleiße benutzt werden. 

Man sehe die classische Schrift: Ueber praktische Vordem» 
lungSanstalteu zum Predigtamt. Nebst einer Nachricht 
vom Königlichen Pastvraliustitut in Göttingen, von 
Heinrich Philipp Sertro. Göttingen 1783.

6) Ohne sorgfältige Vorbereitung auf die Vorlesun

gen, und ohne sorgfältige Wiederhohlung wird eS 
der Studierende nicht weit bringen. — Er hüte 
sich vor den Vorurtheilen, daß er noch Zeit genug 
habe; daß er schon genug wisse, und daher die eine 
oder die andere Stunde aussetzen könne; daß er 
vieles in den Candidaten-Jahren nachhvhlen könne, 
u. s. f. Diese Vorurtheile sind der Tod der gelehr
ten und praktischen Ausbildung. Nothwendigkeit, 
die Zeit haushälterisch einzutheilen.

7) Der Theolog kann nicht oft genug erinnert werden, 
die Gedächtnisübungen methodisch fortzusetzen. Er 

lerne viele kraftvolle Lieder auswendig. Ein Reich
thum memorirter Gesänge und Verse wird ihm 

künftig am Krankenbette die größten Vortheile ge, 
währen. Diese Art der Vorbereitung wird gewöhn* 
lich auf Universitäten vernachlässigt.

8) Nur der kann mit ausgezeichneten Folgen im Pre- 
bigtamte würken, der von der Universität ein reine- 

unbe-
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unbeflecktes Gewissen zurückbringt. Warnung vor 
>7 jeder Art der Ausschweifung. ,

Lbieß im angef. Buche. Seite 369-425.
Ueber die Anordnung eines theolog. Ephorats in Göttingen 

und eines exsiniui-i prsevii sehe man Salfeldö Beiträge 
V. 2. Heft 2. S- 222-2^.

§. 128.

Der künftige Prediger als Candidat, Hauslehrer und Hofmeifler.

Daß jeder Theolog die Zwischenzeit zwischen dem 
geendigten Universitätsleben und dem Eintritte in da- 
Predigtamt als Hauslehrer auöfüllen solle, scheint mir 
eine zu weit getriebene Forderung zu seyn. Wen seine 
Lage nicht dazu nöthigt, und dabei der Trieb zu den 

Wissenschaften beseelt, sollte man nicht zwingen, den 

Hauslehrerstand zu ergreifen. Die Abhängigkeit von 
den Eltern, die Beschwerlichkeiten, die mit der Erzie
hung einer oft zu verwilderten Jugend verbunden sind, 

und der Unterricht in den Elementarkenntnissen schaden 
dem Fortschreiten in den eigentlichen theologischen Stu
dien zu sehr. Wer aber ohne einen bestimmten Ge- 
schäftszwang als Eandidat leben will, muß nach festen 
Grundsätzen handeln können, um einen durchdachten 
Plan in der theoretischen und praktischen Fortbildung 

auszuführen.
Der Stand eines Hauslehrers und Hofmeisters hat 

inzwischen seine eigenen Vortheile, durch die er sich be
lohnt. Dahin ist zu rechnen s) abgenöthigte Wiederhol)» 

lung der Elementarkenntnisse; b) Gewöhnung an eine 
bestimmte Tagesordnung; c) nähere Veranlassung, nach 

an- 
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andern Menschen sich zu richten, und in die Zeiten sich 
zu schicken ; 6) Uebung in dem Geschäfte der Erzie
hung; e) Einsammlung mancher speciellen Erfahrungen, 
die Psychologie, und den Umgang betreffend.

Die allgemeine Regel für den Candidaten ist, seine 
Zeit zur nähern Vorbereitung auf das Prcdigtamt weise 
zu nützen. Die besondern Regeln haben e- mit der 
Lcctüre, mit der Wahl des Umgangs, mit der Vorsich
tigkeit des Wandels, mit den homiletischen und kateche- 
tischen Uebungen, und mit den Vorbereitungen auf 
Liturgik, Volkspädagogik, Seelsorge und auf die übri

gen Theile der Pastora'theologie zu thun.
Briefe über zweckmäßige Benutzung der Kaudidatenjahre alS 

Zubereitung zum Predigtamte. Ein Lesebuch für Kandi
daten des Predigtamts, oder solche, die es noch zu wer
den wünschen, von H. F. Nehm. Gotha »799.

Im Hannoverischen mögen die Candidaten über ihre Lectüre, 
und die Wahl ihrer Beschäftigungen Berichte eiusenderr. 
Eons. Ausschreiben vom 28 Jan- ,796. Salfeld's Bei
träge Band r. H. 2. Seite z-z-195, und Bands. 
H. 4. Seit- 40,-434.

Ausführbare Borschläge zu Amtsvvrübunqen der Kandidaten 
des Predigkamts, in den homiletisch, kritischen Blät
tern. B. 4. Seite lrz-»38-

Zweit
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Zweiter Abschnitt.
Aeußerer Beruf.

Z. I2Y.
i Nähere Vorbereitung in Ansehung des äußern Berufs, 

^^amit cs bekannt werde, wer den innern Beruf, 

d. h. die Tüchtigkeit und Würdigkeit, zum Predigtamte 
mit sich vereinige, und auf wen bei der Besetzung erle. 
diqter Stellen Rücksicht genommen werden müsse, so 

sind Prüfungen und Untersuchungen über die Kenntnisse, 

die Lehrfahigkeit und den Lebenswandel der Eandidaten 
angeordnet. Im Hannöverischen sind für die Candida» 
ten zwei Prüfungen festgesetzt, nehmlich daS tentsmen, 
welches nach zurückgelegtem 2Ztem Jahre, und das exa- 
men rigorofum, welches etwa im 28ten Jahre erhalten 
werden kann. Weil von den Stunden dieser Prüfungen 
die Beförderung abhängig ist, so zeigt sich bei den mei
sten Eandidaten eine große Furchtsamkeit. Wer die Er
innerungen §. HZ-128 mit Fleiß befolgt hat, oder be
folgen konnte, hat es nicht im mindesten nöthig, vor der 
Prüfung zu erschrecken. Wer in einigen Punkten zu
rückgeblieben ist, wende, so bald er die Universität ver, 
lassen bat, die Eandidaten-Jahre dazu an, nach einem 

festen Plane die Collegia zu wiederholten, und auf den 
Lag der Prüfung sich vorzubcreiten. Je näher der 

Tag
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Tag heranrückt, um desto mehr will noch die Eilfertig
keit alles verschlingen, und dies haftet gerade am we

nigsten, weswegen der Rath gegeben werden muß, diese 
Unruhe zu entfernen, und mit dem was eine regelmäßit 
ge Vorbereitung leisten konnte, ausgerüstet und zufrie» 
den, dem Prüfuugstage entgegen zu gehen. — Mir 
find Candidaten bekannt, welche aus Furchtsamkeit sich 
eine längere Zeit zur Vorbereitung nehmen wollten, dar
über ein Jahr nach dem andern sich zu melden aufschoL 
den, und zuletzt als Candidaten in einem 60 oder 70 jäh» 

rigen Alter starben. Deswegen stehe hier der Rath, 

mit dem Gesuche zum Tentamen hinzugelassen zu werden 

nicht zu warten, sondern den gesetzlich erlaubten Termin 
zu benutzen.

iZo.
Lenramen uns Examen.

Manche empfinden, wenn sie sich auch gutvorberek- 
tet hatten, dennoch, so bald die Stunde der Prüfung 
herangerückt ist, Anwandlungen einer nachtheilig wür» 
kenden Furchtsamkeit. Um dieser entgegen zu arbeiten, 

bemerke ich folgendes.
i) Die Gegenstände der Prüfung sind für das Tcn> 

tamen gewöhnlich Exegese, Dogmatik, Moral, 

Kirchengeschichte, Predigt und Katechisation; und 
für Examen, welches zwei geistliche Rathe zu 
verrichten pflegen, außer den vorhin genann
ten Stücken, die Pastoraltheologie nach mehreren 

Theilen.

Graffe's pastoraltheologie tt. O s) Der
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2) Der Candidat betäube sich nicht selbst durch die 
Vorstellung, als ob von ihm gefordert würde, daß 
er Alles bis auf die geringsten Kleinigkeiten wissen 
solle. Es hat vielmehr mit den Prüfungen eine 
andere Bewandniß. Die Examinatoren wollen er- 
forschen, ob §. IL4 die unentbehrlichen und noth, 
wendigen theologischen Kenntnisse und Fertigkeiten 
da Und. Wenn auch der Candidat nicht jede Frage 
beantworten kann, so zittere er darüber nicht, in, 

dem die Hauptsache darauf vielmehr ankömmt, ob 
er über das Gebieth der Wissenschaften nachge, 
dacht, und einen solchen Grund der Kenntnisse gelegt 
Habs, daß er auf demselben weiter fortbauen könne.

2) In der Regel sind doch, wie so viele Consistoria 
es beweisen, die Consistoria!» Rathe billig denkenöe 

Männer, die es wohl beurtheilen können, wie weit 
es ein junger Mann in den verschiedenen Fächern 
bei den eingetretenen Hinderungen des Informator- 
lebens, der Krankheiten, des Büchermangels u. s. f. 
gebracht haben kann.

Zuschrift an Theologie studierende über die sicherste Darbe- 
reituna zum Tramen, und die zweckmäßigste Benutzung 
der Tandidalenjahre. Nebst einem Abdrücke der neuesten 
Instructivn der Conststoricn über die theologischen Prü, 
fungen in sämmtlichen preußischen Landen. Von 0. Au» 
sust Hermann Memeper, Consistorialrath und Professor 
der Theologie. Halle izol. — Die Instructiou ist vom 
12 Februar 1799.

Eben desselben Briefe an christliche ReligionSlehrer. z Saunn» 
lunaen. Halle 1790.1797.1799. gr. 8. daselbst Samml-r. 
Brief. 1.

Ueber
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Ueber die Nothwendigkeit der moraliscken Verbesserung deS 
Predigerstandes, in der Cusebia. Herausgegeben von 
v- Heinr. Phil. Conr- Henke. Helmstadt 1796. Stück r 
Seite l-a6. - Von der Bildung der Prediger, Euse, 

bi«. Stücks. Seite 208-215»

I5l»
Anhalten nach den Prüfungen.

So wohl das Tentamen als auch das Examen zeigt 
dem Candidaten, worin es ihm noch fehlt. Er der 
nutze die gegebenen Erinnerungen und Rathschläge der 
Examinatoren gewissenhaft, und je näher der Zeitpunkt 

der Beförderung heranrückt, um desto mehr suche er, 
im Bewußtseyn des großen Berufs, an der moralisch- 
religiösen Bildung seiner Zeitgenossen zu arbeiten, die 
Vervollkommung seiner Kenntnisse, und Fertigkeiten. 
Er studiere besonders, worin die Lehrweisheit bestehe, 
suche den Umgang verständiger geschickter Prediger, 
und schildere sich im voraus die Situationen ab, 
wohin er versetzt werden könnte. Er studiere die Li- 
turgik, und entwerfe sich in den heitersten beßten 
Stunden, wo alle Seelenkräfte mit glücklicher Thätig, 
kett die Unternehmung begünstigen, Muster verschiede, 

ner liturgischer Formulare. Je mehr er mit Eifer an 

seiner moralischen Veredelung arbeitet, um desto mehr 
wird er Sinn und Kraft für seinen Wirkungskreis 
empfangen.

Jetzt kann er mit gutem Gewissen, wenn eine Va» 

canz entstanden ist, um die erledigte Stelle sich be
werben. Anweisung, wie eine solche Bewerbungs-

O 4 ' schrift, 



2iL Achter Theil der Pastoraltheologie.

schrift, die an höhere Collegia, oder an einen Patron 
gerichtet wird, abgefaßt seyn müsse.

Der Candidat, der den rechten Weg gieng, be» 
trübe sich nicht, wenn er die gesuchte Stelle nicht er
hielt, sondern er denke vielmehr, daß die Vorsehung 
ihm eine andere, ihm selbst und dem Wohl seiner künfti

gen Gemeinde angemessenere Versorgung aufbehalten 
habe.

§. IZ2.

!!. Der äußere Beruf selbst, nach seinen Destanvtheilen. 
Die rechtmäßige Wahl ober Ernennung.

Die Wahl und die Ernennung ist dann rechtmäßig, 
wenn diejenigen, welchen diese Befugniß zustehet, nach 
der Vorschrift der Gesetze ihr Recht ausüb.n, und dar 

her dem würdigsten zu der erledigten Stelle ihre Glim

me geben. Bei denjenigen Pfarrstellen, welche ein Pa- 
tronus vergiebt, geht erst eine Probepredigt vorher. ES 
entstehen hier für den Candidaten verschiedene Ge
wissensfragen: darf er, um den Patronus zu gewinnen, 
absichtlich solche Einkleidungen und Materien wählen, 
von denen er weiß, daß sie in dem Wählenden eine be
sondere Sensation erwecken, zwar für den Patronus, 
aber nicht für die Gemeinde ein näheres Interesse ha
ben ? Darf der Candidat, wenn die Gemeinden das 
Wahlrecht haben, die Probepredigt auf Rühruug aus

schließlichberechnen, und von Witwen, Waisen, Trüb» 
salen, sterbenden Kindern reden, damit die Versamm» 

lung in Thränen zerfließe? Darf er, wenn er sonst nicht 

memorirt hat, auch nicht willens ist, künftig seine Pre
dig»
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digten zu memoriren, die Prvbepredigt aus dem Ge
dächtnisse halten? Sind dies nicht feinere Bestechum 
gen? — Der Candidat erscheine in keinem erborgten 
bessern Lichte, als er würklich ist. — Er thue nichts, 
verspreche nichts, erschleiche nichts, wodurch die äußer
liche rechtmäßige Wahl vor dem Richtstuhl des Ge
wissens innerlich gesetzwidrig wird.

§- 133.
Vocativ» der Gemeinde.

Wenn bei den landesherrlichen Pfarrstellen nach den 

Prüfungen die Ernennung, und bei den Patronatstellen 

die Ernennung, die Präsentation und die Prüfung gesche, 
hen ist, so muß der Candidat eine Aufstellungspredigt 
vor der Gemeinde halten, wodurch entschieden werden 
soll, ob die Gemeinde mit den Gaben, dem Vertrage 
und Eigenschaften des Ernannten zufrieden ist. Dann 
stellt die Gemeinde einen Vvcations» Schein aus. — 
Die Kirchen - Ordnungen haben es ausdrücklich unter, 
sagt, in die Aufstellungspredigt etwas einzumischen, 
wodurch die Gemeinden gelockt und überredet würden, 
aus Nebenabsichten dem Predigenden ihren Beifall zu 
schenken. — Weigert sich die Gemeinde auf Befra

gen des Superintendenten, den Vocations - Schein aus- 

zustellen, so muß sie ihre Gründe angeben, warum sie den 
Aufgestellten zu ihrem Prediger nicht haben wolle. Die 
Einwendungen werden alsdann dem Consistorio zur Ent, 
scheidung berichtlich vorgelegt.

Erzählung verschiedener Auftritte, und der Gründe, 
aus welchen manche Gemeinden der Ernennung sich wü

Versetzten.
V 3 An-
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Angabe des Verhaltens, welches der Candidat in 
diesem Falle zu beobachten hat.

Zur Erfpahrung der Kosten wird, wenn die Ge
meinde den Candidaten kennt und ihre Zufriedenheit mit 
dem Gewählten bezeigt bat, die Aufstellungspredigt mit 
der Jntroduction verbunden. Angabe, wie dieser Schein 
der Gemeinde beschaffen seyn muß.

§. i34»
Won der Consirmation, Ordinarien und Jntroduction.

l) Wenn die vorher angezeigten Bedingungen erfüllt 

sind, erfolgt die landesherrliche Confirmation nach 
Ablegung des Huldigungs- Confessions - und Si

monie r Eydes. Nothwendigkeit dieser Anordnun
gen. Der Candidat mache sich vorher mit dem In

halte dieser Eydesformeln bekannt, damit er wisse, 
was er halten und geloben soll, und ob er die 
geforderten Aussagen und Unterschriften leisten 
könne. — Hierbei die besondere Untersuchung, 
was er zu thun habe, wenn er gegen den einen 
oder den andern Satz der symbolischen Bücher eine 

Bedenklichkeit hat.
Die bei Gelegenheit der Preisaufgabe der Schnepfenthaler 

Erziehungsanstalt herausgekommeuen Schriften über die 
Verpflichtung der symbolischen Bücher sehe man im Je» 
naischen N.exsrr. Jahr 1785 -1790, Kro. iz6r - L872. 
des Kep. rr. Forts. Weimar 1791 - ,795. ^ro. 1605 - i6rz.

Henke's Magazin für Religionsphriosophie. B. 3- 9.
B- 4. die. z.

2) Die Ordination ist ein feierlicher kirchlicher Ger 
brauch, durch welchen ein vocirter Candidat mit 

Auster
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Auflegung der Hände und unter Gebet der Kirche 
öffentlich zum Predigtamt für tüchtig erklärt, und 
ihm das Recht übertragen wird, alle Funktionen 
des Predigtamts zu verwalten. — Unterschied der 
Ordination von der Vocation. Alter, Noth, 
wendigkeit und Nutzen der Ordination. — Sie 

geschiehet gewöhnlich in der Hauptstadt einer Pro« 
vinz. — Es ist erforderlich, daß der, welcher 
ordinirt wird, eine bestimmte Parochie habe, bei 
welcher er die Ministerin! r Handlungen verrichtet. 
Ausnahme machen einige Gegenden, welche den 
geprüften und für tüchtig erklärten Eandidatcn die 
Ordination ertheilen, ohne ihnen eine bestimmte Par 
rochie zu übertragen. Eine solche Einrichtung ist 
zu tadeln, und sie müßte immer nur äusserst seltene 
Ausnahme bleiben. — Sich selbst kann, vermöge 
des Begriffs, Niemand ordiuiren.

Es ist wohl nicht leicht ein junger Mann, in 
welchem nicht verschiedene Gefühle und Rührungen 
entstehen sollten, wenn er nun am Ziele einer lan, 
gern Laufbahn eine Versorgung auf Lebenszeit er
hält, und vor dem Altare knieend unter Gebet 
und SeegenSwünschen zum Predigtamt eingeweihet 
wird. Die Gelübde der Nechtfchaffenheit, die er 

da in seinem Herzen vor Gott ablegt, überdenke 

er nachher öfters ernstlich, und benutze sie dazu, 
seinen Eifer für die Religion zu entflammen.

Eine vortrefliche Ordinations-Rede stehet in Herrn Abts 
Salfcld's Beiträgen Band i. H. z. Seite 36 r - 376: 
Bei der Ordination des zum Prediger der christlich evan»

O 4 gelisch»
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-elisch, lutherischen Gemeine auf dem Vorgebürge der 
guten Hoffnung berufeneu Caud. Hesse, bisherigen Leh
rers an der Königlichen Hofschule zu Hannover.

3) Die Introduktion, auch Investitur genannt, ist 
diejenige feierliche kirchliche Handlung, durch 
welche der vocirte, bestätigte und ordinirte Predie 
ger vom Superintendenten im Beiseyn des Pa
trons, oder einer obrigkeitlichen Person der versamt 
melten und dazu cingeladenen Gemeinde des Sonnt 

tags in der Kirche als ihr rechtmäßiger Prediger 

und Seelsorger vorgestellt, und nach Vorlesung des 
Sc-mnnstorii in alle Parochial - Rechte unter Gebet 
und andern Feierlichkeiten eingesetzt wird. — 
Nutzen dieser feierlichen Handlung für die Gemeint 
be, und für den Prediger selbst, indem die Ge

meinde an ihre Pflichten erinnert wird, und der 
Prediger ein öffentliches Geständniß ablegt, was 
er der Gemeinde seyn wolle. — Von den asststi- 
renden Predigern. — Aufgabe, wie diese Hand
lung am angemessensten eingerichtet werden könne.

Ueber Vocalion, Konfirmation, Ordinarien und Jnlro« 
duction verdienen vachgelescn zu werden ve,i'UL" lulln. 
kruclenr. ?3ÜoraI. — per KütiueruM p-8- I4Z 22l-

I. P. Millers Anleit. r. Verwalt, des evaug. Lehramts. 

>774- Seite 217-260.

«nhans. Hchnvmvngsgründe der Wahl unrer mehreren AvlrZgev z«* 
Ausühunz der Amttpfiichten,

1) In Ansehung des Candidaten, der noch kein Amt 

hat. Die Hauptentscheidung hängt davon ab, an 
wel.
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welchem Orte und bei welcher Gemeinde er den 
mehrsten Nutzen zu stiften hoffen kann. Er prüfe 
seine Fähigkeiten, Kenntnisse, und Fertigkeiten auf
richtig, ohne Schmeicheleien der Partheilichkeit mit 
Zuziehung redlicher verständiger Freunde. Man

cher eignet sich zum Hof- Stadt- Stifts-Prediger, 
würde aber ein schlechter Land - Prediger seyn, 
und umgekehrt.

Bei gleichen Stellen, z. B. Stadtpfarren, paßt 
doch der Eine nicht so gut als der Andere. Mancher, 
der in der einen Stadt des größten Beifalls sich er, 
freuete, sieht, wenn er in eine andere Stadt versetzt 
wird, seine Kirche leer, weil die Stimmung der Zu« 
Hörer verschieden ist. — Ist die Wahrscheinlichkeit 
überwiegend, daß er an dem einen Orte einen grö
ßer» Nutzen stiften werde, so muß er diesen Ort 
wählen, auch auf den Fall, daß er die einträglichere 
Stelle gegen eine beschwehrlichere fahren ließe.

Ferner muß der Candidat darauf Rücksicht neh
men, ob er nach der Wahrheit würklich die gehöri
gen körperlichen Kräfte besitze, deren Daseyn man

che Stelle nothwendig macht.
Ist alles übrige gleich, so kann der Candidat die 

Stelle vorziehen, welche nach der Einnahme, den 

äußern Vortheilen und Annehmlichkeiten am mehr- 
sten für sich hat.

Millers Anleit. zur weis. u. gewiss. Verwalt, d. evang. Lehr
amts Seite 255. — Ueber den Antrag zu einer Mission 
in anderen Welttheilen, MoSheims Sittenlehre ix. zsr 
und folg.

S A 2) 3»
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r) In Ansehung des Predigers, der eine Amtsveranr 
derung treffen will oder soll. — Hier gelten eben 
dieselben Entscheidungsgründe, außer daß die 
Sorge für die Ernährung und Erziehung einer 

zahlreichen Familie, und die Abnahme der körper
lichen Kräfte noch ein stärkeres Gewicht auf die 
Wagschaale legt.

Die Versetzungen der Prediger sind von eini

gen Schriftstellern getadelt worden. Ihre 
Gründe sind s) die Scelsorge erfordere eine 
genaue Bekanntschaft mit den Eingepfarrten, 
die sich nur durch eine lange Reihe von Jahre» 
erwerben lasse, b) Die Gemeinde sey nun ein, 

rnal an die Aussprache, Methode und etwan- 

vige Eigenheiten des Predigers gewohnt, wel- 
cheS bei einer andern Gemeinde wegfalle. 
c) Wenn der Prediger die mehrsten seiner Ein- 

gepfarrten getauft, confirnürt und einen be
trächtlichen Theil copultrt habe, so könne er 
in dem väterlichen Verhältnisse mehr auf die 
Gemüther würken. c!) Die öftern Versetzun
gen verursachten den Gemeinden und Kirchen» 
Aerarien große Kosten, e) Die Versetzung sey 
oft dem Vermögen der Prediger verderblich.

L. Dagegen sind aber folgende Gründe zu erwä
gen. 2) Wenn keine Versetzungen statt finden 
sollten, welches Mittel hätte man denn, den 

Würdigern, den Geschickteren und Verdienst, 
vollen zu belohnen? Wo bliebe der mitwür« 

tende Neitz zur Thätigkeit und zur fortgesetzten 
Slnstren- 
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Anstrengung der Kräfte? b) Man kann nicht 
annehmen, daß jede Vocation jeden Pre
diger an den ihm angemessenen Ort hin 
gewiesen hätte. Wie nun, wenn der Pre, 
biger fühlt, daß er an einem andern Orte 
glücklicher arbeiten werde? c) In Ansehung 
der Seelsorge kann man sagen, daß der Pre
diger, welcher Beobachtungsgeist hat, sich 
bald an jedem Orte orientiren, und durch die 

Vergleichung mehrerer Gemeinden noch siche
rere Resultate für die Seelsorge ziehen werbe.

DaS Ansehen des Predigers und sein Eim 

siuß auf die Gemüther hängt nicht allein vom 
Alter ab, sondern vorzüglich von der Art, wie 
er predigt und sein Amt verwaltet, e) Wenn 
die Gemeinden an einen Prediger gewohnt 
sind, so ist der Reitz der Neuheit oft ein würk« 
sames Mittel, den Eingepfarrten ein lebhaf
teres Interesse für Neligronsgegenstände einzu- 
flößen. k) ES ist hart, dem Prediger, der 
lange gearbeitet hat, seine spätern Jahre nicht 
erleichtern zu wollen.

O, Aus der Vergleichung der Gründe und Ge- 

gengründe ergiebt sich dies Resultat. Die 

Versetzungen der Prediger sind im Ganzen ges 
nommeu nützlich und nothwendig. Sie müssen 
aber mit Weisheit angeordnet werden. Die 
Beschwerden der Gemeinden, viele Unkosten 

zu tragen, kommen nur dann in Betracht, 
wenn die Versetzungen zu oft und zu schnell 

gesche- 
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geschehen, oder ein zu alter Prediger, der 
schwächlich ist, oder bald sterben wird, ihnen 
aufgedrungen wird. Weil die Versetzungen dem 
Prediger selbst aus vielen Ursachen große Un
kosten machen, und er auf der neuen Stelle 
mehrere Jahre zubringen muß, ehe er den 
durch Amtsveränderung erlittenen Verlust wie

der vergüten kann, so sehe er sich wohl vor, 

ob die Versetzung für ihn auch würklich eine 
wahre Verbesserung enthält. Parochien, die 
ein gutes Pfarrwitwenthum haben, verdienen 
eine besondere Rücksicht.

Der Land-Pfarrer------- von Krünitz. Seite 394-400.
Roques Gestalt eines Evangelischen Lehrers, übersetzt von 

Rambach. Theilz. Versuchs. §. bv-i-vin.

Neun,
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Neunter Theil
der

Pastoraltheologie.
Das allgemeine protestantische Lirchen- 

rechc in Deutschland.

Einleitung.

§. 136.
l. Beschaffenheit des KirchenrechtS.

Der Prediger in seinen Rechtsverhältnissen betrachtet.

christliche Prediger steht so wohl als Mitglied 

der Kirche, als auch in Beziehung auf den Staat in 
Rechts - Verhältnissen, die ihm genau bekannt seyn 
müssen, damit er eines Theils seine gegründeten Rechte 
behaupte, andern Theils seinen auf ihm ruhenden Ver
bindlichkeiten nicht entgegen handle. Nach der Defini
tion der Pastoraltheologie, welche Hälfte 1. aufgestellt 

wird, ist das Kirchenrecht ein Theil der Pastoraltheologie.

K- 137-
Definition deS Kirchenrechts.

Der Ausdruck, Recht, hat mehrere Bedeutungen, 

je nachdem er als Substantiv, Adjectiv oder Adverbium 
gebraucht wird. Die Verschiedenheit findet sich im 

techni- 
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technischen, logischen, ethischen und juridischen Ge
brauche. Hier bezeichnet er die äußere Gesetzgebung. 
Das Recht ist der Inbegriff der Bedingungen, unter 
denen die Willkühr des Einen mit der Willkühr deS 
Andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zu

sammen vereinigt werden kann.
Metaphys. Anfangsgründe der Rechtslehre, von Immannel 

Kant- Königsberg 1797. Einleit Seite XXXlH.
i Da es gvtlesdlenstliche Gesellschaften nach dem 

christlichen Lehrbegriffe, d. h. Kirchen, giebt, welche 

allgemeine und besondere Pflichten zu beobachten haben, 
so müssen ihnen auch Rechte und Befugnisse zukommen. 
Da jede Gesellschaft dieser Art im Ganzen und nach 

ihren einzelnen Gliedern allezeit im Staate ist, so 
entstehen daraus neue Rechte und Obliegenheiten.

Das Kirchenrecht ist daher der Inbegriff aller 
Rechte und Verbindlichkeiten der Kirche, so wohl an 

sich, als auch in Beziehung auf die bürgerliche Ge
sellschaft.

138.
Eiittheiluvgcn drS KirchenrechtS.

L) In Ansehung des Erkenntnißgrundes ist daS Kir- 
chenrecht entweder göttlich, 2) natürliches, b) ger 
offenbarte-'Kirchenrecht, oder menschliches. An

dere theilen in natürliches und positives, und letz
teres wieder in göttliches und menschliches ab.

s) In Ansehung des Umfanges ist daS Kirchenrecht 
entweder ein allgemeines oder ein besonderes. (Iu» 
«cclellsüicum universale et ^articulsre). Je nach

dem 
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dem man das Allgemeine bestimmt, wird auch daS 

Besondere enger oder erweitert.
S) In Ansehung des Objects ist daS Kirchenrecht ent- 

weder öffentliches oder Privat - Kirchenrecht (lu, 

eccles. publicum, privstum).
4) In Rücksicht auf Deutschland wird eS in protestan- 

tifches und canonisches Kirchenrecht ein^etheilt.
In wiefern ist Kirchenrecht der Protestanten, 

und protestantisches Kirchenrecht verschieden? 

(Grundsätze des Kirchenrechts der Protestanten in 
Deutschland vom Hofrath Schnaubert. Jena 179-. 

Seite 57.)
Anmerk. In dieser Pastoraltheologie wird daS all

gemeine (nicht besondere, z. B. das Hessische, 
Sächsische, Meklenburgische) protestantische Kir
chenrecht in Deutschland abgehanvelt.

K. 139-
n. Verschitd«nh«il der Systeme VrS Kirchenrecht-.

r) Nennung derer, nach welchen rs k'in Kirchenrecht geben kann.

Nach einigen aufgestellten Grundsätzen würde eS 
gar kein Kirchenrecht geben. Wenn es keine Kirche 
giebt, die sich nach Gesetzen bestimmt, so kann auch 

kein Kirchenrecht statt finden.
Das Kirchenrecht wird durch die Grundsätze des 

Hobbes, und der Fanatiker ganz aufgehoben. HobbeS 
behauptete, daß alle Moralität nur aus dem Gesetze 
des Fürsten entstehe, daß, wenn eine Religion da sey, 
sie nur deswegen gültig sey, weil sie der Fürst befohlen 
habe. U. s. f. Die Quäker, die alles auf ein inneres

Gräffe » pastoralcheologie u. P Licht
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Licht zurückfäbren, heben dadurch die äußere gölte-, 
dienstliche Gesellschaft, und folglich auch das Kirchem 

recht auf.

§. 14s.
2) System dtS Kirchenrecht« in ver rSmischen Kirche.

Eine gedrängte Uebersicht, wie sich die römische Hierarchie 
nach und nach bis zu ihrem Gipfel gehvbev hat, liefert 
G L» Böhmek, krinciv. jur. can. lpecisrini jur. ecciet.

Zen. 1*ir. in. — Versuch einer pragmatischen Ge
schichte der kirchlichen Verfassungsformen, in den ersten 
sechs Jahrhunderten der Kirche, von v. Werner Carl 
Ludwig Ziegler. Leipzig 1798.

Nach dem Römischen System ist die Kirche eine von 
Gott eingesetzte Gesellschaft von Regenten und Un

terthanen. Es werden folgende Grundsätze zum Grun

de gelegt: ») Es giebt ein geschriebenes, und ein 
mündlich überliefertes (T*rgiUrio) Wort Gottes; d) Ehri« 
stus bat die Apostel, und besonders den Petrus zu Re« 
gentkn eingesetzt; e) die Kirche ist infallibel; ch die 
Kirche ist unabhängig in Ansehung der gottesdienstlichen 
Personen, der Kirchengüter und der Kirchensachen. Die 
Frage, wo der eigentliche Sitz der Untrüglichkeit sey, 

brächte 2 verschiedene Systeme hervor.
1) DaS pabstliche Kirchenrecht legt dem Pabst allein 

die höchste Obergewalt bei, und macht die Kirche 

zu einer Monarchie.
2) Das französische Kirchenrecht macht die Kirche zu 

einer Aristokratie, der Pabst ist unter Gleichen der 
erste; die Bischöfe haben ihre geistliche Gewalt un

mittelbar von Christo; die höchste Gewalt ist in den 
(on.
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Concilien, und der Pabst steht unter den Concilien; 
die Kirche steht in Absicht auf Güter und Personen 
unter der Landesobrigkeit, in Absicht auf Kirchen- 

suchen aber unter dem Bischöfe.
Die neuern Bestimmungen der französischen Kir

che in der S. 8. Hälfte 1. angezeigten Schrift.

§ 141.
z) System« unter ven Protestanten.

Darin sind zwar alle Protestanten einig, daß sie 
dem Pabste alle Rechte absprechen, welche ihm das jue 
«Änonicum beilegt; allein unter sich weichen sie in vier 

Systemen von einander ab.
i) Gott hat Gesetzgeber eingesetzt, und dies sind die 

Bischöfe. Diesen Grundsatz nimmt die bischöfliche 
Kirche in England an. Die englische theilt sich in 
die hohe und niedere Kirche. Beide geben zu, daß 

die bischöfliche Kirche göttlich sey; die niedere Kirr 
ehe hält es aber für übertrieben zu sagen, daß keine 
wahre Kirche ohne Bischöfe seyn könne. Die hohe 
Kirche räumt dem Könige nur das Recht zu be
schützen ein, die niedere hingegen auch das Recht, 

Verordnungen zu machen.

S) Die Kirche darf sich Gesetze vorschreiben. System» 
xresb^terisle. Calvin ist Stifter dieses Systems, 

nach welchem die Kirche als eine vom Staate um 
abhängige Gesellschaft angenommen wird, in deren 
Geschäfte sich die Obrigkeit nicht mischen dürfe. 

In andern Theilen der Gchweitz und in Frankreich 

wurden der Obrigkeit mehr Rechte eingeräumt.
PS 3) Nicht
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z) Nicht die Kirche, sondern nnr der König (die 
Landeöobrigkeit) darf Gesetze vorschreibrn. 8?tte- 
rns territorisle. Lujur eN rcßio, illius eN reli^io. 
System des Thomasius, welcher glaubte, daß die 
Obrigkeit auch bei Taufe und Abendmahl willkühr, 

licke Veränderungen machen könne.
4) Das Collegialsystem (8>stewL majeNatico - colle- 

ki»Ie) welchem noch Pfaff s Zeiten die mehrsten 

Kirchenrechks r Lehrer zugethan sind, nimmt an, 
daß die Macht in Kirchensachen theils der Obrig» 
keit, theils der Kirche selbst als einer Gesellschaft 
zukomme. Puffendorfs Verdienste, der die jurs 

coUexiaU» zuerst behauptete.

- I4L.
Nk. Quellen det Kirchenrecht-.

L. Gemeinschaftliche für kaS Protestantische uns Katholische Duitschlan». 
e) Die heilige Schrift.

Die heilige Schrift ist vornehmster Grund des Kir- 

chenlecktö, mittelvar in Ansehung der Gläubens-und 
L^bensregeln, in so fern das Kirchenrecht nichts verord
nen kann, was ihnen zuwider ist; unmittelbar durch 
Vonchrrft-m und Beispiele. Die Einsetzung der Taufe, 
des Abendmahls, die Anordnung, den Religionslehrer 
Hu ernähren, 1 Corintb. VII. IO. 12. u. f. f. lehren offen, 
bar, daß die Bibel für die christliche Kirche Gesetze 
ertheile. Thomasius wollte nur gute Rathschläge, nicht 
Gesetze, in der Bibel finden.

Die Vorschriften des A. T. über gottesdienstliche 
Personen, Zeiten, Oerter, u.f. f. sind für die Christen 

auf-
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aufgehoben, Coloss. H. i6, und verbinden uns nur, in 
so fern Christus und die Apostel sie bestätigt haben, 
oder die ethischen und Naturgesetze den Grund enthalten.

Um das im N. T. enthaltene Temporelle von dem, 
was für uns verbindlich ist, gehörig zu unterscheiden, 

achte man auf folgende Merkmahle:
i) Das Gesetz verbindet uns, dessen immerwäh

rende Fortdauer in der H. Schrift angekündigt wird, 
s) Wenn die Ursache und Absicht eines Gesetzes allge
mein ist, so muß das Gesetz auch allgemein ver

bindend seyn. Man hat daher auf die Sitten und 
Umstände der Zeiten zu achten. So ist z. B. i Co- 

rinth. VI. l - 8 für uns kein Verboth, vor der weltli
chen Obrigkeit Processe zu führen. Im 4ten Jahrhun
derte mißdeutete man diese Stelle dahin, daß es sünd- 
lich sey, anders als vor einem Bischöfe, den Proceß 
zu führen. 3) Ohngeachtet der specielle Fall der An
wendung nicht statt findet, so kann doch das Gesetz all
gemein seyn. Bei Apostelg. XV. 20. 28. 29. ist daS 
Gesetz, Aergerniß vermeiden zu müssen, allgemein; 
der specielle Fall der Anwendung hingegen, die Enthal
tung vom Erstickten, temporelle Anordnung.

§. 143-
2) Die deutschrn NeichsgesrA.

Hierher gehören vorzüglich:
l) der Passauische Vertrag 1552.
2) der Religionsfriede zu Augsburg 1555, und vor

züglich
z) Der Westphälische Friede 1648, der zu Osnabrück 

und Münster geschlossen wurde, und die eigentliche

P z Grunds
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Grundlage der gesetzlichen protestantischen Kirchen- 

Verfassung ausmacht.
Okrlä. I.ebinsnui Public« sr oriZiusIlL äe psce reli'Zioni», 

da- ist, Reich-handlungen, Schriften und Protocvlle 
über die Coustilution des Religion-friedens. krsncof. 

,707. kol.
Die Erganrung und Fortsetzung diese- Werks. Ebendaselbst 

1709- Fol. ,
^6. Lortreil Obfervsts biüorico.polirtco - junälc» «ä l'rsnr- 

»5tionein passsviensein jn i^m. n. des von ihm heraus- 
ge-ebenen Lorp. ^ur. kubl.

Io. 6oäo5r. äs dreier» prlci» v^ekpbslicsv Public«» 
oder Westphälische Frieden-Handlungen und Geschichte 
V0M Jahr I-4Z biS »648- lomi VI. lisnuov. er 6oerr. 

1734-17Z6. Fol-

Desselben p»cii execurionir Public», oder Nürndergische 
Friedens« Erecutionshandlnngen und Geschichte, lomiil. 
n«un. er lubinz. 1756. 1737. Fol.

d>!«äit»rionum sä Ittkrumenrmn ksci« Lsef-lreo. Luecicum. 

Specimii» X.' ».Ilse von 1706-17». 4. Der Verfasser 
ist Heinrich von Henniges.

, §- ^44-
z) 6orpur ^uris Lanoulci.

Das corx. lur. On. bestehet aus folgenden Be

standtheilen.
I. (/rstisni L^oncor6!» «üfeortisntium ^snouum leu 

pecrerum^, hat 3 Theile. Der erste Theil enthält 

zoi vlftinctionea, von welchen jede in ihre csttone» 
abgethrilt wird. — Der 2te Theil des vecreri ent

halt 36 c»usss, von welchen jede mehrere ^unettio. 
«es in sich begreift. Jede ^unettLo zerfällt wieder 
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in ihre csnones. Hinter XXXIII. «zurrest. ll. 
steht als (^laeliio III. IrEstus äs ?oemtentis, well 

eher aus 7 Drstinctionen besteht, von welchen jede 
ihre cÄnons8 hat. — Der dritte Theil des vecreti 
führt den Titel 6e Coniecratione, besten Z Oililn- 

Äionck in mehrere csnoncs zerfallen.
Dem vecrcto werden noch angehängt Ononee 

pueuitentisles, und 84 (lsoones LnnÄorum ^pokto- 
lorum, welche unter den Protestanten gar kein, 
«nd unter den Katholiken nur wenig Ansehn haben.

Gratian, ein Mönch zu Bologna, gab diese seine, 

meist aus den Sammlungen des Burchard und Jvo 

gemachte Compilation nzi heraus.
Von ihm, den p-tlei'r. den Römischen Correctsren, und der 

6IoA> oräiiisriL sehe MSN ?r»ecc>ZuilL uberior» urnverüie, 

jurirxi'llä. ecciss. contcripür 6Iück. H<^I«e. 1786. Seite 
Zt'45: imgleichen t. li. Loekm'!« Oigerrsilv kie vsri» 

Vecreri 6r2lii,ni fonuus V0k dem ersten l'omur srjnek 
Ausgabe des Lorp. lur. LLuon.

§- I4Z- 
F o r t s e u. n g.

II. Die vecretsles machen den zweiten Haupttheil des 

corp gur. can. aus. Dazu gehören folgende Samm

lungen.
I) Oecretsler Oregorn ?apge IX. haben Z Bü

cher, deren Inhalt durch diesen Vers ausge
drückt wird.

guäcr, guchciulQ, Llerus, 8ponli»Iig, (?rimeo.
Die Bücher werden in und diese

wieder in c»j»itu!s eingetheilt. Auf Befehl
P 4 Gre»
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Gregors IX wurden diese vecretslcs von Ray« 
mund von Pennafort aus verschiedenen frühern 
Sammlungen, und aus den eigenen Verord
nungen Gregors IX ums Jahr 1230 zusam
mengetragen , zu Paris 1234, zu Bologna 

1235 publicirt.

2) lieber 8extus Vecretslium Lonilacii VIH er
hielt den Nahmen des sechsten Buchs, weil 

es als eine Fortsetzung der Drecretalen Gre
gors IX angesehen werden sollte. 1298 wurde 
es berausgegeben und den Universitäten zu 
Bologna und Paris zugeschickt. Es besteht 
aus 5 Büchern, welche in l'ituloe und diese 
wicder in Opitu!» eingetheilt werden.

z) clementinse. Der Pabst Clemens V. hielt 

IZII zu Vienne ein Concilium von ZOO Bi
schöfen, wo mehrere disciplinariscke csnone« 
verfertigt wurden. Diese nebst den Decretalen 
des Clemens machen die Sammlung aus, 
welche iziz in einer Versammlung der Cardi, 
näle publicirt wurde. — Die Llemcntinae 
bestehen aus 5 Büchern, diese aus Hili», 
und diese wieder aus cspltuUs.

Anmerk. Diese bisher genannten Sammlungen machen 
das eorpur jurir clsullum auS.

4) Lxtrsvsxsntor teu CoEtutione, vixinti, s ^o- 

krmne ksxa XXII eärtse. Diese Sammlung 
wurde um da- Jahr 1340 verfertigt, und hat 
L4 1?itulo«.

L) Lrtr».
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Z) Lxti-gvoxsntcs communer. Diese Sammlung 

enthält in z Büchern, von welchen aber das 
4te fehlt, die Decretalen der Päbste von 
Urban IV bis Sixtus IV. Die Bücher sind 
in Titel, und die Titel in Capitel eingetheilt. 

Anmerk. Die bisher genannten Sammlungen, nehm
lich da- vecretum Cratisni, K. 144, und die Occre- 
isle, in diesem § von Nummer 1 bis Z, machen 
das gültige Corpus juris cauonict aus. Die An
hänge, L.iber feptimus vscretsiiunr, vccrctsles 

^lexsnclri III, Vecretalcs Innocentii IV, und lo. 

knuli I.3neclotti Inttitutioncr jurir cnnonici, habe» 

keine gesetzliche Auctorität.
Die beßten Nachrichten über alles, waS die v*crer»Iei he, 

trisfl, liefert 6lüclc, kiaeco^lür» jurkrpluoi. eccles. s»tz. 

47'82- — Im-leichen l. n Uoekmeri vi'ls«rr<rcio illler» 

rl« vecrecslluin komi6ctnn Ivoin-lnorum vr»rii» collc-Ltioni. 

bui sc sorrunL vor dem rten l'orn. seiner Ausgabe des 
Lorp. )ur. c>ii. — Kürrer handelt dies ab, Wiese in 
seinem Handbuche deS gemeinen in Leulschland übliche« 
KirchenrechtS. Theilt. Leiprig 1790- Seite sqz - rüz.

I. n Loebineri eccles. kroreU^iniuin H-Use 1714. s. 
l-itul. H. äd Lonüllurlouibus.

§. 146.
Ark, die ve»l<Hiedentli Theile Ves Oor^. fnr. Lsn. j» allegieen.

Für den Anfänger ist es nothwendig, die Zeichen 

der Citationen zu erklären, deren Ursache sich aus 
§. 144 und 145 erklärt.

I) Das vecretum Orati-mi wird nach seinen Theilen 
verschieden allegirt. Für den ersten Theil setzt 

' P 5 man 
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man c (csnon) und die Zahl, mit oder ohne An, 
fangSworte, und darauf v. (OittinLtio) mit seiner 

Zahl.
§. B- c. y. V. 2Z. — c. Z. O. yy.

Für den -weiten Theil des Decrets setzt man 
L (c-non) mit der Zahl, dann L. oder Laus. (Laus«) 
mit der Zahl, und darauf <zu. (^usettio) mrt sei
ner Zahl.

A. B. c. r. e. 14. ^u. 4. — Die Aelteren ließen oft die 
Bezeichnung L weg, und setzten dafür die Anfangsworte 
des cauon t. B- c. recliuteZrLu^s Z. ^u. I. Dies hieß 
nach det jetzt üblichen Art zu citireu, c. z. c. z. qu. i. 
Der Traktat 6c poenitcutia in der Lauts XXXIII. 

wird so citirt, daß c. (canon) mit seiner Zahl, dann 

die Distinction mit ihrer Zahl, und darauf 6e 

xoemt. gesetzt wird.
t / Z. B c 89. O. oder vilt. r. äe poenit.

Für den dritten Theil gilt die nehmliche Art zu 

allegiren, nur daß zum Unterschiede 6s conlecra- 
tione hinzugesetzt wird.

Z. B> c. 80. O. 2. öe consecrae.
L) Die Oecrewler OreForii IX werden mit c. (capitu- 

lum) und seiner Zahl, mit X, (Lxtra) und mit der 

Ueberschrift des Titels citirt.
I. B. c. 4. X. tle jur« p»rronaru«. Schlagt man in dem 

Register die Ueberscknft des Titels nach, so findet man 
ni. -ritul. xxxvilk.

g) l.iber iextus Vecretalium konitacii VIII wird eben 
so, wie die vecretsle» Oreßorii IX citirt, nur mit 
dem Unterschiede, daß statt X, am Ende in 6'° 
»der VI gesetzt wird.

9-B.
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B- c. l. 6e clecimii, primirn? er obtilinnibu» sexio 

Aus dem Register sieht man, daß dies lüulu, Xlll. 
i-il». ui. jst.

4) Llementllwe. Man allegirt durä) Llcm. mit der 

Zahl des Canons und der Überschrift des Titels 
I. B- LImn. u». cl» n.. (ekitutioue) l. (in) I. (Ulle^rum) 

oder c. un» 6« I. l. in Llein.
Das Register unter k. 1. l. uachgeschlagen reigt Ul>. l. 

Hk. Xl. an.

5) extravagantes ^obannis XXII. Die Allegation 
ist mit der vorigen gleich. Es wird Lxtrsv. ^oK.XX 

gesetzt.
Z. B> L. un. Lxrrzv. sok. XXll. cle reüzloL» ^omlbur.

6) LxtravZgLntcs cvmmuncz haben eine gleiche Alle» 
gation.

, B« c. extrav. comm ös insjorltste er obeciienn».

Das Register belehrt, daß dies lim!. Vtll. l.ib. l. jft.
Zusatz L.iber 8eptimus wird citirt, e. 2. 6e refervs» 

tlonibus in 7. Des I^sncelotti Institutioner werden wir 
andere Bücher allegirt z. B. I-sncellotti lutt. jur. csu. 

Lib. 2. ^it. 19. §. 8.

§. l47-
Ansehen und Ausgabe veS.coi-p. jur. c«».

Unter den Protestanten hat das Orp. jur. csn. nicht 
das Ansehn wie unter den Katholiken. Die Prote« 
stauten gebrauchen es nur als ein Hülfsrecht, d. h. in 
so fern es den evangelischen Grundsätzen, den symboli
schen Büchern, den Reichsgesetzen, besonders dem West
fälischen Frieden, dem Naturrechte und den Kirchen- 
Vrdnungen nicht widerspricht. Die Rechtslehrer sind 

noch 
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noch immer geneigt dem kanonischen Rechte eine Art der 

Unentbehrlichkeit zuzugesteben.
In Absicht auf Critik, und Vollständigkeit ist die 

Vöbmcrische Ausgabe die beßte. ^uris Lanonici,
Oreßorii XIU. ?ontik. NuSoriente, pott emcucia- 

tioncin sdlolutsm cciitum, in cluos ^"omor ciivi?um, et 
s^^enciice oovo uuLium, cum necestsriis inäicldur, 

I^eniünxius koebmcr 10 — — illull recenluit, cum co- . 
äicibus vetcribus msnuscriptis, gliisgue eciitivnidus con- 
tulit, varisntes leAiones säjccit, et noÜ5 illullrsvit. 
krLemists ^racsstione ciu^Iicj. tislse Xls^cieburgicse 1747. 
qr. 4. Der erste l'omus enthält daS vecrerum Orstisui, 
und der 2te die §. 145 genannten Sammlungen der 

Decretalen.

§ 148.
4) Utbri-e §tm«inschaftliche Quellen des KirchenrechtS.

r) Da- Lor^us ^uris Komsnj wird zu den gemeint 
schaftlichen Quellen gerechnet. Die Novellen Leo 
des Weisen aber sind in Deutschland nicht ausge

nommen.
2) DaS kirchliche Gewohnheitsrecht, und die Obserr 

vanj, worunter man die durch öftere gleichförmige 
Handlungen eingeführte Rechtsnormen versteht. 
In so fern die Einwilligung deS Obern die Ge
setzeskraft mittheilt, wird e- Gewohnheitsrecht 
(conluetuäo), und in so fern die Einwilligung der 

kirchlichen Gesellschaft die gleichförmige Wieder, 

Höhlung der Handlungen bestätigt, wird es Ob- 

servanj gcnennt.
E. L.
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6. I.. voekmeri kriue. jui-. c»n. l-ib- ll. 8ect IU. I'lr. V.

Von beiden wird noch die kirchliche Tradition un» 

terschieden.
6iück. ?r»ecv§nit-i furiiprucl. eccles 94-97-

3) Das Naturrecht wird von mehreren Lebrern des 

Kirchenrechts ausdrücklich in dieser Reihe der 
Quellen aufgeführt.

Jok. Ve«. Lxbel Inlrvöuk. !n ju» eccle5. drlkvlic. ?. l.

S- 33- 34«

§. 14Y.
I. Li-Mthümlicht Quellen des Kirchenrecht« für die Protestantin, 

i) Symbolische Lücher.

Die symbolischen Bücher bestimmen theils die Leh» 
ren, denen nicht zuwider gelehret werden darf, theils 
die Rechte und Pflichten d^r protestantischen Kirche.

Die symbolischen Bücher der evangelisch - Lutheri

schen Kirche enthält die Rechenbergische Ausgabe: Lon- 
corcli», xis ct I7ns»imi consenfu Kepetiis LonkeMo iräei 
ot äoÄrinse — — sccetlit Oeclurstio — — cum 
^enöice tri^nrtits ct novis intlicilrus. 7 klein 8.
der ^xenclix, auf dessen Tuet Nechenderg sich erst 

nennt, erschien 1Ü78.
Christ. 6uil. krsnc. ^alchü vrevüirium Ikeologise L)mbs- 

lic-e kccl«h»e luiker-uge. 6oetting»e t7<>5-

Eiegm.Iac.Vaumg«rtens Erläuterungen, der im christlichen 
Csncordienbuch enthaltenen symbolischen Schriften der 
evangelisch'lutherischen Kirche, nebst einem Anhänge von 
-en übrigen Bekenntnissen und feierlichen Lehrbüchern in 
gedachter Kirche. Halle Lte Ausgabe 17-1.

In der reformirten Kirche ist nie ein Dekenstniß 

allgemein angenommen worden. Die vornehmsten sind 
die 
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die Dortrechtische Synode, die kormuls conlenius ttel- 
vetica, und der Heidelberqische Katechismus.

Lorpur er L^nt-rgm» (l8) Oc>nf«llionuin 6ciei, ^use tn cli- 

VLsü» regn?« er nsrionibu» Lccle6»ruin nvinine luerunr 

«ulkienrice eclicae — — H6Ir. nova. 6enev«e 1634. 4.

S bl 6iss. kich. rlieül. — — 6e kvrinul» So»»^ Htzl» 

verics. 1'ubinZA» 1729- 4.

^.ilckü Libllolb. lksvlog. Vol. !. P->Z. 4IZ.

K. IZS.

r) — 4) Schlüsse des Corpons ^vünZelicorum, Kirchen »Orvnunzeo 
und einzelner Länder Gesetze.

Die conclusa Lorporis LvanAelicorum haben für 
das Protestantische Deutschland eine verbindende Kraft.

Cberh. Christ. Wilh. von Schauroth Vollständige Samm
lung aller Oonclusorum Schreiben, und anderer übrige« 
Verhandlungen deS hockpreißlichrn Lorpori, Lv-uZeUco- 
rum. Vier Bände. NegenSpurg I75l. Fvl.

Die vollständigste Aufzählung der Kirchen»Ordnun
gen enthält BokelmannS Lidliorkeca ^enllorum (Hälf

te l. Seite 17).
Eine Sammlung gab Io. Jac. Mvser in 2 Bande« heran- 

unter dem Titel: Lorpur^uri» Lv-lnZolicorum Lcclell.iltici. 

Oder: Sammlung Evangelisch» lutheriicher und Refvr- 
vmter Kirchen, Ordnungen, wie auch dergleichen Armen» 
Elassical- Consistvri-l, Chkgerichts- Gymnasien. Hochieit« 
Hoepital. Juspectious - Leichen, Presbyterial, Schul, Su» 
xerivtendenj» Tauf» Visttalions» Universität-, Waisen» 
hauß,uvd anderer solcher Ordnungen, nebst denen von der« 
gleichen Dingen, oder auch von csuli; er 6eliaie mixU, 

handelnden Edikten, General, Restripten und dergl. 

Süllichau 1737. i7zz. 4

Jedes
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Jede- Land, sede Provinz hat eigenthümliche Land, 
tags-Abschied?, Recesse, und Privilegien, durch welche 
die partikulären kirchlichen Reckte und Obliegenheiten 
näher bestimmt werden. Diese findet man in ^dem Kir» 

chenrecht einzelner Länder angegeben.
Dan. Heinr. Arnoldts Kirchenrecht des Königreich- Preußen. 

Königsberg und Leipzig 177». q.
Jul. Beruh. von Rohr vollständiges Ober« Sächsische-Kir

chen, Recht Franks, u. Leipz. 172z. 4.
Wolf Christ. Matthiä Beschreibung der Kirchenverfassung i» 

den Herzvgthnmern Schleswig und Holstein. Flensbur- 
1778. 1786- 2 D. in 8.

C. W. Ledderhose Versuch einer Anleitung zum Hessen- 
Casselschen Kirchenrecht. Cassel >785 4.

Fr. Wilh. Christ. Siggelkow Handbuch des Mecklenburgischen 
Kirchen» und Pastoralrechls. zle Aufl. 17-7. Schwerin.

Abriß der Chursachsischev Kirchen - und Consistonenver- 
fassuug von Christian Gotlhelf Fix. Lh. i- Schneeberg 
i?9Z gr. 8 rsten Lh- 2ker Band. Chemuitz.

Allgemeines Preußisches Kirchenrecht, ein systematisch ge
ordneter Auszug desjenigen, was in dem allgemeine« 
Landrechte und in der Gerichts, Ordnung für die Preußi
schen Staaten darauf Bezug hat, vorzüglich für Predi
ger, Candidaten, und Kirchen, Collegia. Dortmund 

1798- 8.
Churbannöverisches Kirchenrecht. Don Jvh. Carl Fürchtegott 

Schlegel. Hannover. Th. l, i8or. Th 2. 1802- gr. z.
Handbuch des gem- in Deutschland üblichen Kirchenrechts 

von Wiese dritt. Th. Erste Abtheil. Seite 107-n6.
Zusatz. Ueber die den Katholiken eigenthümlichen 

Quellen des Kirchenrecht- sehe man Stück kraecormt« 

psx. IS4 -
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iZr- 
kV. Lille^acur des KirchtM'ccht-. 

Lirrerärische Hülfsmitcrl.

Da- Kirchenrecht hat eine außerordentlich große 
Zahl der Dearbeircr gefunden. Das Hauptbuch, wor
aus man die Litteratur am vollständigsten und genaue, 

sten kennen lernt, und welches alle Schriften dieser 

Art weit hinter sich zurück laßt, ist: praecognita udcrior» 
univeriac gurirpruclentiae Lcclestalkicae poütivse 6erms- 

norum. 8cripstt Llrristianus kri^ericur 6lück. tisloe 

1786. gr. 8.
Die Compendien und Handbücher des G. L. Böh- 

mer, Schnaubert und Wiese, welche mit einer reichen 
Litteratur ausgestattet sind, werden nachher genannt.

Die neuern kirchenrechtlichen Schriften findet man 

in dem mehrmals gerühmten Jenaischen kexertoriuw, 
und dessen Weimarischer Fortsetzung.

Hier werde ich aus dem großen Reichthume nur die 
Hauptbücher, die dem Theologen besonders empfohlen 

werden müssen, zur Anzeige bringen.

- IZ2.
Geschichte des Kirch-nr-chtt-

krsnc. ?lorens ste orißine, srtc et suÄoritsts jurir 
ssnonici. ^nreliac IÜÜ2, in seinen Opp. I. pag. 1-48»

ketr. cic Ickarca cle concorcha Iscerclotii et imperii 
lilrri VIII. cur» 8ccpk. kaluLÜ. Paris 1641. toi. — 

von I. Lockmer herausgegeben Franks. Fol. 1708.
I. ki. lloebmeri 8ele6iae Oblerv. ecclet. in ketr. 6e 

Uarcs. 1728. l»I.
Ver.



Protestantisches Kirchenrecht. Einleitung. 241

6er. van ksMricht kiüoria suris cccleliattici et ^on- 

ti6cü. Quisbur^i acl kken. 1676. 8, mit Chr. Thor 
masius Vorrede Halle 1719. 8.

Joh. Georg Pertsch Historie des Kanonischen und 
Kirchenrechts. Breslan 175z.

L. T. Spittler's Geschickte des kanonischen Necht- 
his auf die Zeiten des falschen Jsidors. Halle 1778 8. 

ttenn. koebmeri Xll vissertationes juris eccle- 
lmttici antic^ui aU ?!inium secuncium ct l'ertuNianum 
xenninas oriZines ^raeci^uarum materiarum juris ercle- 
^aüici ^ernonUrances. I^liae 1711. 8. — blalae 1729. 8.

Ctrrilioph. kfsKi Orißmez jueis eccleliaNici 

uns cum viücrraüonibus rariorrbus ^us Lccleiialiicum 
iUukrantidus, c^uae cmenclariori buic eclitioni acceste- 
runt, revisae auÄse sux^Ietae. I^lmae, krancos. et I.ip- 
Lae 17ZY. 4.

Zusatz. Ueber die Sammlungen der c-mnnum, und Con
cilien , über die Herausgeber der übrigen kirchenrechtlichen 
Quellen, und über die davon handelnden Schriftsteller 
sehe man 6lück krsscvAnilL ul>. uuiv. ^urijjir. eccleH 

x-,z. 4l9-456.

IZ3- 
Systeme uns CompenSien

a. See Karholiken.

Die berühmtesten Systeme sind:

^uöovici Ln§el LoIIeßium unrverst sturis Lunonici. 
SullsburAt 1671. 4. zehnte Ausgabe 1710. 4.

ZcZeri kernarcii van Ls^en ^us occleüstticum Univer
sum tiociiernae 6ileip1inse, praesertim kel^ii, Oalliae, 

Gräffe's pastoralrheologie n. K) 6er-
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Oermamse, et provinciarium vicinsrum secommoclatum. 
Ovlonm« ^^ri^inse. 1722. tol. — I.ov3nii 1721. I7Z4. 

toi.
^nacleti k^elt^enNuel ^us Cgnonicum Universum juxt« 

titulos guingue librorum vecretalium. 1"omi III. 1704. 
toi. — ^om! VI. In^olstaclii 1728. 1733. 1743- tot.

Leneäiüi Oderlignteri ?r2eIe<Iione; Lanoisicae juxt« 
titulo»« Nkrorum DecretsNum. III Volumina. ^litver^iae 
1762. 1673» — 'Ivmi II. brsncok. 1774. 8.

Außer dem schon §. 14A genannten Compendium des 
Iol). Paul. Lancelott (herausgegcben von Christian Tho- 
masin- Halle 1716. 4. vier Bände) verdienen aus ver
schiedenen Ursachen folgende hier zu stehen.

Lkuäii kleury InNitutiones juris ceclestastici, ec!. 
van. 6ruber. ?r3ncot. et vi^Nse 1724. 8. — zuerst 

französisch. 1677. 1688. — zu Brüssel 1722.
?au!i Hoiephi u ^.ie^ßer Inttitutioncs jurir^ruclentlse 

ccclestssticae. Partes IV. Viennae 1768 - 1771. 8- — 
/ Neue Ausgabe 1777. 8. — Ein Auszug daraus ist 

desselben Llementa juris ecclestsliici. lomi II. Vinclo- 

bonse 1774 .1775. 8.
^olesrhi Valcntini Lybe! IntrocluäUo in Tccletls- 

Uicum Cstboiicorum Läit. sltera. Viennse. 'Vomi IV. 

1778-1779 8.
6eorß 8lAl8m. vsXic» Inüitntionez juris eecletiaüici 

lomi III. Viennse 1779^ 1781. 8. msjor.

S. 154.
6. Systeme UNS Cowpenvien vrr Protestantin.

Die Protestanten haben viele und gründliche Schrif
ten aufzuweisen. Sie handeln theils daö kanonische und 

pro-
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protestantische Kirchenrecht gemeinschaftlich ad, theils 

tragen sie das protest. Kirchenrecht nur allein vor.
Io 8cdilteri Institutione« juris canonici aä ecclestge 

vcteris er stochernde Nütnm sccommoöatae. ^ense 168I. 

12. Bei der Zweiten Aue-gabe ^rFentorati 1688 8. be
findet sich ?rsnc. Duareni cle irrer!« Lcc'estgc ministerii» 

sc bcne6cils libri VIII, und Loncorciata Kat. 6erm., cum 
noti8 8cstilteri. — Ältik Ilenn. Noedmeri pr^eiL- 
tio cie meciia via, in stucho et spplicatione juri« canonici 
inter ?rotcstantes tenencla. ^cnae 171z. 1719. 8. __ 

krancost et stips 1728. 8. 1749-
Heim. Loebmeri 8cstilterus illustratu« , ieu 

emenclatione« et aüäitamenta 26 ^0. 8cstilteri Institutiones 
juris eanoniei. Halse 1712. 1720. 8.

Lsip stlenr. Hornii ^clöitamcnts 26 8cstilkeri InNit. 
jur. esn in ustun sedulac ac fori. Viteber^e 1718. 8.

Dieter. 6ottstar4 Lckarcli ILrklärnng über 8cdilteri 
lnstitutioncs jur. cauonici. Leipzig 1724 - I7ZZ. Voi. 
XNI. 4-

^so. krn. ?!oerc!eii Oblervstiones leleäiae gcl 8e!ri!- 
teri Inst. jur. esn. tLM iNustrgnäss, <zurnn lup^ienäss, 
nec non emenäancigs, tlißesta^. ^enae 1726. 8.

8sm. 8trvckii ^nnotstiones sticcinÄäe in Lclrilterr 

Inst. I- L. I^lorimb. I7Z2. 8«
Hugustinj » Geyser kraeleLtiones rrci 8cdilterum per 

O. II. 6. eciitse I.ib. I II. lorZLV. 175Z. 1754. 8.
Vorzüglich machte sich Just. Henn. Bdhmer, wel« 

cher als der Vater des Kirchenrechts betrachtet, werden 

muß, um das Studium desselben durch dies classische 
Werk verdient:

Q 2 ^usti



244 Neunter Theil der Pastoraltheologie.

btermingii koebmei-i^uä Lcc1e6k,Klcum kroteslsn- 
tiuin, usum moöernuni ^uris canonici, juxtA scrieur 
vecretslium, oÜenciens. lisiLe. lomlV. 1714-1736. 4. 

Läitio Quarts 1738- 5-
gull. blenn. Loellmeri Inttitutiones jurjz canonici, 

tsm eccleüsttici, tum pontiücii, scl metkocium clecret». 
li'uiu, nec non acl fora cstliolicorum, atgue protellsn- 

tium compolltae. ttglsc: 1738. k^Ur. 2. 1741, ell. Z. 
1747. gr. 8.

^sok. 6eor§. ?ert5ckii Llcnienla juris concnici et ?ro- 
te^antlun» eccleiisaici. krancos. et ^enae 1731. 8. Neu» 

ere Ausg. 1741. 8. 2 lomt.
30k. Kucjolpk LüZsu Liementkt jurrs cunonico - pou- 

ti6cio. ecclellMici. ^cnse 1739- — Neuere Ausgabe 

1753 8.
Oeorßl^ullov. koebmeri principia ^uris L^nonici, tpe- 

cistini ^uris Lccleüsalci puklici et huoä ^er 6er-
rnsnisnt obtinet. Ooettmvge. Erste Ausgabe 176s, 

2te Ausg. 1767, die dritte 17Ü7 erhielt Inttrumentum 
?3cis OönsbruAenle 6se5zreo - Luecicuni, juxta eciitionem 
Hognms 6o6otrecli 6e ^leieru im^relHim zum Anhänge. — 
Vierte Ausg. 1779, 5te 1785, die 6re 1791- — Löi- 
rionem le^timsm cursvit O. Lar. Oottlod 8clioe- 

nemsnn 1802. Diese Ausg. trägt die neuere Litteratur 
Nach, hat aber das Inttr. kec. Omsk, weggelassen. 
(Durch Vollsiändigkeit, Bündigkeit, lichtvolle Ord

nung, und Präcision der Begriffe behauptet dies Lehr

buch eine der ersten Stellen des Rangs.)
Grundsätze des Kirchenrechts der Protestanten in 

Deutschland. Von Hofrath Schnaubert in Jena. 3ena 

t79S«
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I7Y2. gr. 8. — Besondere Grundsätze des Kirchen, 

rechts der Katholiken in Deutschland. Vorn Hofr. 
Schnaubert in Jena. Jena 1794. gr. 8.

Handbuch des gemeinen in Teutschland üblichen 
Kirchenrechts, als Commcntar, über seine Grundsätze 

desselben, von dem Hofrath Wiese in Gera. Leipzig. 
Erster Theil 1799. Zweiter Theil 1800. Dritten Theils 
Erste Abtheilung 1822. —

§- tZ5-
Fortsetzung. Bearbeitungen de» protestantischen Kirchenrecht».

Lcneäicti Orprovii chirispruclentia eccleüaüica, leu 
Oonliüorialis in libros tres tlivila. I^iplise 1649 5ol. — 
ttsnoviue 1652. 4. — 1655. lÜÜL. 1673. 1Ü85-
1695. 1708. 1721. lol.

^inlr. Lc^eri achlitiones 36 Larprovii jurirpruä. 
kcclcf. Dienere 1718 kol.

^soann. krunnemanni cle jnre eccleiisüico l'rgLtkitu» 
pottbumus in utuni Lccleiioi-. LvanZcl. et conMorioi-um 
concinnstus. ?ranco5. et L.ip5. 1Ü81. 1686. 4. — neces- 
isriis sup^lementis aclaueius 3 Lam. 8tr>ckio. krsncot. 

et I^ipüae 1709. 1721. 4«
^ob. Kaitb cie VVernber principiu juris eccleüsttici 

krotckontinm. Viteberg ^727. 8.
Lbriüopb ^sgttb. pf^üii InUitutione8 juri« ecclcUs- 

üici kranLos. 1727. — ^ubinggs 17Z2, I7Z8. 8.
Desselben Academische Freden oder Erläuterungen 

über das so wohl allgemeine als auch teutsche Protestan, 
tische Kirchenrecht. Tübingen 1742. Franks. I7Z3. 

2 Th. 4>
O. 3 äckat
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I .url. Lsr. Zebmictii Instituioneg jurispruclen« 
tise ccclest.^sticge, »ciciito proceiku Lontitioriali 36 u5um 
sori Lv3kiKeIici metboilo s^iiemstlcs säornstg. ^Lnae 

I7L4- 8.
Joh. Lor. von Moöheim allgemeines Kirchenrecht 

der Protestanten. Helmstädt 1760. 8.

Lkristian. 6ottl. Ikommelii krinci^ia juris ccclestgstic» 
krotestantium. Viteb. 1770. 8.

K- 156.
V. Inhalt d«S KirchcnrechtS.

Bei der so großen Menge der Systeme und Comr 
pendien über das Kirchenrecht läßt es sich leicht erklären, 

daß die Ordnung, in welcher die verschiedenen Bestand
theile vorgetragen wurden, sehr verschieden gewählt 

werden mußte. Mir scheint es die Uebersicht sehr zu 
erleichtern, wenn man, da die Kirche als eine unter Ge
setzen stehende Ncligionsgesellschaft gedacht werden muß, 
auf die Eintheilung, Gesetzgebende Gewalt, vollziehen
de Gewalt, und rechtsprechende Gewalt, (Kant'S 
Nechtslehre. Königsberg 1797. Seite 165) vorzüglich 

Rücksicht nrmmr. Diesem zufolge werde das Ganze 

unter vier Hauptstäcke gebracht.
I. Kirchengewalt (Gesetzgebende Gewalt).

Recht des Gewissens, von der Kirche, Verbindung 
der Kirche mit dem Staat, Collegialrechte der 
Kirche und deren Verwaltung, Rechte der Obrig
keiten in Kirchensachcn so wohl an sich, als auch in 

besonderer Beziehung auf die lutherische Kirche.

Von
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Von der Verbindung der Kirchen unter sich, von 
dem Rechte freier Völker in Neligionssachen.

II. Kirchenrecht (Rechte und Verbindlichkeiten, welche 

, durch die Kirchengewalt bestimmet werden).
i) In Ansehung der gottesdienstlichen Personen.

2) In Ansehung der gottesdienstlichen Hand
lungen. Z) In Ansehung der kirchlichen Ger 
bände und anderer Güter.

M. Kirchen-Regiment (Vollziehende Gewalt).
Von den Consistorien, Superintendenten, Presby« 

terien, Ministerien, Parochien, und Visitationen.

IV. Geistliche Gerichtsbarkeit (Rechtsprechende Ge
walt).

1) Die Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit 
ist entweder bloß entscheidend, Personalklagen, 
Sachklagen; oder 2) strafend. Von geistlichen 
Verbrechen und Vergehungen.

L 4 - Des
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D e s

Kirchenrechts
Erster Abschnitt.

K i r ch e n g e tv a l t.

K 157.
Kap. l. Recht des Gewissens. Grundsätze.

^8^an kann Niemandem befehlen, dies oder jenes für 

wahr zu halten, (^on clatur imperium in inteüeöiuin) 
Erkenntniß der Wahrheit ist eine Frucht eigener Spon» 

taneität, die von den verschiedenen Graden der materiar 
!en und formalen Bildung abbängt.

Das Gewissen ist die innere Ueberzeugung von der 
Rechtmaßigkeit oder Unrechtmaßigkeit der Handlungen, 
Röm. ll. 14. iz. und kann daher als Vernunfttbatigkeit 
unter keinem äußern Zwange stehen. (k>lou ciatur imps. 

rium in conscientiam.)

§. rZ8.
Würd« o«r Erwiffrusfreiheit.

Die Gewissensfreiheit ist daher ein ursprüngliche-, 
in der Vernunft und Persönlichkeit gegründetes, unver» 
äußerliches Recht.

Jeder ist verbunden, sich nach seinem Gewissen zn 

richten.
§. I5Y.
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§. 159«
Inbegriff der Rechte der Gewissensfreiheit.

Die Gewissensfreiheit schließt folgende Rechte 
in sich.

D Niemand darf gezwungen werden, einen Lehrsatz für 

wahr zu bekennen, den er für falsch hält.
2) Niemand darf gezwungen werden, etwas zu thun, 

was er nach seiner Neligionsüberzcugung für uns 
recht hält. Daniel HI. 2. Maccab. VI. 5-9.

3) Niemand darf zu einer andern Religion gezwun

gen werden.
4) Einem jeden muß die Religionsveränderung frei 

stehen.
A) Niemandem dürfen wegen seiner Neligionsgestn- 

nungcn die natürlichen Rechte versagt werden.
Das Gegentheil ist Gewissenszwang und Reli

gionsverfolgung.

§- iZy-
Begriff der Duldung.

Der aufgenommene Nahme der Duldung bezeichnet 

die bürgerliche und die kirchliche Toleranz. Erstere be

deutet den ungestöhrten Genuß der bürgerlichen Rechte 

bei einer fremden Religion. In christlichen Ländern 
können die Juden Testamente machen, Erbschaften am 
treten u. s. f. — Die letztere läßt sich auf eine doppelte 
Weise betrachten, s) in so fern sie die Kirche gegen 
ihre eigene Mitglieder ausübt, wenn ste ein Mitglied 
ohngeachtet abweichender Religionsmeinungen dennoch 
an ihren Rechten Antheil behalten läßt; und b) in so 

O. 5 fern
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fern sie der Staat gegen eine ganze Neligkonsgesellscbafc 
Lusübt. Von der Duldung in diesem Sinne siede 
K. 17Z, Man muß Duldung der Irrenden von der Dult 
düng der Irrthümer unterscheiden.

§. 160.
Relig i on s fre i h e it.

Von der Gewissensfreiheit muß unterschieben wer
ben i) die Freiheit der öffentlichen oder der besondern 
Religionsübung (die häusliche Religionöübung gehört, 

wenn nicht ändernde Umstände, z. B. Liedersingen 
u. s. f. eintreten, zu den natürlichen Rechten). 2) Die 
Freikeit, seine Religionö - Meinungen mündlich oder 
schriftlich öffentlich vvrzutragen. 6. I.. kockmer. ?rmc. 
jur. C3N. k. gcncr. Ht. 1. z. Z) Die Freiheit, Pro- 

felyten zu machen.

161.
Die Religionsfreiheit ist verschiedener Bestimmungen fähig.

Der Gewissenszwang ist §. IZ7-I59- schlechter
dings verboten. Aber kein Vernunftgrund lehrt, daß 
alle Religionen in allen Ländern gleiche Rechte haben 
müssen, denn es kann Religionen geben, wodurch die 
Ruhe der Länder gestöhrt wird. ES können auch Ver
träge und Landesgesetze vorhanden seyn, welche die 
Aufnahme oder Begünstigung fremder Religisnsver- 

wandten einschränken.

§. . 162.
Daraus fließende Regeln.

1) Ein jeder ist berechtigt die Gewissensfreiheit zu 
fordern, aber nicht alle bürgerliche Rechte oder 

kirch-
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kirchliche Toleranz. §. I5Y. In Deutschland werden 
5 Religionen geduldet, aber nicht an jedem Orte 
Deutschlands. — Ein strenger Quäck'er z. B. 
schließt sich selbst von manchen bürgerlichen Rechten 

und Vorzügen aus.
2) Wenn die Obrigkeit, welche nur allein bürgerliche 

Duldung ertheilen kann, dieser Toleranz verschie
dene Einschränkungen giebt, so ist das für keinen 
Gewissenszwang zu achten.

Z) Wenn aber die Obrigkeit die bürgerliche Duldung 
versagt, und zu dieser Versagung berechtigt ist, so 

haben die Andersdenkenden das Recht auszuwan- 
der», und ihr Eigenthum darf ihnen nicht vorent- 
halten werden.

Instrument, kscir OrnribruZ. -Vrn'c. V. tz. Z6. Z7-

4) Mit der bürgerlichen Duldung kann das Verboth, 
irrige Lehren mündlich oder schriftlich auszubreiten, 
Proselyten zu machen, und die Confiscation anstö
ßiger Schriften wohl bestehen.

Z) Rechtlicher Weise beurtheilt ist es keine Verfol
gung, wenn die öffentliche oder besondere Reli

gionsübung (exercitium relixiouis xublicum vel prl- 

vruum) versagt wird.

5) Die bürgerliche Duldung macht die kirchliche nicht 
nothwendig. Es kann die erste ohne die letzte seyn. 
Z. D. In manchen Ländern sind Katholiken ausge

nommen, aber die Jesuiten nicht.
Die kirchliche Duldung hingegen setzt die bürger

liche Duldung allemal voraus.

7) Ob
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7) Ob eine Neligionsgesellschaft (Kirche, Gemeinde) 

einen andern für ihren Bruder erkennen wolle, 
hängt von ihr allein ab.

8) Keine Kirche hat ein wahres Recht, gegen ihre 
Glieder Gewissenszwang auszuüben.

9) Die Kirche hat an sich kein Recht, die bürgerliche 
Duldung anderer Neligionspartheien zu verwehren, 
oder gewisse Grade vorzuschreiben, wenn nicht ge
wisse bestehende Verträge dazu die Befugniß geben.

i6z.
Kap. II. Von dir Kirche. Stiftung deo christlichen Kirche.

Das Ideal eines ethischen Wesens kann nicht ohne 
eine äußerliche gesellschaftliche Religionsverbindung rea- 

lisirt werden, eben so wenig wie der Mensch ohne bür» 

gerliche Gesellschaft seinen äußern Zustand vervollkomm
nen kann. — Christus hat selbst die Kirche gestiftet, 
und verlangt, daß die Bekenncr seiner Lehre auch in 
äußerlicher Religionsgesellschaft leben sollen. Der Be
weis liegt in den AuSsprüchcn Christi, in den Anord
nungen solcher Handlungen, die ohne Gesellschaft nicht 
vollzogen werden können, in der Einsetzung der Lehrer, 
und überhaupt in der ganzen Natur und Tendenz der 

christlichen Religion. Hälfte i. H- 4-
Widerlegung des Thomasius.

§. 164.
Zweck der christlichen Kirche.

Die christliche Kirche §. 137 hat einen besondern 
vom Staate verschiedenen Zweck, und ist daher eine 

bcson-
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besondere Gesellschaft. Der Zweck des Staats ist Ruhe, 

der Zweck der Religionsgesellschaft hingegen moralisch
religiöse Ausbildung für die Ewigkeit.

Hvbbes und Lhomasius nahmen nur eine, nehmlich 
die bürgerliche Gesellschaft an.

i6Z.
Die Kirche ist «ine frei« Gesellschaft.

Weder Christus noch seine Apostel haben gewalt- 
thätige Bekehrungen vorgenommen. Sie bekehrten 
durch Gründe, deren Ueberzeugung sich nicht erzwingen 

läßt. §. 157. — Luc. IX. Z. 6. — Die Kirche ist da, 

her eine freie Gesellschaft, weil Niemand durch äußere 

Gewalt gezwungen werden kann, ein Glied derselben zu 
werden oder zu bleiben. Joh. IV. 24. In Ansehung ih
res Zwecks ist sie Niemandem unterworfen.

§. 166.
Die Kirche ist «ine gleiche Gesellschaft.

Die christliche Kirche war gleich in ihrer Stiftung 
eine gleiche Gesellschaft. Apostelg. I. XV. Kein Apostel 
führte über den andern eine Oberherrschaft. Galat. II. 
6-14. — Aus dem Zwecke der Religionsgesellschaft 

erhellet, daß kein Glied berechtigt ist, dem andern als 
Oberherr zu befehlen. Galat. III. 28. — Die Vernunft 
zeigt auch keine Nothwendigkeit der Oberherrschaft.

§. 167.
Di« Kirche ist eine Gtstllschafc der kehrer und ZuhLrer.

Weil der Zweck der Kirche die Ausübung der Reli

gion ist, welche ohne Beförderung der Erkenntniß, und 

ohne
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ohne Ausübung der innern und äußern Pflichten nicht 
gedacht werden kann, so ist der äußere Gottesdienst 
nothwendig. Daraus entsteht eine Verschiedenheit der 
Glieder, die nach kirchlichen Verhältnissen zu beurthei
len ist. Die Kirche besteht auö Lehrern und Zuhörern.

§. 168.

Einlheilung drr Kirche.

In Ansehung der Glieder ist die Kirche entweder 
einfach, oder zusammengesetzt; in Ansehung des Lehr- 
begriffs entweder wahr oder falsch. Weil jede Relü 
gionsparthei sich für die wahre hält, so kann keine 
Kirche, aus dem Grunde, daß sie den wahren Lehr- 

begriff zu besitzen glaubt, vor der andern besondere 

Rechte verlangen.

§. 169.

Kap. IN. Don der Verbindung der Kirche mit dem Staate. 
Begriff dcS StaatS.

Hier wird der Staat an sich betrachtet, ohne die 
zufälligen Verschiedenheiten der Regierungsformen. Un
ter Staat verstehen wir die bürgerliche aus Obrigkeit 
und Unterthanen zusammengesetzte Gesellschaft, welche 
die Sicherung der Rechte zum Zweck hat. i Ti- 

moth. II. 2.

Hierbei vom Ursprünge der Staaten, und vom 
Grundvertrage. Obrigkeit ist derjenige, welcher ein 

Recht zu befehlen hat.

H. 170.
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?. 170. 
letzter Zweck drü Staat«.

Das Wohl des Staats ist letzter Zweck, welcher 
ober nur auf das Leibliche, nicht aber auf das Geist
liche und Ewige gehet. §. 157. Die Obrigkeit hat 

schlechterdings kein Recht, in Gewissenssachen Gewalt 
zu gebrauchen. Das geistliche Wohl ihrer Unterthanen 
befördert die Obrigkeit als christliche Obrigkeit, aber 
als Obrigkeit ist sie nicht dazu da, uns seelig zu machen.

Gegen diese Wahrheit :st in der römischen, lutheri
schen und reformirten Kirche oft gefehlt worden.

§- i7l.
Grundsätze.

I) Die Obrigkeit ist zu allem berechtigt, was ein 
rechtmäßiges Mittel ist, den Zweck des StüatS 
§. 169 170. zu erreichen. Majestätsrechte.

S) So weit die Grenzen dieses Zwecks g.hen, so weit 
erstrecken sich auch die Majestätsrcchte.

z) So weit die Grenzen des Rechts zu befehlen ge, 
hen, so weit gehen auch die Pflichten der Untertha

nen zu gehorchen.

§- 172. 
Folgerungen.

i) Alle Glieder aller Religionsgesellschaften sind als 

Bürger des Staats der Obrigkeit unterworfen.
2) Der Obrigkeit kommen die Majestätsrechte über 

alle Gesellschaften im Staate zu, also auch über 
alle Neligionsgesellschasten.

Z) Die
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Z) Die christliche Kirche ist in einem jeden Staate der 
Obrigkeit unterworfen. Denn es könnte ja seyn, 
daß obzwar die Zwecke einer Gesellschaft gut wären, 
dennoch die Mittel dem Staate schadeten.

4) Der Staat hat also das Recht zu bestimmen, 2) ob 
er eine Religionsgesellschaft dulden, b) was für 
eine Art der Ausübung der Religion er ihr gei 
statten, c) was für bürgerliche Rechte er ihr er
theilen wolle. Vergl. H. 162.

§- 173»
Aecipirte, herrschenve Kirche.

Diejenigen Religionen, welche durch die Gesetze das 

Recht haben, frei ausgeübt zu werden, (exercirium reU- 
xionis publicum ve! privstum 160) werden angenoms 

rnene, gebilligte Kirchen genennet (ecciellae receptas, 
clvUiter gp^rodutae). Der gebilligten Kirche wird die 
tolerirte entgegengesetzt. Tolerirt heißt die Kirche, wenn 
der Staat ihr Religions-Exercitium nicht hindert.

vum VI impeni niliii ciecernitur »ävsrsu» exiltenriam reli- 

^iouiz exelcilii in repuklics. 6. I.. Loetnneri krinc. jur. 

ciin. kars 8?"' ll. §. l6-

Grundsätze des Kircbenrechts d. Protest, von Schnaubert 

Vvrbereit. §. rz-l7-
2m lnkr. I'üc. Oüiiab. vn. tz. 2. ärlic. V. §. Zch. 

Wird der Ausdruck roleisie im Weilern Sinne gebraucht.
Unter den gebilligten Kirchen heißt diejenige die 

herrschende, welche eine freie und öffentliche Ausübung 
ohne alle Einschränkung hat, und als Religion allein 

zu bürgerlichen Ehrenstellen das Recht giebt.

Die
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Die Vorzüge der herrschenden Kirche entstehen durch 
Grundgesetze eines Staats. Es ist nicht nothwendig, 

daß der Regent sich zur herrschenden Religion bekenne. 
Es können in einem Lande mehrere Religionen zugleich 
herrschende Religionen seyn.

§. 174.
Kap. «V. Won dru Collcgialrechten der Kirche und deren Verwaltung. 

Begriff der Kirchcngewalt.

In dem Begriffe der Gesellschaft liegt es schon, 
daß, wenn sie statt finden soll, sie auch zu demjenigen 

berechtigt seyn müsse, ohne welches fie nicht bestehen 
könnte. Dies gilt also auch von der Neligionsgesell- 
schaft, deren Rechte durch ihren Zweck bestimmet 
werden.

Den Inbegriff der Rechte, welche der kirchlichen 
Gesellschaft zur Beförderung der gemeinschaftlichen Re- 
ligionsüdung zustehen, nennt man die Kirchengewalt 
(potettar eccleiwüica, Ursprung dieses Nahmens; oder 
jus colleZialc circa iacra).

Wiese Handbuch des gemein, in Teutschland üblichen Kirchen, 
rechts. Theilt. Seile 80-87-

6. t. Lnekmeri l'linc. jur c-rn. ?sr, gen. Dr. l H. 7.

Aeltere Kirchenrechtslehrer theilten die Kirchengewalt in die 
innere und äußere ein. Unter por-ü», eccles. intern» 

verstanden sie die dem geistlichen Ministerium eigenthüm, 
lichen Rechte. Oe^Iin^ii ?ru6. ksüor. per XMnerun^ 

32-44
Die Kirchengewalt befaßt auch die besondern erwors 

denen Rechte der Kirche ijur» annexa potestatis ccclests- 
llicae) unter sich.

Sräffe's pastoraltheologie lt. R §. 27Z.
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Lolltgialrcchte. Erste Regel.

Die Kirche ist berechtigt alles zu thun, n-aS die 
Ausübung der Religion unmittelbar erfordert. Sie kann 
also den Lehrbegriff bestimmen, Symbols und symboli, 

sche Bücher machen. Sie kann ferner die Art, wie der 
öffentliche Gottesdienst gehalten werden soll, in Anse
hung der Gebräuche, in Ansehung des Orts und der 
Zeit der Zusammenkünfte bestimmen.

§. 176.
Cvllcgialrrchte. Zwrite Regel.

Die Kirche ist zu allen Mitteln berechtigt, ohne 
welche die Ausübung der Religion nicht bestehen kann. 
Dahin gehört l) das Recht, sich die Lehrer in den Zu

sammenkünften, und für den Unterricht der Jugend in 
drr Religion zu wählen. Die Religionsschule gehört 
der Kirche. 2) Das Recht, Aufseher zu verordnen; 
Z) Kirchenordnungen zu machen, und diese Convention 
valgesetze mit Convention«! - Strafen zu verbinden. Na
tur dieser aus dem Vertrage verbindlichen Gesetze und 
Strafen; 4) das Recht, ihre Glieder und Lehrer an 
symbolische Bücher zu binden; 5) das Recht, Güter 
zu erwerben, Eass'n zu errichten, und daher ä) von den 

Gliedern Beiträge zu fordern.

177.
Eoll<gialr«chie. Drin«

Die Kirche ist berechtigt, alles zu verhindern, was 
ihrem Zwecke und ihrem Wohl entgegensteht. Sie hat 

daher 
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daher ein Recht 1) die in der Lehre, dem Gottesdienste 
und dem Leben eingerissenen Miöbr^uche abzustsllen, 
(jus reformancii eccieüstticum); 2) die entstandenen Re, 
ligionostreitigkeiten äußerlich zu entscheiden; Z) Kir- 
chcnversammlungen zu halten; 4) diejenigen, welche 
gegen den Zweck und die Gesetze der Gesellschaft han
deln, davon auözuschließen; Z) die Lehrer und Kirchen, 
beamten, welche ihre Pflicht nicht beobachten, ihres 
Dienstes zu entlassen.

Anmerk. Diese Rechte fließen theils aus dem Begriffe 

der Gesellschaft, und sind daher allen Gesellschaften 

gemein, theils aus dem Zwecks der Religions

übung, und sind dann der Neligionsgesellschaft 
eigenthümlich.

§. 178.

Verwaltung dieser Cvllegialrechtt.

Eine jede Gesellschaft, und also auch die Kirche 

kann die Verwaltung ihrer Rechte und Geschäfte einzel, 
nen oder mehreren Personen auftragen. Ursachen war
um dies geschiehet. Diese Personen haben als Deputat! 

suÄoritstem lleleßatam. Was man von ihnen fordere 
und erwarte. Jvh. X. Z. I Corinth. X. 24.

Der Obrigkeit können die Majestätörechte K. 171 
nicht genotnmen werden: aber die Kirche ist auch nicht 

verbunden, der Obrigkeit von einer fremden Religion 
die Verwaltung ihrer Eollegialrechte zu übergeben.

Einige Rechte sind von der Art, daß sie nicht über, 
tragen werden können, z. B. die Gemeinde kann sym-

R - voll- 
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bolische Bücher machen, aber nicht derjenige, welchem 
die Verwaltung der Ccllegialrechte übertragen ist.

Wenn eine Gesellschaft die Verwaltung ihrer Rechte 
einem Andern übertragen hat, so muß sie die von die
sem getroffenen Verfügungen genehmigen. Weil aber 
ein Administrator immer als Mensch dem Irrthume un
terworfen bleibt, so behält die Gesellschaft auch das 
Recht, die getroffenen Maaöregeln zu misbilligen. (Vo* 

tum ncgstivum) Anwendung davon auf Prediger

wahlen.

Lsm. l.. L. » ?u5encior5 Ue lrntzieu icl'Zionii sU vil3m civilem 

siiemse l687> 12-
Lar. V^iesi?nk3v«>n viUl N. Ue jure mnjesinri« el jur« 

cnoventionÄli lacrOruin eiiHZenel. l. § 2. Inpstne 1748- 

ksirik c!e jure sncrvr. sblolur. ec colle«. ist eine Hauplschrift. 

Mosheims allgem. Kirchenr. der Protestanten. Helmst. 1762.
Seite 449.

Ueber Kirche und Kirchengewalt in Ansehung des kirchlichen 
Religionsbegriffs, nach Grundsätzen des natürlichen und 
protestantischen Kirchenrechts, vvm Hofr. und Pros. 
Schnaubert. Jena 1789.

§- 179-
V. Don den Rechten der Obrigkeit in Kirchensachen sowohl an 

sich, als auch, wie es in vcr Lutherischen Kirche in Uebung ist.
I) ^us relc-nnimäi.

Aus §. 170-172 erhellet, daß die Obrigkeit das 
Majestatorecht habe, zu erklären, ob und wie weit eine 
Religionögesellschaft ausgenommen, oder auch wieder 
in ihrem Religions»Exercitium eingeschränkt seyn solle.

An
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An sich ist kein Staat zur Duldung einer gewissen 
Religion, ja selbst nicht der christlichen, verpflichtet, 
wohl aber zur Duldung aller Religionen berechtigt.

So wie die Ausübung der Majestätsrechte durch 
Grundgesetze des Staats bestimmt werden kann, so gilt 

dies auch von diesem MajestätSrechte in Kirchensachen. 
Wenn die Obrigkeit durch Grundgesetze oder durch Ven 
träge, (z. B. durch den Westfälischen Frieden, oder 
wie in Böhmen einst durch den Majestätsbrief) gebun
den ist, so darf sie die bestehende Art der Religions- 
Übung nicht einschränken, nicht etwa die öffentliche Re

ligionsübung in eine besonder«! (exercitium religioniz 
xrivatum) verwandeln.

K. I8o.
2) Hohntsrecht Sir Oberaufsicht (Intpettio sscuknz in ecci.üsm).

Soll die Obrigkeit in Absicht auf Religion und 
deren Ausübung alles thun, was dem Staat rechtmä
ßig Vortheilhaft ist, und alles verhindern, was diesem 
nachtheilig ist, so gebührt ihr die Oberaufsicht über 
die kirchliche Gesellschaft. Dahin gehören folgende 
Rechte: i) das Recht, von der Kirche ein Glaubens, 
bekenntniß zu fordern, und dieses zu bestätigen; 2) das 

Recht, gottesdienstliche Uebungen und Gebräuche zu 
bestätigen, oder wenn sie schädlich sind, zu verbie

ten; Z) das Recht, alle Kirchengesetze zu prüfen und 
zu bestätigen, und die Conventionalstrafen zu berichti
gen. (Wesentliche Dinge kann sie nie verbieten, auch 
nicht Dinge gebieten, die dem Wesen unsrer Religion 
Widerstreiten. Sie hat hier nur jura nexativa) 4) das

R 3 Recht
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Recht, zu verlangen, daß alle Beamte der Kirche ihr 
präsentirt, und von ihr bestätigt werben; Z) das Recht, 
bei den Versammlungen Aufseher zu bestellen; 6) die 
Defugniß, über die Verwaltung der Güter Rechenschaft 
zu fordern. —- Hat der Staat ein impcrium llomlnsns 
über die kirchlichen Güter?

i8r.
z) Weltliche Schutz r und Schirmgercchtigkeit (^civoc,t!L scclsliLllic»).

Die Kirche verlangt Schutz gegen auswärtige Ge
waltthätigkeit, und gegen innere Unruhen. Darf die 
Kirche sich nicht selbst Recht verschaffen, so muß die 
Obrigkeit die unrechtmäßige Gewalt und Beleidigung 
von der Kirche abwenden, der Kirche zur Behauptung 
der Collegialrcchte gegen die widerspänstigen Mitglieder 
Hülfe leisten, und nach den Gesetzen einem jeden Recht 
verschaffen (jurirlliÄio eccles. civile).

§. 182.
Derw«ltung der Collegialrechte durch die Obrigkeit.

Die H. 179-181 genannten Majestätsrechte kom
men der Obrigkeit beständig zu. Die Re/ormationsge- 
schichte zeigt die Art an, wie die Obrigkeiten dazu gei 

kommen sind, auch die Kirchenrechte zu verwalten. Die 
Kirche übertrug bald stillschweigend bald ausdrücklich 
die Verwaltung der Collegialrcchte den Obrigkeiten. 
In den protestantischen Ländern, besonders denen, 
welche der Lutherischen Religion zugethan sind, ist die 
gute,Einrichtung, daß gemischte Collegia, nehmlich die 

Consisiorien, niedergesetzt sind, welche die Collegial«

und 
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und die Majestätsrechte im Nahmen der Kirche und des 
Landesfürstcn zugleich verwalten. Doch muß immer 
die Quelle unterschieden werden, aus welcher jede- 

Recht herfließt.
Anhang von der Verbindung der Kirchen unter sich. 

Wenn mehrere Kirchen zusammentreten, so entsteht eine 

solche Verbindung allemal entweder aus einem siillschweir 
genden oder ausdrücklichen Vertrage, und darf weder 

den natürlichen Rechten der Gemeinden schaden, noch die 
Rechte der Obrigkeit beeinträchtigen.

§- I8Z.

Ksp. Vl. Don Sem Rtchte freier Völker in Religionssachtn. 
Unabhängigkeit freier Völker.

Freie Staaten sind sich einander gleich, daß keiner 

dem andern in Neligivi ssachen etwas befehlen kann. 
Religionskriege, wenn Regenten in Neligionssachen an
derer Völker sich einmischen, sind wahrer Gewissens
zwang. Spanier in Amerika — Kreutzjöge.

Freie Völker können aber durch Vertrage gegen eim 
ander gewisse Neligionsrechte erwerben.

In wiefern sind Missionen unter fremden Völkern 

erlaubt? Wenn der fremde Staat sie duldet, und sie 
ohne Gewalt geschehen.

Jusiruclion der Südseeinfel» Misstonarien, ausgefertigt 
durch die Direetoren der Missions, Societät. Nro. lV, 
siehet in folgendem Buche: Predigten, gehalten in Lon
don, bei Errichtung der Missions, Societät, am aasten 
szsten und aasten Sept. 179Z, nnd bei Sendung der 
ersten Missiouarien am a8sten Julius 1796, nebst andern 
Aufsätzen, die Errichtung und die ersten Unternehmungen

R q der
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der Socittät betreffend. Aus dem Englischen übersetzt, 
von Peter Mortimer. Barby 1797.

Z. 184«
Dcr vrn ftemdrn Unterthanen geleistete De^stänv.

Ein Regent, oder ein Staat kann sich fremder 
Unterthanen, die mit ihm einerlei Religion haben, aller* 

dings annebmen, 1) durch Intercession. ?etere licct; 

2) durch feierliche Verträge; z) im Falle den Verträ
gen zuwider gehandelt wird, durch alle in dem Völker, 
rechte erlaubte Mittel, z. D. durch Repressalien, durch 
einen gerechten Religionskrieg; 4) durch Aufnahme der 
um der Religion willen Vertriebenen und freiwillig Aus- 
wandernden.

Hugenotten in Frankreich, und Salzburger Emi

granten. Unterthanen stehet es frei, fremde Mächte um 
ihren erlaubten Beistand anzuflehen.

§- I8Z.

Religionskrieg um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben.

Die Vertheidiqungökriege sind unter Völkern das 
einzige Mittel sich Recht zu verschaffen. Jeder, der daS 
;us belli hat, besitzt auch ein Recht, die ihm mit Un
recht wegen der Religion angethane Gewalt mit Ge
walt zu vertreiben. In diesem Falle befanden sich der 
Landgraf von Hessen und der Churfürst von Sachsen in 
ihrem Religionskriege gegen den Kaiser.

Haben die Unterthanen ein jus belli gegen ihre 

Obrigkeit, wenn sie in ihren Religivnörechten von der
selben nicht geschützt werden?

§. 186.
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186.

Rechte der Fiemvcn und der Gesandten.

Es ist dem Völkerrechte gemäß, keinen Fremden 
wegen der Religion zn beeinträchtigen, der sich dann 

aber auch aller Beleidigungen der Landesreligion enthal

ten muß.
Gesandte haben eigene Rechte, indem ihnen die 

fremden Höfe den Privatgottesdienst verstatten. Der 
Gesandte hat diese Rechte, so lange sein Creditiv dauert. 
Die festgesetzten Schranken dürfen nicht überschritten 

werden, z. V. wenn der Gesandte Proselyten machen 

wollte.

§. 187.

Won den Soldaten, und der Religion eines besiegten Landes.

Der Soldat hat die Gewissensrcchte, aber deswe

gen nicht alle Neligionsrechte. Wenn eine Macht viele 
Soldaten von einer fremden Religion hat, so ist es 
billig, und auch in der Praxis gegründet, daß sie ihre 
eigenen Prediger erhalten — Verwendung des Pfaff 
während seines Aufenthalts in Turin bei dem Herzoge 

für die evangelischen Soldaten, als sie bei dem Frohm 

leichnahmsfeste vor dem Venerobile niederfallen soll
ten. — Der Sieger hat ein Recht für seine eigene Re
ligion zu sorgen. Damit der Besiegte seine Neligions
rechte nicht verliehre, ist es jederzeit anzurathen, bei 
dem Friedensschlüsse auf den Neligionszustand eine be
sondere Rücksicht zu nehmen.

RA Z. 188.
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§. 188-
Nebergariß zum iw«i»n Abschnitt«.

Wenn verbindende Gesetze, Verordnungen und 
Statuten gegeben werden sollen, so muß der, welcher 
sie giebt, das Recht dazu haben. Die Kirchengewalt 

und das Majestatsrecht, von welchen bisher geredet 
worden ist, enthalten den Inbegriff der allgemeinen 

Bedingungen, unter welchen in Ansehung der kirchli
chen Angelegenheiten gültige Gesetze und Vorschriften 

ertheilet werden können.
Aus diesem Allgemeinen gehen nun besondere An

wendungen hervor. Diese besondern Rechte und Ver
bindlichkeiten in Ansehung der gottesdienstlichen Persor 
nen, der gottesdienstlichen Handlungen, und der kirch

lichen Güter machen den Inhalt des zweiten Abschnitts 

aus.
Nachdem die Quellen ausgesucht worden sind, müs

sen die daraus entstandenen einzelnen Bäche und Ströh- 

me betrachtet werden.

Des
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Des

KirchenrechtS
Zweiter Abschnitt.

Rechte und Verbindlichkeiten in Anse, 
hung der gotteöd^enstlichen Personen, 

Handlungen und der kirchlichen 
Güte r.

Erster Artikel.
Kirchenrecht in Ansehung der gottes- 

dienstlichen Personen.

§. I8Y.
Kap. l. Unrerschied zwischen I.s!ciL und civriois. 

Wer ist für «in Mitglied der Kirche zu halten?

A^ach Matth. XXVII. 19. 22. wird jeder ein Mitglied 

der christlichen Kirche, welcher getauft wird, und seinen 
Entschluß ein Mitglied bleiben zu wollen, durch sein 
öffentliches Glaubensbekenntniß, und durch den Genuß 
des Abendmahls bestätigt.

Eine gelehrtere Kenntniß des Religionsdegriffs wird nicht 
gefordert, sondern nur überhaupt, deß jemand "sich zu 
„dem buchstäblichen Verstands der AugSburgischca Con» 
„fession bekenne" l. bl. Loeknrari ^u;. «ccl«s. kror. l-ilr. r. 
lie. l. ü l. 6r.

rzo.
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f. iyo.
Mrtheilung der Geschäfte.

Ohngeachtet in der prorestantischen Kirche als in 
einer gleichen Gesellschaft K. 166. alle Mitglieder gleiche 
Rechte haben, so sind doch nicht bei allen die Vestim- 
rriungen und die Geschäfte gleich, indem die Verthei» 

lung in gewisse Aemter nützlich und oft nothwendig 

ist. Besonders sind Lehrer der Religion nothwendig. 
Erste Hälfte §. z. 4. io. iz. 50.

iyr.
Anordnung der Lehrer,

Christus bat das Lehramt eingesetzt Matth. XXVIII. 

iy. so. Hebr. Xlll. 17. und die Apostel haben bei Err 

richtung einzelner Gemeinden ordentliche Lehrer verord

net. i Timoth. III. Lit. I. Z - 16.
Soll der Zweck, dazu die Apostel bestimmt waren, 

fortdauern, so müssen auch die Lehrer fortdauern. Weil 
nicht alle zum Lehramt, und zum Unterrichte die erfor
derliche Tüchtigkeit haben, so irren diejenigen, welche 
kein Lehramt anerkennen, oder die Freiheit aller Chri

sten zu lehren damit verbinden wollen.

§. lY2.
Unterschied zwischen den Layen und Klerikern.

Auf K. 191- gründet sich der Unterschied zwischen 
den Lehrern und Zuhörern, von welchen jene clerici, 

diese Imci genannt werden. Der Unterschied betrifft 
folglich das Amt, welches nach der Natur seines Zwecks 

beurtheilt werden muß. Oberherrschaft ist nicht damit 

ver-
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verbunden l Petri V. 1-4. Ephes. IV. n ist damit 

nicht im Widersprüche.
Die Benennung der Lehrer als clerlcorum, und 

der Layen als I^icorum ist nicht biblisch. Denn Apor 
sielg. !. 2z. 26. VIII. 21. heißt rc^/>oc Leos, Antheil, 

und i Petr. V. Z. wird die ganze Gemeinde so gcnennet. 
Die Kirchensorache nahm die Bedeutung, nach welcher 
die Lehrer Llcrici hießen, früh auf. Luiceri tbeünir. 
ccclcs. unter dem Worte

Das kanonische Recht bat eigenthümliche Classen festgesetzt 
kersonrilinn er^o cjuichain I-iici 5uin, rzui^gln clerici. k.ur- 

sur clericoruin ouiciain sunt in frcerstorio coustiluti, Huicizin 

in strcrii, licet non in sa<.ercjorio: ^uistun uec in sncrir, 

! nec in s»cerliorio Lorum rui für, ^ui in sLeerciorin con- 

üicnli lunr, <;uilia>tt 5unc in cclstore ur epilcopi:

quicigm in inferiore, ur s,re»b)>teri. In facri« vero sticu»- 

rur couüiruli ciiucoui er fubäisconi. <^)ui verv nec in fz- 

cerciorio, nec in fg^riz referiuulur, ii l'uur, c>ui i'unr in 

ininorihu! orclinibu; couüicuti. Inkir. jur. c»,nc>n. a ^o. 

ksul. I.-n>ceIotlo. t.ib. I. lix. XXIX. H. z. Zu dem 

clernr minor gehören »colurkn«, exorcüis, ie<ltor, ottia- 

riur, psalmist» oder csncor. I-ancel. Inst. lib. I. D'l. 

XXVlll.

§. IYZ.
Kap. II. Unterschied unter den gvltesdienstlichen Personen. 

Einheit des Lehramts.

Das Lehramt ist nur eins, und die das Lehramt 
verwalten, sind sich in Ansehung dessen einander gleich. 
Die Eintheilung des canonischen Rechts §. 192 ist nach 
protestantischen Grundsätzen ungültig, weil Christus 
keinen Unterschied und keine Subordination unter den 

Leh-
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Lehrern eingesetzt hat. Irrthum der Römischen, Grie, 
chnchen, und der englischen Episkopal-Kirche, welche 
die Subordination für eine göttliche Einsetzung erklären, 
so wie der Preebyterianer, welche den Unterschied für 

verbothen halten.

§. ly4-
Beschaffenheit in der ersten Kirche.

Jede Gemeinde war unabhängig, und ihr Lehrer 

hatte nichts über andere zu sagen. Die Menge der 
gottesdienstlichen Lehrer an einem Orte veranlaßte bald, 
daß Aufseher für nützlich erkannt wurden, und die 
Menge der Geschäfte erforderte, daß man bald mehrere 
Aemter einführte. So wurde schon zu den Zeiten der 

Apostel eine Almosencasse errichtet, deren Verwaltung 
die Diaconi empfiengen Apostelg. VI. i-ö. Röm. XII. 7.

§. iy.5-
Unterschied in der evangelischen Kirche.

Die evangelische Kirche hat die päbstliche Subordi
nation aufgehoben, und dagegen folgende Unterschiebe 

als nützlich angenommen.
i) In Ansehung der Aemter. ») Das eigentliche 

Lehramt, in welchem alle einander gleich sind, 
b) Hülfsdicner der Kirche, z. B. der Küster, der 
Cantor, der Vorsteher der Kirche, c) Wegen der 

Verbindung mit der Religion, die Lehrer auf hö« 
Hern und niedern Schulen.

s) In Ansehung der Art und Ordnung, wie das 
Lehramt verwaltet wird, s) Einige sind bloße Pre

diger 
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diger, ohne Ministen«! - Funktionen, b) andere 

sind Pfarrer (paliorcs) «) kallor primarius /Z) ^I> 
ctiiöigconu8, Diaconus, F) Capcllan.

Z) In Ansehung der Aufsicht, so wohl über die Ge
meinde, als auch über die Lehrer. Supcrintem 
deut (Lpborus), Probst, Metropolitan, General
superintendent.

§. IYÜ.

IH. Don den Eigenschaften derer, welche in- kehram: defSvdert 
werden sollen. Hinderungen von Seiten des KLrper-.

Von den Eigenschaften, und ihren Eintheilungen 
in natürliche und erlangte sehe man den Achten Theil 
der Pastoraltheosogie. Nach der Natur der Sache, 
nach dem kanonischen und protestantischen Rechte giebc 
eö mehrere Leibesfehler, welche vorn Predigtamte aus
schließen. Dahin gehören:

I) Diejenige totale oder partiale Schwäche des Kör
pers, die zum Amte untüchtig macht, z. B. Zit, 
teru der Hand.

2) Verstümmelung des Körpers. Blindheit, Ueber, 

sichtigkelt, Verlust der Hände, der Finger, der 

Füße.
3) Verunstaltung des Körpers, wenn sie von der Art 

ist, baß sie den Gemeindemitgliedern Furcht oder 
Widerwillen einflößt.

Das kanonische Recht hat die Anzahl der Leibes
fehler, von welchen der Pabst dispensiren muß, 
zu sehr gehäuft,

§- 197.
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§- 197.

Forderungen von Seiten der Kirche und des StaatS.

i) Die in bürgerlicher Rücksicht ehrliche Herkunft 
wird zwar nicht mit derselben Strenge des Um, 
fangs, wie in ältern Zeiten, gefordert, allein doch 

auch jetzt als eine Bedingung bcibehalten. Der 
Sohn eines Scharfrichters r Knechts kann nicht Prer 

diger werden. — Ursache, warum im kanonischen 
Rechte n die uatales et ingenui nothwendig
waren, ist aus dem alten Testamente abzuleiten. — 
Die uneheliche Geburt!), oder die Abstammung von 
berüchtigten Eltern schließt von der Erlangung des 
Predigtamtö nicht aus: doch rath die Klugheit, 
solche Candidaten an fremden Oertern zu be- 

fördern.
2) Das kanonische Alter ist in vielen protestantischen 

Ländern auf das 2zste Jahr festgesetzt. Diese An
ordnung entstand aus dem kanonischen Rechte, nach 
welchem ein Presbyter 25, ein Bischof aber 30Jah

re alt seyn mußte.
c. 7. X. cie eleüione.

3) Der Jndigenat ist in den meisten protestantischen 
Ländern festgesetzt, und hängt von den Landesges 

setzen ab. Ausnahmen, die hier zu machen sind.
4) Die Candidaten-Ehen sind aus vielen Ursachen in 

den meisten protestantischen Landern untersagt. Die 

succelllva ist bei prot. Predigern kein Hin
derniß ihrer Amtsführung.

§. 198.

* c, A. X ile lervi» »on vrUinancli».
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§. IYS.
Von einigen andern Forderungen.

I) Der Candidat muß ein Glied der Kirche seyn. 
Die symbolischen Bücher müssen hier entscheiden, 

ob jemand ein Glied der Kirche ist. Diese Forde
rung erstreckt sich aber nur auf den gegenwärtigen, 
und nicht auf den vorhergehenden Zustand. Denn 
ein Proselyt kann Prediger werden, wenn er die 
Theil 8. der Pastoralth. genannten Eigenschaften 
und Kenntnisse besitzt.

2) Ein ehrbarer und nnanstößiger Wandel ist schlech

terdings nothwendig. Keiner Gemeinde kann man 

einen Mann zum Prediger aufdringen, gegen dessen 
Leben und Wandel gegründete Einwendungen ge
macht werden können.

Z) Ob jemand ein Wiedergeborner sey, ist unmöglich 
zu entscheiden, ohngeachtet einst die Theologen in 
H * » die im Br * s * geforderten Testrmonien 
der Wiedergeburth auSzustellen kein Bedenken 
trugen.

§. ryy-
Kap. IV. Don der Berufung gottesdienstlicher Personen. 

Von der Voeacion.

Ueber innern und äußern, unmittelbaren und mit
telbaren Beruf vergleiche man Theil 8. d. Pastoralth.

Weil Niemand sich selbst zum öffentlichen Lehrer bei 
stellen kann, so ist die Vocarion nothwendig, worunter 
man im weitern Sinne genommen diejenige Handlung 

versteht, durch welche einer tüchtigen Person das Recht 
Gräffe « pastsralchevlogie U. S über-
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übertragen wird, in einer Kirche das ordentliche Lehr

amt zu verwalten.
Die Nothwendigkeit der Vocativ» wird von den Fanatiker» 

und den Socinianern bcstntten Man sehe Lsabel»« 
N^covieiilis, I-ider Socininnotuln i'rimgriu; — ri-ceu- 

suir — prokiA-rvir 6s- I-ucl. Oeclerur. kr-ncofurl! er 

l^Lss 17Z9- Seile tozs-lozs.

§. 2OO.
Das Recht Ver Berufung ist ein Coltegialrecht.

Daß das Recht der Berufung ein Collegialrecht der 
Kirche sey, also nicht der höhern Geistliä-keit allein zu
geschrieben noch auch als Majestätsrecht der Obrigkeit 
beigelegt werden dürfe, lehrt außer §. i6z. l66. 176, 
Matth. VlI. 15. l Joh. IV. i. — Apostelg. I. 1Z-2Ü. 
VI. 1-6, nebst der Praxis der ältern christlichen Kirche.

L^x>nH Lpiki. 6!l. 6V. <— Locrnll, ItiU. eccletl I-id. Vl.

c. 2- — l^eotiorin ttiü. eccles. l.ib. l. cup. 7. — 

Augsburgische Conf Seile iz, Apologie Seite 204. und 
Emalkald. Art. Seite 354 der Rechenbergischen Ausgabe 
der symb. Bücher LoncorälL er uusulmi coulklUu 

rexelit» conse6io. I-ipüne 1677.

§. 2Sl.
Verwaltung dieses Rechts.

Dieses Recht verwaltet entweder die Gemeinde 
selbst, wenn jedes Mitglied seine Stimme giebt (clcctio 
^>ro^rio 6c cliÄu, welche von der pollulutio im Sinne 
des kanonischen Rechts wohl zu unterscheiden ist) oder 

durch andere, a) durch die Obrigkeit, bet den Con- 

siftorial r Pfarren, b) durch die Patronen, bei den Pa
tronat» Pfarren.

202.1
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§. 202.
Dom Patronatrechte.

i) Der Ursprung des Patronatrechts verliert sich in 

die vorchristlichen Zeiten. Den Erbauern der Tem

pel stand es frei, sie mit Priestern zu besetzen. 
Au Constantins Zeiten kamen die Tempel an die 
Christen, und die Familien der Patronen, die auch 
Christen wurden, behielten ihr Recht bei.

2) Das Patronatrecht faßt mehrere Rechte in sich. 
Die l^ominstio, wenn der Patronus 2 oder 3 vor- 

( schlagen kann, die Vocativ (im engern Sinne ge

nommen, wenn dem Gewühlten eine schriftliche Vo, 

cation ertheilt wird) und die Präsentation sind nicht 
immer beisammen, z. B in der thüringischen Stadt 
Gehnsee. — Die juru utilir», onerols und bonori- 
6cg. Das jus pstronstus wird in ecc!e6stticum und 
Igicule eingetbeilt, ferner in personale und reale. 
Das Patronatrecht kann nicht verkauft werden, 
wobl aber das Gut, wovon das Patronatrecht ein 
mmexum ist.

Z) Das Patronatrecht ist allemal ein erworbenes, nach 
dein bekannten Verse

katronum fgcinnt clor, scclistcatio, kunstur.
Job. 8-Uom. Lruiiyuell. vlls. cle varüs Jurir hstronaru; sögui»

4) Wegen vieler Misbräuche haben Mehrere das Par 
trvnatrecht für verwerflich erklärt, z. B. Oigbertus 
Voetius koliticse Pcclcs. Psr8ll. L.ib. III. U. 
Lsp. 2. 3. Allein das Patronatrecht enthalt nichts, 
was den Grundsätzen der Moral und des Kirchen»

S 2 rechts 



276 Neunter Theil der Pastoraltheologie.

rechts zuwider wäre. — Wird es nicht recht
mäßig verwaltet, so. findet das jus äevolutLonis 

statt.
Loekmer! ^u, Lcclel'. ki-orcgLinium Ilh. ttl. Ilr. XXXVlll.

1. lll. p»8- 4Ü2- Und folg.

Loekmeri k»rockls!e. 8eÄ. lll. ^-ip. l. h. Xl.

ve^U»LÜ luüir. kruäsuusv kalt. — per Kütiuerum 

157-176.

5) Das Patronatrecht übt entweder Einer aus, oder 

die ganze Familie durch den Senior, oder mehrere 
zugleich. Wie der Vocationsschein ausgestellt und 
unterschrieben werden müsse, wird durch Verträge, 
oder durch das Gewohnheitsrecht bestimmt. Eben 
diese Vewandniß hat es auch bei der Frage, ob 

der Vocationsschein, welcher von dem Patron der 
Mutterkirche ausgestellt wird, zugleich auch für die 

Filialkirche gültig sey, oder von dem Patron der 
Filialkirche mit unterschrieben werden müsse?

§. 20z.
Vowin negativum ver Gemeinst.

Es mag nun das Consistorium, oder ein Patron 
die Pfarre vergeben, so behält die Gemeinde auf jeden 
Fall das votum negativum. Die Ausübung desselben 
würde von Seiten der Gemeinde eine Injurie gegen daS 
Consistorium oder die Patronen enthalten, wenn keine 
rechtmäßige Gründe der Verneinung beigebracht wurden.

§ 204.
ÄoSmch -je Wähl uli«chtmäßig wird?

Die Wahl ist ungültig, wenn bei der Collatur zur 

Bedingung gemacht wird, gewisse Dienste zu leisten, 

oder
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oder eine gewisse Person zn heurathen Dahin gehört 
ferner das Erbetteln einer Pfarre (crimen ambitus) das 
Verbrechen der Simonie, gewaltthätiges Eindrängen (in- 

tru6o violentg), und die Wahl aus bloßem Mitleiden - 
(ex mers gratis).

§. 205.
Majestätsrecht bei der Wahl.

Die Obrigkeit hat in Ansehung der Vocativ» und 
Wahl das Recht, i) die Oberaufsicht (inh>cSio civilir) 

§. i8o, zu verlangen, damit weder die Ruhe gestöhrt, 
noch die Rechte des Dritten gekränkt werden, und 2) die 
Wahl zu bestätigen.

§. 206.
Kap. V. Won der Bestellung der Pfarrer r«m krhramt. 

Won dem Rechte ver Prüfung.

In den evangelischen Ländern, wo die Consistorka 
die kirchliche Aufsicht führen, gehört das Recht der 
Prüfung und Ordination den Consistorien. Wenn eine 
Gemeinde unter keinem Consistorio steht, so kann sie 
jedes Collegium, welches ordinirte Theologen zu Mit
gliedern hat, um die Prüfung und Ordination ersur 
chen. — Hohes Alter der Prüfung (lcrutinium, tems. 
men, exsmen). Vergl. Abschn. 8 der Pastoralth.

§. 207.
Beschaffenheit der Prüfung.

Die Prüfung geht auf den Lebenswandel, dessen 

Unbescholtenheit durch Zeugnisse erwiesen werden muß, 
und auf die Tüchtigkeit zum Lehramts von Seiten der

S Z Kennt,
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Kenntnisse und Fertigkeiten. Wie viel man fordern 
könne, und wo die Grenze zu setzen sey, lehrt der achte 
Theil der Pasioralth. — Die Prüfenden haben das 
Recht, die schriftliche Prüfung mit der mündlichen zu 
verbinden. — Der Candidat bat das Recht zu verlan
gen/ daß die Examinatoren alle Härte der Anrede, und 

den wegwerfenden stolzen Ton vermeiden. — Ncchtmä« 
ßigkeit der Abweisung der Candidaten, welchen es an 
den gehörigen Kenntnissen und Fertigkeiten fehlt. Glaubt 
der Candidat oder der präsentirende Patronus, daß die 

Examinatoren nicht auf die rechte Weise geprüft haben, 
so können sie auf eine abermalige Prüfung bei demselben 
Consistorium, oder bei einem andern Consistorium an

tragen.

228.
Von Vev Ordinütion und Iuvestitur.

Auf die Unterschrift der symbolischen Bücher, unk» 

schriftliche Covstrmation, welche als ein gemischtes Col- 

legial- und Maiestäts«Recht betrachtet werden kann, 
folgt die Ordination, d. h. diejenige feierliche. Hand
lung, da eine zum Predigtamte bestimmte Person durch 
Gebeth und Auflegung der Hände anderer gottesdienstlis 
cher Lehrer in die Zahl derselben ausgenommen und ein- 

geseegnet wird.
Hohes Alter des Gebrauchs, die Hände aufzulegen. 

Apostelg. VI. 6. XIII. z. 1 Timoth. iv. 14. v. 22. — 
Alle protestantischen Kirchenordnungen haben die Ordi- 
nation als einen apostolischen und angemessenen Gebrauch 
angeordnet. — Großer Unterschied der protestantischen 

Begrif-
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Begriffe und der Grundsätze des kanonischen Rechts 
über Ordination, z. V. c. 24. v. 93. c. I. 2. 3. X. 6s 
tem^oribus ^räinatlonum in 6.

Aus dem kanonischen Rechte c. 2« OiK. 70. ist es in 
die protestantischen Kirchen übergegangen, daß nicht 
ilne tirnlo, d. h. nicht ohne ein gewisses Pfarramt ordit 

nirt werden soll. In einigen Ländern weicht man davon 
ab, indem eine bestimmte Anzahl Eandidaten zu Hülfs- 
predigern ordinirt wird.

Die Investitur, die Einführung, hat davon den 
Nahmen, daß die gottesdienstlichen Personen andere 

Kleidungen trugen, und so bedeutete dies Wort bald 
das Recht, diese Kleider zu tragen. Nothwendigkeit 
und Nutzen der Einführung in rechtlicher Hinsicht be
trachtet.

§. 2OY.
Kap. VI. Don den Rechten der gottesdienstlichen Personen. Neckte iu 

Ansehung des Lehr, Sy'af, und VeriuahnungSamts.

l) Es ist aus mehreren Gründen nothwendig, daß 
die Lehrer Ehre und Achtung genießen. Hebr. 
XIII. 17. 1 TimoLh. IV. 11.

2) Die Lehrer sind zu allen Mitteln und Arten des 

Vertrags berechtigt, welche der Zweck ihres Amts 

nothwendig macht. 2 Limoth. Ilk. 16. 17; zur 
Widerlegung der Widersprechenden Tit. I. 9. 
Apostelg. XX. 28-32; zur Bestrafung der Laster
haften. i Tim. V. 20. 2 Tim. IV. 2 - Z.

3) Die Lehrer haben das Recht der Aufsicht über ihre 
Gemeindez Uebung der Seelsorge Hebr. XM. 17.

S 4 1 Petr.
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i Petr. V. 2. so wie auch das Recht, bei dem 
öffentlichen Gottesdienste die Aufsicht zu führen 
i Tim. IV. 13., und die Sakramente zu verwalten. 
Dergl. Liturgik. Abschn. 2.

K. 210.
Unterhalt der gvtteo'diensilichen Personen.

Die verschiedenen Arten des Unterhalts sehe man 
Theil 6 der Pastoraltheol. §. 72. — Die Versorgung 
der Priester und Leviten durch Erstlinge und Zehnten kann 
nicht aus dem A. T. in das N. übertragen werden. 

Wo Zehnten an die Geistlichen entrichtet werden, sind 
sie nicht, wie das kanonische Recht lehrt, eine göttliche, 
sondern nur eine menschliche Anordnung.

Die Gemeinde und nicht die Obrigkeit ist verpflicht 
tet, die gottesdienstlichen Lehrer zu versorgen. Luc. X. 7. 
Galat. VI. 6. 1 Cor. IX. 14. 1 Tim. V. 17.

Was von den Mitgliedern der Kirche zur Erhal- 
tung der Lehrer geschenkt worden ist, ist kein Eigen» 

thum des Staats. Der Staat handelt widerrechtlich, 

wenn er K. 81. die Pfarr-Aecker einziehen, und die Be
soldung auf Geld setzen wollte. — Die Obrigkeit kann 
die Rechte, und also auch die Eigenthumsrechte der 
Geistlichen wohl vermehren, aber nicht vermindern. — 
Frage, dürfen die Präbenden, welche Vermächtnisse 
an den geistlichen Stand waren, diesem entzogen, und 
«n Mitglieder weltlicher Stände verliehen werden?

211.
Don den AcriLenjen.

Sie sind Belohnungen für einzelne Handlungen de- 

Predigtamts §. 72. 74» und daher keine Simonie. —

Sie
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Sie heißen jurs stolae. Unter stalu verstand man 

die von Alters hergebrachte Kleidung, (das Chorhemd), 
ohne welche die Pfarrer keine Ministerial-Handlung ver, 
richten durften. Der Gemeinde steht es im Anfänge 
der Stiftung frei, weche Art der Besoldung für ihre 
Lehrer ste festsetzen will. In den ersten Zeiten er

hielten die Christen ihre Prediger durch freywillige Bei» 
träge ckrvloNvmi ttomilm 86 in klÄttlEum. In den 
folgenden Jahrhunderten wurde bestimmt, für welche 
Mühwalkung, und wie viel dem Prediger entrichtet 

werden sollte. Erste Hälfte K. 194. Anhang.

Im Kirchenrechtlicheu Sinne heißen die Accidenzien 
bestimmte oder unbestimmte, je nachdem der Prediger 
sie mit Zwang beitreiben kann oder nicht.

§. 212.
Immunitäten und Privilegien der Prediger.

Die Obrigkeiten haben dem geistlichen Stande nach 
ihrem Hoheitsrechte verschiedene Immunitäten und Vor, 
züge verliehen.

i) Der freie Gerichtsstand ist von mehreren Kaisern 
den Geistlichen geschenkt, z. B. vom Justinian 

Novell. I.XXX. c. l.
Linok»in Orix. eccle5. I-. V. !k. §. 6 ro.

Bei der Reformation überließ man die jurirchKio 
xerlonkstik den Conststorien. Der befreiete Gerichts» 
stand erstreckt sich auf die Personen der Pre
diger, deren Frauen, Witwen und Kinder, 
und Oienstbothen, so lange sie in des Predigers 
Brodle sind. — Ist der Prediger Kläger, so

S - muß 
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muß er sich an den Gerichtsstand des Beklagte« 
wenden.

lull. klucl. kattor. per Ivüknerum. PS». 2^z.

Ehurhannöverisches Kirchenrecht von I. K. Fürchteg. Schle- 
gel. Th. l. Seite 140-144-

Schuldiener nehmen an diesem Vorzüge Antheil. — 
Grenzen dieses Privilegiums.

2) Freiheit von allen, oder von vielen öffentlichen Ab« 

gaben, und Lasten, z. B. von Wachen, Hand - und 
Spann-Dienst, der Einquartierung, von der Accise 
u. s. f. ist eine bloße Begünstigung der Obrigkeit.

z) Alte und schwache Prediger erhalten einen Ab- 
junctuö, mit dessen Besoldung eS so gehalten wird, 

daß, wenn der Senior noch einige Diestgeschäfte ver
richtet, der Adjunctus den dritten Theil, und wenn 
der Senior nichts mehr verrichten kann, der Ad« 
junctuö die Hälfte der Pfarreinkünfte bekommt.

4) Die Prediger-Witwen erhalten ein halbes oder ein 
ganzes Gnadenjahr.

In Sachsen kommen noch einige Vortheile hinzu, z. B. 
die Gerade bei der mütterlichen oder großmütterlichen 
Erbschaft, v^eruker k. n. Obler. korens. n. XXI. I». 49.

Zwei«
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Zweiter Artikel.
Kirchenrecht in Ansehung gottesdienst- 

licher Handlungen.

2IZ.
Kap. I. Kircheinrcht in Ansehung der Lehre. Collcgialrechte der Kirche.

Die Kirche hat offenbar ein Recht, §. 175-177, 

den Lehrbegriff zu bestimmen, welches durch Verfertü 

gung der Symbole und der symbolischen Schriften ge, 
schieht, und für die Erhaltung der Lehre zu sorgen. 
Aus dem zweiten stießen folgende Rechte 1) von allen 
Gliedern zu verlangen, daß sie sich zu der Lehre beken
nen; -) die Lehrer zu verpflichten, nach dem Lehrber 
griff ihren Unterricht abzufasscn; Z) Lehrbücher zum 
Unterrichte der Jugend vorzuschreiben; 4) bei entstan
denen Streitigkeiten zu sagen, welche Meinung sie für 
falsch erklärt, und dadurch die Streitigkeit beizulegen; 
Z) die Schriften ihrer Glieder, welche Religionssachen 
betreffen, zu censiren, auch wohl zu verbiethen.

6. I.. KoLkmerl kliuc. Zur, Lkm. lll. LeA. 1. 1°tt. u,

§. 214.
Verwaltung dieser Rechte.

Die Kirche kann die Verwaltung dieser Rechte der 
Obrigkeit auftragen. Die würkliche Bestimmung des 
Lehrbegriffs wird billig den Theologen überlassen, deren 
Meinung jedoch die Kirche entweder stillschweigend oder 

aus- 
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ausdrücklich billigen muß. So wurde Luthers Kate
chismus durch eine stillschweigende Einwilligung zu eir 
nem symbolischen Buche. ,Niemand darf hierbei einen 

Gewissenszwang erfahren.

§- 215.

Hoheitsrechie in Austhung dir Lehrt.

Positiv betrachtet myß die Obrigkeit die Kirche bei 

diesen Rechten schützen. §. i8l. Außerdem kommen 

der Obrigkeit folgende Rechte zu, i) zu verlangen, daß 
die Kirche ihre symbolische Bücher ihr erst zur Prüfung 
vorlege, 2) entweder sie zu bestätigen, und bürgerliche 
Rechte damit zu verbinden, z) oder gewisse Lehrsätze zu 
verbiethen, wenn sie dem Wohl des Staats und den 

andern vom Staat aufgenommenen Patheien schädlich 

* sind; 4) die politische Censur sich vorzubehalten, und 
A) zu verhüten, daß Religionsstreitigkeiten keine dürr 
gerlichen Unruhen stiften. Negativ betrachtet, hat die 
Obrigkeit §. 157. kein Recht, Lehrsätze und symbolische 
Bücher vorzuschreiben, die einmal aufgenommrne Ge- 
meinde zür Aenderung der symbol. Schriften zu zwin
gen, und die Religionsstreitigkeiten zu entscheiden.

G. Hufeland, Ueber das Recht protestantischer Fürsten, un
abänderliche Lehrvorsckrift-n festrusetzen und über solchen 
zu halten. Jena L788- Man vergleicht auch Schnau, 
bert's, Rönneberg's, Villaume's, Bahrdt's, Büsching's 
uud A bei Gelegenheit des bekannten Preußischen Reli» 
giousedikts vom y Jul. 1788 herausgekommene Schrif
ten. Einen Auszug aus ihnen ertheilen die neuesten 
Religionsbegebenheiteu, (herausgegebea von Köster).

LIü.



Protest. Kirchen«. Zweit.Abschn. Zweit.Art. 28?

2lS.
K»P. ll. Kirchenncht in Ansehung de< öffentlichen Gottesdienstes über- 

Haupt. Ursprüngliche Anordnung.

Die Versammlungen der Christen zu gemeinschaft
lichen Andachtöübungen sind eine apostolische Anordnung. 

Apostelgesch II. 42. r Corinth. X. Xl. XIV. 1 Tim. 
1v. IZ. Hebr. X. 2Z. — Dies bestätigt auch die Pra
xis der ersten Jahrhunderte.

§. 217.
* Eintheilung der Objecte der Liturgie in substantiell« und accikenreü«.

Alles dasjenige wird substantiell genennt, waS 
durch göttliche Vorschriften befohlen ist, worin also 
Niemand etwas ändern darf; z. B. der Kelch im Abend, 
mahle darf nicht entzogen werden. Die Nothwendig
keit dieser göttlichen Anordnungen theilt man in die un
bedingte ljus ciivinum odlolutum) für welche Lhgpelle, 
und in die hypothetische, für welche schrieb.

Das Accidentelle ist dasjenige, was nicht befohlen 
ist, sondern von unsrer Freiheit abhängt. Z. V. Del der 
Taufe ist der Gebrauch des Wassers nothwendig, 

aber accidentell, ob Brunnen - oder Flußwasser dazu 

genommen werde.

§. 218. '
Collegialrecht Ver Kirch«.

Die Kirche hat ein Recht, das Accidentelle des Got, 

tesdienfteö zu bestimmen. 1 Cor. XIV. 40. — In den 
ältesten Zeiten verwalteten dies Recht die Gemeinden selbst, 

^utt. ttenn. Lvebmeri Dill', krael. 1*om. I/I. ^ur. eccles.

§ 58.



286 Neunter Theil der Pastoraltheologie.

Z8. — Nachher eigneten es sich die Bischöfe zu. 
Nach der Reformation wurde die Verwaltung dieses 
Rechts der Obrigkeit übertragen, doch so daß die Ein
willigung der Gemeinden nöthig ist, die auf jeden Fall 
ihr votuin ncZstivuln behalten.

Hierbei von den Agenden.

- §. 2IY.
H o h ei tsrechke.

Der Obrigkeit gehört das Recht, die Liturgie bet 
Kirche zu prüfen, die dein gemeinen'Wohl schädlichen 
Einrichtungen zu verbiethen, die unschädlichen zu be
stätigen, die eingerissenen Mißbrauche zu rcformiren, 
bei entstehenden Streitigkeiten die Ruhe zu erhalten, 
und die Kirche bei ihrer Liturgie zu schützen.

Hingegen darf die Obrigkeit weder Kirchengebräuche 
vorsckreiben, noch die eingeführten eigenmächtig ver
ändern.

6. I.. Loebmeri ?rinc. ^ur. Lau. I.ib. Ilk. 8eA. t. lir. Nl.

Wiese, Handbuch des gemeinen in Teutsch!, üblichen Kirchen, 
rechts. Lh-Z. erste Abtheilung. Seite 348-363-

K. 220.
Kap. III. Von gvttesvienstlichen Zeiten. 

Linthcilung der Feiertage.

Die gemeinschaftliche Andachtsübung §. 216. erfor
dert, daß eine bestimmte Zeit festgesetzt werde. Die 
kirchlichen Feiertage werden eingetheilt in ordentliche, 

welche allezeit nach einer gewissen Zeit gefeiert zu wer
den pflegen (Sonntag, die monathlichen Bußtage, Neur 

jähr, Ostern) und entweder.bewegliche oder unbewegt 
liehe
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liche sind, und in außerordentliche; in volle und in 

halbe (plenoe et lemiplenos).
Unter diesen ist allein der Sonntag juris ciivmi, 

der nicht verändert werden kann, die übrigen aber sind 
jurir eceleilattici Kumani. Thomasius behauplete irrig, 

daß der Sonntag bloß eine Verordnung der Obrigkeit 
wäre. — Die Unterlassung der gewöhnlichen Berufs
arbeiten ist eine natürliche Folge der eingesetzten religiö
sen Feier.

§. 221.
Esllegialrechtr.

Da die vornehmste Absicht der kirchlichen Feiertage 
die Religion ist, so müssen die Befugnisse, Festtage an- 
zuordnen, aufzuheben, oder zu verlegen, Collcgralrechte 
seyn, welche der Kirche und nicht der Obrigkeit zukom- 
rnen, wenn nicht diese die Kirchenrechte zugleich mit ver- 
waltet. — Die Obrigkeit, welche verschiedener Reli
gion ist, kann daher in einer aufgenommenen Kirche 
Festtage weder verschreiben noch verbiethen.

Ueber den Streit wegen des Tages des Osterfestes sehe man 
Scknaubert's Grundsätze des Kirchenr. d. Protestanten. 
Seite 177-180, und die dabei angeführten Schrift
steller. — Der Eilender gehört in dieser Rücksicht ru 
den Kirchensachen-

§. 222.
HoheitSrechte in Ansehung der Fkstt«g».

Nach §- 172.17 l hat die Obrigkeit das Recht zu 

verhindern, daß die zu große Menge der Festtage dem 
Staate nicht schädlich werde. Nach §. isi hat sie die

Ver-
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Verbindlichkeit, die kirchlichen Verordnungen zu schü
tzen, und daher das Recht die kirchliche Feier durch 
bürgerliche Gesetze oder Strafen zu unterstützen,, z. B. 
daß am Sonntage nicht gearbeitet werden soll, von wel
chen Gesetzen sie denn aber auch wieder dispenstren 
kann. — Außerordentliche Feste, z. B. Dankfeste, 
Friedensfeste, kann die Obrigkeit ausschreiben, doch 

ohne alsdann die Art der Feier, welche der Kirche über

lasten bleibt, bestimmen zu dürfen.

22Z.

skap. IV. Recht in Ansehung des Predigend, Katechismus, ser Gebethe 
? uns Lievcr. Collcgialrechte.

Die Apostel haben gepredigt und katechisirt. Da- 

Recht, diesen Unterricht zu ertheilen, haben die Prediger 

von der Kirche, welche verschreiben kann, ob des Mor
gens gepredigt und des Nachmittags katechisirt werden 
soll, wer außer dem Prediger die Erlaubniß dazu haben 
sott. U. s. f. Die Aufsicht über die Predigten und Ka, 
techismuslehren gehört dem Consistorium und dem Su
perintendenten. Der Prediger kann bestraft werden, 
wenn er Personen auf die Kanzel läßt, welche die An, 

dacht der Gemeinde stöhren.
Die Fürbitte und Danksagung für die Obrigkeit 

und alle Menschen ist göttlichen Rechtes I Tim. II. i. 2. 
Die Kirche hat ein Recht, die Abfassung der Eebets- 
formeln, und den Gebrauch der Lieder zu bestimmen, 
weil Heterodoxie sich eingedrungen haben kann. Vergl. 

Hälfte i. §. 176.

§ 224.
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H v h e i t S r«ch t e.

Der Obrigkeit kommen nach §. 170-172 und nach 
§. 179-181 folgende Rechte zu: 1) dahin zu sehen, 

daß durch die Predigten und Katechisationen keine Un, 
tuhen im Staate erregt werden. Entthronistrung des 
Aeno. 2) Daß keine Einzelne auf der Kanzel beleidigt 
werden, weder durch Nahmentliche Nennung, noch auch 
durch eine zu kenntliche Charaeterisirung; 3) daß keine 
andere recipirte Religionspartheien auf eine beschimpfen* 

be Weise beleidigt werden. Verdiethung der Contror 
verspredigten. Aber Polemik ist etwas anders; 
4) daß in Gebetsformeln und Liedern gewisse Ausdrücke 
weggelassen werden, kann die Obrigkeit verlangen, 
wenn nicht Verträge ihre Macht einschränken. So kön
nen die Protestanten den Pabst einen Antichrist nennen, 
weil es in unsern symbolischen von dem Kaiser bestätig
ten Büchern stehet.

§- 22Z.

Kap. V. Dom Rechte in Ansehung Set Laufe und ConftnNation. 
Eollegialrechte in Ansehung vre Laufe.

Im Wesentlichen der Taufe- (In subttsntislchu,) 
kann die Kirchengewalt nichts ändern, aber wohl ini 

Llccidentellen (in rltuslikus) manches bestimmen» Itt 
wiefern die Kirchenordnungen manches festsetzten, lehrt 
die Liturgik, erste Hälfte §. igi -188.

Die

* lnkrum. pnc. ^rlic. V. tz. Vetgl. daselbst § 35-
Gräffe's pasts-ralcheologie n. T Die
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Die Kirche hat das Recht, i) die Taufformulare 
vorzuschreiben; 2) den aus den ältern Zeiten beibehalte» 
nen Exoreismus abzuschaffen; Z) die Verwaltung der 
Laufe dem Prediger aufzutragen, und in Nothfällen die 
Nothtaufe anzuordnen. Dann übergicbt sie den Super, 
Lntendenten den Auftrag, die zur Nothtaufe bestellten 
Personen zu prüfen. Im Hessischen darf kein Lave die 

Taufe verrichten. Ledderhose Hessen - Cass. Kircheurecht 
161; 4) die Zeit und den Ort der Taufe zu bestim

men; 5) zu entscheiden, 0'0 ein Proselyt angenommen 
werden solle, welches ein Recht des Consistonum, und 
in manchen Städten ein Recht des Ministerium ist; 
Z) den Prediger zum genauen Verzeichnisse der Tauf» 

register zu verpflichten; und 6) über die Laufpathen 

nützliche Anordnungen zu machen.

226°
Hol-eitsrechte in Ansehung ver Tauft.

Die Obrigkeit hat kein Recht Gebräuche im Reli» 
gionöcultus vorzuschreiben. Aber dagegen steht ihr daö 
Recht zu, 1) die Kirche in ihren Rechten zu schützen, 
2) die widerspänstigen Mitglieder, welche Mitglieder 
der Kirche bleiben wollen, zu zwingen, daß sie ihre Kim 
der taufen lassen. (Cabinctsordre Friedrich Wilhelm, 
Königs von Preußen, vom 23 Fcbr. 1802. in Wagnitz 
liturg. Journal B. r. Seite 436-442.) z) Genaue 
Führung der Geburths, und Taufregister von dem Pre, 
diger zu verlangen; 4) mit der Taufe bürgerliche Rechte 
zu verbinden; 5) die Zahl der Gevattern einzufthrän- 
ken, und 6) den Aufwand bei den Kindtaufsmahlzeiten 
in seine gehörigen Grenzen zu verweisen.

§- 227.



Protest. Kirchenr. Zweit. Abschn. Zweit. Art. 291

227.

Kon der Confirmatiott.

Die Eonsirmation ist eine Anordnung der Kirchenge« 
walt, welche den Predigern, und in manchen Ländern 
den Superintendenten (Calemb. Landes» Ordnungen und 
Gesetze. Th. i. Seite 152-154. 188) als Ministenal- 
handlung aufgetragen ist. Die Kirchenordnung«'» baden 
die nähere Art und Weise sie zu verrichten vorgeschrie- 
den, so wie auch das Alter und die hierbei eintreten, 
den Dispensatünen bestimmt.

Ornlt. dlstrli. kfgitu clils. <Ie coolirmgrione esleckumenorum 

üi eccleiii! L. uluaiu.

§. 228.
K-P. Vt. Äom Rechte in Ansehung des Abendmahls.

DaS Abendmahl ist eine göttliche Einsetzung, und 
jeder Christ muß es genießen. Die Lehre von der Trans, 
substantiatiou fällt bei uns Protestanten ganz hinweg, 
und also auch die Folgen, die daraus fließen. Wenn 
ein Protestant gezwungen werden sollte, vor dem Vene- 
rabile niederzufallen, so ist das an und für sich der 

härteste Gewissenszwang, gegen alle natürliche, und 
gegen die ausdrücklichen Rechte des Westfälischen Frie

dens.
wlirum. ?ac. Ornabr. ^rlic. V. H. 48.

6. I.. Loedmeri kriuc. ^ur. Lau. I-ib. M. LeÄ. l. Tlr. VUl.

§. 22Y.

Collegialrechte.

Die Kirchengesetze erlauben nur dem Pfarrer die 

Abtheilung des Abendmahls. Der Nothfall wird hier

T 2 nicht 
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nicht als möglich angeshen. Die Eingepfarrten sind an 

ihre Parochie gebunden. Hat jemand gegründete Un 
sacke, den ihm angewiesenen Pfarrer zu verlassen, so 
muß er es beim Consistorium melden, weiches ihm 
D'spensation giebt. Niemand wird zum Genusse ge
lassen, als derjenige, welcher in der wörtlichen Ge

meinschaft der Kirche stehet, weswegen sich jeder Com- 

municant vorher anmelden muß.
Der Kirchengewalt kömmt es zu, festzusetzen, ob 

auch Privatcommunion, und unter welchen Umständen 
verstattet werde, welche Personen vom Genusse abge
wiesen werden, und welche Anstalten überhaupt zum 
Wohl der Kirche zu treffen sind.

Dergl. meine Liturgik. r Halste. §. 195 -198-

230.
Hoheitsrechte in Ansehung VeS Abendmahls.

Die Obrigkeit muß die Kirche schützen, und daher 
z. B. den Unwürdigen, der sich mit Gewalt zum Ge
nusse herzudrängen, oder die Ruhe bei der Abendmahls» 
feier stöhren wollte, bestrafen. Weil der Genuß des 
Abendmahls ein öffentliches Bekenntniß der Religion ist, 
so kann die Obrigkeit die Conventionalstrafen der Kirche 
(z. D. gegen den Abendmahlsveräckter, »iioguin et vi- 

vens sk inxkellu ecclellae arceatur, et mor1en8 cbriüians 
corcot tepultura. e. 12. X. äe poeuitentis) bestätigen, 
und nach Befinden der Umstände auch wohl schärfen. 

Sollte ein Mitglied der Gemeinde sich beschweren, mit 

Unrecht aus Partheilichkeit vom Abendmable ausge, 
schloffen zu seyn, so kann die Obrigkeit die Sache nach 

dem
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dem protestantischen Lehrbegriffe von andern Gemeinbm 

«nd Collegien untersuchen lassen.
)uli ttenn. Loskineri ^ur kccles. kroreü-nrlum l-lb. I. -pir. ss, 

H- ül.

§. SZl.

Kap. Vll. «echt in Ansehung der Beichte, Anordnung der Beichte.

Die Beichte ist eine kirchliche Einrichtung, und 
von der ConfeMo der alten Kirche in den ersten Jahr
hunderte und der Ohrenbeichte der Römischen Kirche in 
Ansehung des Objects, des Zwecks und der Wär, 

kung verschieden. Der Zweck ihrer Anordnung ist da- 
Wohl der Kirche.

Augsburg. Confess. Artik. Xl. xxv. - Sännalkaldische 
Artikel k. lll. srnc. 8. Lsrprovü jurirpr. eccles. lüb. H. 
Ve5. 275.

§. 2Z2.

Beschgffrnheit.

Die Kirche hat nach ihren Colleqialrqchten festgesetzt, 
daß die Deichthandlung vor dem Genusse des Abend
mahls vorhergehe, und die kirchliche Absolution dem be
stellten Lehrer übertragen seyn solle. — Die Anwen

dung der evangelischen Verheißungen gehört nach dem 
protestantischen Lehrbegriffe nur für die Bußfertigen, 
weswegen ein Bekenntniß der Sünde, eine Versicherung 

des Glaubens und Versprechung der Besserung vorher- 
gehen muß- Die Art und Weise der Einrichtung, z. B. 

ob eine Privat - oder allgemeine Beichte statt finden 
solle, hängt nicht vom Prediger, sondern von Kirchen-

T Z ges
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gesehen ab. Die Veränderung des Beichtvaters ist nach 
dem Kirchenqesetze verbothen, und enthält eine Beleidi
gung gegen den zurückgesetzten Prediger, wird aber aus 
erheblichen Ursachen vorn Consistorium durch Dispensation 

erlaubt.
Vorn Beichtsiegel, und Berchtpsennig siehe L Hälfte, §. 19-.

§. 2ZZ.

Kap, VIII. Kirchenrecht in Ansehung der Ehesachen. 
Von den Ehesachen überhaupt. ,

Die Ehe ist eine, unter dem Schutze der Gesetze, 
auf lebenslüng eingegangene Gesellschaft zweier Personen 
beiderlei Geschlechts, deren wesentliche Absicht in einer 

der Ordnung gemäßen Befriedigung des vorn Schöpfer 

zur Fortpflanzung in die Natur gelegten Geschlechts, 

tnebes besteht.
Versuch über den wahren Begriff der Ehe, und die Rechte 

bei deren Errichtung in den Fürst!. Hessen, Casselsche» 
Landen. Cassel 1776. Kap. r. H. 8. Man vergleiche mit 
dieser Deflnitisu Loekmeri Princip, ilur. can. pib. lll. 

L-ü. II. Dr. !!. H. Z44. — Schnauberts Grundsätze 

des Kirchenrechts d. Protest. Seite 195-
Ioh. Bapt. Anthes zufällige Gedanken vom Zwecke der Ehe 

und von deren Begriffe bei Gelegenheit eines Nechtshan» 
dels, worin einem krumm und schief gewachsenen Magd» 
chen die Ehe streitig gemacht wird. Franks, am Mayn 

-V V : , 
1774-

. ^'A. L. Schotts Einleitung in das Eberecht, znm akadem» 

scheu und gemeinnützigen Gebrauch. Nürnberg 1786.
Ehr. Christoph Dabelow's Grundsätze des allgemeinen Ehe- 

rechts der deutschen Christen. Halle 1792-

Wiese's
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Wiese's Handbuch d. gem. in Teutsch!, üblichen Kirchenrechts. 
Tl). 3. Abth. i. Seite z??- 442.

Aus 209. Hälfte l. erhellet, daß die Ehesachen 
als Kirchensachen betrachtet werden müssen, wenn über 
sie nach der Bibel, nach den symbolischen Büchern, den 
Kirchen - Ehcordnungen, und dem anwendbaren canonir 
schen Rechte entschieden werden soll. Erlaubt z. V. der 
Staat die Polygamie, wie im Orient geschieht, und 
Montesquieu wünschte, so bat die Kirche das Eollegials 
recht, solche Ehen ihren Mitgliedern zu verbiethen.

Weil die Ehen auf das Wohl des Staats einen so 

großen Einfluß haben, so hat die Obrigkeit das Maje
stätsrecht, D zu verlangen, daß die gottesdienstliche 
Gesellschaft ihre Gesetze bekannt mache, 2) die Kirchen- 
gesetze zu bestätigen, und ihnen auch bürgerliche Auctor 

rität zu geben, und z) die dem Staate schädlichen An» 
Ordnungen zu verbiethen, wobei aber die Einschränkung 
statt findet, daß kein Glied gezwungen werden kann, 
gegen sein Gewissen zu handeln.

In allem demjenigen, worin die Ehesachen nicht 
von den Entscheidungen der Bibel und den Kirchen-Ge, 
setzen abhängig find, ist die Obrigkeit Richterinn.

^Uinn babettt se^ilcopl) alisin vo! poreltarein vo! Mirch'Aio- 

nem in coAnoscenäls cerlii csuür viäeliccl m-unlnonii anr 

^ecbnafuin etc.» baue babenc bum^nv sure. Lo»f.

^rnc. XXVIII. Diese Stelle ist von Rechtsgelehrten oft 
dahin gemisdeutet worden, als wenn die Reformatoren in 
Ehesachen keine Collegralrechte angenommen hätten, da sie 
doch bloß die Jurisdiktion bestritte», welche die Bischöfe 
sich angemaßt halten.

T4 AM



296 Neunter Theil der Pastoraltheologie.

Am beßlen ist es, wenn ein Cvllegium, wie das Consisto» 
tium die Majestäts» und Cvllegiolrechte zugleich vermal» 
tet, bedenklich aber, wenn die Ehesachen ganz den Eone 
sifforien genommen, und der weltlichen Gerichtsbarkeit 
allein übergeben werde«,

. ' §. 2Z4.
Von See Ehr überhqupt.

In die Ehe können alle diejenigen eintreten, welche 

die in der Definition §. 23z angedeuteten Eigenschaften 

haben.
Ausgeschlossen werden daher die Wahnsinnigen 

(e. 24, X, sponssl.) unmündige Personen (c. 8. 10. n. X. 
tiefponsstione jmpnberum c. 3. 14. X. eoc!.), und 

varürliM Unvermögende (e. I. 2. 3. 5. X cle frißiäis et 
rnsleiicistis).

Ob die Ehe mit Castraten, und die Ehen mit be
jahrten Personen zulässig sey, kann aus der Definition 
der Ehe entschieden werden.

Versuch über den wahr, Begr. der Ehe. Cassel 1776. Seite 
5a-54,

Vnekineri kccles, ?rot. I-ik- IV. 1°, lZ,

Velpkinus rle copjuzln kunuck^rum- 1685.

Oonr. kkil, ttoiinanni lr. <1e mstrimouio lexa^ensrü cum 

<juiti<zug^enzri^ N.eZiom 1722.

Weil die Ehe ein Vertrag ist, so wird sie ungültig, 
Wenn dem Vertrage die Rechtmäßigkeit fehlt.

e. l4 16 28 X. si)ous»I, c. n. X. cle clesirons. imf, 

tz. LÜ- X cly sponlsl,

«. uu, (?. 29- ll. 0. 4. X. ste conjuZ. servorum.

Die
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Die Ehe erhält in protestantischen Ländern durch 

priesterliche Trauung (bcneäiÄione fsceräomli) bürger, 
liehe und kirchliche Gültigkeit. Nothwendigkeit der 
Proclamation. i Hälfte d. Past. K. 177« Hierbei von 

der Gewissens»Ehe, der Ehe sä morßaniticsm und dem 
Eoncudinate.

2ZZ.
Box den Eheverlöbnissen.

Nach dem kanonischen Rechte machen die Eheverlöb
nisse, die von Verlöbnißtractaten zu unterscheiden sind, 

den Anfang der Ehe aus.
lmurtur smein mskrimvnium sponlinne, cnnsensu rskiüc-rtur, 

er copula consumm»rur. I-anceloui Inüil. jur. csn. I.lb. ll. 

D'r. IX. §. z.

Das Eheverlöbniß ist ein wechselseitiges Verspr-chen 
der zukünftigen Ehe, von beiden Theilen endlich und 
vollkommen angenommen.

Schnaubert'S Grundsätze deS Kirchenr. d. Protest. §. ssr.
Lancelott am ang. O- lir. X.
Die 8ponlsILs äe futuro drücken Verlöbniß r Consens 

mit einem Zeitworte in futuro aus: ego te rceipism in 
nresm, et eßv te in meum; die sxonfslis äc prsefenti 
hingegen werden in der gegenwärtigen Zeit ausgedrückt: 

cßo te in mesm sccipio, et eßv te sccipio in meum.
c. ZI X cle ss-onlsl.

Die 8xonfsUs äe prsefenti enthalten nach dem cano» 
nischen Rechte die eheliche Eiwilligunng, und werden 
als eine gültige, geschlossene Ehe behandelt.

c. 22- Zl X cie lponlsl. c. 14. X cle converstons ronjugülar.

Daher sind die Lxvul»li» <tv xr«es«mi im kanonischen 
T 5 Rechte
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Rechte eben das, was in der protestantischen Kirche die 
vermittelst der priesterlichen Trauung geschehene Erklärung 
der ehelichen Einwilligung enthält. Hieraus ist Luthers 
Urtheil im Büchelchen von Ehesachen zu berichtigen. 
Schnaubert's Grundsätze d. Kirchenr. d. Protest. §. 249. 

Das Verlöbnis kann durch Worte, oder durch zu

verlässige Zeichen geschehen, unter gegenwärtigen oder 

abwesenden Personen, und ist entweder ein bedingtes 

oder reines und unbedingtes.

I.ZNi.eloiü lug. jur. can. l.ib. ll. lil. X. §. 6- s^.

Ueber die Bedingungen eines gültigen Verlöbnisses 

in der protestantischen Kirche, und deren Würkungen 
vergleiche man 1 Hälfte der Pastoralth. §. 210.

256.

Von den Ehrhindcrnissen.

1) Aufschiebende Hindernisse (impechmenta impeclien- 

ti») sind die geschlossenen Zeiten; ein besonderes 
rechtmäßiges Verboth der Obrigkeit; Mangel der 
elterlichen oder der obrigkeitlichen Einwilligung, 
z. B. bei den Soldaten, frühere Verlöbnisse, die 
Lrauerzeit.

IZoebmeri I'rinc. jur. can. I.lb. ltl. 8eÄ. tl. lir. V. Und die 
dabei citirteu Schriftsteller.

2) Vernichtende Hindernisse (clirimontia) sind 3) ent^ 
weder ^rivsts, d. h. solche, welche auf Verlangen 
des einen Theils oder beider Theile die Ehe trennen 
können. Dahin gehören die Hindernisse, die aus 

Furcht, Betrug scx stolo), Irrthum in Ansehung der 

Person und deren bürgerlichen Standes, und.dem
Unser,
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Unvermögen * entstehen; oder b) pudlica, d. h. 
solche, die den Gesetzen so entgegen stehen, daß 
sie getrennt werden müssen. Dahin gehört «) Ehe
bruch, wenn die ehebrecherischen Personen sich verr 
sprachen, nach dem Tode des Unschuldrgcn sich zu 
hcirathen, oder der eine von ihnen dein unschuldi
gen Ehegatten nach dem Leben stellte; /I) gewalt
same Entführung; InstüeUtss, die Ehe zwischen 

Christen und Ungläubigen; ö) das Band einer vorit 
gen Ehe. Die 2te Frau erhalt die bürgerlichen 
Rechte der Ehe, wenn sie beweisen kann, daß sie 

unwissend die Ehe schloß; s) die verbotenen 
Grade.

Anmerk. Die Ehchindernisse werden in kirchliche und 
weltliche eingetheilt.

§. 237.
Grund der verbotenen Ehegrade.

Ueber die verbotenen Grade sehe man i Hälfte 
der Pastoralth. §. 212-215. und die Locbmeri ?rme. 
jur. can. der Schönemannischen Ausgabe chch. III. 8eA. II. 
Ht. VI. citirten Schriften.

Von verbotenen Ehegraden des göttlichen Gesetzes 

kann Niemand dispensiern. Frage, in wiefern sind 

die mosaischen Eheverbote für uns verbindlich? Haupt
schrift ist I. D. Michälis von den Ehegesetzen Mosis.

Die Deduction für die Nothwendigkeit, gewisse 
Ehegrade verbiethen zu müssen, gründet sich auf die 

Wahr-

* c. öe probat, c. 6- X. kriolcjjr, mule6ciatk,,

er linpocsliiiL coevuäi. c. i. 5. 7. X. eoci. c- 2. L. 33. >;u. l. 
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Wahrheit, daß jede Gesellschaft die Pflicht auf sich 
hat, alles das zu vermeiden, bei dessen Zulassung die 
sittliche Ausbildung unmittelbar gefäbrdet würde.

Die Kirche und der Staat haben das Recht, außer 
den indispensabeln Fällen, auch noch diejenigen Grade 

zu verbiethen, welche nach der Lage und den Sitten 
eines Volks die Sittlichkeit mittelbar bedrohen. Daher 

können die Verbothe, welche aus dem kelpeÄus paren- 
eelae hervorgehen, erweitert werden. Der Obrigkeit 
bleibt es vorbehalten, zu entscheiden, ob eine Dispen» 

fation statt finden könne.

§. 2Z8.

Würkungen vrr Ehe.

i) In Ansehung der Ehegatten, s) Verbindlichkeit 
zur Leistung der ehelichen Pflicht, i Cor. VII. 4. 

c. 3- O. 32. yu- 2- c. I. 2. O 33. gu. Z. b) Ent» 
Haltung von jeder außerehelichen Vermischung, c. 4. 
O. 32. gu. 4. c) Gemeinschaftliche Treue des Bei
standes, welche der Frau die Pflicht auflegt, dem 
Manne nachzufolgen. c. 4. O. 34. gu. l er 2.

2) In Ansehung der Kinder. 2) Die aus der gültigen 
Ehe erzeugten Kinder haben die bürgerlichen Rechte 
der ehelichen Kinder, d) Dies gilt auch von den 
Drautkindern c. 6. X. hui tM imt legitimi- c. y. X. 
eoclcm. c. 12. X. eocl. und c) von den Mantelkin
dern e. I. X Hui 6lii stnt legitimi. c. 6. X. cocl. — 

lSockmer. krinc. jur. can. 403.

§. 239-
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§. 2ZY.
Don der Ehescheidung.

i) Wegen der Unauflöslichkeit der Ehe soll nur der 

Tod die Ehe trennen. Der Tod des einen Ehe. 
gatten muß, wenn der andere sich wieder verhei- 
rathen will, förmlich erwiesen seyn. Die fernern 

Ehen sind erlaubt, c. 11. e. zi, ^u. i. und wer
den in der protestantischen Kirche durch den prie- 
sterlichen Seegen vollzogen. Die bürgerlichen Ge
setze haben noch bei den Wiederhohlungen der Ehen 
die Abfindung mit den Kindern erster Ehen, und 

die Abwartung der Trauerzeit angeordnet.
2) Die Ehescheidung (6ivortium) ist die Trennung 

einer gültigen Ehe bei Lebzeiten der Eheleute. Die 
Privat» Ehescheidung ist nicht gestattet. Die recht
mäßigen Ursachen zur Ehescheidung sind, ») der 
Ehebruch. Matth. XIX. 3-9. Die Beweise einer 
starken Vermuthung sind hinreichend c. 12. x. 6- 
prsesumxtionibur. Die Klage fällt aber weg, 
wenn dem schuldigen Theile von dem andern real»', 
ler, oder verksliter vergeben ist; wenn dem Kläger 
eben dies Verbrechen erlassen werden kann, wenn 

die Frau sagen kann, daß ihr Mann zu ihrem 
Falle beigetragen habe, b) Die bösliche Verlassung, 

i Cor. vn. iZ., die aber bewiesen werden muß. 
Beschaffenheit des Desertionsprocesses, c) Nach» 
stellung nach dem Leben des andern Ehegatten, 
ä) Hartnäckige Weigerung der ehelichen Pflicht 
e) Begehung eines Verbrechens, welches den Ver
lust der bürgerlichen Ehre nach sich zieht. — Von 

eini»
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gen andern Ursachen, wegen welcher die Obrigkeit 
die Ehen trennen. Würkungen der Ehescheidung.

Loebmer. ^sns. Lcclcs. krolest. I^ih. ^o.

§. 21 - 46.
Die Scheidung von Tisch und Bette gilt nach 

protestantischen Grundsätzen nur auf eine gewisse 
bestimmte Aeit.

Lackmen l'rinc. jur. c-in. e6. 8(.kner>em2nu. I.ib. lll. 8eÄ. H. 
^ik. VtU. liefert die Litteratur über diese Materien.

Dritter Artikel.
Kirchenrecht in Ansehung der Kirchen- 

güle r.

§. 240.
Kap. l- Bon Kirchengütcm überhaupt. 

Eigenthumsrecht der Kirche.

Jede Gesellschaft, welche gemeinschaftliche Ausga
ben bat, muß auch das Recht besitzen, die Mittel zur 
Bestreitung dieser Ausgaben zu gebrauchen. Ou» ucr»- 
rii). Die Kirche ist daher fähig, Güter und Sachen 
zu erwerben. Die Güter werden in bewegliche und 
unbewealiche cingetheilr. Sie sind jederzeit das Eigen

thum einer jeden einzelnen Kirche, indem das stominium 
ecclestae uinverstilir des päbstlichen Rechts nicht statt 

sinden kann. In Ansehung der Zeit sind die Güter ent
weder Fundationöi Güter (clotslia), oder neu erworbene.

Die
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Die Einteilung des canonischen Rechts in heilige, 
religiöse und simple Kirchengütcr wird von uns nicht' 

angenommen.

§- 241-
, Arten des Erwerbs.

Die Kirchengütcr werden auf verschiedene Art e« 
worden i) durch ordentliche Beiträge, z. B. durch die 
Sammlung des Klingebeutels i Corinth. XVI. i. 2. 
2) Durch geforderte Beiträge, Collecten, die in jedem 
Lande vom Consistorium unter stillschweigender oder 

ausdrücklicher Erlaubniß des Landesherrn ausgeschrie
ben werden; Z) durch freiwillige Geschenke, wohin die 
testamentarischen Vermächtnisse gehören, in Ansehung 
deren den Kirchen verschiedene Privilegien zusiehen.

c. I I. X. ctv reltumenn,. c. 4. äe lepulc. in 6. c. 6. X. 

c!e reit.-tineur. c. 17. X. eoci.

Wiese Handbuch d. gem. in Teutsch!, übl. KirchenrechtS. 
Lh. 2. §- 295. 296-

4) durch Einkünfte von schon vorhandenen Gütern.

242.
Rechte der Obrigkeit.

Die Obrigkeit hat zwar kein clominium eminens, 
aber wohl ein Hoheitsrecht über das Vermögen aller 
Unterthanen, aller Gesellschaften des Staats, und also 
auch der kirchlichen Gesellschaften. Eine Gesellschaft, 
die immer Geld sammelte und aufbewahrte, würde dem 
Staate nachtheilig seyn. Die Landesobrigkeit hat daher 
ein vollkommenes Recht, die freiwilligen Geschenke, 

selbst
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selbst in Testamenten die Ankaufung der unbeweg, 
lichen Güter einzuschränken. Amortisations - Gesetze.

Die Verleihung der kirchlichen Jurisdiktion über 
die kirchlichen Güter, und die Befreiung von öffent
lichen Abgaben sind bürgerliche Privilegien. Kirchen» 
güter können im Falle eines großen Vermögens, oder 
in außerordentlichen Fällen zu öffentlichen Landesabga

ben gezogen werden.

§- 24z.

Verwaltung der Kirchengü'ter.

l) Die Kirchengüter haben die Bestimmung 2) die 
Lehrer der Kirche, die Schullehrer, und die Kirchen» 
beamte zu besolden, b) die Kirchen-Gebäude zu 

erhalten und zu verbessern, und c) bei Ermange
lung anderer Anstalten die Armen zu versorgen.

s) Der Kirche kommt daher das Recht zu, ihre Gü
ter zu verwalten. Die Consistorien haben die kirch

liche Aufsicht, und die Obrigkeiten wo es Herkom
mens ist, eine bürgerliche. Die besondern Rechte 
bei dieser Verwaltung gründen sich immer auf be
sondere Gesetze. Ablegung der Kirchen-Rechnungen.

244- 

Wträußevung der Kirchengutet.

- Wenn die Kirchen mehr haben, als sie gebrauchen, 
so ist es nicht unrecht, davon einen anderweitigen Ge

brauch

* Nacb dem Preußischen Landrechte, r Lh- n Tit. §. l97- 
wird ;u allen Schenkungen und Vermächtnissen über 5°a 
Thaler an Kirchen die besondere Einwilligung des Staats 

erfordert.
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brauch zu machen. Dann muß aber i) eine gereckte 
Ursache s) Nothdurft, b) augenscheinlicher Vortheil 
der Kircke vorhanden seyn, und 2) die kirchliche Ss- 

ennitä hinzu k mmen.
Schnaubert's Grunds des Kirchenr. d. Protest. §. 283-285»
6. l.. Loedmeri ?iinc. jur. cun. tid. III. 8eü. V. Ick. Vl.

Die Verjährung in Ansehung der unbeweglichen 
Sacken und Gerecktsabme erfordert den Ablauf von 
40 Jabren. Die kestitutlo in intcxrurrr gestattet noch 
außerdem 4 Jahre.

Dogmen ?süic. jur, cun. I.id. llk. 8e6. V. Ick. IX.

Wiese, Handbuch d. gem. in Teutsch!, übl. Kirchenr.
Theil 2. §. zsz. zog.

Hierbei von der Einziehung der Kirckengüter durch 
Säkularisation, und von der Art, wie zur Zeit der Re» 
formation, des Wcstphälischen Friedens, und in den 
neuern Zeiten die Säkularisationen vorgcnommen sind.

Steht den Landesherrn, und den Patronen ein un< 

eingeschränktes Recht zu, über eingezogene Kirchengüter 
zu disponiern?

§- 245.

Kap. N. Von den Kirchen.
Don gotteSdienstlichcn Gebäuden überhaupt.

Da die Christen verbunden sind, gemeinschaftliche 

Zusammenkünfte zu halten, so bedürfen sie dazu eigener 
Plätze und Gebäude. Solche Gebäude sind 1) dienern, 

gen, welche den gottesdienstlrchen Zusammenkünften bet 
stimmt sind, d. h. Kirchen oder Capellen. 2) Sckulge- 
bäude; 3) Wohnungen für Kirchen - und Schuldiener;

Gräffe's pastoraltheologie H. U 4) Ge-
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4) Gebäude für gewisse gottesdienstliche Gesellschaften, 
z. B. Klöster und andere Stiftungen.

Die Errichtung und Erhaltung gehört der kirch
lichen Gesellschaft die ökonomische Jnspection dem 

Conststorium, und die Bewilligung des Platzes nebst 
der bürgerlichen Aufsicht der Obrigkeit.

Diese Gebäude haben die Freiheit von öffentlichen 

Abgaben auS der Begünstigung der Obrigkeit, wenn 
nicht bindende Verträge und Staatsgesetze vorhanden 

find.

§. 246.
. Linthcilung der Kirchen.

Die Protestanten machen zwischen Kirchen und Ca» 
pellen den Unterschied, daß jene zum öffentlichen, diese 
Zum Privat-Gottesdienst bestimmt sind. Im Pabstthume 

heißt Kirche, wo alle gottesdienstliche Handlungen ver
richtet werden, Capelle, wo nur Messe gelesen, und Ora
torium, wo nur gebetet wird.

Wichtiger Unterschied zwischen Parochia! - und 
Nichtparochial - Kirchen.

Geschichte der Erbauung der Kirchen seit Constam 
tins Zeiten, und Entstehung der Lehrsätze des kanoni
schen Rechts von den Kirchen.

2» Ansehung der Altäre sehe man Gottlieb SlevogtS Kurie 
Abhandlung von denen Rechten der Altare, aus dem

Cr-

* l. L. ^erukirr- ssnnc. jur. eccles. krorell. c. X. tz. 7z. 
Preußisches Landrecht. Th. 2. Tit. n. §. 170. igz. — 

Io. Lrun»ein-in»i eceles. l.. U. c. Z. K. A. I. Kee- 
prvtess Kirchenrechk. §. 106. I»7.
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c-ilininschen und l'rorettilulkschen KirchenMecht erläutert. 
Zena 1726.

§. 247-
Einweihung und n!>U.

Die Einweihung (consecrelllo) wird in der prote

stantischen Kirche als ein nützlicher feierlicher Gebrauch 
betrachten Die Grundsätze des kanonischen Rechts, 
nach welchen die Kirchen durch die Consecration eine 
innere Heiligkeit erlangen, und die Verletzung, Ve, 
fleckung (violatio, pollutio, xrotanatio) eine Wiedereim 

weihung nothwendig machen, werden von den Protestanr 

ten ganz verworfen.
Kaiser Lheodosius der Große hat im Jahr 592 das 

gcmisbrauchtc jus eingeschränkt. Verordnungen 
des Arcadius, Honortuö, Thcodosius des Jüngern, 
und des Iustinian Nov. 17. c. 7.

Das kanonische Recht hat dies jus »och mehr 

erweitert.
e. 6.^ 8- y> lo. ry. Lo. 2l. Zz. Z6. c-,us. XVll. d». q.

c. 6. X. a« iirilnun. ec^Ies.

Nach protestantischen Grundsätzen ist das Asylrecht 
eine Begünstigung des Landeshcrrn, indem es für billig 
erkannt wird, daß die Zuflucht in die Kirchen den ver

folgten Unschuldigen Schutz gewahrt.
Gottlieb Slcvogt am angcf. O. Kap. 5- §- 3'7«
Den evangelischen Kirchen und Stiftungen in einem 

katholischen Lande, und den katholischen Kirchen und 
Stiftungen in einem evangelischen Lande, welche im 
Normaljahre 1624 den Besitzstand hatten, gehört daS 

Asylrecht. Inttrum. ksc. Osnsdr. V. 21.

U - K. 248.
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§. L48.
Kap. lll. Don Vcn Kirchftühlrn und Sem Geläute.

Die Kirchenstühle sind immer ein Eigenthum der 
Kirche, und können ohne des Pfarrers und der Kirchen» 
Väter Bewilligung, nnd bei entstandenem Streite ohne 
Genehmigung des Consistorium weder errichtet, noch 

ausgebessert, noch verändert werden.
Hoinmel princ. jur. ecclel. krorelt. ex jure Inprlmls Laxonico. 

lz. §. Z.

Sie werden in öffentliche und private eingetheilt. 
Die Privat-Stühle sind entweder Güter - und Häuser» 
Stühle, oder erbliche, oder Familien, oder einzelne 
Personen - Stühle. Der Regel nach sollen die Stühle 
nicht erblich überlassen werden. Daher bei Verleihung 

cherErbstühle die stillschweigende Bedingung, daß die Er» 

den sie zu lösen verbunden sind. Durch Verkauf oder 
Lösung werden die Privatstühle angeschafft. Ist im Hcssü 
schen ein Stuhl auf Privatkosten eines GemeindegUeds 
erbauet, so hat der Bauende, und dessen Kinder im 
ersten Grade das Recht, denselben, so lange sie leben, 
frei zu gebrauchen. Wenn in einer Kirche nach einer 
Verwüstung, nach einem Brande, u. s. f. alle Stande 
von neuem angelegt werden, so bestätigen wichtige 
Gründe die Meinung, daß diejenigen, welche vorhin 
Stände darin hatten, zur Lösung der neuen verbunden 

sind.
Kirchenstühle können als erblich durch eine vierzig» 

jährige Verjährung §. 244. erworben werden. Der 'An
fang dieser Verjährung läuft erst von der Zeit an, da 

nach Absterben des Besitzers, welcher solche auf Lebens

zeit
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zeit von der Kirche gelöst hatte, der Erbe solche unter 
der erblichen Eigenschaft occupirt hat.

Vs'ernker kimc. iun. ecclek. L- X. H. ly.
ve>!in^ü IntHr. kruci. katt. per Xüknerum. Seite 677 und 

folg.

Loekineri pkirocli. 8cK. V. Lnp. ll. § 2- p. 26y UNd 
folg.

Art, wie die rechtmäßig erlangten Kirchen»Stühle 

wieder verlohren werden können.

I G Bücher von den Kirchen»Standen, besonders nach 
' den Chur - Sächsischen und Fürsil. Hessischen Rechten, 

steht in Materialien für alle Theile der Amtsführung 
eines Predigers Band l. 1797. 295-Zlz.

Das Geläute macht einen Theil der Kirche aus, 
und ist ein Eigenthum der ganzen Gemeinde. Jedes 
Kircheuglied kann aber nur nach der liturgischen Form 
besondern Gebrauch davon für sich verlangen. Der Mitr 
gebrauch, den andere Gemeinden oder Religionöparr 
theien haben, darf nicht während des Gottesdienstes 
gefordert werden.

§. 249.
Kap. IV- Von! Rechte der Begräbnisse- 

M'UestätS» und Cal'egialrccht.

Da die Wegschaffung der Todten für den Staat 

nicht gleichgültig seyn kann, so gebührt der Obrigkeit 
das Hoheitsrecht, über Begräbnisse Verfügungen zu 
machen, z. V. die Zeit, wenn ehe die Leiche zur Erde 
bestattet werden darf, den Aufwand des Trauermahls 

u. s. f. zu bestimmen.
Ei-U 3
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Einer Neligionsgesellschaft kann es aber auch nicht 
verwehret werden, über das Verhalten gegen die Leichen 
ihrer Mitglieder Verfügungen zu treffen, die aber nur 
den Gesetzen des Staats nicht widersprechen dürfen. 
Die Christen haben, weil man im N. T. kein Exem
pel fand, daß die Todten verbrannt wurden, allezeit 
das Begraben vorgezogen; gewisse Zeichen eingcführt, 
daß die Verstorbenen bis an das Ende in der göltest 
dienstlichen Gemeinschaft geblieben waren; gottcsdicnst- 
liche Handlungen mit dem Begraben verbunden; und 
frühzeitig angefangen, die Todten in der Kirche zu be
graben, und die Todtenhöfe mit den Kirchen zn vcrbim 
den. Die Concilien machten verschiedene Verordnungen 
über das Begraben, und so wurde das Recht in Anse
hung der Begräbnisse ein Theil der bischöflichen Gewalt. 
Bei den Evangelischen blieb das Recht in Ansehung des 

Begräbnisses eine Consistorial- Sache.

Von ökk Tsdtknhöftn, und Begräbnissen in Kirchen.

Todtenhöfe (Gottesäcker, coemeteris, 
ssnd entweder bei den Kirchen, oder von ihnen abgesont 
bert. Solche anzulegen muß die Obrigkeit erlauben: 
ihre Einrichtung hängt aber von dem Consistorium ab. 

Dies gilt auch von denTodtenhöfen, welche auf Gemein» 

heitsgründen angelegt werden, und in so fern zu den 
Gemeinheitssachen gehören. Die Unkosten zur Anlegnng 

und Erweiterung der Gottesäcker werden auö dem Kirr 

chenvermögen genommen, oder von den Eingepfarrten 
hergegeben. Das auf denselben wachsende Gras, oder

Früch,
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Früchte gehören, weil dies als Zudehörung der Kirche 
anzusehen ist, dem Pfarrer, und nicht dem Küster, 
Schulmeister noch Todtengräber, wenn nicht ein ande
res hergebracht ist. Vieh darf nicht auf die Todtenhöfe 

getrieben werden.

Gegen Entrichtung einer gewissen Summe wird 
das Begrabniß in der Kirche gestattet, welches an ei
nigen Orten Prediger und Patronen umsonst zu erhak 
ten die Bcfugniß haben. Die Sorgfalt für die Gesund, 
heit der Lebenden sucht die Begräbnisse in den Kirchen 
immer mehr einznschränken, und die Todtenhöfe außer

halb der Städte und Dörfer zu verlegen.

§. 2Ar.
Andere Drabstattt.

Ein Erbbegräbniß erwirbt Jemand für sich und fei

le Erben, wozu auch die zu Erben eingesetzten Freunde 

xhören.

Familienbegräbnisse gehören nur für die Familien, 
Mtgliedcr, welche eines Nahmens, Stamms, Schild 
u?d Helms sind, also nicht für verehlichte Töchter, 
niht für Schwiegersöhne, noch uneheliche Kinder. Fa- 

mlienbegrädnisse können nicht präscribirt werden.

Erbbegräbnisse in Kirchen und auf Gottesäckern 
fin für den Besitzer nur auf den Begräbnißgebrauch 
eigeschränkt, können nicht verkauft werden, und fallen, 
wnn die Besitzer und Erben sich ihrer nicht mehr bedie, 
tm wollen, an die Kirche zurück.

U 4 . De-
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Besondere Denkmähler in den Kirchen und Todten« 
Höfen können nicht willkührlich, ohne Erlaubniß errich, 

tet werden.
Wenn ehe werden Leichensteine von den Kirchen er

worben ?

§- 252.
Paeychialerchte in Ansehung der Begräbnis.

Jeder Eingepfarrte muß der Regel nach in seiner 
Parochie, und auf dem Todtenhofe begraben werden. 
Niemand darf seine Todte an einem Privatort begraben, 
c. Z. X. cie sej)u!t. — Wenn man nicht weiß, wo 
einer eingepfarrt gewesen sey, so halten einige dafür, 
daß er in der Parochie beerdigt werden müsse, wo er 
zum Abendmahle gegangen sey. Die allgemeine Regel 

ist aber, daß der Ort des Todes auch für den Ort des 
Begräbnisses entscheidet. Ein Ertrunkener z. D., wir> 
in der Parochie begraben, welcher diejenige Seite dS 
Flusses gehört, auf welcher man den Tcdlen heraus«- 
zogen hatte. Wird für den Verstorbenen ein Begrb- 
nißort außer der Parochie erwählt, so müssen dch 
der Parochie, worin er starb, die Gebühren cntnchet 

werden.
Die Leichen-Gebühren für den Prediger und ü- 

sier sind entweder durchs Herkommen, oder durch Lis« 
drückliche Verordnungen bestimmt, Soldatenlei-eu 
sind in den meisten Ländern frei, wenn sie militairsch 
begraben werden, und keine Grundstücke besitzen. Dese 
Freiheit erstreckt sich aber nicht auf dre OfficierS- ud 

Mittelstaaböpersonen.
Dm
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Dem Herkommen gemäß müssen die Lerchen, die 

durch das Gebieth einer fremden Parochie durchgefahren 
werden, derselben die Gebühren entrichten. In einigen 
Ländern, z. V. im Preußischen, Braunschweigischen, 

befreit ein erhaltener Geleirsbrief, oder Leichenpaß von 
der Entrichtung dieser Stolgebühren.

Hierbei von den besonderen Cautelen für den Pfar
rer in Ansehung der Verstorbenen, von der Zeit der Ber 
gräbnisse, und dem Todtengräber.

I. P. Puchcr, von dem Rechte der Begräbnisse, steht Ma
terialien für alle Theile der Amtsführ. eines Predigers. 
Band 2. Seite 302-337. woselbst man auch die Haupt- 
schriftsteller angeführt findet-

Begräbnisse dürfen ohne besondere Erlaubniß nicht 
geöffnet werden.

2AZ.
Eintheilung der Begräbnisse.

i) Das ehrliche Begrabniß (s^ultura Koncils) ist ent
weder ein feierliches, wenn es mit allen an dem 
Orte hergebrachten christlichen Gebräuchen, z. B. 
Parentationen, Gesang, Leichenpredigt, geschiehet; 
oder nicht feierliches, stilles, wenn die öffentlichen 

Gebräuche unterlassen werden, welches zuweilen 
aus Noth, oder auf Verlangen unter der Dispen- 

sation des Consistorium angeordnet wird.
Der Regel nach kann jedes Glied der christlichen 

Gesellschaft, welches in seinem Leben sich als ein 
Glied derselben betragen hat, ein feierliches Be
gräbnis verlangen. Anzeige der Personen, wel
chen dies Recht nicht abgeschlagen werden kann.

Uz s) D-S
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-) Das unehrliche Begräbnis, welches allemal Stra
fe ist (poens per lexes ve! ccc'ciiLÜicr:s vel civiles in- 
KiÄa), ist entweder ein menschliches, wenn der 
Verstorbene am Rande des Todtenhofes, oder 
außerhalb desselben, auf dem armen Sünder, Tod, 
tenhofc, von Vettelvögten, Arrestanten u. s. f. 

begraben wird: oder ein viehisches (Hundes» oder 
EselSbegräbniß), wenn eine Person unter dem Gal

gen, oder auf dem Schindanger erngescharrt wird. 
Mit diesen letzten Begräbnissen hat die Kirche nicht- 

zu thun.
Das unehrliche Begräbnis gehört für diejenigen, 

welche nach den Gesetzen des Staats als Unehr
liche angesehen werden.

Anzeige dieser Personen.
Anhang. Von den Kirchenzehnten sehe man I. U. LoeK- 

ineii jur eccles. krocek. läb. IN. 'Hr. Z. §. zo. sn, 

Lrr^ck Lci Lrunuelnanni ju, eccle5. l.. lk. c. 6. sct H. Z. 
Lo. — Schnaubert's Grundsätze d. Kirchenr. d. Protest. 
S 2YL - Z07. '— Loekmeri ?rinc. jur. cau. I-rb. lH^. 

LeLi. V. lir. X.

Des



Des 

Protestantischen KirchenrechtS 
Dritter Abschnitt.

K i r ch e n - N e g i m e n t.

Kap. l. Vorn Kirchen, Regimen« überhaupt

§)er vorhergehende Abschnitt stellte die Gesetze und» 

Rechte auf, welche aus der Kirchengewalt, aus der ge
setzgebenden Gewalt, (Abschnitt i.) ihren Ursprung 
nehmen. Zu der Gesetzgebenden Gewalt muß aber, da
mit die Gesetze in Anwendung gebracht werden, die 
vollziehende Gewalt, (Kirchen - Regiment, Kirchen «Re
gierung , rcgimen ccLleüalticum) hinzukommen. Die 
Verrichtungen des Kirchen »Regiments bestehen darin, 
die Oberaufsicht zu führen, für die Beobachtung der 
kirchlichen Anordnungen zu sorgen, die Direction der 
kirchlichen Geschäfte zu betreiben, und die gehörigen 
Mittel für das Wohl der Kirche anzuwcnden.

255.
Bischöfliches Recht des Landesherrn.

Auö der Reformationsgeschichte ist bekannt, daß 
die protestantischen Kirchen aus mehreren Ursachen ihrer

evan- 
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evangelischen Landeöherrn die Verwaltung der CollegiaU 
rechte überließen. Die Benennung des Landesherr« als 
des höchsten Landesbischofs (luKr. 0-m-ch. 2rtic. 
VII. i.) deutete an, daß dem Regenten alle Rechte des 
katholischen Bischofs über seine Landeskirchen zustehen 
sollten, soweit nicht Neligionsgrundsätze, oder indivi
duelle Kirchenverfastung etwas anders gebieten. Als 

Inhaber des Kirchenregiments seiner Landeskirchen ist 
der Landesherr als erster Kirchenbeamter zu betrachten.

Wiese Handbuch des gem. in Teutsch!, übl. Kirchenr. 
Theil z. Abtheil. l §. Z86.

Zur Führung des Kirchenregiments wird aber Re, 
ligionsgleichheit erfordert. Daher kann der katholische 

Landesherr über seine protestantischen Unterthanen, und 
der protestantische Landesherr über seine katholischen Um 

terthanen kein Kirchen,Regiment führen, so wie der pro« 
testantische Landesherr sein bisher über die evangelischen 
Landeskirchen geführtes Kirchen»Regiment durch den Ue< 
bertritt zur katholischen Religion verliert.

Daher die Religionsassecurationen der Churfürsten von 
Sachten, der Herzöge von Wittenberg, und der Landgra
fen von Helfen. Lo-Iex AuZulieur 1. t. p. 4- und 347- — 
Echauroth Sammlung aller Schlüsse des cosp.
Lh. z. Seile 8zz. — I. 2- Masers Staatsarchiv. 

Jahr 1755. Theil l. Seite 164-
Der protestantische Landesherr vereinigt zwar in 

seiner Person die Staatsregierung und die Führung der 
Kirchen-Regierung, aber die letzte ist ihm nur von der 

Kirche übertragen, und hat also andere Quellen. Man 
sehe G- L. Böhmers Vorrede zur ersten Ausgabe seiner 

t^ivc. stw. cuu.
§. 2Z6.
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§. 256.
Einschränkungen der Kirchcnrcgierung.

i) Die innere Religion und deren Rechte können kein 
Gegenstand der übertragenen Kirchcmegierung seyn. 

Abfassung der Symbole können nur durch nackhe- 
rige einmüthige Annahme von allen Kirchengliedern 
Gültigkeit erlangen. (Abschn. i»)

2) Da der Regent seine die Kirchenregierung betref
fenden Rechte nur Vertragsweise erhalten hat, so 
darf er gegen die bestehende Kirchenverfassung 
nicht handeln. Er darf also die Güter und Ein

künfte der Kirche nicht willkührlich ändern. Die 

Kirche behalt ihr Widerspruchsrccht (votum neZLti- 
vum). Anwendung davon auf den Fall, wenn eine 
neue Liturgie, ein neues Gesangbuch, ein neuer 
Katechismus u. s f. eingesührt werden soll.

2) Die Uebertragung des Kirchen-Regiments legt 
dem Regenten die besondere Verpflichtung auf, in 
allen Verfügungen das Leßte seiner Landeskirchen 
zu befördern, worin zugleich die negative Ver
pflichtung enthalten ist, alles zu unterlassen, was 
der Kirchenverfassung widerstreitet.

2Z7.
Gemeinschaftliche und eigene Kirchemegierungsrcchtc.

1) Unter den gemeinschaftlichen Kirchenregierungst 

rechten eines evangelischen Landesherrn verstehet 
man diejenigen, zu deren Ausübung die Einwilli» 

gung der Kirchen eingefordcrt werden muß, sie 
mag nun durch Landstände, durch Synoden, oder 

Depur
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Deputirte ertheilt werden. Dahin gehören alle in 
der Kirchenverfassung vorzunehmenden Veränderung 
gen, alle Glaubens - und Gcwissenssachen, und 
mehrere durch Verträge oder Observanz vordehal- 

tene Rechte.
2) Die eigenen Rechte (jura ^ro^rlz) theilt man ») in 

übertragene Rechte, (jura vic-rrig), zu deren Aus
übung eigene Kirchenbeamten angestellt sind. Sol
che Behörden sind vorzüglich die Consisiorien und 
Superintendenturen; b) vorbehaltene Rechte (jurs 
relervata), welche theils in vorbchaltenen einzelnen 
Theilen des Kirchenregiments, theils in einer vvr- 
dehaltenen Concurrenz bei Führung des Kirchenre- 
gimeots bestehen, und sämmtlich von dem Landes» 

Herrn entweder unmittelbar oder durch das von ihm 
angeordnete Regieruugs-Collegium versehen wer
den, z. B- die höchste Oberaufsicht, Ernennung 
des Präsidenten, Ertheilung der Dispensationen.

Won den landesherrlichen Reservat-Rechten im Hannoveri
schen, iu Chursachsen sehe mau I. K. F. Schlegel'S Chur- 
haiuivverisches Kirchenrecht Th. l. Seite 8Y-Ll8; Fir 
Abriß der Chursächsischen Kirchen, und Cousistvrien, Ver» 

sassung »795- Theil l. Seite 50-

§. 2Z8.
Kap. N. Van ren Conslstonrn. 

Begriff !>es «Lonsistonum.

Das Eonsistonum ist dasjenige Collegium, welchem 

die unmittelbare Ausübung des protestantischen Kirchen» 
Rcgimeuts übertragen ist. Es übt die Rechte der Kirr 
chcngewalt, und die kirchliche Gerichtsbarkeit. "Es ist 

„da.
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„daher ein kirchliches Regierungs, und ein Iustizcolle, 
„gium." — Schnauberts Grunds, d. Kirchenr. der 
Protest. §. 120. — Die ersten Consistorien wurden zu 
Wittenberg 1539 und zu Leipzig IZ43 errichtet. I.ucl. 

s 8ec!eenöork blüoria I^utkerrunsmi. I-id« III. §. 72. 

x. 219. 455. 456. Je nachdem demselben alle evangeli
sche Kirchen des Landes, oder nur die eines gewissen 
Bezirkes unterworfen sind, ist es entweder ein Landescom 
fistorium, oder ein besonders, Ober - und Uuterconju 
storium.

Handbuch------- von Wiese Lh. Z. Abth. r. §. 391.

§. 2Zy.
Anstcllun- eine- CoiMorium.

Rechtlich nothwendig sind die Consistorien, 1) wenn 
sie in Gemäshcit des Westphälischen Friedens nach dem 
Besitz des Normaljahrs 1624 in einem katholischen oder 
gemischten Lande zn den snncxi, der Religion gehören; 
2) wenn sie sich auf ausdrückliche Landesgesetze gründen; 
Z) wenn sie einen Theil der wirklichen bestehenden Kirr 

chenverfassung ausmachen.
Wiese am ang. O. §. 392.
^rticuli 8m»lt..^Iciic. cle poreü. er jurirclid. epiicop.

8eck«ucior6i kiüon» I.ulticr^»irini I.ib. Ul. tz. ny pag. §22.

Die würkliche Anstellung eines Consistorium ist ein 

Recht der Kirchengewalt, welches der Regent aus Ue- 
bertragung der Neligronsgesellschaft erworben hat. Die 
reformirten Kirchen, die ihr Kirchcnregiment keinem 
Einzelnen, noch der weltlichen Obrigkeit übertragen ha» 
den, verrichten die Anstellung ihrer Kirchcndcamten 
durch unmittelbaren Beschluß der Gemeinden.

Z. 26s.
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260.
Rechte des Regenten über die Consistorien.

1) Pas Recht, alle Mitglieder des Consistorium zu 
ernennen, so wie auch das Kanzlerpersonale zu der 
stellen. Geistliche und weltliche Mitglieder des 
Consistorium. Ausfertigung der Bestallungen, und 
Bestimmung der Amtsverrichtungen eines jeden ein
zelnen beim Consistorium Angestellten. — Mos» 

Heims Allgem. Kirchenrecht der Protest. S. Z8Z-
S) Das Recht, die Consistorial» Sachen, und die 

Form des Verfahrens im Consistorium zu be

stimmen.
z) Das Recht, den Vezirk festzusetzen, innerhalb 

welchem jedes Provincial-Consistorium seine Ger 

schafte verwalten soll.
4) Das Recht der Oberaufsicht gehört dem Landes

herrn sowohl in so fern er Staatsregent, als auch 
in so fern er Inhaber der Kircheuregierung ist.

§. 261.
Consistorialsüchen.

Zu den Consistorialsachcn gehören i) die allgemeine 
Direktion und Disciplin der Kirche, 2) die Justizver
waltung in Rücksicht der geistlichen Rechtssachen (davon 

Abschn. 4).
In Eensistorialsachen sind alle Mitglieder der Kir

che dem Consistorium ordentlicher Weise unmittelbar un
terworfen. Die Exemtion davon muß durch einen un
vordenklichen Besitz, oder einen besondern Nechtstitel 

dargethan werden.
Die
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Die Frage, ob der Landesherr für seine Person 
und Familie dem Landes-Eonsistonum unterworfen sey? 
ist von Echnaubert, Grundsätze des Kirchenrechrs oer 
Protest. iZ2 bejahet, und von Wiese in se-nem schon 
mehrmahls angeführten Handbuche T. Z. Abth i.

594. und von I. H. Döhmer Lot.!, krotcü. 1.1b. I, 
1"1t. 28. §. 41- verneint worden.

Hierbei von den Mediat-Conststorien.
Ueber dies ganze Kap. verdient nachgeleseu zu werden ). N.

Loekineil ecciel'. krvrest. I.ib. l. Ht. 28. «ts 0KL1Q 

vicaiH, obgleich manche Behauptungen eine Gnschra'tt, 
kung erleiden dürften, z V §. 26. co„6Noik-, seu jucli. 
eis sccleüklüic» 6epen6eie L tolo rerlicorü, mr-

»iins vero ab eccleüa.

262.
Kap. III. Von Leu Supenntenventw.

Von Ven Supcviiitcnrenten überhaupt.

Mehrere verbundene, und einer Aufsicht überge- 
bene Kirchen machen eine Diöcese, und mehrere Verbum 
dene Diöcesen eine Kirchenprovinz aus. Die Aufseher 
über die ersten heißen Superintendenten, und die Auf
seher über die letztern Generalsnperintendentcn.

In unsrer Kirche sahe man frühzeitig den Nutzen 

und die Nothwendigkeit einer nähern Aufsicht ein, und 

da man die Benennung eines Bischofs zu ertheilen für 
bedenklich fand, so wählte man die Nahmen Oecunur, 
kraeposttus, Probst, Jnspector, Superintendent. Die 
Superintendenten sind Bischöfe im Sinne der ersten 
christlichen Kirche, aber nicht im Sinne des kanonischen 
Rechts, dessen bischöflichen Rechte nach protestantischen.

Grässe's pastoralcheologte it. S Grund-
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Grundsätzen bei unsern Superintendenten nicht statt sim 

den können.
Um das Salanum ^streiten zu können, sind die 

Superintendenturcn gewöhnlich mit 'Pastoraten verbum 
den. Als Pfarrer ist der Superintendent mit dem ge
ringsten Dvrfpfarrer gleich; als Aufseher hat er aber 
eigene Rechte und Obliegenheiten.

Wegen der Beschaffenheit der obliegenden Arbeiten 
können nur Theologen und ordinirte Personen die Sm 
perintendenturen verwalten.

H. 26Z.
Amt der Superintendenten.

Sie führen in ihren Döcesen die geistliche Aufsicht 

sinffreKio ccclcstalilcL) über alles, was das Wohl der 

ihnen anvertraueten Kirchen und Gemeinden betrift, und 
sind als beständige Commissarien des Consistorium am 
gestellt. Die besondern Zweige ihres Amts sind i) Auf
sicht über die Amtsführung und den Lebenswandel der 

Kirchen-und Schuldiener, 2) Aufsicht über den sitt
lichen Zustand der Gemeinden, Z) Aufsicht über die 
Verwaltung der Kirchengüter, 4) Bekanntmachung 
der ihnen vom Consistorium zngesandten Verordnungen, 
A) Ausführung der ihnen vom Consistorium ertheilten 
außerordentlichen Commissionen, 6) Prüfung und Com 

sirmation der Kinder, 7) Haltung der Kirchen r Visita
tionen. (Rechtliche Anmerkungen über Kirchen-Visita
tionen von Bücher, steht Materialien für alle Theile der 

Amtsf. eines Predigers, Band 4. 182s. Seite 212- 
2Z3 ) L) Haltung der Synoden, wo sie üblich sind, 

9) Be-
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9) Besetzung der Küster- Schul- und Organisten-Dien
ste, io) Anordnung der Kirchen-Buße in den gerin
gern Graden, n) Direktion der Vicarie - Arbeiten, 
12) Theilung und Auseinandersetzung der antretenden 

und adgehenden Prediger, iz) Einweihung der Kirchen, 
14) Einführung der Prediger, 15) Abfassung und 
Einsendung der Berichte über jeden der genannten Theile 
ihrer Amtsverrichtung an das Consistorium.

Die Generalsuperintendenten haben die Investitur 
der Superintendenten, und die Aufsicht über sie zu 
ihrem besondern Geschäfte.

Wer sich von dem großem oder engern Umkreise det Super» 
intcndentur-Geschäfte in verschiedenen Ländern nähet 
unterrichten will, lese die §. 150 genannten Schriften.

Praktisches Handbuch für Epboral- und kirchliche Geschäfte, 
von Ioh. Achaz Hvlschrr. Erster Theil- Hannover »80«.

§. 264.
Zischte der Superintendenten.

Weil durch sie das Kirchen-Regiment in ihrer Diö- 
cese verwaltet wird, so gebühret ibnen von den unter
geordneten Kirchendienern Achtung und Folgsamkeit 
(reverentia et okeäientia). Sie haben die in Kir
chen - Angelegenheiten entstandenen Irrungen in Güte 
beizulegcn, und provisorisch die erforderliche Verfügung 

zu treffen. Sie geben den Kirchendienern zu ihres 

Amtsführung die nöthige Anleitung, und ertheilen in 
zweifelhaften Fallen Verhaltungsvorschriften. Hebung 
der Gebühren für verschiedene Jnspectionsgeschäfte, 
z. V. für Abnahme der Kirchenrecknungen, für Ein
führung der Prediger, für die Prüfung der Katechu,

X - me- 
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menen. Wo die Witwen der Prediger ein halbes Gnar 
denjahr bekommen, genießen die Witwen der Superin

tendenten ein ganzes.
Eine eigentliche Gerichtsbarkeit haben die Superin

tendenten nicht. In Ehestreitigkeiten können sie kein 
gerichtliches Urtheil fällen, sondern sie haben die güt

liche Schlichtung der Streitigkeiten zu versuchen, und 
wenn diese nicht hilft, an das Consistorinm zu berichten 
(gucUsntis). Speciale Commissionen machen eine AuSr 
nähme.

Loekmen ?sinc. jur. c.ili. §. 188- — Kees Handbuch des 
protestantischen Airchenrechts §. 134- — 2m Sachsen, 
Gothischen mache» sie mit dem Beamten ein geistliches 
Untergericht aus. Gelbke Kirchen , uud Schul - Ler» 
fassung deö Herzogthums Gvtha Th. i. S- 165.

§. 265.
Anstellung der Superintendenten.

Weil die kirchliche Aufsicht ein Recht der Kirchen
gewalt ist, so kann auch der Inhaber des Kirchen, Re

giments den Superintendenten ernennen, und da der 
evangelische Landesherr der Regel nach die Kirchcnge, 
walt ausübt, so hat derselbe auch ordentlicher Weise' 
das Recht zur Anstellung der Superintendenten. Wenn 

die Superintendentur bisher mit einer Patronat-Pfarre 
verbunden war, so giebt der Patron durch die Präsem 
tation eines neuen Predigers kein Recht auf die Super- 
intcndentur, welche der Landesherr von dem Pastorate 

abnehmen, uud einer andern Pfarrstelle beilegen kann. 

Mit dem Rechte der Anstellung hat der Inhaber des 
Kirchen r Regiments auch dieVefugniß, die Rechte und

Pflich,
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Pflichten der anzustellenden Superintendenten zu be
stimmen. Superintendentenordnungen.

Lils^rovii juriss'i'Ull. ecc!c5. I.. I. cleil ly.

^le^Ieri suf>srillle»c!en; »6 uormLin cvnlt. eccletl in 

Lklxnuikl rictornrirus. Vikemb. l68/.

Lcr^cl^ «6 Nruin>em-ru»i ju; ecclet. l.. ll. c. 8- ^6 §- 2l» 

Loeb-neri für eccle5. krorcli. I.. 1. 1«. zi. H. Zl.

§. 266.
Kap. IV. Von den Parochien. 

Begriff der Parochie.

Eine Parochie, (Pfarre, Kirchspiel, Kirchsprengel) 
ist eine unter öffentlicher Sanction des Kirchen-Regi
ments bestehende Gemeinde, welche zur Ausübung der 
Gottesdienstllchen Handlungen ihren eigenen und be
stimmten Lehrer hat. Vergl. Noehmeri ?rinc. jur. cun.

190. ?ufcnciork 0b5. jur. I'. III. oi>5. 127. K. 2. 
Die Menge der Christen an einem Orte veranlaßte die 
Vervielfältigung der gottesdienstlichen Versammlungs
örter. Dadurch entstanden mehrere einfache Kirchen, 
von denen jede ihre eigenen Lehrer hatte. Die Sorgfalt 

gute Ordnung zu erhalten brächte die Parochien hervor, 
deren Ursprung ins 4te Jahrhundert zu setzen ist, da 
Constantin die kirchliche Verfassung nach der bürgerli

chen einrichtete. koebmcri karocbmle. 8. 2. c. 2.
43- 47- Die Parochien sind local, wenn sie nach 

dem örtlichen District sich richten; personell diejenigen, 
welche gewissen Ständen und Personen angewiesen sind, 
z. B. Hof- und Garnison-Gemeinden.

X z SÜ7.
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§. 267.
Errichtung tcr Parochie«.

Aus dem Rechte der öffentlichen Religronsübung 
fließt auch das Collegialrecht, eine solche Parochie zu 
errichten und zu gründen. Die Gesellschaft, welche 
nur eine Privat-Religionsübung hat, kann keine Pari 

ochie errichten. Da der protestantische Landesherr die 
Ausübung der Airckengewalt erhalten hat, so stehet ihm 
das Recht zu, über die Errichtung der Parochien zu 
verfügen, welches entweder durch die Consistoricn vers 
waltet, oder als ein Neservatrecht des Kirchen »Regi
ments von ihm ausgeübt wird, z. V. nach dem Hanno
verischen Landtagsabschiede vom 3 April. 1639. 
62!. cap. 8- p. 70.

Das Nehmliche gilt von der Einziehung, Tren
nung und Verbindung der Parochien, sofern die Gren
zen und Bestimmungen der Kirchengewalt es gestatten. 
K. 242. 244. — Welches sind die rechtlichen Gründe 
Zu Veränderungen in den Parochial-Verfassungen?

268.
Parochialrecht.

a) Der Pfarrer hat das Recht, die gottcsdienstlichen 

Handlungen in seiner Gemeinde allein zu verrichten. 
Daher darf er so wenig in eine fremde Parochie cim 

greifen, so wenig es einem andern Pfarrer ver
stattet ist, in seiner Parochie ohne seine Genehmi
gung Ministerialhandlungen vorzunehmen.

c. 4- 5- X- tle psrock. LIem. z. a« lepulr. (Uem. 2- §. 
vlr. äs reliZ. äom. — «. L- Z. X. 4« parock. c. I- X. 

«I, xvenk. «r remill'. c. I. L. IZ. l. c. 6- O. 7 t-

, s) Der
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2) Der Pfarrer ist verpflichtet, die Ministerialhand- 
langen selbst zu verrichten, indem er ohne Eim 
willigung des Kirchen-Regiments keinen Gehülfen 
(vicarium) sich bestellen darf» Ein anderes gilt 

in England.
2) Alle Pfarrkinder sind verpflichtet, die gottesdiensil 

lichen Handlungen von ihrem Pfarrer verrichten z« 
lassen.

c. i. 2. z. 4- 5- y ?u. 2.

Von diesem Parochialzwange sind nur die befreit, 
welchen ein exemter Gottesdienst zugestanden, z. B. 
Gesandten, oder ein besonderes Privilegium dar
über verliehen ist, worüber die eigenthümlichen 
Kirchcnordnungen eines jeden Landes die nähere 
Anweisung ertheilen.

Die Parochialstreitigkeiten werden nach dem äl
tern rechtmäßigen Besitze entschieden, der sich aus 
den Tauf- Copulations r Todten-Registern, und, 
Cenfirmanden-Listen ergiebt. Nach c. ig. X. 6e 
probat, wird auf alte Bücher, das gemeine Ge
rücht und andere Beweismittel Rücksicht genommen. 

Schlegel's Ehurhanuöverisches Kirchenrecht. Tb. 2. S. 272- 
275-

4) Der Pfarrer hat ein vollkommenes Recht, das, 

was zu seiner Besoldung gehört §. 72, es betreffe 
nun die Substantiell-Besoldung oder die Stolge- 
bühren, einzufordern, und die Pfarrkinder sind veri 
pflichtet die gemeinschaftlichen Pfarr-Lasten z» 

tragen.

X 4 Hi«
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Hiebei von den Mutter» und Tochterkirchen, von 
welchen die letzteren in verschiedener Herren Län
dern liegen, und unter verschiedenen Konsistorien 

stehen können.

269.
Kap, V. Privat rKirchenregiment.

Unter dem Pnvatkirchenregimente versteht man die 
Ausübung besonderer Gesellschaftörechte, welche sich die 
Landeskirchen ausdrücklich oder stillschweigend Vorbe
halten haben. Einige dieser Rechte üben die Landes
kirchen unmittelbar aus, z. V. Wahl und Anstellung 
der Kirchenbeamten und Prediger, in welchem Falle 
alle Stimmfähige Gemeindeglieder gehörig berufen wer
den müssen, um, wenn zwei Drittel erschienen sind, 

durch Stimmenmehrheit einen Schluß zu fassen. An 
dere Rechte übt die Gemeinde durch eigendö dazu eu 
wählte Beamte aus, z. B. durch Kirchenjuraten, Kiv 
chenprovisorcn, Oeco^omen, welche der Bestätigung d<r 
geistlichen Obrigkeit bedürfen, und der Oberaufsiät 
derselben unterworfen sind. Loebmeri gus parocbiab

6. c. I. §. 20. 26.

270.
Bon PrtLbyrenen.

Ein Presbyterium ist ein aus den Mitgliedern dr 
Kirche gewähltes und dazu bevollmächtigtes Collegiun, 
um die Collegialrechte zu verwalten. Die Presbyterrn 
sind verschieden, je nachdem die Kirchen i) ohne untr 
einem Consistorium zu stehen, ein Presbyterium md

Mist,
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Ministerium haben, oder 2) Consistorium, Presbyter 

rinm und Ministerium zugleich baden. Zu der ersten 
Classe gehören die Prcsbyterien in den vereinigten Nie
derlanden, und in den reformirten Kirchen Frankreichs. 

Die Prcsbyterien in den vereinigten Niederlanden ha

ben das Amt, auf die Gemeine und den Lebenswandel 
eines jeden Mitgliedes zu achten, auf die Prediger 
zu achten, mit den Predigern gemeinschaftlich den Kirr 
chenrath ausznmachen, um die Wahlen, Vocationen, 
Deputationen, Visitationen, Kirchenordnungen und am 
dcre Theile des Kirchen-Regiments zu beschließen und 
auszuführen, den Predigern die Besoldungen zu ver
schaffen, und den Synoden, und Classen - Versamm
lungen beizuwohnen.

Eden diese Bewandniß hatte es mit den Presbyter 
rien in Frankreich. Der Kirchen - Convent in Stras- 
burg macht liturgische Anordnungen, verwaltet die 
Kirchen - Disciplin, sorgt sür die Erziehung der Ju
gend, stellt die Prüfungen der Candidaten an, und cnt- 
scheidet über Glaubenssachen.

Die Prcsbyterien der unter Nro. 2 bemerkten 
Kirchen führen die Jnspection über Leben und Lehre der 
Prediger und Schuldiener, über die Sitten der Ge

meindeglieder, sorgen für die Armen und Kranken, 

wenden bei den Ausschweifenden die Admonitions-Gra- 
de an, und vollziehen den kleinern Kirchenbann. Dem 
Consistorio (z. B. in Cassel) gehören die Bestätigungen 
der Prediger, die Oberaufsicht und Visitation, und die 
Ehesachen. Diese Presbyterien haben also einen einge

schränkteren Antheil an dem Kirchen-Negimente.

X Z Man
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Man sehe vorzüglich Loskmeri ^lur «cc'.ss. ?rorsk«nr. I.II-. l. 

1»r. 24. tz. lL ' 36.

27t.
Man Sen Ministeritn,

Unteb den Ministerien verstehet man ein aus den 
Predigern einer Stadt zusammengesetztes Collegium, 

welchem die gemeinschaftliche Direction und Verbands 
lung der zum öffentlichen Gottesdienste gehörenden Ges 
genstande und Bestimmungen zustehet. Nicht jede 
Stadt bildet ein Ministerium. Ohngeachtet die Mini
sterien den Consistorien unterworfen sind, so haben sie 
doch verschiedene Rechte, deren Umfang in verschiede

nen Städten auch verschieden modificirt ist. So beses 
tzen die Mitglieder des Ministerium in Göttingen die 
Küster - Schul-und Organisten - Dienste gemeinschaft
lich mit den Kirchen» Vorstehern, prüfen und confirmis 
ren die Katechumenen, erstatten weder an den Super
intendenten, noch an das Conststorium Kirchen - und 
Schul - Berichte. Vergl. Schlegels ChurhannöverischeS 
Kirchenrecht Theil 2. Seite 4Z0-458.

Des



Des 
Protestantischen Kirchenrechts 

Vierter Abschnitt.
Geistliche Gerichtsbarkeit.

Erster Artikel.
Von der geistlichen Gerichtsbarkeit 

überha u p t.

272.
Allgemeiner Begriff der geistlichen GerichtSbarkert.

^eine Gesellschaft kann ohne Nechtsprechende Gewalt 

bestehen. Die Bischöfe der römischen Kirche hatten 
schon früh eine Jurisdiktion sich errungen, die mit je
dem Jahrhunderte erweitert werden konnte, und auch 
würklich erweitert wurde. Die Bischöfe vermehrten 
nicht bloß die Zahl der geistlichen Sachen, die ohne

dem für ihre Erkenntniß gehören sollten, sondern sie 

setzten auch Regeln fest, nach welchen es leicht war, 
jede Sache vor ihren Nichterstuhl zu ziehen, z. B. die 
evangelische Denunciation, verweigerte Justiz in welt
lichen Gerichten.

juns elt, L ve! s tsculan jucUcs justili» impetrat! 

»0» xvtek, ve! conlusrväs Isu, ve! milsrsbiUtar perlo- 
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nnrinn accletliiüicuin juclicem compell^ncluin surläerr. 

I.sncelokn lnüir. jur. ca». I.ib. Nl. I^ir. l- §. Z.

Die Reformation hob diese Mißbrauche auf. Die 
Consistorien haben zwar dieselbe Gewalt, welche ehe
mals den catholischcn geistlichen Gerichten Zustand, aber 
mit Ausschließung alles dessen, was auf den genannten 
Misbräuchen beruht, und nach den besondern Modifsi 

cationen, welche Landesgesetze hinzugefügt haben. Das 
Consistorium §. 258. n. f. verwaltet daher die Gerichts

barkeit, in so fern sie sich auf die Kirchengewalt gräm 
det, und in so fern die evangelischen Landesherrn einen 
Theil ihrer Hoheitsrechte demselben beigelegt haben. Die 
geistliche Gerichtsbarkeit lsiirikchAio ecclctruüica) bezeichn 

riet die öffentliche Gewalt, in kirchlichen Angelegenhei
ten nach den bestehenden Gesetzen Recht zu sprechen.

Lveiuuen I'rinclg. jur. can. I-ib. ll. 8eÄ. lll. lir. 6. 7-

§- 27Z.
Eintheilung der geistlichen Gerichtsbarkeit.

Die geistliche Gerichtsbarkeit ist entweder cntfcbci- 
dend, (civiliz, korcn5ir) und begreift alle Klagen in 
Ansehung der Sachen und Personen, oder strafend 

(criminali«), welche es mit den Vergebungen und deren 
Strafen, sowohl in Rücksicht der Gemeindeglieder als 
auch insbesondere der Kirchendiener zu thun hat.

Eine andere Eintheilung ist in ordentliche, oder 
außerordentliche, (extraorchnaria, 6elezats) Gerichts

barkeit.

§- 274-
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274.
Gegenstand? der zcisilichen Eerichtsbarkkic.

i) Ausschließlich geistliche Sachen (cansge mcre eccle- 

Nutticae) sind überhaupt diejenigen, welche unmit
telbar und mittelbar von den Collegialrechtcn ab» 
hängen. Dahin gehören die Fürsorge für die Re
ligion, Aufsicht über den innern Zustand der Kir
che, und das sittliche Verhalten der Gemeinden, 
Anstellung und Absetzung der Kirchendiener, kirch« 
liche Verfassung, Aufsicht der Schulen und der 
Schulsachen, Aufsicht über das Leben und die 

Sitten der Kirchen» und Schuldiener n. s. f.
2) Gemischt, geistliche Sachen (cuulae mixtae) sind 

diejenigen, welche nach Gelegenheit und Beschaf
fenheit der Umstände zur Cognition eines weltlichen 
Gerichts kommen können. Dahin gehören die Ehe
sachen, Hebungen der Jntraden der Kirchen, der 
Schulen und ähnlicher Stiftungen.

Loekineri t'rinc. jur. cau. §. 242 -243.

§. 275.
Von ver Lompclcnz der geistlichen Gerichtsbarkeit.

i) In Absicht auf den Umfang des Districts, der 
Personen und der Gegend, über welche einem Eon- 
sistorium die Gerichtsbarkeit znstehet, kömmt es 
auf die Landesgesetze oder auf die Bestimmung 
des Landesherrn an, bis wie weit die Grenzen 
sich erstrecken sollen.

2) In Ansehung der Sachen enthält 274 die Ent
scheidung, wie viel vor das Forum des Consisto

rium gezogen werden müsse.
Z) 3'n
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2) In Ansehung der Klagen der Kirchendiener gegen 
weltliche Personen besonders wegen geistlicher Gü< 
ter und Gefalle gilt die allgemeine Regel, daß der 
Kläger dem Gerichtsstand des Beklagten folgt.

8i Serien« luicuur äe rebu, l'uin vel ccclestso -rnperierit» er 

Irricu; re» ipls» noir ecc-eli-re eile sul cleri'ci lscl susz ^ro> 

aiHvefsr, i^le) «iebec «ls rizvrs jurir sä

forenlein juäieein rrsbi, euin LÄor forum re! le'jui 

«lebear: licer in pleliKzuo parribus »lirer «l« conluetuclin« 

bsl>e-rrur. c. Z. X. äs toiv coinperence c. 8. X. eo- 

äein heißt es, cuin tic Zenersle, ur sÄor foruin r«I le-

I»l3rliu. Lebr-räeri «ls csuü» korl eccleüslUei.

°rir. 2.
Loeblneri krinc. jue. csn. §.

........................... ....................... . ...............

Zweiter Artikel.

Entscheidende geistliche Gerichtsbarkeit.

§. 276.
- K»P. I. Personalllagcn gegen die Geistlicher.

1) Die Prediger haben, was die Klagen gegen ihre 
Person, ihre Kirchendiensie, ihre Frauen, Kinder 
und Diensibothcn betrifft, das Privilegium des 

befreictcn Gerichtsstandes. Auch die abgesctzten 
Prediger behalten diesen Vorzug. Dies gilt auch 

von den Witwen der Prediger, so lange sie
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Witwen bleiben, und von den Kindern, so lange 
sie im Hause und Unterhalte der Witwen sich befin
den. Die Concurssachen der Prediger, die Bevor, 
mundungen ihrer Kinder, und alle zu den Vor
mundschaften dieser Art gehörigen Sachen stehen 

unter der Jurisdiktion des Confistorii.
s) In Ansehung der Candidaten ist in mehrern Län

dern, B. im Hannöverischen Calenbergische Lan- 
desrOrdnungen und Gesetze Th. i. Seite894. 8Y5) 
festgesetzt, daß sie zwar nicht gleich den Predigern 

unter der Gerichtsbarkeit des Consistorium stehen, 

aber doch den Admonitionsr Graden und den Vor
ladungen des Consistorium unterworfen sind.

3) Die Küster, CantoreS^ Organisten, Schulmeister, 
und die Schullehrcr bei den lateinische« Schulen, 
welche in den protestantischen Ländern zu dem cle. 

rus minor gerechnet werden, stehen nach der allge, 
mcinern Rege! in Personalklagen unter der Juriö- 
diction des Consistorium.

Nach einem Chursächsischen Rescripte vom i Sept. 
1710. (oräinat. Lcclef. p. 217) ist d^'n weltlichen 

Gerichten die Junodiction über die Schulmeister, 
und die Cognition über derselben Erbschafts-Theil 

langen untersagt.
Im Hannöverischen (Schlegels Ehurhannöverü 

scheö Kirchenrecht Th. i. Seite 14Ü. 147) wird 
der Unterschied gemacht, baß die bei den Pfarr
kirchen bestellten Schulmeister in Perfonalklagen 
unter der geistlichen Gerichtsbarkeit stehen, welches 
jedoch nicht auf das Hausgesinde derselben sich er

streckt. 
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streckt; die, Nebenschulmeister hingegen in allen 

Sachen, weiche ihr Schulamt nicht betreffen, der 
weltlichen Obrigkeit unterworfen sind.

Anmerk. Kirchenvorsteher, Glöckner, Bälgentreter, 
Kirchenvpigte und Todtengräber stehen nur allein 
in Dienstverhältnissen unter dem Consistorium. 

(Schlegel am ang. O. Seite 149).

§- 277.
Klagen der Kirchen - und Pfarrmcier gegen die Prediger, als Gutsherrn, 

und umgekehrt.

Die Abmeiernngsklagen können nur bei der Lbrig» 
keit des Gutsherrn, also bei dem Consistorium verhan
delt werden. Dies erstecht sich auch auf die Klagen der 

Kinder und Erben des Meiers unter sich, sobald es auf 

gutsherrliche Rechte antömmt. Wenn die Prediger ger 

gen die Kirchen» und Pfarrmcier wegen des Pachtgeldes, 
wegen der zu leistenden Gefalle, und übriger Obliegen
heiten Klagen zu führen baden, so gehört die Untersu

chung vor die weltlichen Gerichte.

§. 278.
Ausnahmen von dein befreietcn Gerichtsstände.

Die Kirchendiener können in folgenden Fallen keinen 

befreieten Gerichtsstand sich zueignen.
i) In Criminalfällen Lärmig Nist. eccles. Oik. 4.

cap. 29. Ueber die llciiAs leviora erkennen die 

Consistorien.
Loeknneri Lcclek. krolcst. I.ih- ll. I'ir. 2- §. 6Z>

2) Was das Eigenthum der Kirchendiener, und ihrer 
Frauen betrifft, so ist die allgemeine Regel, daß

daS 
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das toium rei iitae die Entscheidung habe. Cburs. 
Kirch. Ord. unter dem Titel, von Freiheit der Kirr 
chcndiener. "Was aber ihre und ihrer Weiber an» 
„gefallene und erkaufte eigenthümliche, und der- 

>,gleichen sLUones reales, dingliche Spruch undFor> 

„derung betrifft, sollen unsre Kirchendiener an Orten, 
„da andere unsere Unterthanen schuldig seyn, Recht 
„zu geben und zu nehmen, den Austrag ge- 
„warten."

Loekinen ^115 I-cclet. brorest. l.ll,. ll l'lr. H. Zz.
Smd die uÄiones in rem icriptLL für persönlich 

oder für dinglich zu halten? I. H. Vöhmer am 
a. O. §. 6o. ist für die letzte Meinung, andere 
Nechtölehrer für die erste.

Z) Was die Erhaltung und Reparation der Deiche 
und Damme betrifft, sind die Kirchendiener im 
Hannöverischen der weltlichen Obrigkeit unter
worfen.

4) Wenn in einer Civil r und Criminal < Sache ei» 
Zeugniß oder ein Bericht gefordert wird, so sind 
die Kirchendiener verbunden, auf die unmittelba
ren Vorladungen der Justiz-Canzlei, der Hofge, 
richte und anderer Tribunale vor den weltliche» 
Gerichten zu erscheinen. *

* Im ersten Theile der Calenderg. Landes «Ordn, und Ges. 
Seite 846-849 wird gesagt, daß die Geistlichen auf die 
Citationen der Canzleien und Hofgerichte unweigerlich er
scheinen sollen. "Zugleich wird gesagt, daß sie schuldig und 
„gehalten sind, vor der weltlichen Obrigkeit, darunter ste

Graffe's pastoraltheologie H- V »se-

§. 279.
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§. 279.
Kap. II. Aufzählung der Sachlagen, dir vor das Consisiorinn 

gehören.

l) Die Streitigkeiten zwischen Kirchendienern, und 
ihren Superintendenten, auch Beamten und übri
gen Unterthanen, welche Dienstverhältnisse be, 
treffen, die Irrungen zwischen Pastoren, Diaco
nen und Küstern; die Beschwerden der Gemeinden 

gegen die Kirchendiener, und umgekehrt; Klagen 

gegen die Kirchen - Commissarien und überhaupt 
Klagen, welche in Ansehung der Dienstverhältnisse 
statt finden.

2) Klagen, welche Psarr- und Kirchengüter, geistt 
liche Lehen und solche Stiftungen betreffen, die 
unter der Aufsicht des Consistonum stehen. Die Kla

gen

gesessen und wohnhaft sind, auf deren Erfordern, und 
„ausgelassene Citation jedesmal zu erscheinen." — In der 

Deklaration vomwird hinzugesetzt, daß vorige 

Verordnung "auf alle und jede Hohe und Niedergericbte 
„ohne einige Ausnahme sich verstehe.'' — Es entstehet 
hierbei die Frage, wie der Ausdruck, Obrigkeit darunter 
man gesessen und wohnhaft sey, verstanden werden müsse. 
Ist es so viel als korurn cinmiHiH (vergl. Erneuerter Mag» 
ded. Proceß c. I. §. zo. berm Bohmer Hur Lcclet. ?roreü. 
n ll. ^it. Z. H. 16, und Horn Eonsulr. er ress. ci-rrs. r. 
u. 9) so Würde daraus diese Folge hcrvorgeben, daß die 
Geistlichen auf jede Citation der Canzlcien und Hofgerichte 
erscheinen müßten, um. in genannten Sachen ein Zeugniß 
adzulegen, aber nicht verbunden waren, vor ein andere- 
Gericht, als nnr ihres Orts Obrigkeit sich zu stellen.



Protest.Kirchenr. Viert.Abschn. Zweit. Art. zzs

gen über Klöster, deren Mitglieder und Güter ge
hören im Hannöverischen vor die Canzleien und 
Hofgerichte. Scklegel'ö Churhannöv. Kirchenrecht 

Th. !. Seite 228-230.
3) Klagen wegen der Pfarr, Schul - und Küsterdienst, 

Melioramente.
4) Daß die Klagen wegen der Kirchstühle vor das 

Consistonum gehören, erhellet aus H. 248.
Z) Die Bestimmung des zn leistenden Beitrags zu 

den Bau - und Ncparationskosten gastlicher Ger 
bäude, zn den Vlsiralions - Introducttons - und 
Transportkosten der Geistlichen hängt vom Consisto- 

rium ab, der Beklagte mag ein Laye seyn oder 
nicht. — Die Streitigkeiten über die Art deö Bei
trags , und wie die Kosten zu repartiren sind, 
werden als Sachen eines gemischten Gerichtsstan
des betrachtet.

6) Die Kircdenpatronat - Streitigkeiten entstehen 
u) entweder zwischen den Patronen und dem Con- 
sistorio, oder h) zwischen den Patronen unter sich, 
oder c) zwischen dem Patron und den Kirchendie
nern, und den Kirchenkommissarien der Patronat- 
kirche. Die Entscheidung der Streitigkeiten des 
ersten Falls geschieht von der Landesherrschaft. 
Die Streitigkeiten der übrigen Fälle werden allein 

von dem Consistonum entschieden.

28O.
Fortsetzung.

7) In Ansehung der Ehesachen gilt s) die allgemeine 
Regel, daß die Klagen vor daö Consistonum gehö-

V s ren.
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ren, welche auf Vollziehung oder Trennung der 
Ehe und der Eheverlöbnisse, und auf Erfüllung 
des Zwecks der Ehe gerichtet sind: z. B. Klagen 
der Kinder gegen ihre Eltern oder Vormünder we
gen verweigerter Einwilligung zur Ehe, Nullitäts* 
klagen wegen Unvermögens, u. s. f.

Sckleael's Churhännov. KirLenr. Th. l. S- 198, und die 
daselbst an^ezeigteu Scdristsieller.

Die Ehesachen der Juden sind von dieser Ge

richtsbarkeit ausgenommen.

Die Klagen hingegen, welche b) einzig die Gü
ter der Ehelente, oder Verlobten betreffen, oder 

auf Polizeiverfügungen sich beziehen, gehören vor 

die weltlichen Gerichte, z. B. Errichtung der Eher 

siiftungen, Klagen zwischen geschiedenen Eheleu» 
ten wegen der durch die Scheidung verwürkten 
Güter, Beschwerden gegen die Gutsherrschaft und 
Ortöobrigkeit, wenn sie aus Gründen der Landes, 

Polizei und Oeconomie den Trauschein verweigert, 
die Satisfactions- und Alimentationsr Klagen der 
geschwächten Frauenspersonen, sofern sie nicht zu
gleich auf die Ehe gerichtet sind.

8) In den ausschließlich geistlichen Sachen, die es 
entweder ihrer Natur nach sind, oder vom Landes
herrn der geistlichen Gerichtsbarkeit allein unter
worfen wurden, findet keine Prorogativn, (Entsa, 
gung des befreieten Gerichtsstandes, und Ueber- 

tragung der Klage an ein anderes Gericht zur Ent, 
scheidung) statt. — In den gemischt geistlichen 

Sachen
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Sachen würde auf jeden Fall die Einwilligung des 

Consistorium zur Prorogation nothwendig seyn.

Iliomzliu» v. 6ö foro clericorum I'toleüsntlum, 

Looliliorio, uon prorvAshili. I-ipt 173l> 4.

Die Widerklage (koconvcntio) kann als eine 
Prorogation betrachtet werden. Wenn ein Kirchen» 
diener z. D. seinen Pächter vor einem weltlichen 

Gerichte belangt, und der Pächter eine Wieder» 
klage anstellt, so ist der Kirchendiener verbunden, 
auf diese Klage vor dem weltlichen Gerichte sich ein- 
zulassen.

Hierbei von der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
Anhang. Ueber die Art, wie die kirchlichen Processe 

geführt werden, ist zu bemerken, da6 die Grund
sätze des Landes, und gemeinen Processes die Norm 
enthalten. Wer über Imploration, Klagschreiben, 
Exceptionell, Beweis durch Zeugen, Ungehorsams» 
klage, Verschickung der Acten, u. s. f. sich näher 
belehren will, benutze Loebmeri ?rinc. jur. cun. 
lH. IV. ?. l. 8cLt. 1-4, und die daselbst citirten 
Stellen des kanonischen Rechts, nebst den dabei 
benannten Schriftstellern.

2 3 Drit-
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Dritter Artikel.

Strafende geistliche Gerichtsbarkeit.

§. 28l.

Kap. l. Von drn geistlichen Dergehungen ver GemtinSegliedco, 
Geistliche Vergchungen.

l) Geistliche Vergebungen sind diejenigen Handlun
gen, deren Ausübung den kirchlichen Strafgei 

setzen unterworfen ist. Das kanonische Recht un

terscheidet sich dadurch von dem protestantischen, 
daß ersteres vieles in die Zahl der Vergebungen 
ausgenommen hat, welches nach protestantischen 
Grundsätzen nicht dafür erkannt werden kann. 
Dahin gehören s) Ink^elitas, Unglaube, dessen die 
Juden, Heiden und Muhammedaner schuldig sind. 

Allein mit diesen hat die Kirche nichts zu thun; 
d) 8ckisiN3. 8cki8M3tici iunt, gui le sd unitatc cccle- 
iiae per rnobeäientiaw scparant, I^nncelotti lull. jur. 
«an. L.id, IV. lit. 4. §. I. c) Abfall,
ist dreifach, Zpollalla reit^ionis, wie beim Kaiser 
Julian, clericatu; und spollslis mvnacba.

Lus. 6) Wucherei, die nach unsern Grundsätzen der 
Bestrafung der weltlichen Obrigkeit unterworfen 
bleibt.

Z) Ketzerei (baerells) Heterodoxie ist in der prote, 
stantischen Kirche eine beharrliche Abweichung von 

, - den
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den Hauptlehren derjenigen Kirche, zu welcher man 

sich bekennt.

Loekmen jur. c-in. tz. 86y> tlasrelis KriK« »ccepra, 

ek <j>'6ensur a lärmn!» 6i!ei ejur eccle6-ie, cui quir

eK, in cielriinsntliin eccielize publics propoliku». — 

Lckrscieri 1?rgÄ. 6e c-iu6r lor! ecclvürlt. c- l- lit. Xl.
S- 2-

Schlegel's Cüurhannöv. Kirchenr. Th. i. Seite 2Z8.

In Ansehung der Separatisten, Sectirer, Fanar 
tiker, und geheimen Conventikcln wird darauf ge
sehen, ob sie Proselyten machen, Unruhe stiften, 

und Grundsätze verbreiten, welche dem Staate 
schädlich sind, in welchem Falle die Strafen sehr 
geschärft werden. Die Ketzermachcrei wird weder 
in der Kirche, noch im Staate geduldet,

g) Die Simonie wird in der protestantischen Kirche 
auf den Fall gesetzt, wenn ein geistliches Amt mit 
Geld, Geschenken, oder durch unerlaubte Angelo-, 
düngen erkauft wird. Die Kirchenpatronen, die 
der Simonie sich theilhaftig gemacht haben, verr 
liehren ihr Präsentatronsrecht, und die Kirchen- 
und Schuldiener werden abgewiesen, und wenn 
nach ihrer Anstellung die Sache ruchtbar wird, ih
rer Aemter entsetzt. Diesem Verbrechen vorzu- 

dauen, ist der Simonieeid angcordnet.

§. 282.
Gemischt, ücisiliche DergrhunZcn.

Unter den gemischt-geistlichen Vergebungen verste

het man diejenigen, welche als Verbrechen gegen den

V 4 Staat
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Staat betrachtet werden, in Ansehung deren aber, weil 
sie eine Beziehung auf Religion haben, den evangeli
schen Consistorien maunichfaltige Befugnisse zuliebe«.

I) Gotteslästerung (bl^kemig) ist jede absichtliche 
Handlung oder Rede, wodurch die Gottheit un
mittelbar oder mittelbar verachtet wird. Als ein 

Verbrechen, welches die öffentliche Wohlfahrt 
stöhrt, wird sie von der weltlichen Obrigkeit mit 
Gefängniß, Landesverweisung, Staupensch'ag, 

auch wohl (Kaiser Karl V. Halsgerichtsordnung 
Art. io6) mit Lebensstrafe geahndet.

r) Zauberei (Hexerei), wenn Jemand, durch Hülfe 

böser Geister, oder durch Deschwöhrungsformeln 

außerordentliche Würkungen hervorzubringen sucht*, 
und der Aberglaube der Wabrsagerci haben von 
jeher zu viel Schaden in der bürgerlichen Gesell

schaft gestiftet, als daß nicht die Obrigkeit durch 
Strafgesetze dagegen hätte würken sollen. Gesäugt 

ruß, Staupenschlag und oft Lebensstrafe werden 
diesen Verbrechen zuerkannt. Die Consistoria tref

fen Verfügungen, um die Schuldigen dieser Art 
von der Kirchengemeinschaft auszuschließen, oder 

die Irrenden eines bessern zu belehren.
Z) Dem Meineide werden ähnliche Strafen von der 

weltlichen Obrigkeit zuerkannt,

§. 28Z.
Fortsetzung

4) Kirchenraub (Sscrileßium) ist die gewaltsame De 
ranbung der Kirchen oder die Vernichtung dersel

, der

* L 12- 14- tt. 26. <ju. 5- I. §. ?. 26. gu. Z. er 4-
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den durch Anzündung und unerlaubte Gewaltthätig» 
ketten g. koebmeri gus ^eclef. ?roteÜ3nt. I.il>. V. 
lit. 17. K. 1-4. 46. Die Bestrafung dieser Verr 
brechen gehört dem Criminalrichter.

5) Stöhrung des öffentlichen Gottesdienstes, wenn 
der Geistliche in Verrichtung des Gottesdienstes 
und der gottesdienstlichen Handlungen gehindert, 
oder durch Tumult und Lerm unterbrochen wird; 
die Entweihung der Kirchen und Kirchhöfe durch 
Frevel, Excesse, Schlägereien und Zänkereien sind 
Verbrechen und Vergebungen, deren Untersuchung 
und exemplarische Bestrafung in einigen Ländern 
der geistlichen Gerichtsbarkeit, in andern hingegen 
der weltlichen Obrigkeit übergeben worden ist.

Die Zerstöhrung und Verletzung der Begräbnisse, 
und der darin liegenden Leichen ist ein Criminal- 
Verbrechen. bLeittcri ?rinc. jur. crimingliz. 401.

6) Entweihung des Sabbaths wird in einigen Län
dern den Eonsistorien zur Untersuchung und Bestra
fung überlassen, in andern hingegen als Policct- 
Sache betrachtet. Spörl's Vollst. Pastoral-Theo
logie. Anhang von der Feier der Sonn» und Fest, 
Tage Seite 454 - Z4Z. König Georg des Dritten 

erneuerte Verordnung die Feier der Sonn r und 
Fest - auch Büß - stnd Bett Tage betreffend, vom 
4 März i8og.

§. 284.
Fortsetzung.

7) Vergebungen gegen die Eheordnung sind von drei

facher Art.

V 5 s) Ver»
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») Vergehungen außerhalb der Ehe. Die unerlaubte 
Verwöhnung unverehlichter Personen, so wie die ger 
waltsame Entführung wird von den weltlichen Ger 
richten bestraft. Verlobte Personen^ die sich zu früh 
vermischt haben, werden von der geistlichen Ger 
richtsbarkeit durch die Kirchenbuße und durch die 

Verweigerung des Brautkranzes bei der Copulation 
bestraft. — Den Concuoinat bestraft die weltliche 

Obrigkeit. — Die unrechtmäßige Eingebung oder 

Trennung der Eheverlöbnisse gehört der Cognition 
des Consistorium.

b) Zu den Vergehungen im Anfänge der Ehe gehört 
die strafbare Verheimlichung der Ehehindernisse, 
die ohne Dispensation unterlassene Proklamation, 

die Trauung außer Landes, die Eingehung der 
Ehe in verbotenen Grade der Verwandschaft, 
und die Bigamie. Die Bestrafung einiger Verge
hungen, z. B. der Blutschande und der Bigamie, 
wird von der weltlichen Obrigkeit, anderer aber 
von dem Consistorium ausgeübt.

c) Vergehungen in der Ehe, Ehebruch, grausame 
Behandlung des Ehegatten, und bösliche Verlas, 
sung desselben, sind Gegenstände der kriminellen 
Bestrafung. Auf den Ehebruch ist in Sachsen die 

Lebensstrafe gesetzt.

28,).

Kap. N. Geistliche Strafen.

Geistliche Strafen (Kirchenstrafen) sind diejenigen
Strafen, welche vermöge der Kirchengewalt zuerkannt

wen
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werden, und in der Beraubung eines von der Küchen- 
gemalt abhängigen Guts bestehen. Unterschied zwischen 
Strafe (pocng) c. A. 6. l6. X. clc pocuit. und zwischen 
Zwangsmittel (cenüira) c. 22. 23. X. 6e verhör. iizniKc.

1) Die Excommunication, oder der große Kirchenr 
bann, hebt in der römischen Kirche alle Gemein
schaft mit der Kirche auf.

ett, per Hu-nri ^u>5 uon solum 8 fgcr8inenrorum ex- 

cluclitur xerceprione, veruin erism » cvmmuninne 6cie- 

lium, czuae oin»i sÄu ü^iliuio 1ep-»r8r ac Uivi6ir, et 
h»ec slio noinilie 8li8lUeir>8 a^pellarur. I.8iicLllotli lull, 

jui-. csn. n iv. ric. tz H. r. — Das Interdikt fällt 
bet den Protestanten ganz weg-
Etwas ähnliches fand bei den Protestanten in den 

frühern Zeiten statt. Die E^communicirten wurden 
von aller Kirchengemeinschaft (die Anhörung der 

Predigt ausgenommen) von dem Abendmahle, von 
Gevatterschaften, von Hochzeiten, von allen Ver
sammlungen und Gesellschaften ausgeschlossen. Die 
bürgerliche Infamie machte sie unfähig Zeugen zn 
seyn. Es war dieser Kirchenbann Strafe der Ab
götterei , Gotteslästerung, Zauberei, u. s. f. 
Schlegel's Churhanuöv. Kirchenr. Th. 1. S. 314- 
32O. Unsere Zeiten kennen diese Strafe nicht mehr.

2) Ueber die Kirchenbuße, sehe man Hälfte 1. §. 19z. 
Versuch einer Geschichte der Entstehung und Aus
bildung der Kirchenbuße in Flügge's Beiträgen zur 
Geschichte der Religion und Theologie, und ihrer 
Behandlungsart. Theil 2. Hannover 1798-

z) Die Versagung des kirchlichen Begräbnisses (Abi 
schn. II. Artik.Z. §.249-253.) ist eine Strafe, wel

che 
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che die Excommunicirten, die Verächter des Abend, 
m^hls (Lsrprovii ^urispr. Loniilt. Ich. 2. 1"1t. 24. 
cief. Z82), die Delinquenten, die Duellanten und 
Selbstmörder trifft. Die Dersagung des kirchlichen 
Begräbnisses hängt von der geistlichen Gerichtsbarkeit 
ab, wenn sie aus einer kirchlichen Ursache verfügt 
wird, von den Criminalgerichten hingegen, wenn 
sie als Folge eines bürgerlichen Vergehens betrach

tet werden muß, O- bl. Lochmeri ^us Lccles. kro- 
test. L.ch. HI. 11t. 28. §. 37- 38.)

§. 286.
Kap. IN. Derzehungen der Kirchendiener. 

Excesse.

Unter Excessen, (geistlichen Vergebungen) verstehet 

man diejenigen unerlaubten Handlungen, wodurch die 
Amtspflichten verletzt werden. Die Cognition und Be
strafung stehet der geistlichen Gerichtsbarkeit zu.

1) Ueberschreitung der Amtsbefugnisse, die mit Beleü 
digung und Kränkung Anderer verbunden ist, wenn 
der Geistliche den Rechten und Privilegien anderer 
Geistlichen und Parochien zu nahe tritt; wenn er 
feine Privatstreitigkeiten auf die Kanzel bringt; 
wenn er außer den gestatteten Fällen jemanden will» 
kührlich, etwa aus Feindschaft vom Abendmahls 

abwcist.

e. 7. 12. 15» 16. X. äe excelllbus pr-elatorum. c. Z. 7.

10. X. «Is privil. et excetlibur privileAiatorum.

2) Verbreitung irriger und schädlicher Religionsmei- 
uungen, z. V. wenn der Prediger öffentlich im

Vor-
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Verträge, oder in Unterredungen mit seinen Ges 
meindegliedeM die Meinung auebreitete, daß Taufe 
und AbendmM aufgehoben werden müßten. Man 
sehe das kelMrlum der Theologischen Facultät zu 
Jena über den Fall, da ein Prediger in der Mei

nung, daß seine Frau bezaubert sey, von einer 
Wahrsagerinn sich die Urheber der Zauberei nennen 
läßt, und darauf die Obrigkeit auffordert,- die ver
meinten Zauberer und Zauberinnen zu verhaften, 
beim ttsrtmann in seinem ?3Üorsle kv3n§elic. No- 
rimbergae 1697. 4« l-ib. IV. Oay. 11.

3) Nachlässigkeit und Verabsäumung in Dicnsige- 
schaften.

4) Ungehorsam und Widersetzlichkeit gegen die Vor
gesetzten.

<7. i, X. «ie MLleclicir. c. LZ. 18. excellilius prael-lrorum 

z) Uebertretung der besondern kirchlichen Vorschriften 
und Verordnungen, z. V. wenn der Prediger ohne 
Consens der Eltern, ohne Consens des Regiments- 
Chef, die Witwen vor Ablauf der Lrauerzeit copu» 
liren wollte, u. s. f.

6) Unsittlicher Lebenswandel, durch Völlcrei, Spiel, 
sucht, u. s. f.

c. 14. IZ. X. cte vir-r er bousü. clericorum. c. z. 
cobabic-tlions cleric. er mulierum. c. 6. O. zz.

7) Verletzung des äußern Anstandes.
L. 2- 4- 5- 14- 15-X. öe vira er boneü. ciericorum. c. 1.2- X. 

6e Llerico ven-rrnre. c. l. X. «1e Llerico fercussvre.

8) Verbotene Einmischung in weltliche Geschäfte, 
z. V. Kaufmannschaft, Advocaturen, u. s. f.

c. r.
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e. S. rq. qu. c. I. 6. y. X. ne clericl vel nronncbl le- 

culsribur ne^ocHz 1e nnniilceant.

§. L87-
Durgerlichc Vergehungen ter Kirchendiener.

Bürgerliche Vergehungen der Kirchendiener sind 
diejenigen Handlungen, wodurch die bürgerlichen Ge
setze übertreten werden. Sie sind entweder leichtere oder 
schwerere Vergehungen (äcUüa leviors vel Zraviora).

I) Au den leichtern Vergebungen (äeliciis levioribus) 
z. B. zu den bruchfalligen Vergehen und Polizei- 
Uebertretungen, werden diejenigen gerechnet, wel
che sonst vor die Untergerichtobarkeit gehören, wor
auf keine Leibes i und Lcbensstrafe gesetzt ist. 7- bk. 

Lockmeri ^us ecclest krotcli. chib. H. I'it. 2.

6Z. 66.
Die Cognition und Bestrafung derselben übt das 

Consistorimn.
2) In Ansehung der schweren bürgerlichen Verge

hungen, (Verbrechen, ilLliQormu gravior-um), z. B. 
Mord, Giftmischerei, Diebstahl, haben die Consi- 
siorien die General»Inquisition; die SpecialrIm 
guisition, und die Erkennung der Leibes - und Lei 

deusstrafen gehört den Criminal-Gerichten.

§. 288.
Kap. IV. Geistliche Straft» gegen Kirchendiener.

Die geistlichen Strafen sind diejenigen, welche von 
der geistlichen Gerichtsbarkeit abhäugcn. Wenn nicht 
besondere Umstände eiutretcn, so werden erst verschiedene 

Grade der Admouitien gebraucht.
i) Die
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r) Die gelindesten Strafen sind die Geldstrafen.
2) Gefängnisstrafe, oder priesterlicher Gehorsam, 

muß von dem Gefängnisse um des künftigen Ur» 
theils willen, und vom ewigen Gefängnisse, wcl» 

chem allemal die Absetzung vorausgeht, unterschie

den werden.
2) Die Suspension (tuspcnlio ab oKcio) ist eine Um 

tersagung der Amtsführung auf eine kürzere oder 
längere Zeit, und geschieht entweder mit oder ohne 
Einziehung der Dienstemolumente. Bei groben 
Excessen §. 286, und bei leichteren bürgerlichen 
Vergebungen, §. 28? ist sie Strafe und Desse- 

rungsmittel; bei groben Verbrechen hingegen ist sie 
nicht Strafe, sondern nur ein Mittel, für die Kir, 
che zu sorgen, welches während der Untersuchung 
bis zum Ausgange der Sache gebraucht wird. 
Loclrmeri krinoip jur cau. H. 886.

Bei ber Wiedereinsetzung ist in einigen Gegenden 
eine öffentliche Abbitte vor der Gemeinde ge
wöhnlich.

4) Die Versetzung auf eine Pönitenz-Pfarre (transi
tiv iuvoluntari) findet bei groben Excessen (lcanci- 

lir) statt, welche die Absetzung nicht verdienen. 
Sie soll Strafe und Besserungsmittcl seyn. Gegen 
diese Strafe tritt aber manche Bedenklichkcit ein, 
indem die Gemeinde, welche einen solchen Predi» 
ger annehmen soll, sich für gekränkt erklären kann. 
Gegen den Vorschlag, den zu strafenden Prediger 
auf ein Schulamt zu versetzen, wäre manches zu 

erinnern. Am beßten möchte es seyn, dem Geist» 

liehen
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liehen, welcher sich dieser Bestrafung würdig mach« 
te, seine bisherige Stelle dadurch zur Pönilenz» 
Pfarre zu machen, daß man einen Theil der Ein« 
fünfte davon nähme, und dem Kirchen - Aerarium 
beilcgte. — Anders muß man von den Versetzun
gen urtheilen, welche mit keiner Verschlimmerung 
verbunden sind, und bloß, um die Ruhe und den 
Frieden in einer Gemeinde wieder herzustellen, an» 

geordnet werden.

§- 28Y.
Fortsetzung-

L) Die anständige Dienstentlassung wird wegen eines 
Vergehens erkannt, und setzt einen hinlänglichen 
Grund voraus. In solchen Fällen wird den Kir
chendienern der Rath gegeben, selbst um ihre Di- 
mission anzuhalten, oder zu resigniren, um der 

fernern Untersuchung, der Absetzung und den da« 
mit verbundenen Folgen auszuweichen.

6) Die Absetzung (remocio sb oKelo), ist die völlige 

und fortdauernde Entsetzung vom Dienste.
Scblegcl's Churhannöv. Kirchenrecht Tl). l. S- Za5' und 

die daselbst citirteu Stellen des Pöhmer, Stryck, Vrun» 

ucmanu und Earpzov.
Sie ist die härteste Kirchenstrafe, welche durch 

folgende Ursachen herbcigeführt wird, 3) durch um 

biegsame Halsstarrigkeit, wenn alle Besserungsmit

tel vergeblich sind, d) durch gröbere Excesse, 
e) durch leichtere bürgerliche Vergebungen, (lleliAa 
leviors) §. 287. ä) durch Verbrechen (cleliÄä 

viora).
Die
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Die Absetzung der Superintendenten und Predi- 
ger kann nicht ohne Vorwissen und Genehmigung 
der Landes^ Regierung vorgenommen werden.

Abgesetzte Prediger können noch in 6a!u ccclelia- 
üico bleiben. Loehmorl ?rrncip. )'ur. can. 885»

Wenn »in Prediger in Ruhestand und in Pension 
gesetzt wird, so hat dies mit der Absetzung nicht 
das mindeste gemein.

7) Die Degradation (Entwürdigung) ist, wenn ein 

Prediger seines Amts entsetzt und für unwürdig 
erklärt wird, ein geistliches Amt jemals wieder zn 
verwalten. Sie geschieht bei Capitalverbrechen vor 
der Epecution, und wird theils mit, theils ohne 
Ceremoniell vollzogen. Im kanonischen Sinne ist 
die Degradation nothwendig : nach protestantischen 
Grundsätzen aber hat sie andere Gründe ihrer Bei
behaltung.

-. LYQ.
Nöthige Vorsicht in Ansehung Ver Bestrafung.

Es fehlt nicht an Beispielen, daß Prediger wider
rechtlich gestraft, sogar ihres Amts entsetzet wurden, 
und darauf, weil eine genauere Untersuchung ihre Un
schuld darthat, förmlich in ihr Amt wieder eingesetzt 

werden mußten.
Diese Erfahrung mache diejenigen, welche mit der 

rechtsprechenden Gewalt bekleidet sind, vorsichtig, daß 
sie nickt zu voreilig, durch täuschenden Schein betrogen, 

einem unschuldigen Geistlichen wehe thun. Da der 
geistliche Stand, mehr wie jeder andere, mit vielen 

Gräffe'» pastoralrheologi» H. A Mach-
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Nacktberlen zu ringen hat, die ihn dem Hasse, der 
Verfolgung und der lieblosen Beurtheilung unterwerfen: 
so kann es sich leicht zutragcn, daß der vermeintliche 
Eifer, ihn strenger bestrafen zu müssen, die Richter irre 
leitet. (Pastorale evangclirum, allornante ^artmaonc».
1697.4. l477 - 148Y.) Ueberwiesene Lasterhafte
und notorische Verbrecher unbestraft im Amte zu lassen, 
ist eine zn w->it getriebene, dem Wohl der Kirche höchst 
schädliche Nachsicht. Aber dem angeklagten Geistlichen 
müssen in dem Proceßgange alle die rechtlichen Hülfs
mittel der Vertheidigung zu statten kommen, die jeder 
andere Beklagte genießt. Der Geistliche.darf daher 
nicht eher bestraft werden, bis seine Verletzung der Ge

setze wörtlich erwiesen ist. Anzeige dessen,, was zu der 
-Führung des Beweises erforderlich ist.

Ein besonderer Fall ist der, wenn ein Kirchendiener 
durch sein voriges sträfliches Benehmen einen solchen 
starken Verdacht eines Verbrechens sich zugezogen hat, 
daß er zur fernern Amtsführung ganz unfähig wird. 
Strude rechtliche Bedenken. Tb. Ä. Bed. ys. Schlegels 

Churhannöver. Kirchenr. Lh. l. S. 386.)

Ende

der zweiten Hälfte der Pastoraltheologie.
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